
1303 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalratesXIß. GP 

9. 10. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über den Bergbau und über, die Änderung 
der Gewerbeordnung 1973 (Berggesetz 1974) 

Der National;at hat beschlossen: 

I. HAUPTSTüCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 

1. "Aufsuchen" jede mittelbare und unmittel
bare Suche nach mineralischen Rohstoffen ein
schließlich der damit zusammenhängenden vor
bereitenden Tätigkeiten sowie das Erschließen 
und Untersuchen natürlicher Vorkommen mine
ralischer Rohstoffe und solche enthaltender ver
lassener Halden zum Feststellen der Abbau
würdigkeit; 

7. "geologische Struktur" ein besonders ausge
bildeter, durch undurchlässige Schichten begrenz
ter Bereich in porösen oder klüftigen Geste~nen; 

8. "mineralischer Rohs~off" jedes Mineral, Mine
ralgemenge und Gestein, jede Kühle und jeder 
Kohlenwasserstoff, wenn sie natürlicher Herkunft 
sind, und unabhängig davon, ob sie in festem, 
gelöstem, C flüssigem oder gasförmigem Zustand 
vorkommen; 

9. "bergfreier mineralischer Rohstoff" ein 
mineralischer Rohstoff, der dem Verfügungsrecht 
des Grundeigentümers entzogen ist und von 
jedem" der bestimmte gesetzliche Voraussetzun
gen erfüllt, aufgesucht und gewonnen werden 
darf; 

10. "bundeseigener mineralischer Rohstoff" ein 
mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Bundes 
ist; 

11. "grundeigener mineralischer Rohstoff" ein 
2. "Gewinnen" ·das Lösen oder Freisetzen in diesem Bundesgesetz (§ 5) näher bezeichneter' 

mineralischer Rohstoffe und die damit zusam- mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Grund
menhängenden vorbereitenden, begleitenden und \ eigentümers ist; 
nachfolgen~en Tätigkeiten; 12. "sonstiger mineralischer Rohstoff" ein 

3. "Aufbereit~n" 'das Zerkleinern mineralischer mineralischer Rohstoff, der Eigentum des Grund
Rohstoffe und deren Trennen in physikalisch 'eigentümers ist, aber nicht zu den grundeigenen 
unterscheidbare Phasen und Merkmalsklassen, tpineralischen Rohstoffen zählt; 
besonders das Anreich~rn der erlösbringenden 13. "Aufsuchungsberechtigung" die Suchbewilli
Anteile in Konzentraten mittels physikalischer gung (§ 7), die Schurfberechtigung (§ '16), das 
und hydrometallurgischet Verfahren, sowie das Recht des Bundes zum Aufsuchen bundeseigener 
sortengerechte Zusammensetzen; mineralischer Rohstoffe sowie zum Suchen und 

4. "Speichern" das Einbringen mineralischer Erforschen kohlenwasserstofführender geologi
Rohstoffe in gelöstem, flüssigem oder gasförmi- scher Strukturen, die zum Speichern von flüssigen 
gern Zustand in geologische Strukturen und die oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet 
damit zusammenhängenden vorbereitenden, be- werden sollen (§ 76 Abs. 1), die Schurfbewilligung 
gleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten; (§ 88) und die Bewilligung zum Suchen und Er

forschen nichtkohlenwasserstofführender geologi
scher Strukturen (§ 110 Abs. 1); 5. "Sammeln von Mineralien" das Gewinnen 

von Mineralen, Mineralgemengen und Gesteinen 
in Form von Handstücken, die für mineralogisch
petrographische Sammlungen bestimmt sip.d; 

6. "verlassene Halde" eine von einer früheren 
Aufsuchungs-, Gewinnungs- oder Aufbereitungs
tätigkeit herrührende Halde; 

14. "Gewinnungsberechtigung" eine Bergwerks-' 
berechtigung (§§ 30 und 31), das Recht des Bun
des zum -cewiImen bundeseigener mineralischer 
Rohstoffe sowie zum Speichern flüssiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe in kohlenwasser
stofführenden geologischen Strukturen oder Tei-
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2 1303 der Beilagen 

len von solchen innerhalb von Gewinnungs
feldern (§ 76 Abs. 1) und die Gewinnungsbewilli
gung (§ 94 Abs. 1); 

15. "Bergbauberechtigung" eine Aufsuchungs
berechtigung, eine Gewinnungsberechtigung und 
eine Speicherbewilligung (§ 113 Abs. 1); 

16. ,,,Aufsuchuhgsberechtigter" der Inhaber 
einer Aufsuchungsberechtigung, wenn jedoch die 
Ausübung der Aufsuchungsberechtigung einem 
anderen überlassen worden ist, dieser, ferner der 
zum Aufsuchen sonstiger mineralischer Rohstoffe 
Berechtigte nach Maßgabe des § 2 Abs.l und 2; 

17. "Gewinnungsberechtigter" der Inhaber 
einer Gewinnungsberechtigung, wenn jedoch die 
Ausübung der qewinnungsberechtigung einem 
anderen überlassen worden ist, dieser, ferner der 
Zum Gewinnen sonstiger mineralischer Rohstoffe 
Berechtigte nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2; 

18. "Schurfberechtigter" der Inhaber einer 
Schurfberechtigung (§ 16); 

. 19. "Bergwerksberechtigter" der Inhaber emer 
Bergwerksberechtigung (§§ 30 und 31); 

20. "Speicherberechtigter" der Inhaber emer 
Speicherbewilligung (§ 113 Abs., 1); 

21. "Bergbauberechtigter" der Aufsuchungs
berechtigte, der Gewinnungsberechtigte, der 
Schurfberechtigte, .der Bergwerksberechtigte und 
der Speicherberechtigte; 

22. "Fremdunternehmer" ein Unternehmer, 
der einzelne Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 ge
nannten Art im Auftrag des Bergbauberechtigten 
durchführt. 

Anwendungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für das Auf
suchen und Gewinnen der bergfreien, bundes
eigenen und grundeigenen mineralischen Roh
stoffe, für das Aufbereiten- dieser Rohstoffe, 
soweit es durch den Bergbauberechtigten in be
trieblichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen 
oder Gewinnen erfolgt, nach Maßgabe des Abs. 2 
für das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten 
der sonstigen mineralischen Rohstoffe, ferner 
für das Suchen und Erforschen geologischer 
Strukturen, die zum Speichern flüssiger oder 
gasförmiger Kohlenwasserstoffe verwendet wer
den sollen, für das unterirdische behälterlose 
Speichern solcher Kohlenwasserstoffe sowie für 
das Aufbereiten der gespeicherten Kohlenwasser
stoffe, soweit es vom Speicherberechtigten in 
betrieblichem Zusammenhang mit dem Spe~chern 
vorgenommen wird. 

räumlichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen 
oder Gewinnen unter Tag erfolgt, gelten das I., 
H., VI., VIII. bis XIII., XV. und XVI. Hauptstück 
dieses Bundesgesetzes. Wird ein natürliches Vor
kommen sonstiger mineralischer Rohstoffe unter
und obertags abgeb~ut und ist eine wechselseitige 
Beeinflussung des unter- und obertätigen Abbaues 
gegeben, so gelten die vorangeführten Haupt
stücke dieses Bundesgesetzes auch für das Gewin
nen obertags und das Aufbereiten dieser Roh
stoffe, soweit es durch den Gewinnungsberechtig
ten in betrieblichem und räumlichem Zusammen
hang mit dem Gewinnen erfolgt. Im übrigen gilt 
die Gewerbeordnung 1973 mit Ausnahme der 
Bestimmungen über die Betriebsanlagen, den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Menschen sowie den Schutz von Sachen. 

(3) Für Tätigkeiten der im Abs. 1 genannten 
Art, die ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken 
dienen, sowie für das Sammeln von Mineralien 
gilt dieses Bundesgesetz nicht. Bergbauberechti
gungen sind jedoch zu beachten . 

Bergfreie mineralische Rohstoffe 

§ 3. (1) Bergfreie mineralische Rohstoffe sind: 

1. alle 'mineralischen Rohstoffe, aus denen 
Eisen, Mangan, Chrom, Molybdän, Wolf
ram, Vanadium, Titan, Zirkon, Kobalt, 
Nickel, Kupfer, Silber, Gold, Platin und 
Platinmetalle, Zink, Quecksilber, Blei, Zinn, 
Wismut, Antimon, Arsen, Schwefel, Alumi
nium, Beryllium, Lithium, Seltene Erden 
oder Verbindungen dieser Elemente tech
nisch gewinnbar sind, soweit sie nicht nach
stehend oder in den folgenden Paragraphen 
angeführt sind; 

2. Gips, Anhydrit, Schwerspat, flußspat, Gra
phit, Talk, Kaolin und Leukophyllit; 

3. alle Arten von Kohle und ölschiefer. 

(2) Das Eigentumsrecht an Grund und Boden 
erstreckt sich nicht auf bergfreiemineralische 
Rohstoffe. Diese gehen mit der Aneignung in das 
Eigentum des hiezu Berechtigten über. 

Bundeseigene mineralische Rohstoffe 

§ 4. (1) Bundeseigene mineralische Rohstoffe 
sind: 

1. Steinsalz und alle anderen mit diesem vor
kommenden Salze; 

2. Kohlenwasserstoffe; 
3. uran- und thoriumhaltige mineralische Roh

stoffe. 

(2) Für das Aufsuchen und Gewinnen' der son- (2) Das Eigentumsrecht an Grund und Boden 
stigen mineralischen Rohstoffe unter Tag und das erstreckt sich nicht auf bundeseigene mineralische 
Aufbereiten dieser Rohstoffe, soweit es durch i Rohstoffe und die Hohlräume der Kohlenwasser-
den Bergbauberechtigten in betrieblichem' und i stoff träger. . 
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1 }03 der Beilagen 3, 

Grundeigene mineralische Rohstoffe (2) Die Ausübung der durch die Suchbewilli-
I gung erlangten Befugnis kann einem anderen 

§ 5. Grundeigene mineralische Rohstoffe sind: nicht überlassen werden. 
1. Magnesit; , 

2. Dolomit, soweit er sich zur Herstellung 
feuerfester' Erzeugnisse eignet; Illitton und 
andere Blähtöne, ferner Tone, soweit sie sich 
zur Herstellung von feuerfesten, säurefesten 
oder nicht als Ziegeleierzeugnisse anzusehen
den keramischen Erzeugnissen eignen; Bento-

, nit; Quarz, Quarzit und Quarzsand, soweit 
sie sich zur Herstellung von Glas oder feuer
festen Erzeugnissen eignen; Kieselgur; 
Asbest; Glimmer; Feldspat; Traß; Andalusit, 
Sillimanit und Disthen. 

(3) Die Suchbewilligung erlischt mit Ablauf der 
Zeit, für die sie erteilt worden ist, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern niP"tt 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Er
klärung an die Berghauptmannschaft, daß sie 
zurückgelegt wird, oder durCh Entziehung nach 
§ 215 Abs. 8. 

Arbeitsprogramm 

§ 12. Das der Berghauptmannschaft zur Ge-
nehmigung vorzulegende Arbeitsprogramm (§ 9) 

S . . I' ch R h ff hat besonders Angaben über Art, Umfang und 
onstlgc mmera IS e 0 sto e 'ch . ' ch b' d Zweck der beabsl' ugten Su ar elten, eren 

. § 6. Sonstige mineralische Rohstoffe sind die Reihenfolge und zeitlichen Ablauf, die zu ver
in den §§ 3 bis 5 nicht angeführten mineralischen 'wendende technische Ausrüstung, die vorgesehe
Rohstoffe. nen Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen zur 

Ir. HAUPTSTüCK 

SUCHE NACH MINERALISCHEN 
, ROHSTOFFEN 

Suchbewilligung 

§ 7. Soweit die Suche nach nicht bundeseigenen 
mineralischen Rohstoffen diesem Bundesgesetz 
unterliegt, bedarf sie einer Bewilligung der Berg
hauptmannschaft (Suchbewilligung). 

§ 8. Die Suchbewilligung ist natürlichen oder 
juristischen Personen auf Ansuchen zu erteilen. 

§ 9. Durch die Suchbewilligung _erlangt der 
Sucher die Befugnis, außer in fremden Bergbau
gebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten stimmen 
zu, im Amtsbezirk der Berghauptmannschaft 
nach von dieser zu genehmigenden Arbeitspro
grammen (§ 12) nach allen nicht bundeseigenen 
mineralischen Rohstoffen zu suchen, deren Auf
suchung diesem Bundesgesetz unterliegt. Die 
Suchbewilligung erstreckt sich jedoch nicht auf 
das Erschließen und Untersuchen der diese mine
ralischen Rohstoffe enthaltenden natürlichen 
Vorkommen und verlassenen Halden zum Fest
stellen der Abbauwürdigkeit. 

,§ 10. Suchbewilligungen werden erstmals für 
die Dauer des laufenden und des darauffolgenden 
Kalenderjahres erteilt. Auf Ansuchen ist ihre 
Geltungsdauer jeweils um zwei weitere Jahre zu 
verlängern, wenn der Nachweis erbracht wird, 
daß zumindest in dem Jahr, in dem die Such

Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi
gung der Sucharbeiten (§ -182), ferner über die 
voraussichtlichen -Kosten der Durchführung des 
Arbeitsprogramms sowie die Namen der für die 
Sucharbeiten verantwortlichen Personen zu ent~ 
halten. Dem Arbeitsprogramm sind Unterlagen\ 
zur Glaubhaftmachung des Verfügens über die 
voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanziellen Mittel (§ 13), allfällige Zustimmungs
erklärungen der in Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten sowie ein 
Lageplan beizufügen, in dem die Begrenzung des 
Gebietes, in dem die Sucharbeiten beabsichtigt 
sind, sowie die Begrenzungen der in diesem Ge
biet und in dessen Umgebung bestehenden Berg
baugebiete eingetragen sind. 

§ 13. Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig 
auch nur befristet, zu genehmigen, wenn der 
Sucher glaubhaft gemacht hat, daß er über die 
zur Durchführung des Arbeitsprogramms vor
aussichtlich erforderlichen technischen und finan
ziellen MittE!1 verfügt, die Sucharbeiten nicht in 
fremden Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) vorge
nommen werden, es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigtenhaben 
den Sucharbeiten zugestimmt, und weiter die 
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen und Maß
nahmen zur Sicherung der Oberflächennutzung 
nach Beendigung der Sucharbeiten (§ 182), er
forderlichenfalls unter Festsetzung geeigneter Be
dingungen und Auflagen, als ausreichend anzu
sehen sind. 

bewilligung infolge Zeitablaufs erlöschen würde,' § 14. (1) Wesentliche Änderung,endes Arbeits
im Amtsbezirk der Berghauptmannschaft Such- programms bedürfen der Genehmigung der Berg-
arbeiten durchgeführt worden sind. hauptmannschaft. 

§ 11. (1) Die übertragung von Suchbewilligun
gen ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen und 
nachzuweisen. 

(2) Zu den wesentlichen Änderungen zählen 
besonders das Anwenden eines anderen geo
physikalischen Meßverfahrens, ein erhebliches 
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4 '1303 der Beilagen 

Ausvreiten des Umfanges der Sucharbeiten, das 
Verwenden einer grundsätzlich anderen techni
schen Ausrüstung. 

(3) Der § 13 gilt sinngemäß. 

Arbeitsbericht 

§ 15. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bericht über die in 
ihrem Amtsbezirk durchgeführten Sucharbeiten 
vorzulegen. In diesem Bericht ist auch das Er
gebnis 'der Suche nach mineralischen Rohstoffen 
bekanntzugeben. 

III. HAUPTSTüCK 

SCHÜRFEN NACH BERGFREIEN MINERA
LIS~HEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

GEWINNUNG 

1. Ab.schnitt 

Schurfberechtigung 

§ 16. Zum Erschließen und Untersuchen natür
licher Vorkommen bergfreier mineralischer Roh
stoffe und solche enthaltender verlassener Halden 
zum Feststellen der Abbauwürdigkeit ist, eine 
Schurfberechtigung erforderlich. 

'§ 17. (1) Durch die Schurfberechtigung wird das 
ausschließliche Recht erworben, außer in fremden 
Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die in 
diesen Gewinnungs- oder Sp,eicherberechtigten 
stimmen zu, in einem kreisförmigen, unbe
schränkt in die Tiefe reichenden Feld mit einem 
Halbmesser von 425 m (Freischurf) nach von der 
Berghauptmannschaft zu genehmigenden Arbeits
programmen (§ 25) natürliche Vorkommen berg
freier mineralischer Rohstoffe und solche minera
lische Rohstoffe enthaltende verlassene Halden 
.zumFeststellen der Abbauwürdigkeit zu er
schließen und zu untersuchen, soweit ältere 
Schurfberechtigungen anderer nicht entgegen-

(3) Fällt der Freischurf in die Amtsbezirke 
mehrerer Berghauptmannschahen, so erstrecken 
sich die vorstehenden Rechte auf den ganzen 
Freischurf. 

Verleihung von Schurfberechtigungen 

§ 18. (1) Die Schurfberechtigung ist von der 
Berghauptmannschaft natürlichen oder juristi
schen Personen auf Ansuchen zu verleihen. 

(2) Im Ansuchen ist die· Lage des Freischu~fes 
durch die Bekanntgabe der Lage des Mittelpunk
tes des Freischurfkreises (Freischurfmittelpunkt) 
in Koordinaten, die sich auf das System der 
Landesvermessung (3-Grad-Streifen-Systeme der 
Gauß-Krüger-Projektion mit den Bezugsmeri
dianen 28, 31 und 34 Grad östlich von Ferro) 
beziehen, in Metern auf zwei Dezimalstellen zu 
bezeichnen. Weiter ist die Katastralgemeinde 
anzugeben, in der sich der Freischurfmittelpunkt 
befindet. Erstreckt sich jedoch der Freischurf 
über Teile mehrerer Katastralgemeinden, so sind 
alle Katastralgemeinden zu nennen, in die der, 
Freischurf fällt. . 

(3) In einem Ansuchen kann die Verleihung 
mehrerer Schurfberechtigungen beantragt werden. 

(4) Die Berghauptmannschaft hat das Ansuchen 
zurückzuweisen, wenn es dem Abs. 2 nicht en~
spricht. 

§ 19. (1) Im Fall der Verleihung wird die 
Schurfberechtigung bereits mit dem Tage des Ein
langens des Ansuchens bei der Berghauptmann
schaft erworben. 

(2) Sind am selben Tage Schurfberechtigungen 
für Freischürfe verliehen worden, die sich ganz 
oder teilweise decken, so steht das Recht nach 
§ 17 Abs. 1 bezüglich der sich deckenden Teile 
der Freischürfe den Schurfberechtigteri gemein-
sam zu. 

stehen. § 20. Nachträgliche Änderungen oder Ergän-
(i) Die Schurfberechtigung gibt weiter das zungen der Angaben über die Lage des Frei

Recht, in einem unbeschränkt in die Tiefe rei- schurfmittelpunktes sind .unzulässig. 
chenden Feld von der Größe und Form eines 
Grubenmaßes (§ 32), von dem der Schnittpunkt 
.der Diagonalen des Rechtecks in der waagrechten 
Ebene des Freischurfmittelpunktes (§ 18 Abs, 2) 
mit diesem zusammenfällt (Vorbehaltsfeld), nach 
Maßgabe des § 34 Abs. 1 Z .. 3 die Verleihung 
einer Bergwerksberechtigung für ein Grubenmaß 
an andere auszuschließen. Dieses Recht kann 
spätestens bei der Freifahrung (§ 38 Abs. 1) durch 
Bekanntgabe der Lage des gewählten Vorbehalts
feldes geltend gemacht werden. Dieses darf jedoch 
Teile von Grubenmaßen oder überscharen (§ 42) 
oder Teile von Vorbehaltsfeldern nicht über
lagern, die auf Grund eigener Schurfberechtigun
gen oder von anderen auf Grund älterer oder am 
sel,ben Tage verliehener Schurfberechtigungen ge
:streckt worden sind. 

Verlängerung der Geltungsdauer von Schurf
berechtigungen 

§ 21. (1) Die Schurfberechtigung wird erstmals 
für die Dauer des laufenden und des darauf
folgenden Kalenderjahres verliehen. Auf An
suchen ist ihre Geltungsdauer jeweils um zwei 
weitere Jahre zu verlängern, wenn nachgewiesen 
wird, daß im Freischurf zumilldest in dem Jahr, 
in dem die Schurfberechtigung in folge Zeitablaufs 
erlöschen würde, Arbeiten zum Erschließen und 
Untersuchen natürlicher Vorkommen bergfreier 
mineraÜscher Rohstoffe oder solche enthaltender 
verlassener Halden zum Feststellen der Abbau
würdigkeit, wenigstens aber Arbeiten, für die 
eine Suchbewilligung erforderlich ist, durchge-
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führt worden sind und diese zum Auffinden von 
Vorkommen mineralischer Rohstoff.e notwendig 
gewesen sind. 

(2) Hat ein Schürfer in einem Gebiet sich teil
weise überdeckende Freischürfe (Frei~churfgebiet), 
so wird der im Abs. 1 verlangte Nachweis für 
höchstens 100 Freischürfe als .erbracht angesehen, 

> wenn mindestens in einem davon Arbeiten der 
im Abs. 1 genannten Art durchgeführt worden 
sind. Hat der Schürfer mehrere Freischurfgebiete, 
so gilt der im Abs. 1 verlangte Nachweis für 
höchstens 10 Freischurfgebiete als erbrachJ;, wenn 
dieser zumindeSt für eines davon nach Maßgabe 
des ersten Satzes erbracht wird. Ist das Frei
schurfgebiet teilweise im Amtsbezirk einer ande
ren Berghauptmannschaft gelegen oder befinden 
sich die Freischurfgebiete in Amtsbezirken ver
schiedener Berghauptmannschaften, so hat die 
über das Ansuchen entscheidende Berghaupt
mannschaft die anderen berührten Berghaupt
mannschaften zu hören. 

Übertragung von Schurfberechtigungen 
§ 22. (1) Die übertragung von Schurfberechti

.gungen ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen 
und nachzuweisen. 

(2) Die Ausüb~ng einer Schurfberechtigung 
kann einem anderen nicht überlassen werden. 

Erlöschen von Schurfberechtigungen 
§ 23. Die Schurfberechtigung erlischt 
1. mit Ablauf der Zeit, für die, sie verliehen 

worden ist, 
2. mit dem Untergang der juristischen Person, 

wenn diese Inhaber der Schurfbered1tigung 
ist und nicht eine Gesamtrechtsnachfolge 
eintritt, 

3. durch Erklärung an die Berghauptmann
schaft, daß sie zurückgelegt wil1d, 

4. ~m Fall des § 214 Abs. 6, 
5. wenn die Berghauptmannschaft sie nach § 24 

Abs. 1 oder 2 für erloschen erklärt pder sie 
nach § 215 Abs. 8, § 222 Abs. 2, § 223 oder 
§ 228 entzieht. 

§ 24. (1) Die SChurfberechtigung ist auf Antrag 
eines Bergbaubereclitigten, der nachweist, daß 
der Freischurfmittelpunkt nicht in die ange
gebene Katastralgemeinde, im Fall des § 18 Abs. 2 
letzter Satz in keine der genannten Katastral
gemeinden fällt, mit dem Tage Ides Einlangens 
des Antrages für erloschen zu erklären: 

(2) FäiIt der Freischurfmittelpunkt in einen 
älteren Freischurf, in ein Grubenmaß (§ 32) oder 
in eine überschar (§ 42), so hat die Berghaupt
mannschaft die Schurfberechtigung auf Antrag 
des Inhabers der älteren Schurfberechtigung oder 
des Bergwerksberechtigten mit dem Tage des 
Einlangens des Antrages für erloschen zu erklä
ren. Der Antrag ist zu begründen. 

Arbeitsprogramm 

§ 25. (1) Das der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung vorzulegende Arbeitsprogramm 
(§ 17 Abs. 1) hat besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Erschlie
ßungs- und Untersuchungsarbeiten, deren Reihen
folge un'd zeitlichen Ablauf, die geplanten Berg
bauanlagen (§ 145), die zu verwendenden Be
triebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrich
tungen u. dgl. (§ 148), die vorgesehenen Sicher
heitsrnaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung 
der Oberflächennutzung nach Beendigung der 
Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten (§ 182), 
ferner über' die voraussichtlichen Kosten der 
Durchführung . des Arbeitsprogramms sowie die 
Namen' der für die Erschließungs- und Unter
suchungsarbeiten verantwortlichen Personen zu 
enthalten. Dem Arbeitsprogramm sind Unter
lagen zur Glaubhaftmachung des Verfügens über 
die voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanziellen Mittel.(§ 26), a1lfällige Zustimmungs
erklärung~n der in Bergbaugebieten' (§ 176 Ahs. 1) 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten sowie ein 
Lageplan beizufügen, in dem die Begrenzung 
des Gebietes, in dein die Erschließungs- und 
Unter9Uchungsarbeiten. beabsichtigt sind, sowie 
die Begrenzungen der in diesem Gebiet und in 
dessen Umgebung bestehenden Freischürfe und 
Bergbaugebiete eingetra.gen' sind. 

, (2) Für Erschließungs- und Untersuchungs
arbeiten in einem Freischurfgebiet kann der Berg
hauptmannschaft, soweit sich das Freischurfgebiet 
in deren Amtsbezirk befindet, ein gemeinsames 
Arbeitsprogramm zur Genehmigung vorgelegt 
wer,den. 

§ 26.· Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig 
auch nur befristet, zu genehmigen, wenn der 
Schürfer glaubhaft gemacht hat, daß er über die. 
zur Durchführung de» Arbeitsprogramms vor
aussichtlich erforderlichen technischen und finan
ziellen Mittel verfügt, ältere Schurfberechtigun
gen anderer den Erschließungs- und Unter
suchungsarbeiten nicht entgegenstehen, diese 
nicht in frem'den Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) 
vorgenommen werden, es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten haben 
den Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten 
zugestimmt, und weiter ·die vorgesehenen Sicher
heitsrnaßnahmen und Maßnahmen zur Sicherung 
der Oberflächennutzung nach Beendigung der 
Erscllließungs- und Untersuchungs arbeiten 
(§ 182), erforderlichenfalls unt~r Festsetzung ge
eigneter Bedingungen und Auflagen, als aus
reichend anzusehen sind. 

§ 27. (1) Wesentliche Knderungen des Arbeits
programms bedürfen der Genehmigung der 
Berghauptmannschaft. 
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(2) Zu den wesentlichen An-derungen zählen 
besonders das Durchführen anderer Erschlie
ßungs- und Untersuchungs arbeiten oder Maß
nahmen, die Errichtung anderer' Bergba'llan1agen, 
das Verwenden grundsätzlich anderer Betriebs
fahrzeuge, Tagbaugeräte oder Betriebseinrichtun
gen. 

(3) Der § 26 gilt sinngemäß. 

Schurfbericht 

§ 28. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschafi über die in ihrem Amts
bezirk in Freischürfen durchgeführten Arbeiten 
(§ 21 Abs. 1) ein Bericht (Schurfbericht) vorzu
legen. In ihm ist auch das Ergebnis der Arbeiten 
bekann tzugeben. 

Verfügungs bewilligung 

§ 29. (1) Die beim Aufsuchen anfa1lenden berg
freien mineralischen Rohs1Joffe gehen in das Eigen
tum des Aufsuchungsberechtigten über, doch darf 
dieser nur mit Bewilligung der Berghauptmann
schaft darüber verfügen, soweit nicht der § 128 
oder der § 129 Abs. 1 gilt (Verfügungsbewilli
gung). 

(2) Die Berghauptmannschaft hat die Ver
fügungsbewilligung auf Ansuchen zu erteilen, 
wenn das aufgefundene natürliche Vorkommen 
bergfreier mineralischer Rohstoffe oder die solche 
enthaltende verlassene Halde noch nicht so weit 
erschlossen und untersucht ist, daß festgestellt 
werden kann, ob das Vorkommen oder die Halde 
abbauwürdig (§ 34 Abs. 4) ist. Im Ansuchen 
ist der geschätzte Verkaufswert jener Menge 
bergfreier mineralischer Rohstoffe anzugeben, für 
welche ,die Verfügungsbewilligung begehrt wird. 
Außerdel1l sind die Schätz'llngsgrundl;ig.en be
kann tzugeben. 

11. Abschnitt 

'Bergwerksberechtigungen 

§ 30. Bergwerksberech1Jig.ungen berechtigen 
zum ausschließlichen Gewinnen der in einem 
bestimmten Raum vorkommenden bergfreien 
mineralischen Rohstoffe und zu deren Aneignung. 

§ 31. Bergwerksberechtigungen werden ver
liehen 

1. für Grubenmaße (§ 32), 
2. für überscharen (§ 42). 

Grubenmaße 

Abs. 1) die Form eines Rechtecks hat, dessen 
Flächeninhalt 48.000 m2 beträgt. Die kurzen Sei
ten des Rechtecks dürfen 120 m nicht unter
schreiten. 

§ 33. (1) Der' Punkt, von dem das Grubenmaß 
oder das Grubenfeld (§ 35 Abs. 3) festzulegen ist 
(Aufschlagspunkt), kann vom Verleihungswerber 
nach Belieben gewählt werden, nur muß er sich 
im zugänglichen Teil eines erschlossenen natür
lichen Vorkommens bergfreier mineralischer 
Rohstoffe oder in einer solche enthaltenden er
schlossenen verJassenen Halde und innerhalb des 
begehrten Grubenmaßes oder Grubenfeldes be
finden. Sein horizontaler Abstand von den seit
lichen Begrenzungen des Grubenmaßes oder 
Grubenfeldes muß mindestens 30 m betragen. 

(2) Ist das natür1iche Vorkommen berg freier 
mineraLischer Rohstoffe oder die solche enthal
tende verlassene Hald'edurch Bohrungen er
schlossen worden, so' ist als Aufschlagspunkt ,der 
Mittelpunkt de,r Tagöffnung eines der Bohr
löcher zu wählen. Der Abs. 1 gilt sinngemäß. 

§ 34. (1) Bergwerksberechtigungen für Gruben
maße sind von der Berghauptmannschaft natür
lichen oder juristischen Personen auf Ansuchen 
zu verleihen, wenn 

1. das erschlossene natürliche Vorkommen 
bergfreier mineralischer Rohstoffe oder die 
solche enthaltende erschlossene verlassene 
HaJde, soweit aber nur ein' Teil davon er
schlossen worden ist, dieser als abbauwürdig 
(Abs. 4) angesehen werden kann, 

2. der Verleihungswerber glaubhaft gemacht 
hat, daß er über die bis zur Aufnahme eiries 
planmäßigen und systematischen Abbaues 
voraussichtlich erforderlichen technischen 
und finanziellen Mittel verfügt, und 

3. Bergw.erksberechtigungen söw[e vor dem 
Einlangen des Verleihungsgesuches bei der 
Berghauptmannschaft erworbene Schurf
berechtigungen der Verleihung nicht' ent
gegenstehen und durch die Ausübung der 
begehrten Bergwerksberechtigungen die Ge
winnungs- oder Speichertätigkeit anderer 
nicht verhindert oder erheblich erschwert 
wird, es sei denn, di~se stimmen der Ver
leihung zu. 

(2) Auf. öffendiche Interessen, besonders auf 
solche des NatuI1schutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs, des Umweltschutzes, der Was
serwirtschaft, des Eis'~nbahn- und· Straßenv·er
kehrs sowie der Lan'desverteidigung, ist dabei 
Bedacht zu nehmen. 

§ 32. Ein GrUlbenmaß ist ein nach der Tiefe (3) Die Glaubhaftmachung nach Abs. 1 Z. 2 
nicht beschränkter Raum, der in der waag-! is.t nicht erfoI1derlich, wenn die begehrten Gruben
rechten Ebene des Aufschlagspunktes (§ 33 maße als Reservefelder (§ 55) vorgesehen sind. 
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(4) Als abbauwül'dig sind natürl:iche Vor
kommen bergfreier mineralischer Rohstoffe, 
solche enthaltende verlassene Halden oder Teile 
davon anzusehen, wenn sie wegen 

1. ihrer Art und Lage, 

2. der Art, Menge und Beschaffenheit der an
stehenden bergfreien mineralischen Roh
stoffe, 

3. der technischen Möglichkeiten ,des Gewinnens 
und Aufbereitens dieser mineralischen Roh
stoffe sowie 

4. deren Verwertungsmöglichkeiten voraus
sichtlich mit wirtschaftlichem Nutzen abge
baut werden können. 

§ 35. (1) Hat der Verleihungswerber auf Grund 
eines erschlossenen natürlichen Vorkommens 
bergfreier mineralischer Rohstioffe, einer solche 
enthaltenden erschlossenen verlassenen Halde 
oder eines erschlossenen Teiles davon um Ver
leihung von Bergwerksberechtigungen für meh
rere Grubenmaße angesucht, so sind ihm diese 
zu verleihen, wenn nach den geologisch-Iager
stättenkundlichen Verhältnissen anzunehmen ist, 
daß das erschlossene Vorkommen, die erschlos
sene Halde oder der erschlossene Teil davon 
innerhalb der begehrten Grubenmaße gelegen 
ist oder sich über diese hinaus erstreckt. Es dür
fen jedoch bei natürlichen Vorkommen berg
freier mineralischer Rohstoffe nur Bergwerks
berechtiigungen für höchstens 16 und bei berg
freie mineralische Rohstoffe enthaltenden verlas
senen Halden nur Bergwerbberechtigungen für 
höchstens 8 Grubenmaße verliehen werden. 

(2) Sind Bergwerksberechtigungen für weniger 
Grubenmaße verliehen worden, als dies nach 
Abs. 1 möglich gewesen wäre, so sind dem Berg
werksberechtigten auf dessen Ansuchen die Betg
werksberechtigungen für die restlichen Gruben-

, maße nach Maßgabe des Abs. 1 nachträglich zu 
verleihen. Für Verleihungen dieser Art gelten 
sinngemäß die Bestimmungen für Neuverleihun
gen. 

(3) Mehrere Gruhenmaße, auf die sich nach 
Abs. 1 oder 2 verliehene Bergwerksberechtigun
gen beziehen, bilden mit allfälligen überscharen 
(§ 42) ein Grubenfeld. Ein solches wird auch 
von einem Grubenmaß und einer oder meh
reren überscharen gebildet. 

§ 36. (1) Das Verleihungsgesuch hat zu ent
halten: 

1. Vor- und F'amiliennamen,' Beruf und An
schrift des Verleihungswerbers, bei emer 
juristischen Person Namen und Sitz, 

2. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be
schreibung des erschlossenen natürlichen Vor
kommens bergfreier mineralischer Rohstoffe 
oder der solche einhaltenden erschlossenen 

verlassenen Halde; wurde nur ein Teil er
schlossen, eine geologisch-lagerstättenkund
liche Beschreibung von diesem, 

3. Angaben über Art und Umfang der Erschlie
ßung des Vorkommens oder der Ha,lde sowie 
über die Abbauwürdigkeit des Vorkommens, 
der Halde oder des erschlossenen Teiles 
davon (§ 34 Abs. 4), 

4. das bis zur Aufnahme emes planmäßigen 
und systematischen Abbaues vorgesehene 
Arbeitsprogramm, besonders Angaben üher 
Art, Umfang und Zweck der beabsichtigten 
Arbeiten, die für notwendig erachteten 
Bergbauanlagen (§ 145) sowie die in Aussicht 
genommenen Sicherheitsmaßnahmen und 
Maßnahmen zur Sicherung der Oberflächen
nutzung nach Beendigung der Bergbautätig
keit (§ 182), ferner Angab.en über den vor
aussichtlich zeitlichen Ablauf des Arbeits
programms und eine Zusammenstellung der 
voraus!!ichtlichen Kosten der Durchführung 
des Arbeitsprogramms, 

5. Angaben über das Verfügen der zur Durch
führung des Arbeitsprogramms voraussicht
lich erforderlichen technischen und finan
ziellen Mittel,' , 

6. die Bezeichnung des begehrten Grubenmaßes 
oder Grubenfeldes einschließlich der davon 
umfaßten Grubenmaße, 

7. die Llge des Aufschlagspunktes und der 
Eckpunkte des Rechtecks des begehrten 
Grubenmaßes in der waagrechten Ebene des 
Aufschlagspunktes, bei einem begehrten 
GrubenfeLd der Eckpunkte der Rechtecke 
aller Grubenmaße in Koordinaten, die sich 
auf das System der Landesvermessung (§ 18 
Abs. 2) beziehen, sowie die Höhe des Auf
schlagspunktes, bezogen auf Adria, jeweils 
in Metern auf zwei Dezimalstellen, 

8. ,die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Grubenmaß oder Grubenfeld 
zu liegen kommt, die Katastral- und Orts
gemeinde sowie den politischen Bezirk, wo 
sich die Grundstücke befinden, die Einlage
zahlen des Grundbuches, die Namen und 
Anschriften der Grundeigentümer sowie 
deren Eigentumsanteile, 

9. Angaben über die Gewinnungsberechtigun
gen, die Abbaurechte betreffend sonstige 
mineralische Rohstoffe, die SpeicherbewilLi
gun gen (§ 113 Abs. 1) und die Schurfberechti
gungen im Verleihungsgebiet sowie die 
Namen und Anschriften der Berechtigten, 

10. die eigenhändige Unterschcift des Ver
leihungswerbers oder seines durch schrift
liche Vollmacht ausgewiesenen Bevollmäch-
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tigten, bei juristischen Perronen des ver
tretungsbefugten Organs oder dessen Bevoll
mächtigten .. 

(2) Wird das Verleihungsgesuch von mehreren 
Verleihungswerbern eingebracht, so gält . der 
Abs. 1 Z. 1 und 10 für jeden einzelnen Ver
leihungswerber. Im Verleihungsgesuch ist auch 
anzugeben, wie groß die Anteile der einzelnen 
V erleihun~swerber sind. 

(3) Ist das begehrte Grubenmaß oder Gruben
feld als Reservefeld (§ 55) vorgesehen, so können 
die nach Ahs. 1 Z. 4 und 5 erforderlichen An
gaJben entfallen. 

(4) Dem Verleihungsgesuch sind drei Abschcif
ten von diesem anzuschließen, ferner die Ver
messungsprotokolle und Berechnungen, eine von 
einem Ingenieurkonsulenten für Markscheide .. 
wesen oder einem verantwortlichen Markscheider 
(§ 160) angefertigte Lagerungskarte (§ 37) in 
vierfacher Ausfertigung, etwaage Untersuchungs
befunde und Gutachten samt drei Abschriften 
da,von sowie Unterlagen zur Glaubhaftmachung 
des Verfügens über die voraussichtlich erforder
lichentechnischen und finanziellen Mittel (Abs. 1 
Z. 5), etwaige. Zustimmungserklärungen (§ 34 
Abs. 1 Z. 3), die Vollmacht eines allfälligen 
Bevollmächnigten des- Verleihungswerbers sowie 
ein den letzten Stand wiedergebender Handels.: 
registerauszug, wenn der Verleihungswerber im 
Handelsregister eingetragen ist. 

(5) Entspricht das Verleihungsges,1,lch nicht dem 
Ahs. 1 Z. 2, 3 oder 7, so hat es die Berghaupt
mannschaft zurückzuweisen. Sind andere Bestim
mungen des Abs. 1, der Abs. 2 oder der Abs. 4 
nicht eingehalten wOl1den, so hat sie' dem Ver
leihungswer.ber eine angemessene Frist zu setzen, 
innerhalb der dieser den nicht eingehaltenen Be
stimmungen noch entsprechen kann. Bei frucht
losem Ablauf der Frist hat die Berghauptmann
schaft das Verleihungsgesuch zurückzuweisen. 

§ 37. (1) Die Lagerungskarte hat unter Bedacht
nahme auf die Darstellung im Grenz- oder 
Grundsteuerkataster die Taggegend des Ver
leihungsgebietes, besonders Gebäude, Straßen, 

. Eisenbahnen, Gewässer, Anlagen der öffentlichen 
Versorgung mit Wasser und Energie, Gas- und 
Olfemleitungen, gesetzlich oder behövdlich fest
gesetzte Schutzgebiete, Schachtöffnungen, Stollen
mundlöcher und Bohrlöcher, ferner die Grenzen 
der Grundstücke, der Katastral- und Ortsgemein
den, die Begrenzungen des begehrten Gruben
maßes oder Grubenfeldes, den zugehörigen Auf
schlagspunkt, die Begrenzungen der im Ver
leihungsgebiet bestehenden Grubenmaße, über
scharen (§ 42), Gewinnungsfelder (§ 81 Abs. 1), 
Abbaufelder (§. 94 Albs. 2) und Speicherfelder 
(§ 113 Abs. 2) sowie die Freischurfmittelpunkte 
im Maßstab der Katastralmappe darzustellen. 

(2) Für die Ausgestaltung der Lagerungskarte 
und die einzuhahende Genauigkeit der erforder
lichen markscheidecischen Messungen gilt der 
§ 135. . 

§ 38. (1) Ist das Verleihungsgesuch nicht nach 
§ 36 Abs. 5 zurückzuweisen, so hat die Berg
hauptmannschaft Ülber das' Ansuchen um Ver
leihung der Bergwerksberechtigungen eine münd
liche Verhandlung an Ort und Stelle (Freifah
rung) durchzuführen. Sie hat bei der Freifahrung 
auch zu prüfen, sofern der Verleihung Berech
tigungen der im § 34 Abs. 1 Z. 3 genannten Art 
entgegenstehen, ob bei Umlagerung der begehr
ten Grubenmaße und, wenn ,durch die Ausüb1,lng 
der begehrten Bergwerksberechtigungen die Ge
winp.ung- oder Speichertätigkeit anderer verhin
·dert oder erheblich erschwert würde und diese der 
Verleihung nicht zustimmen, ob bei Festsetzung 
von Bedingungen und Auflagen die begehrten 
Bergwerksberechtigungen verliehen werden 
kön,nen. Die §§ 34 und 35 gelten auch für die 
umgelager'ten Gruben~aße. 

(2) Not~endige Änderungen und Ergänzungen 
des Verleihungsgesuches und der zugehörigen 
Unterlagen (§ 36 Abs. 4) sind binnen einer ange
messenen, von der Berghauptmannschaft bei der 
Freifahrung zu bestimmenden Frist vorzuneh
men. Mit fruchtlosem Aiblauf dieser Frist gilt 
das Ansuchen um Verleihung der Bergwerks
berechtigungen als zurückgezogen. 

§ 39. (1) Parteien im Verleihungsverfahren sind 
der Verleihungswerber, die Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen das begehrte Grubenmaß 
oder Grubenfeld, bei einer Umlagerung (§ 38 
Abs. 1) das umgelagerte. Grubenmaß oder 
Grubenfeld, zu liegen ~ommt, ferner, soweit sie 
durch die Verleihung berührt werden, die In
haber von Berechtigungen der <im § 34 Abs. 1 
Z. 3 genannten Art, Gewinnungs- und Speicher
berechtigte sowie Personen, denen der Grund
eigentümer das Gewinnen sonstiger mine
ralischer Rohstoffe einschließEch des Rechtes 
der Aneignung ·dieser mineralischen Rohstoffe, 
überlassen hat. 

'(2) Als Partei ist auch das Land, in dessen 
Gebiet das begehrte o'der umgelagerte Gruben
maß oder Grubenfeld gelegen. ist, anzusehen, 
sow,eit durch die Verleihung ihm zur Vollziehung 
zukommende Angelegenheiten des Naturschutzes, 
der Raumordnung, des Frern,denverkehrs oder 
des Umweltschutzes berührt werden. Hiedurch 
wird eine allfällige Parteistellung des Landes als 
Träger von Privatrechten (Abs. 1)' nicht beein
trächtigt. 

§ 40. Vor der Verleihung der Bergwerksberech
tigungen sind die, Geologische Bundesanstalt und, 
soweit hiedurch öffentliche Interessen berührt 
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",erden, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungsbehörden zu hören. Dies gilt beson
ders in den Fällen des § 172 A>bs. 4. 

§ 41. Deckt sich das in einem Verleihungs
gesuch angegebene Grubenmaß oder Grubenfeld 
ganz oder teilweise mit dem in einem anderen 
Verleihungs gesuch angeführten Grubenmaß oder 
Grubenfeld, so ist über die Ansuchen um Ver
leihung der Bergwerksberechtigungen in der 
Reihenfolge des Einlangens der Verleihungs
gesuche bei der Berghauptmannschaft zu entschei
den. Sind diese aber am selben Tage eingelangt, 
so sind die Bergwerksberechtigungen für die sich 
ganz deckenden Grubenmaße mangels Einigung 
den Verleihungswerbern gemeinsam zu verleihen. 
Im Fall einer' teilweisen überdeckung hat die 
Bergbehörde nam billigem Ermessen eine Um
lagerung der Grubenmaße vorzunehmen, wenn 
ein Versuch der Einigung zwischen den Verlei
hungswerbern erfolglos geblieben ist. 

Obersmaren 

§ 42. Eine überschar ist ein von Grubenmaßen 
ganz oder weitgehend umgebener, nam der Tiefe 
nicht beschränkter Raum, in dem ein Grubenmaß 
nicht Platz findet. Als überschar gilt auch ein 
Raum, der ganz oder weitgehend von Gruben
maßen und überscharen oder nur von' über
smaren umgeben ist, wenn in ihm aus Platz
mangel kein Grubenmaß gelagert werden kann. 

§ 43. (1) Eine Bergwe~ksberemtigung für eine 
überschar ist von der Berghauptmannschaft 
natürlichen oder juristismen Personen, die Berg
werksberechtigte für die angrenzenden Gruben
maße o.der überscharen sind, auf Ansuchen zu 
verleihen, wenn . 

1. nach den geologisch-Iagerstättenkundlichen 
Verhältnissen anzunehmen ist, daß sich ein 
erschlossenes natürliches Vorkommen berg
freier mineralischer Rohstoffe' oder eine solche 
enthaltende erschlossene verlassene Halde 
von den angrenzenden Grubenmaßen oder 
überscharen aus in die begehrte überschar 
fortsetzt oder sich ein erschlossenes natür
liches Vorkommen bergfreier mineralischer 
Rohstoffe oder eine solche enthaltende er
schlossene verlasse~de Halde innerhalb der 
begehrten überschar befindet, und 

2. Bergwerksberechtigungen der Verleihung 
nicht entgegenstehen und durch die Aus
übung der begehrten Bergwerksberechtigung 
die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit an
derer nicht verhindert oder erheblim er
schwert wird, es sei denn, diese stimmen 
der Verleihung zu. 

(2) Würde durch die Ausübung der begehrten 
Bergwerksberemtigung die Gewinnungs- oder 
Speichertätigkeit anderer verhindert oder erheb
lim erschwert werden und stimmen diese der 

Verleihung nimt zu, so hat die Berghauptmann
schaft zu prüfen, ob die begehrte Bergwerks
berechtigung, bei' Festsetzung von Bedingungen 
und Auflagen verliehen werden kann. 

(3) Auf öffentliche Interessen, besonders auf 
solche des Naturschutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs, des Umweltschutzes, der Was
serwirtschaft, des Eisenbahn-und Straßenver
kehrs sowie der Landesverteidigung, ist bei der 
Verleihung Bedacht zu nehmen. 

§ 44. (1) Das Verleihungsgesuch hat zu ent
halten: 

1. Vor- und Familiennamen, Beruf und An
schrift des Verleihungswerbers, bei einer 
juristischen Person Namen 'und Sitz, 

2. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be
schreibung des sich in die begehrte über
schar fortsetzenden oder sich innerhalb dieser 
befindenden erschlossenen natürlichen Vor
kommens bergfreier mineralischer Rohstoffe 
oder der solche enthaltenden in die begehrte 
überschar' reichenden oder innerhalb dieser 
gelegenen erschlossenen verlassenen Halde, 

3. Angaben über Art und Umfang der Ersmlie
ßung des Vorkommens oder der Halde, 

4. die Bezeichnung der begehrten übersmar, 

5. die Lage der Eckpunkte des Vielecks der 
begehrten übersmar in der waagrechten 
Ebene des Aufsmlagspunktes, von dem das 
angrenzende Grulbenmaß oder die angren
zende überschar festgelegt worden ist, in 
Koordinaten, die sich auf das System der 
Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, 
in Metern auf zwei Dezimalstellen sowie den 
Flächeninhalt des Vielecks in Quadratmetern, 

6. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
die begehrte überschar zu liegen kommt, die 
Katastral- und Orts gemeinde sowie den poli- . 
tischen Bezirk, wo sich die Grundstücke be
finden, die Einlagezahlen des Grundbumes, 
die Namen und Anschriften der Grundeigen
tümer sowie deren Eigentumsanteile, 

7. Angaben über die Gewinnungsberechtigun
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine
ralische . Rohstoffe und Speicherbewilligun
gen (§ 113 Abs. 1) im Verleihungsgebiet 
sowie die. Namen und Anschriften der Be
rechtigten, 

8. die Bergbuchseinlage, der die begehrte Berg
werksberemtigung zugeschrieben werden 
soll, 

9. die eigenhändige Unterschrift des Verlei
hungswerbers oder seines durch smriftliche 
Vollmacht ausgewiesenen Bevollmächtigten, 
bei juristischen Personen des vertretungs'
befugten Organs oder dessen Bevollmäch
tigten. 
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(2) Wird das Verleihungsgesuch von mehreren 
Verleihungswerbern eingebracht, so gilt der Abs. 1 
Z. 1 und 9 für jeden einzelnen Verleihungs werber. 
Im Verleihungsgesuch ist auch anzugeben, wie 
groß die Anteile der einzelnen Verleihungswerber 
sind. 

(3) Dem Verleihungsgesuch sind drei Abschrif
ten von diesem anzuschließen, ferner. etwaige 
Vermessungsprotokolle und Berechnungen, eine 
von einem Ingenieurkonsulenten für Mark
scheidewesen oder einem verantwortlichen Mark
scheider (§ 160) angefertigte Lagerungskarte 
(§ 45) in vierfacher Ausfertigung, etwaige Unter
suchungsbefunde und Gutachten samt drei Ab
schriften davon, allfällige Zustimmungserklärun
gen (§ 43 Abs. 1 Z. 2), ein Bergbuchsauszug letz
ten Standes betreffend die Bergbuchseinlage, der 
die begehrte Überschar zugeschrieben werden soll, 
di~ Vollmacht eines allfälligen Bevollmächtigten 
des Verleihungswerbers und ein den letzten Stand 
wiedergebender Handelsregisterauszug, wenn der 
Verleihungswerber im Handelsregister eingetra
gen ist. 

(4) Entspricht das Verleihungsgesuch nicht dem 
Abs. 1 Z. 2, 3 oder 5, so hat es die Berghaupt
mannschaft zurückzuweisen. Sind andere Bestim
mungen des Abs. 1, der Abs. 2 oder der Abs. 3 
nicht eingehalten worden, so hat sie dem Ver
leihungswerber eine angemessene Frist zu setzen, 
innerhalb der dieser den nicht eingehaltenen 
Bestimmungen noch entsprechen kann: Bei frucht
losem Ablauf der Frist hat die Berghauptmann
schaft das Verleihungsgesuch zurückzuweisen. 

§ 45. (1) Die Lagerungskarte hat unter Be
dachtnahme auf die Darstellung im Grenz- oder 
Grundsteuerkataster die Taggegend des Verlei
hungsgebietes, besonders Gebäude, Straßen, 
Eisenbahnen, Gewässer, Anlagen der öffentlichen 
Versorgung mit Wasser und Energie, Gas- und 
ölfernleitungen, gesetzlich oder behördlich fest
gesetzte Schutzgebiete, Schachtöffnungen, Stollen
mundlöcher und Bohrlöcher, ferner die Grenzen 
der Grundstücke, der Katastral- und Ortsgemein
den sowie die Begrenzungen der begehrten über
schar und der im Verleihungsgebiet bestehenden 
Grubenmaße, überscharen, Gewinnungsfelder 
(§ 81 Abs. 1), Abbaufelder (§ 94 Abs. 2) und 
Speicherfelder (§. 113 Abs. 2) im Maßstab der 
Katastralmappe darzustellen. 

(2) Für die Ausgestaltung der Lagerungskarte 
und die einzuhaltende Genauigkeit der erforder
lichen markscheiderischen Messungen gilt der 
§ 135. 

§ 46. (1) Parteien im Verleihungsverfahren sind 
der Verleihungswerber, die Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen die begehrte überschar 
zu liegen kommt, ferner, soweit sie durch die 
Verleihung berührt werden, die Inhaber von 
Berechtigungender im § 43 Abs. 1 Z. 2 genann-

te~ Art, Gewinnungs- und Speicherberechtigte 
sowie Personen, denen der Grundeige~tümer das 
Gewinnen sonstiger mineralischer Rohstoffe ein
schließlich des Rechtes der Aneignung dieser 
mineralischen Rohstoffe überlassen hat. 

(2) Als Partei ist auch das Land, in dessen Ge
biet die begehrte überschar gelegen ist, anzu
sehen, soweit durch die Verleihung ihm zur Voll
ziehung zukommende Angelegenheiten. des 
Naturschutzes, der Raumordnung, des Fremden
verkehrs oder des Umweltschutzes berührt wer
den. Hiedurch wird eine allfällige Parteistellung 
des Landes als Träger von Privatrechten (Abs. 1) 
nicht beeinträchtigt. 

§ 47. Vor der Verleihung der Bergwerksberech
tigung sind die Geologische Bundesanstalt und, 
soweit hiedurch öffentliche Interessen berührt 
werden, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungsbehörden zu hören. Dies giltbeson
ders in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

§ 48. Deckt sich die in einem Verleihungs gesuch 
angegebene Überschar ganz oder teilweise mit 
der in einem anderen Verleihungsgesuch ange
führten überschar, so ist über die Ansuchen um 
Verleihung der Bergwerksberechtigung in der 
Reihenfolge des Einlangens der Verleihungsge
suche bei der Berghauptmannschaft zu entschei
den. Sind diese aber am selben Tage eingelangt, 
so ist demjenigen die Bergwerksberechtigung für 
die überschar zu verleihen, dessen Grubenmaße 
und Überscharen diese auf eine größere Länge 
umschließen. 

Eintragung in das Bergbuch 

§ 49. Bergwerksberechtigungen gelten als un
bewegliche Sachen und sind Gegenstand der Ein
tragung in das Bergbuch. 

§ 50. Die Berghauptmannschaft hat dem Berg
buchsgericht die rechtskräftige Verleihung von 
Bergwerksberechtigungen zur Eintragung in das 
Bergbuch anzuzeigen. Der Anzeige sind eine Aus
fertigung des Verleihungsbescheides mit dem Ver
merk, daß dieser in Rechtskraft erwachsen ist, 
und eine Ausfertigung der Lagerungskarte anZu
schließen. 

§ 51. (1) Das Bergbuchsgericht hat die Eintra
gung der Bergwerksberechtigungen von Amts 
wegen vorzunehmen. 

(2) Sind Bergwerksberechtigungen für Gruben
maße gemeinsam verliehen worden (§ 35 Abs. 1), 
so sind die gemeinsam verliehenen Bergwerks
berechtigungen in eine einzige neu zu eröffnende 
Bergbuchseinlage einzutragen. Nachträglich ver
liehene Bergwerksberechtigungen für Gruben
maße (§ 35 Abs. 2) sind ,derjenigen Einlage zuzu
schreiben, in der die bereits früher verliehenen 
Bergwerksberechtigungen eingetragen sind. 
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(3) Bergwerksberechtigungen für überscharen 
sind derjenigen Einlage zuzuschreiben, in der die 
Bergwerksberechtigung für das angrenzende Gru
benmaß oder die angrenzende überschar einge
tragen ist. 

§ 52. Das Bergbuchsgericht hat die Be,rghaupt
mannschaft von allen Eintragungen im Bergbuch 
in Kenntnis zu setzen. 

Betriebspflicht in Grubenmaßen und Obe,rscharen 

§ 53. (I) Mit dem Gewinnen der bergfreien 
mineralischen Rohstoffe im Grubenmaß ist bin
nen zwei Jahren nach rechtskräftiger Verleihung 
der Bergwerksberechtigung zu beginnen. Bei 
einem Grubenfeld besteht diese Pflicht für wenig
stens ein Grubenmaß. Die Aufnahme der Gewin
nung ist der Berghauptmannschaft unv;erzüglich 
anzuzeigen. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Reservefelder (§ 55) 
und nach § 57 gefristete Grubenmaße oder Gru
benfelder. 

§ 54. (1) Der Gewinnungsberechtigte ist ver
pflichtet, wenigstens vier Monate im Jahr zumin
dest in einem Grubenmaß jedes nicht gefristeten 
oder nicht als Reservefeld anerkannten oder gel
tenden Grubenfeldes bergfreie mineralische Roh
stoffe zu gewinnen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß für Grubenmaße, 
die zu keinem Grubenfeld gehören. 

§ 55. (1) Die Berghauptmannschaft hat auf An
suchen des Gewinnungsberechtigten für jedes 
Grubenfeld, in dem bergfreie mineralische Roh
stoffe gewonnen werden, zwei Grubenfelder als 
Re~ervefelder anzuerkennen. . 

(2) Dem Ansuchen ist zu entsprechen, wenn 

1. der Ansuchende in dem Grubenfeld, dem 
die Reservefelder zugeordnet werden sollen, 
der Betriebspflicht nach § 54 Abs. 1 nach
kommt, 

2. die sich auf 'das Grubenfeld und die Reserve
felder beziehenden Bergwerksberechtigungen 
auf Grund erschlossener natürlicher Vorkom
men gleichartiger bergfreier mineralischer 
Rohstoffe oder solche enthaltender erschlos
sener verlassener Halden oder erschlossener 
Teile davon verliehen worden sind, und 

3. dem Ansuchenden das Recht der Ausübung 
der Bergwerksberechtigungen für das Gru
benfeld und die Reservefelder zusteht. 

(3) Befinden sich das Grubenfeld und die 
Reservefelder, die diesem zugeordnet werden sol
len, nicht innerhalb des Amtsbezirkes derselben 
Berghauptmannschaft, so ist das Ansuchen bei 
derjenigen Berghauptmannschaft einzubringen, in 
deren Amtsbezirk das Grubenfeld gelegen ist, 
dem die Reservefelder zugeordnet werden sol-

len. Diese hat die anderen berührten Berghaupt
mannschaften vor ihrer Entscheidung über das 
Ansuchen zu hören. 

(4) Gehört ein Grubenmaß, in dembergfreie 
mineralische Rohstoffe gewonnen werden, zu kei
nem Grubenfeld, so stehen zwei Grubenmaße als 
Reservefelder zu. Die Abs. 1, 2 und 3 gelten sinn
gemäß. 

(5) Wird die Betriebspflicht nach § 54 in dem 
Grubenfeld oder Grubenmaß, dem die Reserve
felder zugeordnet worden sind, nicht mehr er
füllt, so geht diese auf eines der beiden Reserve
felder über. Als diesem zugeordnete Reservefelder 
gelten dann das Grubenfeld oder Grubenmaß 
und das zweite Reservefeld. 

(6) Die Aufnahme der Gewinnung in einem 
Reservefeld ist der Berghauptmannschaft unver
züglich anzuzeigen. Gleichzeitig ist mitzuteilen, 
ob das Grubenfeld oder Grubenmaß weiterhin 
als Reservefeld gelten soll. 

§ 56. (1) Die Berghauptmannschaft hat den 
Gewinnungsberechtigten auf Ansuchen von der 
Betriebspflicht nach § 54 in Grubenfeldern oder 
in nicht zu solchen gehörenden Grubenmaßen 
für die Dauer von zwei Jahren zu entbinden 
(Fristung), wenn 

1. Ereignisse der im § 122 genannten Art, 
2. mangelnde Abbauwürdigkeit (§ 34 Abs. 4) 

oder 
3. Gesetze, Verordnungen, Urteile, Beschlüsse 

oder Bescheide 
dies bedingen. 

(2) Im Ansuchen sind die Gründe darzulegen, 
aus denen um Fristung angesucht wird.' Außer
dem ist anzugeben, welche Sicherheits maßnahmen 
und Maßnahmen zur Sicherung der Oberflächen
nutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit 
(§ 182) vorgesehen sind. 

(3) Sind die vom Gewinnungsberechtigten im 
Ansuchen angegebenen Maßnahmen nicht aus
reichend, so hat die Berghauptmannschaft die 
notwendigen weiteren Maßnahmen anzuordnen. 

. (4) Die, Aufnahme der Gewinnung in einem 
nach Abs. \1 gefristeten Grubenfeld oder Gruben
maß ist der Berghauptmannschaft unverzüglich . 
anzuzelgen. 

§ 57. Der Gewinnungsberechtigte kann aus den 
im § 56 Abs. 1 Z. 1 und 3 genannten Gründen 
für die Dauer von zwei Jahren um Entbindung 
von der Pflicht nach § 53 Abs. 1 bei der Berg
hauptmannschaft ansuchen. Der § 56 gilt sinn
gemäß. 

§ 58. Jede länger als eine Woche dauernde 
Unterbrechung der Gewinnung in einem Gruben
feld oder in einem nicht zu einem solchen gehö
renden Grubenmaß sowie die Wiederaufnahme 
der Gewinnung sind unverzüglich der Berghaupt-
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mannschaft anzuzeigen. Bei Unterbrechung der 
Gewinnung ist auch die 'voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeben. 

§ 59. (1) Kommt der Gewinnungsberechtigte 
der Betriebspflicht nach § 54 in weder gefristeten 
noch als Reservefelder anerkannten oder gelten
den Grubenfeldern oder Grubenmaßen oder in 
den Fällen des § 53 Abs. 1 der Pflicht zur Auf
nahme der Gewinnung trotz Aufforderung und 
Androhung der Entziehung der BergwerksberedI
tigungen binnen sechs Monaten nicht nach, so hat 
die Berghauptmannschaft die sich auf die Gruben
felder oder Grubenmaße beziehenden Bergwerks
berechtigungen zu entziehen. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat weiter Berg
werksberechtigungen für Grubenfelder und nicht 
zu solchen gehörende Grubenmaße zu entziehen, 
wenn diese nicht als Reservefelder gelten, in ihnen 
seit mehr als 30 Jahren keine bergfreien minera
lischen Rohstoffe gewonnen worden sind und der 
Gewinnungsberechtigte trotz Aufforderung und 
Androhung der Entziehung der Bergwerksberech
tigungen binnen sechs Monaten nicht die Gewin-

\ 
nung aufgenommen hat. ' 

übertragung von Bergwerksberechtigungen ~nd 
überlassung der Ausübung 

§ 60. Bergwerksberechtigungen für überscharen 
dürfen nur an Personen, die Inhaber von Berg
werksberechtigungen für angrenzende Gruben
maße oder überscharen sind, oder gemeinsam mit 
BergwerksberedItigungen für angrenzende Gru
benmaße übertragen werden. 

§ 61. (1) übertragungen von Bergwerksberech
tigungen durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Geneh
migung der Berghauptmannschaft. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der 
Erwe'rber glaubhaft macht, daß' er über die für 
die Gewinnung notwendigen tedInischen und 
finanziellen Mittel verfügt, und bei übertragung 
von überscharen überdies dem § 60 entsprochen 
ist. , 

§ 62. (1) Die überlassung der Ausübung einer 
Bergwerksberechtigung ist der Berghauptmann
schaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

(2) Eine überlassung durch Rechtsgeschäfte 
unter Lebenden bedarf zu ihrer Rechtswirksam
keit der Genehmigung der Berghauptmannschaft. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn derjenige, 
dem die Ausübung der Bergwerksberechtigung 
überlassen worden ist, nachweist, daß er über die 
für die Gewinnung notwendigen technischen und 
finanziellen Mittel verfügt. 

Auflassung von Bergwerksberechtigungen 
§ 63. (1) Der Bergwerksberechtigte kann die 

Bergwerksberechtigung jederzeit auflassen. Die 
beabsichtigte Auflassung ist der Berghauptmann
schaft schriftlich bekanntzugeben (Auflassungs
erklärung). 

(2) Der Auflassungserklärung sind ein Ab
schlußbetriebsplan (§ 141), eine Bergbauchronik 
(§ 141), von einem Ingenieurkonsulenten für 
Markscheidewesen oder einem verantwortlichen 
Markscheider (§ 160) angefertigte' Verzeichnisse 
der vorhandenen, die aufzulassende Bergwerks
berechtigung betreffenden Risse, Karten und 
Pläne des Bergbaukartenwerkes (§ 135), der Auf
nahmebücher, Berechnungshefte und zugehörigen 
Unterlagen, ferner Verzeichnisse der vorhande
nen, die aufzulassende Bergwerksberechtigung be
treffenden wesentlichen geologisch~lagerstätten
kundlichen, 'bergtechnischen und aufbereitungs
technischen Unterlagen sowie derjenigen Schrift
gutbestände, Lichtbilder und graphischen Darstel
lungen, die über die Entwicklung des auf der 
aufzulassenden Bergwerksberechtigung beruhen
den Bergbaus Aufschluß geben, in dreifacher Aus
fertigung beizufügen. Ferner ist anzugeben, auf 
welche Weise eine allenfalls erforderliche Kon
trolle des Bergbaugeländes nach Löschung der 
Bergwerksberechtigung im Bergbuch und der Er
satz allenfalls danach noch entstehender Berg
schäden (§ 183) sichergestellt werden. 

§ 64. (1) Die Berghauptmannschaft hat die be
absichtigte Auflassung der Bergwerksberechtigung 
dem Bergbuchsgericht unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Das Bergbuchsgericht hat die beabsichtigte 
Auflassung im Bergbuch anzumerken und der 
Berghauptmannschaft mitzuteilen, ob die aufzu
lassendeBergwerksberechtigung mit Hypotheken 
belastet ist. Die Anmerkung der Auflassung hat 
die Wirkung, daß bücherliche Rechte, die im 
Range nach dieser Anmerkung eingetragen wer
den, mit dem Eintritt der Rechtskraft der Lö
schung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch 
erlöschen. 

§ 65. (1) Ist die aufzulass~nde Bergwerksberech- , 
tigung mit Hypotheken belastet, so hat das Berg
buchsgericht die Hypothekargläubiger, deren 
Recht der Anmerkung nach § 64 Abs. 2 im 
Range vorgeht, von der beabsichtigten Auflas
sung mit dem Bemerken zu verständigen, daß sie 
binnen zwei Monaten nach Zustellung der Ver
ständigung die Zwangsversteigerung ,beantragen 
können. Gleichzeitig sind die Hypothekargläubi
ger auf die Rechtsfolgen des § 67 Abs. 1 und 
des § 69 aufmerksam z!l machen. 

(2) Das Bergbuchsgericht hat die Berghaupt
mannschaft vom fruchtlosen Ablauf der im Abs. 1 
festgesetzten Frist zu verständigen. Es hat weiter 
der Berghauptmannschaft die Einstellung eines 
auf' Antrag eines Hypothekargläubigers eingelei
teten Zwangsversteigerungsverfahrens mitzutei
len. 

§ 66. Für das Zwangsversteigerungsverfahren 
(§ 65) sind die Bestimmungen der Exekutions
ordnung ,über die Exekution auf das unbeweg-
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liche Vermögen durch Zwangsversteigerung und 
besonders auch die §§242 bis 247 der Exeku
tionsordnung mit den nachfolgenden Abweichun
gen sinngemäß anzuwenden: 

1. Soweit nicht der § -245 Abs. 1 der Exeku
tionsor.dnung anzuwenden ist, hat sich die Schät
zung auf die Bergwerksberechtigung samt den 
im § 169 genannten Gegenständen zu erstrecken. 
Außerdem ist deren Wert für sich allein und ohne 
Rücksicht auf ,die Ber,gwerksherechtigung festzu
stellen. Entstehen im' Zuge der Zwangsverst~ige
rung Zweifel über Art, Menge und Zuordnung 
der im § 169 genannten Gegenstände, so hat die 
Berghauptmannschaftdaruber zu entschei,den. 

2. Vorbehaltlich des § 245 der Exekutionsord
nung ist in den Versteigerungsbe.dingungen 'und 
im Versteigerungs edikt ,das ,geringste Gebot mit 
.dem Werte festzusetzen, ,den die der Exekution 
unterzogenen im § 169 genannten Gegenstän,de 
für sieh allein haben. 

3. Die Einhaltung der im § 151 Abs. 3 und 
§ 200 Z. 3 der Exekutionsordnung vorgesehe
nen Fristen sowie der im § 140 Abs. 1 und § 169 
Abs. 2 der Exekutionsor,dnung vorgesehenen 
Zwischenfristen ist nicht er.forderlich. 

4. Bei der Meistbotverteilung sind aus der Ver
teilungsmasse zuerst die Exekutionskosten ein
schließlich der nach Z. 1 entstandenen Kosten zu 
berichtigen. 

§ 67. (1) Ist die aufzulassende Bergwerksberech
tigung nicht mit J-lypotheken belastet oder ist 

,ein Zwangsverstei'geningsverfahren nach den 
§§ 65 und 66 nicht eingeleitet worden oder hat 
dieses zu keinem Ergebnis geführt, so hat die 
Berghauptmannschaft den Abschlußbetriebsplan 
(§ 141) zu prüfen. Dieser ist, erforderlichenfalls 
up.ter Festsetzung von geeigneten Bedingungen, 
Auflagen und Fristen Zu genehmigen, wenn die 
Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Personen, fe~ner zum Schutz von fremden, nicht 
zur Benützung überlassenen Sachen, der Umwelt, 
von Lagerstätten und der Oberfläche vorgesehe
nen Maßnahmen als ausreichend anzusehen sind. 
Hiebei ist besonders auch festzusetzen, wie lange 
eine allenfalls für erforderlich erachtete regel
mäßige Kontrolle des Bergbaugeländes nach Lö
schung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch 
vorzunehmen ist, und ferner anzugeben, in wel
chen Bereichen und Zeiträumen voraussichtlich 
noch mit dem Auftreten von Bergschäden (§ 183) 
zu rechnen ist, welcher Art diese voraussichtlich 
sein werden und welches Ausmaß sie voraussicht
lich haben werden. Weiter ist zu prüfen, ob auf 
Grund der Angaben in der Auflassungserklärung 
eine allenfalls für erforderlich erachtete regel
mäßige Kontrolle des Bergbaugeländes nach Lö
schung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch 

, und der ,Ersatz von allenfalls danach noch auf
tretenden Bergschäden als gesichert gelten kann. 

Im Zweifelsfall sind der Berghauptmannschaft 
entsprechende Nachweise vorzulegen. Diese hat 
nötigenfalls die Leistung einer angemessenen 
Sicherstellung zu verlangen. Außerdem sind jene 
Vorrichtungen zu bezeichnen, die aus Sicherheits
gründen angebracht worden sind oder noch an
gebracht werden und unter Aufrechterhaltung 
ihrer Zweckbestimmung nach Löschung der 
Bergwerksberechtigung im Bergbuch in das Eigen
tum des Grundeigentümers fallen. Für den Aus
spruch über die Sicherstellung gilt § 172 Abs. 6 
sinngemäß. 

(2) Parteien im Verfahren nach Abs. 1 sind 
der Bergwerksberechtigte, ist die Ausübung der 
Bergwerksberechtigung einem anderen überlassen 
worden, so auch dieser, die Eigentümer der 
Grundstücke, auf denen das von der Auflassung 
der Bergwerksberechtigung betroffene Gruben
maß oder die betroffene überschar gelegen ist, die 
Eigentümer der Grundstücke, auf denen sich 
Bergbauanlagen (§ 145) befinden, ferner die 
Eigentümer der Grundstücke im Bergbaugebiet 
(§ 176 Abs. 1), die Inhaber von sich auf dieses 
ganz oder teilweise beziehenden Gewinnungs
berechtigungen und Speicherbewilligungen (§ 113 
Abs. 1) sowie Personen, denen der Grundeigen
tümer das Gewinnen sonstiger mineralischer Roh
stoffe im Bergbaugebiet einschließlich des Rechtes 
der Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe 
überlassen hat. 

(3) Vor Genehmigung des Abschlußbetriebs
planes sind die G~ologische Bundesanstalt und, 
sofern dadurch öffentFche Interessen berührt wer
den, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Ver
waltungsbehörden zu hören. Dies gilt besonders 
in den Fällen des § 172 Abs. 4 und für die den 
Gemeinden zur Voll ziehung ~ukommenden An
gelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei. 

(4) Wesentliche .Änderungen und Ergänzungen 
des Abschlußbetriebsplanes, besonders die Durch
führung anderer' als de'r ursprünglich vorgesehe
nen oder zusätzlicher Arbeiten oder Maßnahmen, 
bedürfen der Genehmigung der Berghauptmann
schaft. Die Abs. 1 ~is 3 gelten sinngemäß. 

§ 68. (1) Die Beendigung der Abschlußatbeiten 
ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen. Gleich
zeitig ist anzugeben, ob das in den vorgelegten 
Verzeichnissen ausgewiesene Karten- und Unter
lagenmaterial (§ 63 Abs. 2) vom Bergwerks
berechtigten weiterhin aufbewahrt wird und be
jahendenfalls an welchem Ort. Der Aufbewah
rungsort muß sich im Inland befinden. 

(2) Wird das im Abs. 1 bezeichnete Karten
und Unterlagenmaterial nicht weiterhin vom 
Bergwerksberechtigten aufbewahrt, so hat die 
Berghauptmannschaft nach Auswahl der von ihr 
beanspruchten Teile die verbleibenden geologisch
lagerstättenkundlichen Unterlagen der Geologi-
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sehen Bundesanstalt und den verbleibenden Teil 
des sonstigen Karten- und Unterlagenmaterials 
der Montanistischen Hochschule in Leoben mit 
der Aufforderung bekanntzugeben, ihr' mitz~tei
Jen, welche Teile des Karten- und Unterlagen
materials zur Aufbewahrung übernommen wer
den. Der dann noch verbleibende Teil des Kar
ten- und Unterlagenmaterials ist dem Archiv des
jenigen Landes zu überlassen, in dessen Gebiet 
das Grubenmaß oder die überschar, für welche 
die aufzulassende Bergwerksberechtigung verlie
hen worden ist, zumindest überwiegend gelegen 
ist. 

§ 69. Nach ordnungsgemäßer Durchführung 
der Abschlußarbeiten, Erfüllung der getroffenen 
Anordnungen und auferlegten Auflagen und Be
dingungen, Leistung einer allenfalls verlangten 
Sicherstellung (§ 67 Abs. 1) sowie Aushändigung 
des Karten- und Unterlagenmaterials an die 
Berghauptmannschaft und an die von dieser be
zeichneten Stellen (§ 68 Abs. 2) ist die Bergwerks
berechtigung für erloschen zu erklären. Die Berg
hauptmannschaft hat den Bescheid allen im § 67 
Abs. 2 angeführten Parteien zuzustellen. 

§ 70. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft des Be
scheides, mit dem die Bergwerksberechtigung für 
erloschen erklärt worden ist, hat die Berghaupt
mannschaft die Bergwerksberechtigung in ihren 
Vormerkungen (§ 208) zu löschen und eine Aus
fertigung Ides Bescheides, verseh~n mit dem Ver
merk, daß der Bescheid in Rechtskraft erwachsen 
ist, dem Biergbuchsgericht zu übermitt~ln; 

(2) Das Bergbuchsgericht hat auf die Anzeige 
der Berghauptmannschaft hin die Bergwerks
berechtig4ng im Bergbuch zu löschen. 

§ 71. (i) Die Berghauptmannschaft hat weiter 
nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides nach 
§ 69 de~ Grundbuchsgericht die Grundstücke 
mitzuteilen, auf denen sich im § 67 Abs. 1 vor-

,letzter Satz genannte Vorrichtung_en befinden. 

(2) Auf Grund der Mitteilung der Berghaupt
mannschaft hat das Grundbuchsgericht von Amts 
wegen ersichtlich zu machen, daß auf den betref
fenden Grundstücken Vorrichtungen der vorge
nannten Art vorhanden sind. 

(3) Die Mitteilung hat die für die grundbücher
liche Eintragung erforderlichen Angaben zu ent
halten. 

, § 72. Für Sicherstelll,lngen im Sinn des § 67 
Abs. 1 gelten die Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes. über die Freigabe solcher Sicherstellun
gen oder von Teilen davon entscheidet die Berg
·ha uptmannschaft. 

(2) Will der frühere Bergwerksberechtigte das 
Karten- und U,nterlagenmaterial oder auch nur 
Teile davon nicht mehr aufbewahren, so hat er 
dies der Berghauptmannschaft anzuzeigen. Der 
§ 68 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Falls die Geologische Bundesanstalt oder die 
Montanistische Hochschule in Leoben das ihr 
ausgehändigte Karten- und Unterlagenmaterial 
oder auch nur Teile davon nicht mehr aufbewah
ren will, so hat sie dies der Berghauptmannschaft 

,bekanntzugeben. Der § 68 Abs. 2 hitztel' Satz gilt 
sinngemäß. 

(4) Das Karten- und Unterlagenmaterial darf 
nur mit Zustimmung der Berghauptmannschaft 
vernichtet werden. Dies gilt auch für Teile da
von. 

(5) Die Einsicht in das Karten- ~rid Unter
lagenmaterial ist jedem zu gestatten, der ein be
rechtigtes Interesse darlegt. In Zweifelsfällen ent
scheidet die Berg~auptmannschaft. 

Entziehung von Bergwerksberechtigungen 

§ 74. (1) Die Berghauptmannschaft hat die 
rechtskräftige Entziehung einer Bergwerksberech
tigung (§ 59, § 214 Abs. 6, § 215 Abs. 8, § 225 
Abs. 5, § 226 Abs. 5, § 227, § 228 Abs. 1) dem 
Bergbuchsgericht anzuzeigen. Der Anzeige ist eine 
A~sfertigung des Entziehungsbescheides, versehen 
mit dem Vermerk, daß der Bescheid in Rechts
kraft erwachsen ist, anzuschließen. 

(2) Der § 64 Abs. 2 sowie die §§ 65 und 66 
gelten sinngemäß. 

§ 75. (1) Ist die entzogene Berg~erksbereChti
gung nicht mit Hypotheken belastet oder ist ein 
Zwangsversteigerungsverfahren nicht eingeleitet 
worden oder hat dieses zu keinem Ergebnis ge
führt, so· hat die Berghauptmannschaft bei Be
stehen eines öffentlichen Interesses am Gewinnen 
der im Grubenmaß oder in der überschar noch 
vorhandenen bergfreien mineralischen Rohstoffe 
binnen zwei Monaten nach Verständigung durch 
das Bergbuchsgericht namens des Bundes einen 
Antrag auf Zwangsversteigerung der Bergwerks
berechtigung zu stellen. Für das Zwangsversteige
rungsverfahren gilt der § 66 mit der Maßgabe, 
daß dem Bund, vertreten durch die Berghaupt
mannschaft, die Stellung eines betreibenden Gläu
bigers zukommt und bei der Meistbotverteilung 
aus der Verteilungsmasse zuerst alle fälligen For
derungen des Bundes gegen den Bergwerksberech
tigten auf Ersatz von Kosten des Entziehungs
verfahrens zu berichtigen sind. 

(2) Hat das nach Abs. 1 eingeleitete Zwangs
§ 73. (1) Das die aufgelassene Bergwerksberech- versteigerungsverfahren zu keinem Ergebnis ge

tigungbetreffende, in den vorgelegten Verzeich-I führt oder ist von der Berghauptmannschaft kein 
nissen ausgewiesene Karten- und unterlagenmate-, Antrag au, f ZwangsVersteigerUn, g gestellt worden, 
rial (§ 63 Abs. 2) ist geschützt und gesichert auf- so ist der Bergwerksberechtigte aufzufordern, der 
zubewahren. I Berghauptmannschaft binnen zwei Monaten über 
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die von ihm durchzuführenden Abschlußarbeiten 
einen Abschlußbetri~bsplan (§ 141), ferner efne 
Bergbauchronik (§ 141) und die im § 63 Abs. 2 
angeführten Verzeichnisse in dreifacher Ausfer
tigung vorzulegen. Außerdem sind die im § 63 
Abs. 2 verlangten Angaben zu machen. Die §§ 67 
bis 73 gelten sinngemäß. 

IV. HAUPTSTüCK 

AUFSUCHEN UND GEWINNEN BUNDES
EIGENER MINERALISCHER ROHSTOFFE 
SPEICHERN VON KOHLENW ASSERSTOF
FEN IN KOHLENW ASSERSTOFFÜHREN-

DEN GEOLOGISCHEN STRUKTUREN 

I.'Abschnitt 

Allgemeines 

§ 76. Cl) Der Brund ist berechtigt, außer in 
fremden Ber.glbaugebieten (§ 176 Albs. 1), es sei 
denn, die in diesen Gewinnungs- oder Speicher
berechtigten stimmen: zu, im Amt~bezirk der 
Ber,ghauptmannschaft nach von dieser zu ge
nehmi,genden Arbeitsprogrammen (§ 79) bundes
eigene mineralische Rohstoffe aufzusuchen .und 
kohlenwasserstof.führende geologische Strukturen, 
die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen 
Koh'lenwasserstoffen verwendet werden sollen, zu 
suchen und zu erforschen. Er ist weiter be~echtigt, 
bundeseigene mineralische Rohstoffe in von der 
Berghauptmannschaft an:zmerkennenden Gewin
nungsfddern (§§ 81 bis 85) ausschließlich zu ge
winnen und flüssige oder ,gasförmige Kohlen
wasserstoffe in kohlenwasserstof.führenden geo
logischen Strukturen oder Teilen von solchen 
innerha~b von Gewinnungsfeldern ausschließ'lich 
zu speichern. 

(2) Für das Aufsuchen rund Gewinnen von 
Steinsalz besteht ein Monopol des Bundes. Es 
ist durch die Zo11- und Staatsmonopolsor,dnung 
vom 11. Juli 1835, PGS Nr. 113, geregelt. Diese 
ist sinngemäß auf aUe mit Steinsalz vorkommen
den anderen Salze anzuwenden. 

§ 77. Der Bund kann die Ausubung der Rechte 
nach § 76 Albs. 1 hinsichtlich einzelner Arten 
von bundeseigenen mineralischen Rohstoffen ein
schließlich ,des Rechtes zu deren Aneignung in 
von ihm zu bestimmenden Gebieten im Amts
bezirk einer Berghauptmannscha.ft (Aufsuchungs
gebieten) natürlichen oder juristischen Personen, 
die über die notwel1Jdigen technischen und finan
ziellen Mittel zur Eröffnung und Führung eines 
Bergbaus verfügen, gegen angemessenes Entgelt 
überlassen. Mit der Ausübung der Rechte des 
Aufsuchens und Gewinnens von Kohlenwasser
stoffen ist auch die Ausübung des Rechtes zum 
Suchen und Erforschen kohlenwasserstofführen
der geologischer Strukturen, die zum Speichern 
von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasser
stoffen verwendet wer,den sollen, sowie des 

Rechtes zum Speichern solcher Kohlenwasserstoffe 
in kohlenwasserstofführenden geoLogischen Struk
turen zu überlassen. 

§ 78. (1) Bei überlassung der Ausübung der 
Rechte des Aufsuchens und Gewinnens von Koh
lenwasserstoffen oder von uran- und thorium
haltigen mineralischen Rohstoffen ist hierüber 
vom Bundesminister für Handel, Gew~rbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen namens des Bundes ein 
bür,gerlichrechtlicherVertrag zu schließen, in dem 
das zu leistende, angemessen zu :bestimmende 
Entgelt sowie die allgemeinen Rechte undPflich
ten Ibeim Aufsuchen und Gewinnen und ferner, 
wenn sich der Vertrag auf Kohlenwasserstoffe 
bezieht, auch die aILgeme~nen Rechte und Pflich
ten beim Suchen und Erforschen k6hlenwasser
stofführender geologischer Strukturen, die zum 
Speichern flüssiger oder gasförmiger Kohle.nwas
serstoffe verwendet werden soHen, sowie helm 
Speichern solcher Kohlenwasserstoffe in kohlen
wasserstoHührenden geologischen Strukturen 
festzusetzen sind. Im Vertrag ist üher,dies das 
Aufsuchungsgebiet ,anzugeben. 

(2) Ober Streitigkeiten aus Verträgen nach 
Abs. 1 entscheiden ,die ordentlichen Gerichte. 

(3) Für ,die überlassung der A,usübung der 
Rechte des Aufsuchens und Gewinnens von Stein
salz und den mit diesem vorkommen,den SalZen 
gilt die Zol1- und Staatsmonopolsordnung. 

Arbeitsprogramm 

§ 79. (1) Das ,der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung vorzulegende Al1beitsprog.ramm 
(§ 76 Abs .. 1) hat besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Arbeiten, 
deren Reihenfolge und zeitlichen Alblauf, die ge
planten Berg:bauanlagen (§ 145), ,die zu ver
wendenden Betriebsfahrzeuge, Taglbaugeräte, Be
triebseinrichtungen u. ,dgl.· (§ 148), die vorge
sehenen Sicher:heitsmaßnahmen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Be
endigung der Arbeiten (§ 182) sowie die Namen 
der für diese verantwortlichen Personen zu ent
halten. Dem Arbeitsprogramm sind allfällige Zu
stimmungserklärungen der in Bergbaugebieten 
(§ 176 Abs. 1) Gewinnungs- oder Speicherbe
rechtigten sowie ein Lageplan beizufügen, in dem 
die Begrenzung des Gebietes, in dem die Arbeiten 
bea'bsichtigt sind, sowie die Begrenzungen der 
in diesem Gebiet und in dessen Umgebung be
stehenden Bergbaugebiete eingetragen sind. 

(2) Das Arbeitsprogramm ist" wenn nötig auch 
nur befristet, zu genehmigen, wenn die Arbeiten 
nicht außerha:lb des Aufsuchungsgebietes (§ 77) 
und nicht in fremden Bergbaugebieten vor,ge
nommen werden, es sei denn, die in ,diesen Ge-
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winnungs- oder Speicherberechtigten haben den 
A1'1beiten zugestimmt, und weiter die vor,ge
sehenen Siche1'1heitsmaßnahmen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Oberflächennutzunog nach Be
endigung der A1'1beiten (§ 182), erforderlichen
falls unter Festsetzung Igeeigneter Bedingungen 
und Auflagen, a<1s ausreichend anzusehen sind. 

(3) W~sendiche Änderungen .des Arbeitspro
gramms bedürfen der Genehmigung der Berg
hauptmannschaft. Als wesentliche Änderungen 
sind besonders die Durchführung anderer Al'bei
ten oder Maßnahmen, die Errichtung anderer 
Berg1bauanla.gen, ,die Ve1"wendung g,nindsätzlich 
anderer Betriebsfahrzeuge, Taglbaugeräte oder 
Betriebseinrichtungen anzusehen. Der Abs. 2 gilt 
sinngemäß. , \ 

§ 80. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein .Bericht über die in 
ihrem Amtsbezirk durchgefii:hnen Aufsuchungs
arbeiten und Aribeiten zum Suchen und Erf.or
schen kohlenwasserstoHührender geologischer 
Strukturen, die zum Speichern von flüssigen oder 
gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet wer
den sollen, vorzulegen. In diesem Bericht ist 
auch das Ergebnis des Suchens und Erforschens 
derart)'ger Strukturen sowie der Aufsuchun,gs
arbeiten hekanntzugeben. 

III. Albs c h n i t t 

Gewimiungsfeld 

§ 81. (1) Ein GewinnungsfeId ist ein nach der 
Tiefe nicht besch.ränkter, im Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft gelegener Raum, der in der 
waagrechten Bbene ,des Aufschlagspunktes (Ahs. 2) 
.die Form eines Vielecks hat, dessen Flächeninhalt 
Ibei Erschließung eines Vorkommens anderer bun
.deseigener mineralischer, Rohstoffe als Kohlen
wasserstoffe höchstens 1 km2 heträgt. 

(2) Der A,ufsc1tl:1lgspunkt 'ist jener Punkt, von 
dem ,das Gewinnungsfeld festzulegen ist. Für seine 
Wahl gilt der § 33 sinngemäß. 

§ 82. (1) Das Gewinnungsfeld ist von der Berg
hauptmannschaft auf Ansuchen des Bergbauhe-
rechtigten anzuerkennen, wenn ' 

1. nachgewiesen wird, daß sich im begehrten 
GewinnungsJeld ein er,schlossenes Vorkom
men bundeseigener mineralischer Rohstoffe 
oder der erschlossene Teiol eines solchen be
findet, und 

2. sich das begehrte Gewinnungsfeld weder 
ganz noch teilweise mit einem Gewinnungs
feld betreffend gleichartige bundeseigene 
mineralische Rohstoffe ,deckt, keine Berg
werkslberechtigungender im § 224 genannten 
Art entgegenstehen und durch die Ausübung 
,der Rechte' nach § 76 Arbs. 1 im he,gehrten 

Gewinnungsfeld die Gewinnun'gs- oder Spei
chertätigkeit 'anderer nicht verhindert oder 
erheblich erschwert wir.d, es sei denn, ,diese 
stimmen .der Anerkennung zu. 

(2) Wür,de durch ·die Ausübung der Rechte nam 
§ 76 Ahs. 1 im begehrten Gewinnungsfeld die 
Gewinnungs- oder Speichertätigkeit anderer ver
hindert oder erheblich erschwert wer.den und 
stimmen diese der AneIikennung nicht zu, so hat 
.die Berghauptmannschaft zu prüfen, ob das be
gehrte GewinnungsfeM Ibei Festsetzung von Be
dingungen und Auflagen anerkannt werden kan~. 

(3) Auf öffentliche Interessen ist bei der An
e'rkennung Bedacht zu nehmen. Dies gilt be
sonders in den FäHen des § 172 Albs. 4. 

§ 83. (1) Das Ansuchen um Anerkenn,ungdes 
GewinnungsfeIdes hat zu enohalten: 

1. eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be
schreibung des erschlossenen Vorkommens 
bundeseigener mineralischer Rohstoffe; 
wurde nur ein Teil erschlossen, eine' geo
logisch -lagerstätterrkun1dliche Beschreibung 
von diesem, 

2. Angaben über Art und Urnfang der Er
schließung des Vorkommens oder ,des er
schlossenen Teiles davon, 

3, die Lage des Aufschlagspunktes und der Eck
punkte des Vielecks in der wa,agrechten Ebene 
des Aufslagspunktes in Koordinaten, die 
sich auf das System der Landesvermessung 
(§ 18 Abs. 2) beziehen, sowie die Höhe 
des Aufschlagspunktes, bezogen auf Adria, 
jeweils in Metern auf zwei Dezimalstellen, 
sowie den Flächeninhalt des Vielecks in 
Quadratmetern, 

4. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Gewinnungsfeld zu liegen 
kommt, die Katastral- und' Ortsgemeinde 
sowie den politischen Bezirk, w'o sich die, 
Grundstücke befinden, die Einlagezahlen des' 
Grundbucp.es, die Namen und Anschriften 
der Grundeigentümer sowie deren Eigen
tumsanteile, 

5. Angaben über die Gewinnungsberechtigun
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine
ralische Rohstoffe und Speicherbewilligungen 
(§ 113 Abs: 1) im Bereich ·des begehrten 
Gewinnungsfeldes sowie die Namen und 
Anschriften der BeJ;'echtigten.: 

(2) Dem Ansuchen sind zwei Abschriften von 
diesem. anzuschließen, ferner ein'e von einem 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen oder 
einem verantwortlichen Markscheider (§ 160) an
gefertigte Lagerungskal"te - für sie gilt § 37 
sinngemäß - sOJvie etwaige-Untersuchungsbe
funde und GutJachten samt drei Abschriften 
davon und allfällige Zustimmungserklärungen 
(§ 82 Abs. 1 Z. 2). 
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(3) Entspricht das Ansuchen nicht dem Ahs. 1 
Z: 1, 2 öder 3, so, hat es die Berghauptmannschaft 
zurückzuweisen. Sind andere Bestimmungen des 
Abs. 1 o,der der Abs. 2 nicht eingehalten würden, 
so, halt: sie dem Ansuchenden, eine angemessene 
Frist zu setzen, innerhalb der dieser den nicht 
eingehaltenen Bestimmungen nüch entsprechen 
kann. Bei fruchtlüsem Ablauf der Frist hat, die 
Berghauptmannschaft das Ansuchen zurückzu
weisen. ' 

§ 8,4. Parteien im Verfahren wegen Anerken~ 
nung ~ines Gewinnungsfeldes sind der An~uchende, 
ferner, süweit sie ,durch die Anerkennung des 
Gewinnungsfeldes berührt werden (§ 82 Abs. 1 
Z. 2), Gewinnungsberechtigte,Speicherberechtigte 
süwie Persünen" dene"n der Grundeigentümer das 
Gewinnen, sünstiger mineralischer Ro,hsto,ffe ein
schließlich des Rechtes der' Amiignung dieser 
mineralischen Rühstüffe überlassen hat" weiter 
die Eigentümer ,der Grundstücke, auf denen das 
begehrte, Gewinnungsfeld zu liegen kümmt, bei 
Erschließung eines Vo,rko,mmens vün Kühlen
wasserstüffen oder eines,Teilesdavün jedüch nur, 
wenn das Vo,rko,mmen o,der der erschlo,ssene Teil 
im überflächennahen ,Bereich der Grundstücke ge-
legen ist. , . , 

§ 85. Vo,r Anerkennung des Gewinnungsfeldes 
sind die Geo,logischeBundesanstalt und, süweit 
hiedurch öffentliche Interessen berühl"'t werden, 
die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwal
tungsbehörden zu hören. 'Dies gilt besünders 
in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

, § 86. Die Aufnahme, jede länger alls eine Wüche 
dauernde Unterbrechung so,wie die Wiederauf
nahme des Gewinnens der bundeseigenen mine
ralischen Ro,hsto,ffeund des Speicherns v,on flüs
sigen üder gasförmigen Kohlenwassersto,ffen in 
einem Gewinnungsfeld sind unverzüglich der 
Berghauptmannschaft anzuzeigen. Bei Unterbre
chung der Gewinnung und des Speicherns ist 
auch, die vüraussichtliche Dauer der Unterbre
chung anzugeben. 

§ 87. Für die Einstellung der Gewinnung o,der 
des Speicherns in einem Gewinnungsfeld gelten 
die §§ 137, 14i, 142 und 144 sinngemäß. 

V. HAUPTSTüCK 

SCHÜRFEN NACH GRUNDEIGENEN MINE
RALISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

GEWINNUNG 

1. Ab seh n i t t 

Schurfbewilligung 

§ 88. Das Erschließen und Untersuchen natür
licher 'Vürkümmen grundeigener mineralischer 
Ro,hsto,ffe und sülche enthaltender verlassener 
Halden zum Feststellen der Abbauwürdigkeit be
darf einer Bewilligung der Berghauptmannschaft 
(Schurfbewilligung). ' 

§ 89. (1) Die Schurfbewilligung ist natürlichen 
üder juristischen Personen für, ein :bestimmtes 
Gebiet im: Amtsbezirk einet Berghauptmannschaft 
(Schurfgebiet) auf Ansuchen zu erteilen, wenn sie 
Eigentümer der Grundstücke in' diesem Gebiet 
sind üder nachweisen, daß die Grundeigentümer 
dem Erschließen und Untersuchen natürlicher 
Vürkülflmen grundeigener mineralischer Rüh
stüffe ,und solche enthaltender verlassener Halden 
zum Feststellen der Abbauwürdigkeit auf ihren 
Gl'Undstü~en Oder, 'feilen davün zugest~mmt 
haben und für' dieses Gebiet keine SchurfbewiIli
gung auf.i."echt ist. Ha:ben die Grundeigentümer 
die Zustimmung auf eiq.e bestimmte Zeitdauer 
gegeben, so, ist die Schudbewilligung für die be~ 
troffenen Grundstücke oder Teile davon nur 
auf diese Zeibdauer zu erteilen. Bezieht sich die 
Zustimmung nur auf einzelne grundeigene mine
ralische ;Rühstoffe, so, ist die SchurfbewiIligung 
auf diese zu beschränken. 

(2) Dem Ansuchen um Erteilung der Schurf
bewilligung sind ein Verzeichnis der Grundstücke, 
ein den' ·letziten Stand wiedergebender Grund
buch~auszug, allfällige Zustimmungserkläl"Ungen 
der Grundeigentümer und ein Lageplan beizu
fügen, in dem die Begrenzungen des Schurf
gebietes eingetragen sind. 

(3) In einem Ansuchen kann ,um die Erteilung 
mehrerer Schurfbewilligungen angesucht werden. 

§ 90. (1) Durch ,die Schurfbewilligung erlangt 
deren Inhaber nach Maßgabe des § 89 Abs. 1 die 
Befugnis; außer in fremden Bergbaugebieten 
(§ 1T6Abs. 1), es 'sei denn, die in diesen Ge
winnungs- üder Speicherberechtigten stimmen 
zu, im' Schurfgebiet nach von der Berghaupt
mannschaft zu genehmigenden Arbeitsprogram
men (§ 92) natürliche Vürkommen grundeigener 
mineralischer Rühstüffe und sülche mineralische 
Ro,hsto,ffe enthaltende verlassene Halden zum 
Feststellen der Abbauwürdigkeit z~ erschließen 
und zu untersuchen. 

(2) Die Geltungsda~er einer für eine bestimmte 
Zeitdauer erteilten SchurfbewiIligung verlängert 
sich in dem Ausmaß, in dem die Zeitdauer, für 
die die Zustimmung zUm Erschließen und Unter
suchen natürlicher Vo,rkümmen grundeigener 
mineralischer Rühswffe und sülche enthaltender 
verlassener Halden zum Feststellen der Abbau
würdigkeit gegeben würden ist, verlängert wird. 
Bezieht sich die Schurfbewilligung auf einzelne 
grundeigene mineraiische Rohstoff,e und wird die 
Zusoimmung für weitere grundeigene mineralische 
Rühstoffe erwirkt, so, gilt die Schurfbewilligung 
als ,auch für ,diese erteilt. Die Verlängerung und 
das Erwirken der Zustimmung sind binnen zwei 
Wo,chen der Berghauptmannschaft anzuzeigen und 
nachzuweisen. 

2 

1303 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 116

www.parlament.gv.at



18 

§ 91. (1) Ist ein Grundeigentümer Inhaber einer 
Schurfbewilligung, so geht diese, soweit· sie sich 
auf dessen Grundstücke oder TeiIe hiev:on be
zieht, bei einem Eigentumsübergang auf den 
neuen Grundeigentümer über. Der Eigentums
übergang ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen 
und nachzuweisen. 

(2) Eine Schurfhewilligung g~ht außer im Fall 
des Abs. 1 auf einen anderen auch so weit über, 
als diesem das Erschließen und Untersuchen natür
licher Vorkommen grundeigener mineralischer 
Rohstoffe und solche enthaltender verlassener 
Halden zum Feststellen der Abbauwürdigkeict auf 
den Grundstücken im Schurfgebiet oder auf Teilen 
von solchen gestattet wird. Dies ist der Berg
hauptmannschaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

(3). Außer in den FäHen des Abs. 1 und 2 ist 
ein übergang der Schurfbewilligung ausges.chlos
sen. Die Ausübung der durch dieSchuifbewilli
gung erlangten Befugnis kann einem anderen 
nicht überlassen werden. 

(4) Die Schurfbewilligung 'erlischt bei Fest
setzung einer Frist mit deren Ablauf, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Erklä
rung an die Berghauptmannschaft, daß sie zurück
gelegt wird, durch -Entziehung nach § 215 Abs. 8 
oder wenn die Zustimmung der Grundeigentümer 
nicht mehr vorliegt. Der Eintritt dieses Falles 
ist der Berghauptmannschaft anzuzeigen und 
nachzuweisen. 

§ ·92. (1) Das der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung vorzulegende Arbeitsprogramm 
(§ 90) hat besonders Angaben über Art, Umfang 
und -Zweck der beabsichtigten Erschließungs- und 
Untersuchungsarbeiten, deren Reihenfolge und 
zeitlichen Ablauf, die geplanten Bergbauarilagen 
(§ 1'45), die zu verwendenden Betriebs,fahrzeuge, 
Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen u. dgl. 
(§ 148), die vorgesehenen Sicherheitsrnaßnahmen 
und Maßna:hmen zur Sicherung der Oberflächen
nutzung nach Beendigung der Erschließungs- und 
Untersuchungsarbeiten (§ 182), ferner über die 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung des 
Arbeitsprogramms sowie die Namen der für die 
Erschließungs- und Untersuchungs arbeiten ver
antwortlichen Personen zu enthalben. Dem Ar
heitsprogramm sind Unterlagen zur Glaubhaft
machungdes Verfügens über die voraussichtlich 
erforderlichen technischen und finanziellen Mittel 
(Abs. 2), allfällige Zustimmungserklärungen der 
in Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1) Gewinnungs
oder Speicherberechtigten sowie ein Lageplan bei
zufügen, in dem die Begrenzung des Gebietes, 
in dem die Erschließungs- und Untersuchungs
arbeiten beabsichtigt sind, sowie die Begrenzungen 
der in diesem Gebiet und in dessen Umgebung 
bestehenden Bergbaugebiete eingetragen sind. 

(2) Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig auch 
nur befristet, zu genehmigen, wenn der Schürfer 
glaubhah gemacht hat, daß· er über die zur 
Durchführung des Arbeitsprogramms voraus
sichtlich erforderlichen technischen und finanziel
len Mittel verfügt, er eine Schurfbewilligung für 
das Gebiet hat, in dem die Erschließungs- und 
Untersuchungsarbeiten beabsichtigt sind, diese 
nicht in fremden Bergbaugeb,ieten vorgenommen 
werden, es sei denn, die in diesen Gewinnungs
oder Speicherlberechtigten haben den Erschlie
ßungs- und Untersuchungsarbeiten zugestimmt, 
und weiter die vorgesehenen Sicherheitsmaß
nahmen und Maßnahmen zur Sicherung der 
Oberflächennutzung nach Beendigung der Er
schließungs- und Untersuchungsarbeiten (§ 182), 
erforderlichenfalls unter Festsetzung geeigneter 
Bedingungen und Auflagen, als ausreichend anzu
sehen sind. 

(3) Wesentliche Änderungen des Arbeitspro
gramms bedürfen '. der Genehmigung der Berg
hauptmannschaft. Als wesentliche Änderungen 
sind besonders die Durchführung anderer Er
schließungs- und Untersuchungsarbeiten oder 
Maßnahmen, die Errichtung anderer Bergbauan
lagen oder die Verwendung grundsätzlich anderer 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte oder Betriebs
einrichtungen anzusehen. Der Abs. 2 gilt sinn
gemäß. 

§ 93. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bericht über 'die inden 
Schurfgebieten im Amtsbezirk durchgeführten 
Erschließungs- und Untersuchungsarbeiten vorzu
legen. In diesem Bericht ist auch das Ergebnis 
dieser Arbeiten bekanntzugeben. 

H. A b sehn i t t 

Gewinnungsbewilligung 

§ 94. (1) Das Gewinnen grundeigener mine
ralischer Rohstoffe bedarf einer Bewilligung der 
Berghauptmannschaft (Gewinnungsbewilligung). 

(2) Durch die Gewinnungsbewilligung erlangt 
deren Inhaber die Befugnis, in einem nach der 
Tiefe nicht beschränkten, im Amtsbezirk, der 
Berghauptmannschaft gelegenen Raum (Abbau
feld) grundeigene miner;Llische Rohstoffe zu ge
Winnen. 

§ 95. (1) Die Gewinnungsbewilligung ist von 
der Be~hauptmannschaft natürlichen oder juristi
schen Personen auf Ansuchen für ein Abbaufeld 
zu erteilen, wenn 

1. diese Eigentümer der Grundstücke im be
gehrten Abbaufeld sind oder nachweisen, 
daß ihnen die Grundeigentümer das Gewin
nen' grundeigener mineralischer Rohstoffe auf 
den Grundstücken im begehrten· Abbaufeld 
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oder auf Teilen davon einschließlich des 
Rechtes der Aneignung dieser mineralischen 
Rohswffe überlassen haben, ' 

2. sie nachweisen, daß sich im begehrten Ab
baufeLd ein erschlossenes natürliches Vor
kommen grundeigener mineralischer Roh
stoffe oder eine solche enthaltende erschlos
sene verlassene Halde oder ein erschlossener 
Teil davon befindet, 

3. sie glaubhaft machen, daß sie über die bis 
zur Aufnahme eines planmäßigen und syste
matischen Abbaues voraussichtlich erforder
lichen technischen und finanziellen Mittel 
verfügen, und 

4. sich das begehrte .A!bbaufe1d weder ganz noch 
teilweise mit einem anderen Abbaufeld deckt 
und durch das Gewinnen grundeigener mine
ralischer Rohstoffe im begehrten Abbau
feld die Gewinnungs- oder Speichertätigkeit 
anderer nicht verhindert oder erheblich er
schwert wird, es sei denn, diese stimmen der 
Erteilung der Gewinnungsbewilligung zu. 

(2) Auf. öffenrt:liche Interessen, besonders auf 
solche des Naturschutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs, des Umweltschutzes, der Was
serwirtschaf~, d~s Eisenbahn- und Straßenverkehrs 
sowie der Landesverteidigung, ist dabei Bedacht 
zu nehmen. 

(3) Die Glaubhaftmachung nach Abs. 1 Z. 3 
ist nicht erforderlich, wenn das begehrte Abbau
feld als Reservefeld vorgesehen ist. Hiebei müssen 
die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 sinngemäß 
gegeben sein. 

(4) Haben die Grundeigen tümer das Gewinnen 
grundeigener mineralischer Rohstoffe einschließ
lich des Rechtes zu deren Aneignung auf eine 
bestimmte Zeitdauer überlassen, so ist die Ge
winnungsbewilligung für die betroffenen Grund
stücke oder Teile davon nur auf .diese Zeit
dauer zu erteilen. Ist nur das Gewinnen einzelner 
grundeigener mineralischer Rohstoffe überlassen 
worden, so ist die Gewinnungsbewilligung auf 
diese zu beschränken. ' 

(5) In einem Ansuchen kann um die Ertei
lung mehrerer Gewinnungsbewilligungen ange
sucht werden. 

§ 96. (1) Das Ansuchen um Erteilung der Ge
winnungsbewilligung hat zu enthalten: 

1. eine geologisch-lagerst~ttenkundliche Be
schreibung des erschlossenen natürlichen Vor
kommens grundeigener mineralischer Roh
stoffe oder der solche enthaltenden verlas
senen Halde; wurde nur ein Teil erschlos
sen, eine geologisch-Iagerstättenkundliche Be
schreibung von diesem, 

2.Angaiben über Art und Umfang der Er
schließung des Vorkommens, der Halde oder 
des erschlossenen Teiles davon, 

3. das bis zur Aufnahme eines planmäßigen und 
systematischen Abbaues vorgesehene Arbeits
programm, besonders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Arbei
ten, die für notwendig erachteten Bergbau
anlagen (§ 145) sowie ,die in Aussicht ge
nommenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maß-· 
nahmen zur Siche~ung der Oberflächen
nutzung nach Beendigung der Bel1gbautätig
keit (§ 182), ferner Angaben über den vor
aussichtlich zeitlichen Ablauf des Arbeits
programms und' eine Zusammenstellung der 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung 
des Arbeitsprogramms, 

4. Angaben über das Verfügen der zur Durch
führung des Arbeitsprogramms voraussicht
lich erforderlichen technischen und finanziel
len Mittel, 

5. die Lage der Eckpunkte der Schnittpunkte 
des Abbaufeldes in einer waagrechten Ebene 
in Kooroinaten, die sich auf das System der 
Landesrvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, 
in Metern auf zwei Dezimalstellen sowie den 
Flächeninhalt der Schnittfigur in Quadrat
metern, 

6. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte kbbaufeld zu liegen kommt, die 
Katastral- und Orts gemeinde sowie den 
politischen Bezirk, wo sich die Grundstücke, 
befinden, die Einrlagezahlen des Grundbuches, 
die Namen und Anschriften der Grund
eigentümer sowie deren Eigentumsanteile, 

7. wenn der Bewilligungswerber nicht Eigen~ 
tümer der Grundstücke im begehl1ten Ab
baufeld ist, Angaben über das Rechtsver
hältnis zu. den Grundeigentümern betreffend 

. das Gewinnen grundeigener mineralischer 
Rohstoffe einschließlich des Rechtes zu deren 
Aneignung, 

8. Angaben über die Gewinnungsberechtigun
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine
ralische Rohstoffe und Speicherbewilligungen 
(§ 113 Abs. 1) im Bereich des begehrten 
Abbaufeldes sowie die Namen und An
schriften der Berechtigten. 

(2) Ist das begehrte Abbaufeld als Reservefeld 
. vorgesehen, so können die nach Abs. 1 Z. 3 und 4 
erforderlichen Angaben entfallen. 

(3) Dem Ansuchen sind zwei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner eine von einem 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen oder 
einem verantwortlichen Markscheider (§ 160) 
angefertigte Lagerungskarte in dreifacher Aus
fertigung - für sie gilt § 37 sinngemäß -, 
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etwaige Untersuchungsbefunde und Gutachten 
s,amt zwei Abschriften davon, Unterhigen zur 
Glaubhaftmachung des Verfügens über die vor
aussichtlich erforderlichen technischen und finan
ziellen Mittel (Abs. 1 Z. 4), Unterlagen zum 
Nachweis der überlassung des Gewinnens grund
eigener mineralischer Rohstoffe auf den nicht 
dem BewiHigungswerber gehörenden Grund
stücken einschließlich des Rechtes zur Aneignung 
dieser mineralischen Rohstoffe, etwaige Zustim
mungserklärungen (§ 95 Abs. 1 Z. 4), ein den 
letzten Stand wiederge!bender Grundbuchsauszug 
und, wenn der Bewilligungswerber im Handels
register eingetragen ist, ein den letzten Stand 
wiederg eben der Handelsregisterauszug. 

(4) Entspricht ,das Ansuchen nicht dem Abs. 1 
Z. 1, 2 oder 5, so h:IJt es die Berghauptmannschaft 
zurückzuweisen. Sind andere Bestimmungen des 
Acbs. 1 oder der Abs. 3 nicht eingehalten worden, 
so -hat sie dem Bewilligungswerber eine ange
messene Frist zu setzen, innerhalb der -dieser den 
nicht eingehaltenen Bestimmungen noch _ ent
sprechen kann. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist 
hat die Berghauptmannschaft das - Ansuchen 
zurückzuweisen, -

§ -97. Ist das Ansuchen nicht nach § 96 Abs. 4 
zurückzuweisen, so hat die Berghauptmannschaft 
über das Ansuchen um Erteilung ,der Gewinnungs
bewilligung eine rnündliche Verhandhing an Ort 
und Stelle durchzuführen. Sofern durch das 
<;;ewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe 
im _begehrten Abbaufeld die Gewinnungs- oder 
Speichertätigkeit anderer verhindert oder erheb
lich erschwert würde und diese der Gewinnungs
bewilligung nicht zustimmen, hat die Berghaupt
-mannschaft bei der Verhandlung auch zu prüfen, 
ob bei Festsetzung von Bedingungen und Auf
lagen die Gewinnungsbewilligung erteilt werden 
kann. 

§ 98.(1) Parteien im Verfahren zur Erteilung 
einer Gewinnungsbewilligung sind· der Bewilli
gungswerber, die Eigentümer der Grundstücke, 
auf -denen das begehrte Abbaufeld zu liegen 
kommt, ferner, soweit sie durch die Erteilung 
der GewinnungsbewiUigung berührt werden (§ 95 
Abs. 1 Z. 4), Gewinnungs- und Speicherbe
rechtigte sowie Personen, denen der Grund
eigentümer das Gewinnen sonstiger mineralischer 
Rohstoffe einschließlich des Rechtes der Aneig
nung dieser mineralischen Rohstoffe überlassen 
hat. 

(2) Als Partei ist auch das Larucl, in dessen 
Gebiet das begehrte Abbaufeld ,gelegen ist, anzu
sehen, I soweit durch ,die Erteilung der Gewin
nungsbewiUigung ihm zur VoHziehung zukom" 
mende An.gelegenheiten des Naturschutzes, der 
Raumordnung, des Fremdenverkehr~ oder des 

Umweltschutzes berührt werden. Hiedurch wird 
eine allfällige Parteistellung des Landes als Träger 
von Privatrechten t(Abs. 1) nicht beeinträchtigt. 

§ 99. Vor der Ertei'lung der Gewinnungsbe
wiHigurig sind ,die Geologische Bundesanstalt und, 
soweit hiedurch öffendiche Interessen berührt 
wer,den, die zu ihrer Wa;}unePmung berufene:n 
Verwaltung~behörden zu hören. Dies gilt be
sonders in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

§ 100. 'Die Aufnahme, jede länger als eine 
Woche dauernde Untei1brechung sowie die Wieder
aufnahme des Gewinnens grundeigener mine
ralischer Rohstoffe in einem Abbaufeld sind der 
Berghauptmannschaft unverzüglich anzuzeigen. 
Bei Unterbrechung der Gewinnung ist auch die 
voraussichtliche Dauer der Untei1brechung anzu
geben. 

§ 101. Für die Einstellung der Gewinnung in 
einem Abbaufeld gelten die §§ 137, 141, 142 
und 144 sinngemäß. 

§ 102. Die Geltungsdauer einer ,für eine be
stimmte Zeitdauer erteilten Gewinnungsbewilli
,gung verlängert sich in dem Ausmaß, in dem die 
Zeitdauer, für die ,das Gewinnen der grund
eigenen mineralischen Rohstoffe überlassen wor
den ist, verlängert wir,d. Bezieht sich die 'Gewin
nungs'bewiUitgung auf einzelne grundeigene mine
ralische Rohstoffe und wird das' Gewinnen 
weiterer ,&rundeigener mineralischer Rohstoffe 
überla,ssen, so gilt die Gewinnungsbewi11igu~g als 
auch für ,diese erteiIt. Die Vefllängerung und ,die 
überlassung '.des Gewinp.ens sind binnen zwei 
Wochen ,der Berghauptmannschaft ' anzuzeigen 
und nachzuweisen. 

, § 103. (1) Ist ein Grundei,gentümer Inhaber 
einer GewinnungsbewiUi.gung, so geht ,diese, so
weit sie sich auf dessen Grundstücke oder ,Teile 
hievon bezieht, bei einem Ei.gentumsübergang 
auf den neuen Grundeigentümer über. Der 
Eigentumsuberigang ist der Berghauptmannschaft 
anzuzeigen und nachzuweisen. Bei einem Eigen
tumsülber,gang ;dur,ch Rechtsgeschäfte unter Leben
den bedarf der übevgang der Gewinnun-gsbe
willigung ,der Genehmj,~ung ,der Berghauptmann
schaft. 

(2) Eine GewinnungsbewiHigung geht außer 
im Fall des Abs. 1 auf einen a'nderen auch so weit 
über, als .diesem das Gewinnen grundeigener 
mineralischer Rohstoffe auf den Grundstücken 
im .Atbbaufeld oder auf Teilen davon einschlie~
lich des Rechtes der Arreignung dieser, mine
ralischen Rohstoffe überlassen wird. Dies ist der 
Berghauptmannschaft anzuzeigen und nachzu
weisen. Bei einer überlassung durch Rechtsge
schäfte unter Lebenden bedarf der übergang der 
Gewinnungsbewaligung der Genehmigung 'der 
Berghauptmannsch,aft. 

\ 

"' 
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(3) Die Genehmigung nach A<\:;s. 1 und 2 ist zu 
erteilen, wenn der Erwerher' glaubhaft macht, 
,daß er ü:ber ,die für die Gewinnung notwendigen 
te~nischen und finanzieNen Mittel verfügt, und 
er 1m Fall des A!bs. 2 ühel"'dies nachweist, daß 
ihm das Gewinnen grunde~gener mineralischer 
Rohstoffe einschließlichdes Rechtes der Aneig
nung dieser Ülberlassen wonden ist. 

(4) Außer in den FäUen des lAbs. 1 und 2 ist 
ein übergang der Gewinnungshewimgung aus
geschlossen. Die Ausübung ,der durch .die Ge
winnungslbewiUigung edan,gten Befugnis kann 
einem anderen nicht überlassen werden. 

§ 104. Die GewinnungsbewiUi<gung erlischt bei 
Festsetzung einer Frist mit deren Alblauf, mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine GesamtrechtsnachfoIge eimritt, .durch Er
klärung an die Berghauptmannschaft, daß sie 
zurückgelegt wird, durch Entziehung nach § 215 
Abs. 8 oder durch 'Erlöschen ,des vom Grund
eigentümer dem Inh~ber der GewinnungsbewiHi
gung im 'Sinn des § 95 A,bs. 1 Z. 1 ~ugestandenen 
Rechtes. Der Eintritt dieses FaHes ist der Berg
hauptmannscha.ft anzuzeigen und' nachzuweiseri. 

III. A b s c h n i t t 

Magnesit 

21 

suchen der natürlichen Vorkommen grundeigener 
mineraläscher Rohstoffe und solche entJhaltender 
verlassener Halden zum FeststeHen der Abbau
würdigkeit betrifft. 

(2) Sind Teile eines natürlichen Vorkommens 
von Magnesit oder einer diesen enthaltenden ver
lassenenHalde außerhalb des Abhaufeldes des 
Gewinnungsberechtigten gelegen und ist es zum 
technisch und winschaftlich einwandfreien, 
sicheren Abbau des sich im Abbaufeld befinden
den Teiles des Vorkommens oder der Halde er
forderlich, auch die Teile außerh~lb des Abbau
feldesabzubauen und kommt es hierüber zu 
keiner Einigung zwischen dem Gewinnungsbe
rechtigten und den Grundeigentümern sowie all
fäHigen Dritten, die Abbaurechte für die Teile 
des Vorkommens oder der Halde besitzen, so hat 
die Berghauptmannschift den Beteiligten aufzu
tragen, innerhalb einer bestimmten angemessenen 
Frist einenbüngedichrechtlichen Vertrag ülber 
den gemeinsamen Abbau des Vorkommens oder 
der Halde zu schließen.· Wird dem Auftrag nicht 
einsprochen, so hat die Berghau'ptmannschaft dem 
Gewinnungsberechtigten auf Ansuchen die Ge
winnungsbewilLigung für die Gebiete zu erteilen; 
in denen sich die anderen Teile des Vorkommens 
oder der Halde befinden. Die §§ 95 bis 99 gelten 
sinngemäß, soweit sie nicht den Nachweis ,des 
Eigentums an den Grundstücken oder die über
;~ssung' des Gewinnens der grundeigenen mine
ralischen Rohstoffe und des Rechtes der Aneig-

§ 105. (1) Befinden sich 'Teile eines natürlichen nung dieser hetreffen. 
Vorkommens von Magnesit oder einer diesen 
enthaltenden verlassenen Halde außerhalb des (3) Mi,t der Erteilung der Schurfbewilligung 
Schurfgebietes eines Aufsuchungsberechtigten und ITach Abs. 1 wird das ausschließliche Recht er
ist es zum technisch und wirtschaftlich einwand- worben, sich den beim Erschließen und Unter
freien, sicheren Erschließen und Untersuchen des' suchen der Teile des Vorkommens oder der 
im Schurfgebiet gelegenen Teiles des Vorkommens Halde anfallenden Magnesit ~nzueignen. Mit der 
oder der Halde zum FeststeHen der Ahbau- Erterlung der Gewinnungsbewilligung nach Abs.2 
würdigkeit erforderInch, auch die Teile außer- wird das ·ausschließliche Recht zur Aneignung 
halb des Schurfgebietes zu erschließen sowie zu des abgebauten Magnesits erworben. Die Inhaber 
untersuchen und kommt es hierüber zu keiner der Bew:illigungen haben dafür den Grundeigen
Einigung zwischen dem Aufsuchungsberechtigten tümern, ,bei B,estehen von Abbaurechten den 
und den Grundeigentümern sowie allfälligen Drit- Abbauberechtigten ein angemessenes Entgelt zu 
ten, denen das Erschließen und Untersuchen der leisten. Kommt hierüber zwischen den Inhabern 
Teile des Vorkommens oder der Halde über- der Bewilligungen und den Grundeigentümern 
lassen worden ist, so hat die Berghauptmannschaft\ oder Abba~berech~igten keine EinigUng zustande, 
den Beteiligten aufzutragen, innerhalb einer be- 50 entscheldet dle Berghauptmannschaft. Der 
stimmten angemessenen Frist, einen bürgerlich- § 172 Abs. 6 gilt sinngemäß. 
rechtlichen Vertrag über die gemeinsame Er-
schließung und Untersuchung des Vork0mmens 
oder der Halde zu schließen. Wird dem Auftrag 
nicht entsprochen, so hat die Berghauptmann
schaft dem Aufsuchungsberechtigten auf Ansuchen 
die Schurfbewilligung für die Gebiete zu erteilen, 
in denen sich die anderen Teile des Vorkommens 
oder der Halde befinden. Der § 89 gilt sinngemäß, ' 
soweit er nicht den Nachweis des Eigentums an 
den Grupdstücken oder die Zustimmung der 
Grundeigentümer zum Erschließen und Unter-

VI. HAUPTSTücK 

SCHÜRFEN NACH SONSTIGEN MINE
RALISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

GEWINNUNG 

§106. (1) Die Aufnahme einer Schurf- oder 
Gewinnungstätigkeit betreffend sonstige mine
ralische Rohstoffe ist, soweit eine solche Tätigkeit 
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nach § 2 Ms. 1 und 2 diesem Bundesgesetz unter
liegt, vom hiezu Berechtigten wenigstens ein 
Monat vorher derjenigen Berghauptmannschaft 
anzuzeigen, in deren Amtsbezirk die Schurf- oder 
Gewinnungstätigkeit aufgenommen werden soll. 

(2) Der Anzeige ist ein den letzten Stand 
wiedergebender ,Auszug aus dem Gewerberegister 
anzuschließen, ferner ein Verzeichnis der im 
AmtSibezirk der Berghauptmannschaft gelegenen 
Grundstücke und Tdle von solchen, für die der 
Anzeigende das Recht hat, nach Maßgabe des 
§ 2 Abs. 1 und 2 darauf befindliche natürliche 
,Vorkommen sonstiger mineralischer Rcohstoffe 
'Oder solche enthaltende verlassene Halden oder 
Teile davon zu erschließen und zum Feststellen 
der Abbauwürdigkeit zu untersuchen oder, wenn 
derartige Vorkommen, Halden oder Teile davün 
erschlossen sind, die sonstigen mineralischen Roh
stoffe zu gewinnen und sich anzueignen, ein 
Lageplan, in dem die Begrenzungen dieser Grund
stücke und Grundstücksteile eingetragen sind, 
ein den 'letmen Stand wiedergebender Grund
buchsauszug, Unterlagen zum Nachweis, daß die 
Grundeigentümer dem Erschließen und Unter
suchen zugestimmt und, wenn die natürLichen 
Vorkommen, verlassenen Halden oder Teile 
davon erschlossen sind, den Abbau der sonstigen 
mineralischen Rohstoffe einschließlich des Rechtes 
. zu cl,eren Aneignung dem Anzeigenden überlassen 
haben, und, wenn dieser im Handelsregister ein
getragen ,ist, auch ein den letzten Stand wieder
gebender Handelsregisterauszug. 

§ 107. Die SchurfciVtigkeit nach § 106 Abs. 1 
darf nur nach von der Berghauptmannschaft zu 
genehmigenden Arbeitsprogrammenausgeführt . 
werden. Der § 92 gilt sinngemäß. Das Arbeits
programm und wesentliche Änderungen von 
diesem ,dürfen jedoch nur genehmigt werden, 
wenn auch nachgewiesen wird, daß die Erschlie
ßungs- und Untersuchungsarbeiten auf eigenen 
Grundstücken durchgeführt werden oder andern
faUs die Grundeigentümer diesen Arbeiten zu
gestimmt haben. 

§ 108. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bericht über die im 
Amtsbezirk nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 
durchgeführten Erschließungs- und Unter
suchungsarbeitJenvorzulegen. In ,diesem ß.ericht 
ist auch das Ergebnis dieser Arbeiten bekanntzu
geben. 

§ 109. Jede länger als eine Woche dauernde 
Unterbrechung sowie die Wiederaufnahme der 
Gewinnungstätigkeit nach § 106 Abs. 1 sind der 
Berghauptmannschaft unverzüglich anzuzeigen. 
Es ist auch die voraussichtliche Dauer der Unter
br,echung anzugeben. 

VII. HAUPTSTüCK 

SPEICHERN VON KOHLENW ASSERSTOF
FEN IN NICHTKOHLENW ASSERSTOFF
FÜHRENDEN GEOLOGISCHEN STRUK-

TUREN 

I. Abschnitt 

Suchen und Erforschen' nichtkohlenwasserstoff
führender geologischer Strukturen 

§ 110. (1) Das Suchen und Erforschen nicht
kohlenwasrerstofführender geologischer Struk
turen, die zum Speichern von flüssigen oder gas
förmigen Kühlenwasserstoffen verwendet werden 
süllen, bedarf einer Bewilligung der Ber;ghaupt
mannschaft. Sie ist natürlichen 'Oder juristischen 
Pel1sonen auf Ansuchen zu erteilen. 

(2) Durch die Bewilligung erlangt deren In
haber die Befugnis, außer in fl'emden Bergbau
gebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- 'Oder Speicherberechtigten stimmen 
zu, im AmtsheZJirk der Berghauptmannschaft 
nach v'On dieser zu genehmigenden Arbeitspr'O
grammen (§ 111) nichtk'Ohlenwasserstofführende 
geolügische Strukturen, die zum Speichern vün 
flüssigen oder gasförmigen Kühlenwasserstüffen 
verwendet werden süllen, zu suchen und zu er
fürschen. 

(3) Die übertragung von Bewilligungen ist der 
Berghauptmannschaft anzuzeigen und nachzu
welsen. 

(4) Die Ausübung der durch die Bew~l1igung 
erlangten Befugnis kann einem anderen nicht 
überlassen wenden. 

(5) Die 'Bewilligung erlischt :bei Festsetzung 
einer Frist mit ,deren AJblauf, mit ,dem Unter
gang der juristischen Person, sofern nicht eine 
Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Erklärung 
an die 'Berglhauptmannschaft, daß sie zurückge
legt wir,d, 'Oder durch Entziehung nach § 215 
Abs.8. 

§ 111. (1) Das der Berghauptmannschaft zur 
Genehmigung v'Orzulegende Arbeitsprügramm 
(§ 110 Abs. 2) hat besünders Angaben über Art, 
Umfang und Zweck der beabsichtigten Arbeiten, 
,deren Reihenfülge und zeitlichen Ablauf, die zu 
verwendende technische Ausrüstung, die vorge
sehenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Be
endigung der Arbeiten (§ 182), ferner über die 
voraussichtlichen Kosten der Durchführung des 
Arbeitsprügramms sowie die Namen der für die 
Arbeiten verantwürtlichen Persünen zu enthal
ten. Dem Arbeitsprogramm sind Unterlagen zur 
Glaubhaftmachung des Verfügens über die vür
aussichtlich erfürderlichen technischen und finan
ziellen Mittel (Abs. 2), allfällige Zustimmungs
erklärungen der in Bergbaugebieten (§ 176 
Abs. 1) Gewinnungs- oder Speicherberechtigten 
sowie ein Lageplan beizufügen, in dem die Be-
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grenzung des qebietes, in dem die Arbeiten be
absichtigt sind, sowie die Begrenzungen der in 
diesem Gebiet und in dessen Umgebung bestehen
den Bergbaugebiete eingetragen sind. 

(2) Das Arbeitsprogramm ist, wenn nötig auch 
nur befriste"t, zu genehmigel1, wenn der Inhaber 
der Bewilligung glaubhaft gemacht hat; daß er 
über die zur Durchführung des Aribeitsprog;ramms 
voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanZiellen Mittel verfügt, die beabsichtig
ten Arbeiten nicht in fremden Bergbaugebieten 
vorgenommen wet'den, es sei denn, die in diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten haben 
den Arbeiten zugestimmt, und weiter die vor
gesehenen Sicherheitsrnaßnahmen und Maß
nahmen zur Sicherung der Oberflächennutzung 
nach Beendigung der Arbeiten (§ 182), erforder
lichenfalls unter Festsetzung geeigneter Bedin
gungen und Auflagen, als ausreichend anzusehen 
sind. 

(3) Wesentliche Knderungen des Arbeitspro
gramms bedürfen der Genehmigung der Berg
hauptmannschaft. Als wesentliche Knderungen 
sind besonders die Anwendung eines anderen 
Verfahrens zum Suchen oder Erforschen nicht
kohlenwasserstofführender geologischer Struktu
ren, eine erhebliche Ausweitung des Umfanges 
der Arbeiten oder die Verwendung einer grund
sätzlich anderen technischen Ausrüstung anzu
sehen. Der Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 112. Am Ende jedes Kalenderjahres ist der 
Berghauptmannschaft ein Bericht über die in 
ihrem Amtsbezirk durchgeführten Arbeiten zum 
Suchen. und Erforschen nichtkohlenwasserstoff
führender geologischer Strukturen vorzulegen. 
In diesem Bericht ist auch das Ergebnis des 
Suchens und Erforschens derartiger Strukturen 
bekanntzugeben. 

IL A b s c h n i t t 

Speicherbewilligung" 

§ 113. (1) Das Speichern von flüssigen oder 
gasförmigen Kohlenwasserstoffen in nichtkohlen
wasserstofführenden geologischen Strukturen be
darf einer Bewilligung der Berghauptmannschaft 
(Speicherbewilligung). 

(2) Durch die Speicherbewilligung erlangt 
deren Inhaber die Befugnis, in einem nach der 

"Tiefe nicht beschränkten, im Amtsbezirk der 
Berghauptmannschaft gelegenen Raum, der in 
der waagrechten Ebene des AufSchlagspunktes 
(Abs. 3) die Form eines Vielecks hat (Speicher
feld), flüssige oder g<lsförmige Kohlenwasser
stoffe in nichtkohlenwasserstofführenden geolo
gischen Strukturen oder Teilen von solchen aus
schließlich zu speichern. 

(3) Der Au"fschlagspunkt ist jener Punkt, von 
dem ·das Speicherfeld festzulegen ist. Für seine 
Wahl gilt der § 33 sinngemäß. 

§ 114. (1) Die Speicherbewilligung ist von der 
Bel!'ghauptmannschaft natürlichen oder juristi
schen Personen auf Ansuchen für ein Speicher
feld zu erteaen, wenn 

1. nachgewiesen wird, daß im begehrten 
Speicherfeld eine nichtkohlenwasserstoff
Hihrendegeologische Struktur oder ein Teil 
einer solchen gelegen ist, 

2 .. die Struktur oder der Teil" davon alos" für 
das Speichern flüssiger oder gasförmiger 
Kohlenwasserstoffe geeignet anzusehen ist, 

3. der Bewilligungswerber glaubhaft macht, 
daß er über die bis zur Aufnahme" eines 
planmäßigen und systematischen "Speicher
betriebes voraussichtlich erforderlichen tech
nischen und finanziellen Mittel verfügt, und 

4. sich das begehrte Speicherfeld weder ganz 
noch teilweise mit einem anderen Speicher
feld oder einem Gewinnungsfeld betreffend 
Kohlenwasserstoffe deckt, keine Bergwerks
berechtigungen der im § 224 genannten" Art 
entgegenstehen und durch das Speichern von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasser
stoffen im begehrten Speicherfeld die Ge
winnungstätigkeit anderer nicht verhindert 
oder erheblich erschwert wird, es sei denn, 
,diese stimmen der Erteilung der Speicher
bewilligung zu. 

(2) Würde durch das Speichern von flüssigen 
oder gasförmigen Kohlenw<lsserstoffen im be
gehrten Speicherfeld die Gewinnungstätigkeit 
anderer verhindert oder erheblich erschwert 
werden und stimmen diese der Erteilung der 
Speicherbewilligung nicht zu, so hat die Berg
hauptmannschaft zu prüfen, ob die Speicherbe
willigung bei Festsetzung von Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden kann. 

(3) Auf öffentliche Interessen ist bei der Er
teilung der Speicherbewilligung Bedacht zu, neh
men. Dies gilt besonders inden Fällen des § 172 
Abs. 4. 

§ 115. (1) Das Ansuchen um E;rteilung der 
Speicherbewilligung hat zu enthalten: 

1. eine geologisch-lagerstättenkundIiche Be
schreibung der festgestellten nichtkohlen
wasserstofführenden geologischen Struktur 
oder des festgestellten Teiles einer solchen, 

2. Angaben über Art und Umfang der Erfor
schung der Struktur oder des Teiles einer 
solchen und die voraussichtliche Eignung 
zum Speichern flüssiger ?der gasförmiger 
Kohlenwasserstoffe, 

3. das bis zur Aufnahme eines planmäßigen 
und systematischen Speicherbetriebes vorge
sehene Arbeitsprogramm, besonders An
gaben über Art, Umfang und Zweck der 
beabsichtigten Arbeiten, die für notwendig 
erachteten Bergbauanlagen (§ 145) sowie die 
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in Aussicht' genommenen Sicherheitsmaß-
. nahmen und Maßnahmen zur Sicherung ·der 

Oberflächennutzung nach Beendigung der 
Bergibautätilgkeit (§ 182), ferner Angahen 
über den voraussichtJich zeit'lichen Ablauf 
·des Al'1beitsprog.ramms und eine Zusammen
stellung der voraussichtlichen Kosten der 
Durchführung des Arlbeitsprogramms, . 

4. Angaben über das Verfügen der zur Durch
. f~hrung des Arbeitsprogramms erforder

lichen technischen und finanziellen Mittel, 
5. die Lage des Aufschlagspunktes und der 

Eckpunkte des Vielecks in der waagrechten 
Ebene des Aufschlagspunktes in. Koordina
ten, die sich auf das System der Landes
vermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, sowie 
die Böhe des Aufschlagspunktes, bezogen 
auf Adria, jeweils in Metern auf zwei Dezi
malstellen sowie den Flächeninhalt des Viel
ecks in Quadratmetern, 

6. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Speicherfeld zu liegen kommt, 
die Katastral- und Ortsgemeinde sowie den 
politischen Bezirk, wo sich die Grundstücke 
befinden, die Einlagezahlen des Grund
buches, die Namen und Anschriften der 
Grundeigentümer sowie der~n Eigentums
anteile, 

7. Angaben über die Gewinnungsberechtigun
gen, Abbaurechte betreffend sonstige mine
ralische Rohstoffe und Speicherbewilligun
gen im ·Bereich des begehrten Speicherfeldes 
sowie die Namen und Anschriften der Be
rechtigten. 

(2) Dem Ansuchen sind zwei Abschriften von 
diesem anzuschl,ießen, ferner eine von einem 
Ingenieurkonsulenten für .Markscheidewesen oder 
einem verantwortlidlen Markscheider (§ 160) ;m~ 
gefertigte Lagerungskarte - für sie gilt § 37 
sinngemäß '-, etwaige Unter.suchungsbefunde 
und Gutachten samt drei Abschriften davon, 
Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Verfügens 
über die voraussichtlich erforderIichen techni
schen und finanziellen Mittel (Abs. 1 Z. 4), all
fällige Zustimmungserklärungen (§ 114 Abs. 1 
Z. 4) und, wenn der Bewilligungswerberim 
Handelsregister eingetragen ist, ein den letzten 
Stand wiedergebender Handelsregisterauszug. 

(3) Entspricht das Ansuchen nicht dem Abs. 1 
Z. 1,2 oder 5, so hat es die Berghauptmannschaft 
zurückzuweisen. Sind andere Bestimmungen des 
Abs. 1 oder der Abs. 2 nicht eingehalten worden, 
so hat sie dem Bewil1igungswerber eine ange
messene Frist zu setzen, innerhalb der dieser den 
nicht eingehaltenen Bestimmungen noch ent
sprechen kann. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist 
hat die Berghauptmannschaft das Ansuchen zu
rückzuweisen. 

.• § 116. Parteien· im Verfahren zur Erteilung 
einer Speicherbewilligung sind der Bewilligungs-

werber, ferner; soweit sie durch. die Erteilung 
der Speicherbewilligung berührt werden (§ 114 
Abs. 1 Z. 4), Gewinnungsberechtigte, Speicher
berechtigte sowie Personen, denen der Grund
eigentümer das Gewinnen sonstiger minerali
scher Rohstoffe einschließlich des Rechtes der 
Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe über
lassen hat, weiter· die Eigentümer der Grund
stücke, auf denen das begehrte Speicherfeld zu 
liegen kommt, wenn die festgestellte nichtkoh
lenwasserstofführende geologische Struktur oder 
der festgestellte Teil einer solchen im oberflächen
nahen Bereich der Grundstücke gelegen ist. 

§ 117. Vor Erteilung deI; SpeicherbewiIligung' 
sind die Geologische Bundesanstalt und, soweit 
hiedurch öffentliche Interessen berührt werden, 
die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwal
tungsbehörden zu hören. Dies gilt, besonders in 
den Fällen des § 172 Abs. 4. 

§ 118. Die Aufnahme, jede länger als eine 
Woche dauernde Unterbrechung sowie die 
Wiederaufnahme des Speicherns In emem 
Speicherfeld sind unverzüglich der Berghaupt
mannschaft anzuzeigen. Bei Unterbrechung des 
Speicherns ist auch die voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeberi. 

§ 119. Für die Einstellung des Speicherns in 
einem Speicherfeld gelten die §§ 137, 141, 142 
und 144 sinngemäß. 

§ 120. (1) Die übertragung von Speicherbe
willigungen ist der Berghauptmannschaft anzu
zeigen und nachzuweisen. übertragungen durch 
Rechtsgeschäfte unter Lebenden bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der 
Berghauptmannschaft. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn der Erwerber glaubhaft macht, 
daß er über die für den Speicherbetrieb notwen
digen technischen und· finanzielle~ Mittel ver
fügt. 

(2) Die Ausübung, der durch die Speicherbe
willigung erlangten Befugnis kann einem ande
ren ni~ht überlassen werden. 

(3) Die Speicherbewilligung erlischt bei Fest
setzung einer Frist mit deren Ablauf, .mit dem 
Untergang der juristischen Person, sofern nicht 
eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, durch Er
klärung an die Berghauptmannschaft, daß sie 
zurücKgelegt wird, oder durch Entziehung nach 
§ 215 Abs. 8.. . 

VIII. HAUPTSTüCK 

AUSQBUNG DER BERGBAU
BERECHTIGUNGEN 

. I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Fundanzeige 
§ 121. Wer' ein natürliches Vorkommen 

:mineralischer Rohstoffe, deren Aufsuchung die-
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sem Bundesgesetz unterliegt, auffindet, hat der 
Berghauptmannschaft die Auffindung des Vor
,kommens binnen einer Woche anzuzeigen. 

Anzeigepflicht für Unfälle und gefährliche 
Ereignisse 

§ 122. Bergbauberechtigte, deren Betriebs
leiter, Verantwortliche nach § 12, § 25 Abs. 1, 
§ 79 Abs. 1, § 92 Abs. 1, § 107 im Zusammen
halt mit § 92 und nach § 111 Abs. 1, bei Tätig
keiten von Fremduntern~:lmern die für die Lei
tung verantwortlichen ,Personen (§ 159) haben 
der Berghauptmannsdlaft tÖdliche und schwere 
Unfälle sowie gefährliche Ereignisse, wie Explo
sionen, Grubenbrände, ,andere Brände, Wa~ser
einbrüche, Gebirgsschläge, Verbrüche, Rutschun
gen, Gas- und ölausbrüche u. dgl., unverzüg
lich, leichte Unfälle binnen einem Monat anzu
zeigen. 

Feststellung von Begrenzungen und deren 
Ersichtlichmachiurg in der Natur 

§ 123. (1) Bei unsicheren Begrenzungen von 
Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungsfeldern, 
Abbaufeldern oder Speicherfet.dern hat die Berg
hauptmann",chaft die Feststellung und erforder
lichenfalls auch die Ersichtlichmachung der Be
grenzungen in der 'Natur durch einen 1ngenieur-

. konsulenten für Markscheidewesen auf Kosten 
des Gewinnungsberechtigten oder Speicherbe
rechtigten von Amts wegen anzuordnen. 

(2) Der Gewinnungsberechtigte kann sowohl 
die FeStstellung, der Begrenzungen seines Gi uben
maßes, seiner überschar; seines Gewinmmgs
feldes oder seines Abbaufeldes als auch die Er
sir:;htlichmachung der Begrenzungen in der Natur 
bei der Berghauptmannschaft beantragen. Der
artige Anträge können auch vom Speicherberech
tigten hinsichtlich seines Speicherfeldes sowie von 
benachbarten Gewinnungsberechtigten und 
Speicherberechtigten gestellt werden. Die Berg
hauptmannschaft hat dann die beantragte Fest
stellung oder 'Ersichtlichmachung durch einen 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen auf 
Kosten des Antragstellers durchführen zu 
lassen. 

(3) Der Feststellung der Begrenzungen sind 
die berührten Gewinnungsberechtigten und 
Speicherberechtigten, im Fall der Ersichtlich
machung in der N atur j auch die Eigentümer der 
GrundstüCke, auf denen die Ersichtlichmachung 
vorgenommen wel'den ~oll, beizuziehen. ' 

. (4) über die Feststellung der Begrenzungen 
und deren Ersichtlichmachung in der Natur hat 
der damit beauftragte Ingenieurkonsulent für 
Markscheidewesen eine Niederschrift aufzuneh
men. Diese ist der Berghauptmannschaft vorzu
legen. 

(5) Bei Streitigkeiten über die Begrenzungen 
entscheidet die Berghauptmannschaft. Diese hat 
gegebenenfalls auch die Richtigstellung der 
Lagerungskarten (§ 37, § 45, § 83 Abs. 2, § 96 
Abs. 3 und § 115 Abs. 2) sowie der Vormerkun
gen und übersichtskarten (§ 208) zu veran
lassen. 

(6) Betrifft die Feststellung der Begrenzungen 
oder deren Ersichtlichmachung in der Natur 
Grubenmaße oder überscharen, so hat die Berg
hauptmannschaft dies dem Bergbuchsgericht 
unter Anschluß einer beglaubigten Abschrift der 
Niederschrift (Abs. 4) und in einem Streitfall 
auch einer Ausfertigung des ergangenen Beschei
des anzuzeigen. Auf dieser ist zu vermerken, daß 
der Besche1d in Rechtskraft erwachsen ist. 

\' 
Gegenseitige Beeinträchtigung bei Ausübung von 

Bergbauberechtigungen 

§ 124. B,eeinträchtigen in der Aufsuchungs
tätigkeit einander Aufsuchungsberechtigte oder 
solche und sonstige zum Aufsuc:hen minerali
scher Rohstoffe, Berechtigte, so ist zunächst zu 
versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu fin
den. Kommt eine solche nicht zustande, so ent
scheidet die Berghauptmannschaft über Art un:d 
Reihenfolge der Durchführung der Arbeiten 
unter Bedachtnahme auf deren Notwendigkeit 
und Dringlichkeit. 

§ 125. (1) Treffen beim Gewinnen minerali
scher Rohstoffe Gewinnungsberechtigte oder 
solche und sonstige zum Gewinnen Berechtigte 
aufeinander, so haben sie zunächst zu versuchen, 
sich zu einigen. 

(2) Mangels Einigung entscheidet die Berg
hauptmannschaft über Art und ReihenfoLge der 
Gewinnung unter möglichster Schonung aller Ge
winnungsrechte. 

§ 126. Der § 125 gilt sinngemäß für das Auf
einandertreffen von Speicherberechtigten und 
Gewinnungsberechtigten oder sonstigen zum 
Gewinnen mineralischer Rohstoffe Berechtigten 
sowie für die gegenseitige Beeinträchtigung von 
Speicherberechtigten. 

11. A b s c h' n i t t 

Besondere Befugnisse des Bergbauberechtigten 

Aneignung anderer mineralischer Rohstoffe 

§ 127.' (1) Der Bergbauberechtigte darf sich 
beim Aufsuchen und Gewinnen bergfreier mine
ralischer Rohstoffe die mit diesen zusammen vor
kommenden bundeseigenen,grundeigenen oder 
sonstigen mineralischen Rohstoffe aneignen" 
wenn sich deren selbständige Gewinnung nicht 
lohnt . .ob dies zutrifft, entscheidet im Streitfall 
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die Berghauptmannschaft. Der § 34 Abs. 4 gilt 
sinngemäß. 

(2) Außer ,im Fall des Abs. 1 darf sich der 
Bergbauberechtigte, wenn er Gewinnungsberech
tigter ist, beim Gewinnen bergfreier minerali
scher Rohstoffe anfallende grundeigene oder son
stige mineralische Rohstoffe dann ohne Entschä
digung aneignen, wenn sich ,diese nicht in einem 
Abbaufeld befinden und er ihrer bei der Aus
übung der Bergwerksberechtigung bedarf. Sonst 
hat er sie binnen einem Monat gegen Erstattung 
der Gestehungskosten dem Grundeigentümer, 
wenn dieser aber das Gewinnen der auf seinen 
Grundstücken vorkommenden grundeigenen 
oder sonstigen mineralischen Rohstoffe einem 
anderen überlassen hat, diesem anzubieten. Wird 
das Anbot innerhalb einer Frist von einem Mo
nat nicht angenommen, so kann der Bergbau
berechtigte über sie verfügen. 

§ 130. Der Gewinnungsberechtigte darf 
flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in 
nichtkohlenwasserstofführenden geologischen 
Strukturen oder Teilen von solchen innerhalb 
der eigenen Gewinnungsfelder betreffend Koh
lenwasserstoffe speichern. 

§ 128. Der Bergbauberechtigte darf sich beim 
Aufsuchen und Gewinnen von Steinsalz und 
anderen im § 4 Abs. 1 Z. 1 angeführten Salzen, 
von Kohlenwasserstoffen oder von uran- und 
thoriumhaItigen mineralischen Rohstoffen die 
mit diesen zusammen vorkommenden anderen 
bundes~igenen, bergfreien, grundeigenen oder 
sonstigen mineralischen Rohstoffe aneignen, 
wenn sich deren selbständige Gewinnung"nicht 
lohnt. Ob dies zutrifft, entscheidet im Streitfall 
die Berghauptmannschaft. Der § 34 Abs. 4 und 
der § 127 Abs. 2 gelten sinngemäß. 

§ 129. (1) Die mit grundeigenen oder sonsti
gen mineralischen Rohstoffen zusaxpmen vor
kommenden bergfreien und bundeseigenen mine
ralischen Rohstoffe, -deren selbständige Gewin
nung sich nicht lohnt, darf sich der zum Auf
suchen oder Gewinnen grundeigener oder son~ 
stiger mineralischer Rohstoffe Berechtigte an
eignen. Im Streitfall entscheidet die Berghaupt
mannschaft, ob sich die selbständige Gewinnung 
lohnt. Der § 34 Ab's. 4 gilt sinngemäß. 

(2) Andere bergfreie mineralische Rohstoffe 
als die im Abs. 1 genannten darf sich der zum 
Gewinnen grund eigener oder sonstiger minerali
scher Rohstoffe Berechtigte aneignen, wenn sie 
nicht nach § 29 Abs. 1 einem Aufsuchungsbe
rechtigten gehören und sich die natürlichen Vor
kommen der bergfreien mineralischen Rohstoffe 
oder die diese enthaltenden verlassenen Halden 
außerhalb von Grubenmaßen und überscharen 
befinden und nicht abbauwürdig (§ 34 Abs. 4) 
sind. Ob diese Voraussetzungen zutreffen, ent
scheidet im Streitfall die Berghauptmannschaft. 

(3) Beziehen sich die Bergbauberechtigungen 
nur auf einzelne grundeigene mineralische Roh
stoffe, so gelten .für die Aneignung der anderen 
grund eigenen mineralischen Rohstoffe die Abs. 1 
und 2 sinngemäß .. 

Nutzung von Grubenwässern 

§ 131. (1) Der Bergbauberechtigte kann über 
Gewässer, die er bei den im § 2 Abs. 1 ange
führten Tätigkeiten erschlossen hat (Gruben
wässer), unter Tag verfügen; 

(2) Die Nutzung VOll' zu Tage tretenden 
Grubenwässern bis zu deren Vereinigung mit 
beständigen Tagwässern ist dem Bergbauberech
tigten vorbehalten, wenn er ihrer zur Ausübung 
der Bergbauberechtigungen und in den Fällen 
des § 2 Abs. 2 der Gewerbeberechtigungen be
darf. 

(3) Nutzt der Bergbauberechtigte die im Abs. 2 
bezeichneten Grubenwässer nicht, so ist deren 
Nutzung zeitlich befristet oder gegen Widerruf 
anderen zu überlassen, wenn dies wasserwirt
schaftlich gerechtfertigt ist und begründete 
Interessen des Bergbauberechtigten nicht ent-, 
gegenstehen. über das Ansuchen entscheidet die 
Berghauptmannschaft im Einvernehmen mit 
dem Landeshauptmann als Wasserrechtsbehötde. ' 

(4) Hat der Bergbauberechtigte dem Grund
eigentümer, über dessen Grundstücke die 
Grubenwässer abfließen, dafür eine einmalige 
Entschädigung entrichtet oder eine jährliche 
Zahlung zu leisten, so ist er berechtigt, von dem 
die Grubenwässer Nutzenden im ersten Fall die 
gesetzlichen Zinsen der einmaligen Entschädi
gung, im zweiten Fall die Vergütung der jähr
lichen Leistung zu fordern. 

Sonstige besondere Befugnisse des 
Bergbauberechtigten 

§ 132. (1) Der Bergbauberechtigte ist befugt, 
nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 mineralische 
Rohstoffe aufzubereiten, diese in räumlichem 
und betrieblichem Zusammenhang mit dem Auf
bereiten' zu pelletieren, brikettieren, trocknen, 
brennen, schwelen, verkoken und, wenn sie 
dann noch nicht verkaufsfähig sind, bis zu einem 
verkaufsfähigen Rohprod"kt weiter zu verarbei
ten. Er ist weiter befugt, zur Ausübung der im 
§ 2 Abs. i angeführten Tätigkeiten Bergbau
anlagen (§ 145), Betriebsfahrzeuge, Tagbau
geräte, Betriebseinrichtungen u. dgl. (§ 148) für 
eigene Bergbauzwecke herzustellen, zu betreiben 
ullid zu verwenden, die hiezu erforderlichen Ar
beiten gewerblicher Natur auszuführen und an 
Arbeitnehmer nach Bedarf Lebensmittel zum 
Selbstkostenpreis abzugeben. ' 
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(2) Für das Pelletieren, Brikettieren, Trocknen, 
Brennen, Schwelen, Verkoken und Weiterver
arbeiten nach Abs. 1 sowie für die in diesem 
Absatz bezeichneten Arbeiten gewerblicher 
Natur gelten das VIII. bis XIII. sowie das XV. 
und XVI. Hauptstück dieses Bundesgesetzes sinn
gemäß. 

(3) über den Umfang und die Ausübung der 
Befugnisse (Abs. 1) entscheidet im Streitfall, so
ferp. hiezu nicht die Gerichte zustäIlldig sind, der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung nach Anhörung der allen
falls berührten Verwaltungsbehörden. 

III. A b s c h n i t t 

Besondere Pflichten des Bergbauberechtigten 

Anzeige über die Errichtung und Auflösung 
eines Bergbaubetriebes 

§ 133. Der Bergbauberechtigte hat der Berg
hauptmannschaft die Errichtung und Auflösung 
eines Bergbaubetriebes zeitgerecht vorher be
kanntzugeben. 

Sicheruiligspflicht des Bergbauberechtigten 

§ 134. (1) Der Bergbauberechtigte hat bei 
Ausübung der im' § 2 Abs. 1 angeführten Tätig
keiten für den Schutz des Lebens und der' Ge
sundheit von Personen, ferner von fremden, 
ihm nicht zur Benützung überlassenen Sachen, 
der Umwelt, von Lagerstätten und der Ober
fläche sowie für die Sicherung der Oberflächen
nutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit 
(§ 182) vorzusorgen. Dies gilt auch für den Fall 
der Unterbrechung der genannten Tätigkeiten. 

(2) Zur Vorsorge für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer hat der 
Bergbauberechtigte besonders Maßnahmen zu 
treffen, die der Verhütung von beruflich beding
ten Unfällen und Erkrankungen der Arbeitneh
mer dienen oder sich sonst aus den durch die 
Berufsausübung bedingten hygienischen Erfor-
dernissen ergeben. Durch diese Maßnahmen muß 
für eine dem allgemeinen Stand der Technik und 
Medizin, besonders der Arbeitshygiene und Ar
beitsphysiologie, sowie der Ergonomie ent
sprechende Gestaltung der Arbeitsvorgänge und 

. der Arbeitsbedingungen Sorge getragen und da
durch ein unter Berücksichtigung aller Umstände 
bei umsichtiger Verrichtung der Arbeit möglichst 
wirksamer Schutz des Lebens und der Gesund
heit der Arbeitnehmer erreicht werden. 

Bergbaukartenwerk 

§ 135. (1) Der Bergbauberechtigte' hat für 
jeden Bergbaubetrieb unter Aufsicht eines ver
ailitwortlichen Markscheiders (§ 160) ein Berg
baukartenwerk . (Abs. 2) anfertigen und nach-

tragen zu lassen. Mit Bewilligung der Berghaupt
. mannschaft kann für mehrere räumlich zusam
menhängende Bergbaubetriebe im Amtsbezirk 
ein gemeinsames Bergbaukartenwerk geführt 
werden, wenn dadurch die Richtigkeit, Genauig
keit und Vollständigkeit des Bergbaukarten
werkes nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Das Bergbaukartenwerk hat geometrisch 
richtig, vollständig und deutlich besonders die 
Bergbauanlagen (§ 145) und die in Bergbau
gebieten (§ 176 Abs. 1) gelegenen Teile der 
Tagesoberfläche darzustellen. 

(3) Der Berghauptmannschaft sind auf Ver
langen Kopien von Teilen des Bergbaukarten
werkes zum Amtsgebrauch vom Bergbauberech
tigten zu überlassen. Die Kopien können von 
Hand, auf mechanischem oder fotomechani
schem Wege oder nach einem sonstigen v~n der 
Berghauptmannschaft für geeignet befundenen 
Verfahren hergestellt werden. Diese kann auch: 
verlangen, daß die ihr überlassenen Kopien nach
getragen oder durch den neu eSten Stand wieder
gebende Kopien ersetzt werden. 

(4) Die Einsichtnahme in die bei der Berg
hauptmannschaft befindlichen Kopien (Abs. 3) 
ist nur demjenigen zu gewähren, der ein berech
tigtes Interesse der Berghauptmannschaft gegen
über glaubhaft macht. Sie ist auf den Teil zu 
beschränken, auf den sich das Interesse bezieht. 
Vor Gewährung der Einsichtnahme ist der Berg
bauberechtigte zu hören. Diesem ist auch Ge
legenheit zu geben, bei der Einsichtnahme zu
gegen zu sein. Liegen Kopien der Teile des 
Bergbaukartenwerkes, in welche Einsicht begehrt 
wird, nicht bei der Berghauptmannschaft auf, 
so kann unter den genannten Voraussetzungen 
beim Bergbauberechtigten in das Bergbaukarten
werk eingesehen werden. Auf Verlangen hat 
daran ein Organ der Berghauptmannschaft teil
zunehmen. 

(5) Die Zeitabstände, in denen das Bergbau
kartenwerk nachzutragen ist (Abs. 1), dessen 
Aufbau; Inhalt und Ausgestaltung sowie die ei1l'
zuhaltende Genauigkeit der erforderlichen mark
scheiderischen Messungen bestimmt nach dem 
Stand der montanistischen Wissenschaften, dem 
technischen Stan!d des Marlkscheidewesens und 
den Erfordernissen der Sicherheit der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung. 

Hilfeleistung bei Unglücksfällen 

§ 136. In einem Unglücksfall bei Ausübung 
der im § 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten hat 
jeder Bergbauberechtigte auf Verlangen des da
von betroffenen Bergbauberechtigten oder 
Fremdunternehmers, ferner auf Ver:1angen der 
Berghauptmannschaft Arbeitnehmer und Hilfs-
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mittel, soweit es ohne Gefährdung seiner eigenen 
Bergbaubetriebe möglich ist, zur Hilfe aufzu
bieten. Für die Hilfeleistung hat der Bergbau
berechtigte oder Fremdunternehmer, dem die 
Hilfe zuteil geworden ist, eine angemessene Ent
schädigung zu leisten. Diese hat den durch den 
Entzug der Arbeitnehmer und Hilfsmittel er
littenen Verdienstausfall, die Wertminderung der 
in Anspruch genommenen Hilfsmittel sowie all
fällige Kosten einer durch den Einsatz notwen
dig gewordenen Instandsetzung der Hilfsmittel 
zu berücksichtigen. Sofern keine Einigung über 
die Entschädigung ~ustande kommt, entscheidet 
darüber die Berghauptmannschaft. Der § 172 
Abs. 6 gilt sinngemäß. . 

IV. Ab s c h ni t t 

Betriebspläne, Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeuge 
. u. dgl. 

Betriebspläne 

§ 137. (1) Betriebspläne haben m großen 
Zügen die vorgesehenen Arbeiten, die hiefür 
notwendigen Bergbauanlagen (§ 145), Betriebs
fahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen 
u. dgl. (§. 148) sowie die beabsichtigten Maß
nahmen anzugeben, die für die im Rahmen der 
bergbehördlichen Aufsicht (§ 198 Abs. 1) zu be
achtenden Belange von Bedeutung sind. 

(2) Folgende Betriebspläne werden unter
schieden: 

1. Hauptbetriebspläne: sie sind für die Dauer 
eines Jahres aufzustellen und beziehen sich 
auf einen Bergbaubetrieb oder b~i Gliede
rung eines solchen in mehrere selbstärudige 
Betriebsabteilungen auf eine derartige Ab
teilung, 

2. Sonderbetriebspläne: sie sind für besondere 
Arbeiten aufzustellen, die sich wegen der 
erforderlichen ausführlichen Darstellung 

. nicht für die Aufnahme in den Hauptbe
triebsplan eignen oder nicht in einem 
solchen berücksichtigt werden können, da 
ein Hauptbetriebsplan nicht aufzustellen 
ist,· ' 

3. Rahmenbetriebspläne: sie sind für einen be
stimmten, nach den jeweiligen Umständen 
bemessenen mehrjährigen Zeitraum aufzu
stellen und beziehen .sich auf einen oder 
mehrere Bergbaubetriebe, 

4. Abschlußbetriebspläne: sie betreffen die 
Einstellung der Tätigkeiten eines Bergbau
betriebes oder einer selbständigen Betriebs
abteilung. 

(3) Die Gliederung, den näheren Inhalt und 
die Ausgestaltung der einzelnen Betriebspläne be
stimmt na<;h dem Stand der Wi'ssenschaft und 
Technik auf dem G~biet des Montanwesens und 

den Erfordernissen der. Sicherheit der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung. ,. 

§ 138. (1) Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb, der bergfreie, bundes
eigene, grundeigene oder nach Maßgabe des §2 
Abs. 1 und 2 sonstige mineralische Rohstoffe 
abbaut oder in geologischen Strukturen flüssige 
oder gasförmige Kohlenwasserstoffe speichert, 
einen Hauptbetriebsplan aufzustellen und . die 
bezüglichen Tätigkeiten nach diesem auszufüh
ren .. Gliedert sich der Bergbaubetrieb in selb
ständige Betriebsabteilungen, so gilt dies für jede 
dieser Abteilungen. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat dem Berg
bauberechtigten auf Ansuchen zu gestatten, für 
räumlich zusamnienhängende Bergbaubetriebe 
oder, wenn sich der Bergbaubetrieb in selbstän
dige Betriebsabteilungen gliedert, für diese zu
sammen einen gemeinsamen Hauptbetriebsplan 
aufzustellen, wenn dadurch nicht die übersicht
lichkeit beeinträchtigt wird. Sie hat ferner den 
Bergbauberechtigten auf Ansuchen von der 
Pflicht nach Abs. 1 garuz oder teilweise zu ent
binden, wenn es sich um Bergbaubetriebe oder 
selbständige Betriebsabteilungen von geringer 
Gefährlichkeit und Bedeutung handelt. Erstreckt 
sich ein Bergbaubetrieb oder eine selbständige 
Betriebsabteilung über den ·Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft hinaus; so entscheidet über 
die Ansuchen der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

(3) Hauptbetriebspläne bedürfen hinsichtlich 
der vorgesehenen Arbeiten und beabsichtigten 
Maßnahmen; der Genehmigung der Berghau pt
mannschaft (§ 143). Erstrecken sich die Arbeiten 
oder Maßnahmen über den Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft hinaus, so ist jede der be
rührten Berghauptmannschaften soweit für die 
Genehmigung des· Hauptbetriebsplanes zustän
dig, als die Arbeiten oder Maßnahmen in ihrem 
Amtsbezirk durchgeführt werden. 

§ 139. (.1) Die Arbeiten, für die der Bergbau
berechtigte, wenn sie jedoch einem Fremdunter
nehmer zur Durchführung übertragen· worden 
sind, dieser, einen Sonderbetriebsplan aufzustel
len hat und die nach diesem auszuführen sind, 
bestimmt der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie durch Verordnung. 

(2) Sonderbetriebspläne bedürfen hinsichtlich 
der vorgesehenen Arbeiten und beabsichtigten 
Maßnahmen der Genehmigung der Berghaupt
mannschaft (§ 143). Der § 138 Abs. 3 zweiter 
Satz gilt sinngemäß. 

§ 140. Sollen bergfreie, bundeseigene, grund
eigene oder nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 
sonstige mineralische Rohstoffe in einem bisher 
bergbaulich nicht genützten Gebiet abgebaut 
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werden oder in einem solchen flüssige oder gas
förmige Kohlenwasserstoffe in geologischen 
Strukturen. gespeichert werden oder sollen solche 
Tätigkeiten eine erhebliche Erweiterung' oder 
Einschränkung erfahren, so hat der Bergbaube
rechtigte einen Rahmenbetriebsplan aufzustellen. 

§ 141. (1) Der Bergbauberechtigtehat bei 
Einstellung der Tätigkeiten ein"es' Bergbaubetrie
bes . oder einer selbständigen Betriebsabteilung 
einen hiebei einzuhaltenden Abschlußbetriebs-" 
plan sowie eine Bergbauchronik (Abs. 2) zu ver
fassen, vom verantwortlichen Markscheider 
(§ 160) Verzeichnisse der vorhandenen, den 
Bergbaubetrieb oder die selbständige Betriebs
abteilung betreffenden Risse, Karten 'und Pläne 
des Bergbaukartenwerkes, der Aufnahmebücher, 
Berechnungshefte und zugehörigen ·Unterlagen 
anfertigen zu lassen und Verzeichnisse der vor
handenen, den B~rgbaubetrieb oder die selb
ständige Betriebsabteilung betreffenden wesent
lichen geologisch-Iagerstättenkundlichen, berg
technischen und. aufbereitungstechnischen Unter
lagen sowie derjenigen Schriftgutbestände, Licht
bilder und graphischen Darstellungen, die über 
die Entwicklung des Bergbaubetriebes oder der 
selbständigen Betriebsabteilung Aufschluß geben, 
aufzustellen. 

(2) Die Bergbauchronik hat stichwortartig die 
wichtigsten Ereignisse des Bergbaubetriebes oder 
der selbständigen Betriebsabteilung von der Er
richtung bis zur Einstellung der Tätigkeiten 
unter Angabe des Zeitpunktes der Ereignisse an
zuführen und alle notwendigen Angaben zur 
Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung der 
noch vorhandenen Vorräte an mineralischen 
Rohstoffen für die Zukunft, allenfalls. noch auf
tretender Bergschäden und von im Bergbauge
lände vorgesehenen Bauten und anderen Anlagen 
zu enthalten. 

(3) Abschlußbetriebspläne bedürfen hinsicht
lich der vorgesehenen Arbeiten und beabsichtig
ten Maßnahmen der Genehmigung der Berg
hauptmannschaft (§ 144). Der § 138 Abs. 3 
zweiter Satz gilt sinngemäß. 

§ 142. (1) Haupt-, Rahmen- und Abschluß
betriebspläne sind wenigstens zwei Monate, 
Sonderbetriebspläne wenigstens einen Monat vor 
Beginn der vorgesehenen Arbeiten samt den zu
gehörigen Unterlagen in dreifacher Ausfertigung 
der Berghauptmannschaft vorzulegen. Erstrecken 
sich Bergbaubetriebe, selbständige Betriebsabtei
lungen oder in den Betriebsplänen erfaßte Ar
beiten über den Amtsbezirk einer Berghaupt
mannschaft hinaus, so sind die betreffenden Be
triebspläne samt zugehörigen Unterlagen jeder 
berührten Berghauptmannschaft vorzulegen. 

(2) Unvollständige oder mangelhafte Betriebs
pläne sind zurückzuweisen, wenn sie innerhalb 
einer von der Berghauptmannschaft festzu-

setzenden Frist nicht ergänzt oder in dieser 
Frist die mitgeteilten Mängel nicht behoben wer
den. 

(3) Wesentliche Änderungen und Ergänzungen 
de~ Betriebspläne, besonders die Durchführung 
anderer als der ursprünglich vorgesehenen oder 
zusätzlicher Arbeiten oder Maßnahmen, sind der 
Berghauptmanrischaft bekanntzugeben. Der 
Abs. 1 zweiter Satz und der Abs. 2 gelten sinn
gemäß. 

§ 143. (1) Haupt- und Sonderbetriebspläne 
sind zu genehmigen, wenn . 

. 1. die im Betriebsplan angeführten Arbeiten 
durch Bergbauberechtigungen und, wenn sie 
sich nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 auf 
sonstige mineralische Rohstoffe beziehen, 
durch Gewerbeberechtigungen gedeckt sind~ 

2. glaubhaft gemacht wird, daß über die für 
die Ausführung des Betriebsplanes erforder
lichen technischen und finanziellen Mittel 
verfügt wiI1d, sowie 

3. die zum Schutz des Lebens und der Gesund
heit von Personen, ferner zum Schutz von 
fremden, nicht zur Benützung überlassenen 
Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten und 
der Oberfläche vorgesehenen Maßnahmen, 
erfor-derlichenfalls unter Festsetzung geeig
neter Bedingungen und Auflagen, als aus
reichend anzusehen sind. 

(2) Parteien im Genehciigungsverfahren sind 
der Bergbauberechtigte und, soweit es sich' um 
Arbeiten handelt, die in dessen Auftrag von 
einem Fremdunternehmer durchgeführt werden, 
auch dieser. 

(3) Vor Genehmigung des Betriebsplanes sirid, 
soweit hiedurch öffentliche Interessen' berührt 
werden, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungsbehörden zu hören. Dies gilt beson
ders in den Fällen des § 172 Abs. 4. 

(4) Bestehen hinsichtlich des Verfügens über 
die erforderlichen technischen und finanziellen 
Mittel sowie beim Gewinnen sonstiger minerali
scher Rohstoffe nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 
und 2 hinsichtlich des Rechtes auf Abbau und 
Aneignungdieser mineralischen Rohstoffe Zwei
fel, so kann die Berghauptmannschaft die Vor
lage entsprechender Nachweise verlangen. 

(5) DiEe Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die 
nach § 142 Abs. 3 bekanntzugebenden Ände
rungen und Ergänzungen der Haupt- und 
Sonderbetriebspläne. 

§ 144. (1) Für die Genehmigung der Abschluß
betriebspläne, das Karten- und Unterlagen
material sowie für Sicherstellungen gelten die 
§§ 67, 68 und 70 bis 73 sinngemäß. 
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(2) Das Karten- und Unterlagenmaterial ist 
nach Durchführung der Abschlußarbeiten der 
Berghauptmannschaft und, den von dieser be
zeichneten Stellen auszuhändigen. 

Bergbauanlagen 

§ 145. Unter einer Bergbauanlage ist jedes 
für sich bestehende, örtlich gebundene und künst
lich geschaffene Objekt zu verstehen, das den 
im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten zu dienen 
bestimmt ist. 

§ 146. (1) Zur Herstellung (Errichtung) und 
zum Betrieb (zur Benützung) von obertägigen 
Bergbauanlagen, ferner von Zwecken des Berg
baus dienenden Stollen, Schächten, Bohrungen 
ab 100 m Tiefe und Sonden sowie von unter
tägigen B,ergbauanlagen, soweit diese wegen ihrer 
Ausstattung mit ,Maschinen und Geräten, wegen 
ihrer Betriebsweise oder sonst geeignet sind, das 
Leben oder 'die Gesundheit von Arbeitnehmern 
zu gefährden, sowie bei wesentlichen Ände
rungen an derartigen Bergbauanlagen sind Be
willigungen der Berghauptmannschaft emzu
holen. 

(2) Die Bewilligungen sind, erforderlichenfalls 
unter Festsetzung von geeigneten Bedingungen 
und Auflagen, wenn nötig auch nur befristet, 
zu erteilen, wenn keine Gefährdung von Per
sonen und dem Bewilligungswerber nicht zur 
Benützung überlassenen' Sachen und keine über 
das zumutbare Maß hinausgehende Belästigung 
der Umwelt zu erwarten ist. Auf öffentliche 
Interessen (Abs. 6) ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Unter einer Gefährdung von Sachen ist 
die Möglichkeit einer bloßen Minderung des 
Verkehrswertes der Sache nicht zu verstehen. 

(4) Eine über das zumutbare Maß hinaus
gehende Belästigung der Umwelt liegt vor, wenn 
sie das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhn
liche Maß erheblich überschreitet und die orts
übliche Benützung der Grundstücke wesentlich 
beeinträchtigt. Hiebei sind auch die für die 
Widmung der Grundstücke maßgebenden Vor
schriften zu berücksichtigen. 

(5) Parteien in den Bewilligungsverfahren sind 
der Bewilligungswerber und, wenn die Bergbau
anlage auf der Oberfläche oder im oberflächen
nahen Bereich von Grundstücken errichtet oder 
'betrieben wird, deren Eigentümer sowie die 
'Eigentümer der angrenzenden und der benach
barten Grundstücke, wenn sie und ihre dem 
Bewilligungswerber nicht zur Benützung über
lassenen Sachen gefährdet werden können. Als 
Parteien sind auch Bergbau- und Gewerbe
berechtigte anzusehen, soweit sie durch die Berg
bau anlage in der Ausübung der Bergbau
berechtigung oder beim Schürfen nach sonstigen 
mineralischen Rohstoffen oder bei deren Ge
winnung behindert werden können. 

(6) Vor Erteilung der Bewilligung sind, soweit 
hiedurch öffentliche Interessen berührt werden, 
die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwal
tungsbehörden zu hören. Dies gilt besonders in 
den Fällen des § 172 Abs. 4 und, soweit es sich 
um obertägige Bergbauanlagen handelt" für die 
den Gemeinden zur Vollziehung zukommenden 
Angelegenheiten der örtlichen Gesundheitspolizei, 
vor allem aus dem Gesichtspunkt des Umwelt
schutzes, und der örtlichen Raumplanung. 

(7) Ob eine Bergbauanlage vorliegt, deren 
Herstellung und Betrieb Bewilligungen nach 
Abs. 1 bedürfen, entscheidet im Zweifel der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In
dustrie. 

§ 147. (1) Die Bewilligungen zum Bau und 
zum Betrieb einer Eisenbahn, die ein Bergbau
berechtigter nur zur Beförderung der bei Aus
übung der im § 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
benötigten und anfallenden Güter (Bergwerks
bahn) oder zur Beförderung seiner Arbeitnehmer 
von und zur Arbeitsstätte (Bergwerksbahn mit, 
beschränkt öffentlichem Personen-[Werks-]Ver
kehr) errichten will, erteilt die Berghauptmann
schaft. Der § 146 Abs. 2 bis '6 gilt sinngemäß. 

(2) Die Bewilligungen nach Abs. 1 dürfen, 
wenn die Eisenbahn eine der eisenbahnbehörd
lichen Genehmigung und Aufsicht unterliegende 
Eisenbahn kreuzt oder berührt, nur auf Grund 
einer Stellungnahme des Bundesministers für 
Verkehr und n~r dann erteilt werden, wenn 
dagegen vom Standpunkt des allgemeinen 
Eisenbahnverkehrs keine Bedenken bestehen. 
Steht die Eisenbahn mit einer Haupt- oder 
Nebenbahn derart in unmittelbarer oder mittel
barer Gleisverbindung, daß ein übergang .von 
Fahrbetriebsmitteln stattfinden kann (Bergwerks
anschlußbahn), so ist der Bundesminister für Ver
kehr für die Erteilung der Bewilligungen zu
ständig. 

Zulassung von bestimmten Betriebsfahrzeugen, 
Tagbaugeräten, Betriebseinrichtungen u. dgl. für 

die Verwendung im Bergbau 

§ 148. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie kann durch Verordnungen 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrich
tungen, wie Apparate, Maschinen u. dgl., Werk
zeuge und sonstige Betriebsmittel, Gegenstände 
von Schutzausrüstungen sowie Arbeitsstoffe, wie 
Sprengmittel, Hydraulikflüssigkeiten u. dgl., be
zeichnen, deren Verwendung bei den im § 2 
Abs. bangeführten Tätigkeiten aus Gründen der 
Sicherheit für Personen und Sachen einer Zu
lassung bedarf. In den Verordnungen sind auch 
die Anforderungen festzulegen, denen diese 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebsein
richtungen u. dgl. aus Sicherheitsgründen ent
sprechen müssen, ferner ist die Art der Kenn- , 
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zeichnung zugelassener Erzeugnisse zu be- nicht mehr verwendet worden sind. Typen, 
stimmen und anzugeben, in welchem Ausmaß deren Zulassung aufgehoben worden ist, sind im 
für die Verwendung im Bergbau im Ausland "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" bekanntzu
oder für die Verwendung zu anderen als' Berg- geben. 
bauzwecken erteilte Zulassungen anerkannt 
werden. 

§ 149. (1) Die Zulassung kann für eine Type 
oder eine Einzelausfiihrung beantragt werden. 
über Anträge auf Typenzulassungentscheidet 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, über Anträge auf Zulassun:g einer 
Einzelausführung die Berghauptmannschaft. Soll 
eine Einzelausfiihrung für die Verwendung in 
zwei oder mehr Amtsbezirken von Berghaupt
mannschaften zugelassen werden, entscheidet der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In
dustrie. 

(2) Einem Antrag auf Zulassung ist statt
zugeben, 'wenn das Betriebsfahrzeug, das Tag
baugerät, die Betriebseinrichtung, das Betriebs
mittel, der Schutzausrüstungsgegenstand oder der 
Arbeitsstoff den für die Zulassung maßgebenden 
Vorschriften entspricht. Die zugelassenen Typen 
sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
bekanntzugeben. 

(3) Bei Änderungen an zugelassenen Betriebs
fahrzeugen, Tagbaugeräten, Betriebseinrichtun
gen u. dgl. erstreckt sich die Zulassung auf die 
geänderte Ausführung nur dann, wenn die 
Änderung von der Zlliassungsbehörde (Abs. 1) 
auf Antrag zur Kenntnis genommen worden ist. 
Hierüber ist ein Bescheid zu erlassen. Die Ände
rung ist nur zur Kenntnis zu nehmen, wenn 
die Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebs
einrichtungen u. dgl. auch in der geänderten 
Ausführung den für eine ,zulassung maßgebenden 
VorsChriften entsprechen. 

(4) Eine nach Abs. 2 erteilte Zulassung ist von 
der Zulassungsbehörde (Abs. 1) aufzuheben, 
wenn sich nachträglich am zugelassenen Betriebs
fahrzeug, Tagbaugerät, an der zugelassenen Be
triebseinrichtung oder .dg'l. wesentliche Mängel 
zeigen, die aus Gründen der Sicherheit für Per
sonen und Sachen eine solche Maßnahme er
fordern, oder das zugelassene Erzeugnis den 
Vorschriften für die Zulassung und deren Be
dingungen nicht mehr entspricht. Eine derartige 
Maßnahme ist ferner in den Fällen zu treffen, 
in denen zugelassene Erzeugnisse zur Verfügung 
stehen, die bei zumindest gleicher Wirkungs
weise in bezug auf Sicherheit für Personen und 
Sachen einen wesentlichen Fortschritt bedeuten; 
in solchen Fällen dürfen die Erzeugnisse bis zu 
einem Zeitpunkt weiterverwendet werden, der 
bei Aufhebung der Zulassung unter Bedacht
nahme auf die allgemein übliche Benützungs
dauer festzusetzen ist. Eine Zulassung ist ferner 
für solche Erzeugnisse aufzuheben, die während 
eines Zeitraumes von mindestens zwei Jahren 

V. A b s c h n i t t 

Verantwortliche Personen 

Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und 
Betriebsaufseher 

§ 150. (1) Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb, gliedert sich dieser in 
mehrere selbständige Betriebsabteilungen, für 
jede davon einen Betriebsleiter, einen Betriebs
leiter-Stellvertreter und für die technische Auf
sicht Betriebsaufseher zu bestellen. Die Bestellung' 
bedarf der Anerkennung durch die hiefür zu
ständige Bergbehörde (§ 153). 

(2) Betriebsleiter und Betriebsaufseher dürfen 
nicht in dieser Funktion für einen anderen 
Bergbaubetrieb oder eine selbständige Betriebs
abteilung, bei einem in mehrere selbständige 
Betriebsabteilungen gegliederten Bergbaubetrieb 
für eine andere selbständige Betriebsabteilung 
oder einen Bergbaubetrieb, bestellt sein. Der 
Betriebsleiter-Stellvertreter darf während der 
Vertretung keinen anderen Bergbaubetrieb und 
keine selbständige Betriebsabteilung, bei einem 
in mehrere selbständige Betriebsabteilungen ge
gliederten Bergbaubetrieb keine andere selb
ständige Betriebsabteilung und keinen Bergbau
betrieb, leiten; er muß weiter von seinen son
stigen Funktionen so weit entbunden sein, daß 
er sich der Leitung' des Bergbaubetriebes oder 
der selbständigen Betriebsabteilung ausreiChend 
widmen Kann. 

(3) Der Bergbauberedltigte kann gleichartige 
Tätigkeiten ausübende Abteilungen verschiedener 
Bergbaubetriebe einem eigenen Betriebsleiter 
unterstellen. Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß. 

(4) Ist der Betriebsleiter, besonders infolge des 
großen Umfanges des Bergbaubetriebes oder der 
selbständigen Betriebsabteilung, der großen Ent
fernung der Arbeitsstellen voneinander oder des 
Ausmaßes und des Grades der allgemeinen Ge
fährdung, nicht in der Lage, den Betrieb oder 
die Betriebsabteilung den Erfordernissen der 
Sicherheit entsprechend zu leiten, so hat die 
Berghauptmannschaft, erstreckt sich jedoch der 
Bereich des Bergbaubetriebesoder der selbstän
digen Betriebsabteilung über den Amtsbezirk 
einer Berghauptmannschaft hinaus, der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
dem Bergbauberechtigten die Unterteilung des 
Bergbaubetriebes in selbständige Betriebsabtei
lungen oder die Schaffung zusätzlicher selb
ständiger Betriebsabteilungen aufzutragen. Dem 
Bergbauberechtigten ist weiter aufzutragen, 
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gleichartige Tätigkeiten ausübende Abteilungen 
verschiedener Bergbaubetriebe einem eigenen 
Betriebsleiter zu unterstellen und die Anzahl der 
Betriebsaufseher beim Bergbaubetrieb oder der 
selbständigen Betriebsabteilung zu vermehren, 
wenn dies aus Gründen der Sicherheit erforder
lich ist. 

§ 151. Der Bergbauberechtigte hat den Auf
gabenbereich und die Befugnisse der Betriebs
leiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und Betriebs
aufseher ,bei deren Bestellung genau festzulegen. 
Hiebei hat er darauf zu achten, daß die Ab
grenzung eindeutig ist und eine geordnete 
Zusammenarbeit gewährleistet wird. 

§ 152. (1) Der Bergbauberechtigte hat der 
zuständigen Bergbehörde (§ 153) die Betriebs
leiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und Betriebs
aufseher umgehend nach deren Bestellung unter 
Angabe ihrer Aufgabenbereiche und Befugnisse, 
ihrer Vorbildung und bisherigen Tätigkeit unter 
Beifügung von Unterlagen hierüber sowie tiber 
die hinreichende Kenntnis der im § 198 AQs. 1 
angeführten Rechtsvorschriften bekanntzugeben. 

(2) Die Unterlagen sind im Original oder in 
gerichtlich oder notariell beglaubigter Abschrift 
oder Ablichtung, fremdsprachige, Nachweise 
überdies in beglaubigter übersetzung vorzu-

-legen. 

§ 153. Für die Anerkennung der Bestellung 
von Betriebsleitern, Betriebsleiter-Stellvertretern 
und Betriebsaufsehern ist der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie zuständig, wenn 
sich der Bereich des Bergbaubetriebes, der selb
ständigen Betriebsabteilung oder im Fall des 
§ 150 Abs. 3 über den Amtsbezirk einer Berg
hauptmannschaft hinaus erstreckt. Der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie ist 
ferner für die Anerkennung der Bestellung von 
Betriebsleitern und Betriebsleiter-Stellvertretern 
für Bergbaubetriebe und selbständige Betriebs
abteilungen zuständig, deren Bereich nicht über 
den Amtsbezirk einer Berghauptmannschaft 
hinausreicht, wenn den bestellten Personen die 
entsprechende Vorbildung (§ 154 Abs. 2) fehlt. 
Dies gilt unter den gleichen Voraussetzungen im 
Fall des § 150 Abs. 3. In den übrigen Fällen ist 
die Berghauptmannschaft für die Anerkennnung 
der Bestellung zuständig. 

§ 154. (1) Die Bestellung von Betriebsleitern, 
Betriebsleiter-Stellvertretern und Betriebsauf
sehern ist anzuerkennen, wenn die bestellten 
Personen eine entsprechende Vorbildung (Abs. 2) 
oder bei Fehlen einer solchen die für die Leitung 
des betreffenden Bergbaubetriebes, der betref
fenden selbständigen Betriebsabteilung oder der 
betreffenden Abteilungen imFal>l des § 150 Abs. 3 
oder die für die technische Aufsicht erforder
lichen theoretischen Kenntnisse, ferner eine hin
reichend lange einschlägige praktische Verwen~ 

dung (Abs. 3) sowie eine hinreichende Kenntnis 
der im § 198 Abs. 1 angeführten Rechtsvor
schriften (Abs. 4) nachweisen. 

(2) Als entsprechende Vorbildung zur. Leitung 
eines Bergbaubetriebes; einet selbständigen 
Betriebsabteilung oder der Abteilungen im Fall 
des § 150 Abs. 3 gilt eine einschlägige Hochschul
ausbildung (§ 158), als entsprechende Vorbildung 
zur technischen Aufsicht eine einschlägige Hoch~ 
schulausbildung oder' die Ausbildung an einer 
einschlägigen Lehranstalt (§ 158). 

(3) Die praktische Verwendung rnuß ein~ 
.schlägiger Art (§ 158) und bei entsprechender 
Vorbildung von mindestens dreijähriger Dauer 
gewesen sein. Bei Absolventen mit einschlägiger 
Hochschulausbildung gilt für die technische Auf
sicht eine vor oder während der Studien ge
leistete praktische Tätigkeit, in der in den 
Studienplänen festgelegten Dauer als hinreichend 
lange einschlägige praktische Verwendung. Fehlt 
die entsprechende Vorbildung, muß die ein
schlägige praktische Verwendung mindestens fünf 
Jahre gedauert haben. 

(4) Eine hinreichende Kenntnis der im § 198 
Abs. 1 angeführten Rechtsvorschriften gilt für 
Betriebsleiter und Betriebsleiter-Stellvertreter als 
nachgewiesen, wenn sie eine Lehrveranstaltung 
einschlägiger Art an einer Hochschule besucht 
haben und ein Zeugnis über die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung über den vorgetragenen 
Stoff vorlegen. Bei Betriebsaufsehern gilt' der 
Nachweis durch den Besuch einer Lehrveranstal., 
tung einschlägiger Art an einer Lehranstalt und 
die Vorlage eines Zeugnisses über die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung über den vorgetragenen 
Stoff als erbracht. Eine hinreichende Kenntnis 
der im § 198 Abs. 1 angeführten Rechtsvor
schriften ist auch anzunehmen, wenn der bestellte 
Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter oder 
Betriebsaufseher schon einmal in der gleichen 
Funktion, bergbehördlich zugelassen worden ist. 
Dies gilt auch für den Fall, daß der Betreffende 
schon einmal in der gleichen Funktion bestellt 
gewesen ist und die zuständige Bergbehörde die 
Bestellung anerkannt hat. Sonst kann der Nach
weis mir durch eine Prüfung (§ 158) durch die 
für die Anerkennung der Bestellung zuständige 
Bergbehörde erbracht werden. Hierüber hat 
diese ein Ze~gnis auszustellen.' 

(5) Die für die Leitung eines Bergbaubetriebes, 
einer selbständigen Betriebsabteilung oder der 
Abteilungen im Fall des § 150 Abs. 3 oder die 
für ,die technische Aufsicht erforderlichen theo
retischen Kenntnisse sind bei Fehlen einer ent
sprechenden Vorbildung durch Vorlage von 
Prüfungszeugnissensowie Bestätigungen über den 
Besuch von Kursen u. dgl. oder durch eine Prü
fung durch Sachverständige nachzuweisen; die 
von der fül;' die Anerkennung der Bestellung 

1303 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)32 von 116

www.parlament.gv.at



1303 der Beila.gen 33 

zuständigen Bergbehörde zu bestimmen sind. 
Die theoretischen Kenntnisse sind auch als ge
geben anzusehen, wenn ein bestellter Betriebs
leiter, Betriebsleiter-Stellvertreter oder Betriebs
aufseherschon einmal in der gleichen Funktion 
bergbehördlich zugelassen worden ist und sich 
der neue Aufgabenbereich nach Art und Umfang 
vom früheren nicht erheblich unterscheidet. Dies 
gilt unter dieser Voraussetzung auch für den 
Fall, daß der Betreffende schon einmal in der 
gleichen Funktion bestellt gewesen ist und die 
zuständige Bergbehörde die Bestellung anerkannt 
hat. 

§ 155. Wird -die Bestellung eines Betriebs
leiters, Betriebsleiter-Stellvertreters oder Betriebs
aufsehers nicht anerkannt, so hat der Bergbau
berechtigte 'den Betriebsleiter, Betriebsleiter
Stellvertreter oder BetriebsaufseheruIiv'erzüglich 
abzuberufen. 

§ 156. Das Ausscheiden und die Betrauung des 
Betriebsleiters, Betriebsleiter-Stellvertreters oder 
Betriebsaufsehers mit einer anderen Funktion 
sind der für die Anerkennung der Bestellung 
zuständigen Bergbehörde unverzüglim anzu
zeigen. 

§ 157. Die Anerkennung der 'Bestellung ist 
von der hiefür zuständigen Bergbehörde zu 
widerrufen, wenn Tatsamen bekanntwerden, die 
den Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter 
oder Betriebsaufseher als nicht mehr zur ein
wandfreien Ausübung seiner Funktion geeignet 
ersmeinen lassen und eine an den Bergbau
berechtigten ergangene Aufforderung zur Ab
berufung erfolglos geblieben ist. Dies gilt auch 
für den Fall, daß Betriebsleiter, Betriebsleiter
Stellvertreter und Betriebsaufseher ! mehrere 
Funktionen ausüben und sich der Leitung des 
Bergbaubetriebes, der selbständigen Betriebs
abteilung oder der Abteilungen im Fall des § 150 
Abs. 3 oder der technischen Aufsicht nimt aus
reichend widmen können. 

§ 158. Nähere Vorschriften über die verlangte 
'Vorbildung, die Art der erforderlichen prak

tischen Verwendung, die Prüfung nam § 154 
.A:bs. 4 und den Nachweis der erforderlichen 
theoretischen Kenntnisse für die Leitung eines 
Bergbaubetriebes, einer selbständigen Betriebs
abteilung und der Abteilungen im Fall des § 150 
Abs. 3 sowie für die technische Aufsicht bei 
Fehlen einer entsprechenden Vorbildung erläßt 
der Bundesminister für Han'del, Gewerbe und 
Industrie durch Verordnung. 

Leitung und technische Aufsicht bei Tätigkeiten 
von- Fremdunternehmern 

§ 159. (1) Fremdunternehmer haben der Berg
hauptmannschaft vor Aufnahme der ihnen vom 
Bergbauberemtigten übertragenen Tätigkeiten die 
für die 'Leitung und technische Aufsicht verant-

wortlichen Personen unter Angabe der Aufgaben
bereiche und Befugnisse bekanntzugeben und 
nachzuweisen, daß die namhaft gemachten Per
sonen über eine hinreichende Kenntnis der im 
§ 198 Abs. 1 angeführten Rechtsvörschriften 
verfügen, soweit diese für die Ausführung der 
Tätigkeiten in ,Betracht kommen. Erstrecken sich 
die Tätigkeiten über den Amtsbezirk einer Berg
hauptmannschaft hinaus, so ist die Anzeige dem 
Bundesminister für Handel; Gewerbe und In
dustrie Zu erstatten. Der § 151 zweiter Satz und 
der § 154 Abs. 4 gelten sinngemäß. 

(2) 'Ist es aus Gründen der Sicherheit efforder
lich, so hat die zur Entgegennahme der Anzeige 
nach Abs. 1 zuständige Bergbehörde dem Fremd~ 
unternehmer aufzutragen, mit der Leitung und 
der technischen Aufsicht Personen' zu betrauen, 
die den im § 154 genannten Erfordernissen eIit
sprechen. Die Betrauung bedarf der An
erkennung durch die Bergbehörde. Die §§ 152, 
155, 156 und 157 gelten sinngemäß. 

Verantwortliche Markscheider 

§ 160. (1) Der Bergbauberechtigte hat für 
jeden Bergbaubetrieb einen verantwortlichen 
Markscheider zu bestellen. Dieser hat vor allem 
die Anfertigung und Führung des Bergbau
kartenwerkes und die Vermessungen beim Berg'
ba:ubetrieb zu beaufsichtigen und bergscha'dens
kundliche Aufgaben, besonders zum Schutz der 
Oberfläche und zur Sicherung der Oberflächen
nutzungnach Beendigung der Bergbautätigkeit, 
zu erfüllen. Die Bestellung bedarf der An
erkennung durch die hiefür zuständige Berg
behörde (§ 162). 

(2) Der Bergbauberechtigte kann auch für 
mehrere Bergbaubetriebe einen verantwortlichen 
Markscheider bestellen, wenn dieser in der Lage 
ist, bei allen Bergbaubetrieben, für die er ver
antwortlich sein soll, seine Funktion einwandfrei 
auszuüben. Ist dies nicht mehr der Fall, so hat 
die Berghauptmannschaft, erstreckt sich jedoch der 
Bereich eines Bergbaubetriebes über den Amts
bezirk einer Berghauptmannsch~ft hinaus, der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie dem Bergbauberechtigten aufzutragen, den 
bestellten verantwortlichen Markscheider seiner 
Funktion für einen Teil der Bergbaubetriebe zu 
entbinden und für diesen einen eigenen verant
wortlichen Markscheider zu bestellen. 

(3) Wenn es die einwandfreie Führung des 
Bergbaukartenwerkes oder 'die ordnungsgemäße 
Ausführung der Verm((ssungs- und bergschadens
kundlichen Aufgaben erfordert, hat der Berg
bauberechtigte auch dafür zu sorgen, daß der 
verantwortliche Markscheider im Fall längerer 
Abwesenheit von einer im Sinn des § 163 ge
eigneten Person vertreten wird. 

3 
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§ '161.' Der ,Bergbauberechtigtehat der zu
ständigen Bergbehörde (§ 162) den verantwort
lichen Markscheider umgeherid nach, dessen Be-, 

, stellung unter Angabe der .y orbildung und bis
herigen Tätigkeit unter Beifügung von Unter
lagen hierüber sowie über die hinreichende 
KenntniS der im § 198 Abs. 1 angeführten 
Rechtsvol,"schriften bekanntzllgeben. Der § 152 
Abs. 2, gilt sinngemäß. , ' ' 

, ' 

: § 162. Für die Anerkennung der B~stellung 
eines verantwortlichen Markscheiders ist der 
Bundesminister fü~Handel, Gewerbe ~nd In
dustrie" zustäridig, wenn sich der Bereich des 
Bergbaubetriebes über den Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft hinaus erstreckt oder dies 
für einen Bergbaubetrieb zutrifft, wenn der ver
antwortliche Markscheider für mehrere Bergbau
betriebe bestellt worden is't. Der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie ist 
ferner für die Anerkennung der 'Bestellung von, 
verantwortl~chen Markscheidern zuständig, wenn 

'den bestellten Personen die entsprechende Vor
bildung (§ 163 Abs. 2) fehlt. In den übrigen 
Fällen ist die Berghatiptmannschaft für die An
erkennung der Bestellung zuständig. 

. § 163. (1) Die Bestellung von verantwortlichen 
Markscheidern ist anzuerkennen, wenn diese 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen sind. 
Sie ist außerdem anzuerkennen, wenn die be
stellten Personen eine entsprechende\ Vorbildung 
(Abs. 2) oder bei Fehlen einer ~olchen die beim 
betreffenden , Bergbaubetrieb erforderlichen 
Kenntnisse des Marksdieidewesens, ferner eine 
hinreichend lange einschlägige praktische Ver
wendung (Abs. 3) sowie eine hinreichende 
Kenntnis der im § 198 Abs. 1 angeführten 
Rechtsvorschriften (Abs. 4) nachweisen. 

(2) Als entsprechende Vorbildung gilt die 
Absolvierung der Diplomstudien der Studien
richtung Marksdieidewesen an der Monta
nistischen Hochschule in Leoben, 

(3) Die praktische Verwendung' muß ein
schlägiger Art (§ 165) und' bei entsprechender 
Vorbildung von mindestens dreijähriger Dauer 
gewesen sein. Fehlt die entsprechende Vor
bildung, muß die einschlägige praktische Ver
wendung mindestens fünf Jahre gedauert haben. 

, (4) Eine hinreichende Kenntnis der im § 198 
Abs. 1, angeführten Rechtsvorschriften gilt als 
nachgewiesen, wenn' eine Lehrveranstaltung ein
schlägiger Art an einer Hochschule besucht 
worden ist und ein Zeugnis über, die erfolg
reiche Ablegung einer Prüfung über den vor
getragenen Stoff vorgelegt wird. Eine hin
reichende Kenntnis der im § 198 Abs. 1, an
geführten Rechtsvorschriften ist auch anzu
nehmen, wenn die zum verantwortlichen Mark
scheider bestellte Person schon eirimal in dieser 

Funktion bestellt gewesen. ist und die zu
ständige Bergbehörde die Bestellung anerkannt 
hat. Sonst kann der Nachweis nur durch eine 
Prüfung (§ 165) durch, die fü~ die Anerkennung 
der Bestellungzustäridige Bergbehörde erbracht 
werden. Hierüber hat diese ein Zeugnis aus
zustellen. ;, 

(5) Die bei einem Bergbaubetrieb erforder
lichen Kenntnisse des Markscheidewesens sind bei 
Fehlen einer e'ntsprechenden Vorbildung durch 
Vqrlage von Ptüfungszeugnissen sowie, Bestäti
gungen über den Besuch von Kursen u. dgl., 
oder durch eine Prüfung dl}rch Sachver~' 
ständige nachzuweisen, die von der für die An- ' 
erkennung der Bestellung zuständigen Berg
behörde zu bestimmen sind. Die erforderlichen' 
Kenntnisse sind auch als gegeben anzusehen, wenn 
die zum verantwortlichen Markscheider bestellte 
Person schon einmal in dieser Funktion bestellt 
gewesen ist, die zuständige Bergbehörde die Be
s'tellung anerkannt hat und sich der neue Auf
gabenbereich nach Art und Umfang vom frühe
ren nicht erhebliCh unterscheidet. 

§ 164. (1) Wird die Bestellung eines verant
wortlichen Markscheiders nicht anerkannt, so hat 
der Bergbauberechtigte den verantwortlichen 
Markscheider unverzüglich abzuberufen. 

(2) Die §§ 156 und 157 gelten sinngemäß. 

§ 165. Nähere Vorschriften über die Art der 
erforderlicq.en praktischen Verwendung, die Prü
fung nach § 163 Abs. 4 und den Nachweis der 
bei einem Bergbaubetrieb erforderlichen, Kennt
nisse des Markscheidewesens bei Fehlen einer ent
sprechenden Vorbildung erläßt der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie durcq. 
Verordnung. ' 

VI. Abschnitt 

Bergbaubevollmächtigte 

§ 166. (1) Bergbauberechtigte,diegemeinsam 
Inhaber einer Bergbauberechtigung oder inden 
Fällen des § 2 Abs. 2 einer Gewerbeberechtigung 
sind oder denen gemeinsam die Ausübung solcher, 
Berechtigungen überlassen worden ist, ferner al
leinige Bergbauberechtigte, die ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Ausland haben oder juristische Per-' 
sonen sind, haben eine im Inland wohnhafte 
eigenberechtigte Person zu ,bestellen, die ermäch
tigtist, für sie, bei mehreren Teilhabern für alle 
gemeinsam, rechtswirksam Aufträge der Berg
behörden entgegenzunehmen und Schriftstücke 
der Bergb'ehörden zu empfangen (Bergbaubev-oll
mächtigter). 

(2) Der Bergbaubevollmächtigte ist den für/die 
einzelnen Bergbauberechtigungen und in den Fäl
des § 2 Abs. 2 nach der Lage des Vorkommens 
sonstiger mineralischer, Rohstoffe zuständigen 
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Berghauptmannschafte~ sowie dem Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Ind1.lstrie namhaft 
zu machen. 

(3) Eine vom Gericht oder von einer Verwal
tungsi?ehörde mit der Verwaltung des Bergbau
unternehmens oder der Bergbauberechtigungen, 
in den Fällen des § 2 Abs. 2. der Gewerbeberech
tigungen, betraute. Person gilt als Bergbaubevoll
mächtigter. Die im Abs. 2 bezeichneten Berg-

ybehörden sind von Amts wegen von der Bestel
lung des Verwalters zu verständigen. 

VII. Ab sc h n i t t 

WeChsel in' der Person des· Bergbauberechtigten 

. §167. Durch einen Wechsel in der Person des 
Bergbaubereehtigten wir~ die Wirksamkeit von 
Bewilligurigen, Genehmigungen, Zulassungen, An
erkennungen und Anordnungen nach diesem 
Bundesgesetz, nach den auf Grund dieses Bundes
gesetzes erlassenen Verordnungen oder nach son~ 
stigen von den Bergbehörden anzuwend~nden 
Rechtsvorschriften nicht berührt. Dies gilt auch 
für Bewilligungen,Genehmigungen, Zulassungen, 
Anerkennungen und Anordnungen, die nach 
§ 258 aufrecht bleiben oder auf Verordnungen 
beruhen, die nach § 217 Abs. 1 weiter gelten. 

VIIL Abschnitt 

Haftung für Geldleistungen . 

§ 168. Bergbauberechtigte, wenn diesen aber 
nur die Ausübung von Bergbauberechtigungen 
und in den Fällen des § 2 Abs. 2 von Gewerbe
berechtigungen überlassen worden ist, auch die 
Inhaber der Berechtigungen sowie Fremdunter
nehmer haften den Bergbehörden gegenüber für 
Geldleistungen aus öffentlich-rechtlichen Pflichten 
zur ungeteilten Hand. 

IX. A b s c h n i t t 

Ausschließung einer abgesonderten Exekution auf 
. Bergbauzubehör 

§ 169. Die zur Ausübung der Bergbauberech
tigung, in den Fällen des § 2 Abs. 2 der Ge
werbeberechtigung, erforderlichen Bergbauanla
gen, Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebs
einrichtungen u. dgl. (§ 148), das die Bergbau
berechtigung, inden Fällen des § 2 Abs. 2 das 
Vorkommen sonstiger mineralischer Rohstoffe, 
betreffende Karten- und Unterlagenmaterial so
wie die beim Bergbaubetrieb befindlichen noch 
nicht marktreifen mineralischen Rohstoffe gelten 
als Bergbauzubehör und sind· als solches einer ab
gesonderten Exekution entzogen. 

IX. HAUPTSTQCK 

BERGBAU UND GRUNDEIGENTUM 

I. Abschnitt 

Grundüberlassung 

§ 170. Vor Benützung der OberfläChe und des 
oberflächennahen Bereiches von fremden Grund
srücken oder Teilen von solchen zur Ausübung 
der im§ 2 Abs .. 1 angeführten Tätigkeiten hat 
der Bergbauberechtigte . die· Zustimmung des 
Grundeigentümers einzuholen .. 

§17L (1) Stimmt der Grundeigentümer de~ 
Benützung seines Grundstückes oder eines Teiles 
von diesem gegen eine angemessene Entschädi
gung zu, kommt es jedoch über diese zu keiner 
Einigung mit dem Bergbaub~rechtigten, so kann 
jeder. der Beteiligten bei der Berghauptmann
schaft die Festsetzung dieser Entschädigung be
gehren. ,Der § 172 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

(2) Bestehen an eine~ dem Bergbauberechtig:
ten gehörenden Grundstück oder an einem Teil 
eines solchen dingliche Rechte, die der Ausübung 
der im .§ 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten auf 
diesem Grundstück entgegenstehen,. und verzich
tet der dinglich· Berechtigte gegen eineangemes
sene Entschädigung auf die Geltendmachung die
ser Rechte, einigt er . sich jedoch über die Ent
schädigung nicht mit· dem Bergbauberechtigten, 
so kann jeder dei Beteiligten bei der Berghaupt
mannschaft die Festsetzung der Entschädigung be
gehren. Der § 172 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

§172. (1) Gestattet der Grundeigentümer dem 
Bergbauberechtigten nicht, für den Bergbau not
wendige Grundstücke oder Gr'undstücksteile ge
gen angemessene Entschädigung auf die Dauer 
des Be<;larfes zu benützen, so kann der Bergbau
berechtigte bei der Berghauptmannschaft um 
zwarigsweise Grundüberlassung ansuchen. Dies 
gilt auch dann, weim dingliche Rechte der. Be
nützung eines für den Bergbau notwendigen, dem 
Bergbauberechtigten gehörenden Grundstückes 
oder Grundstücksteiles entgegenstehen und der 
dinglich Berechtigte gegen angemessene Entschä
digung nicht auf deren Geltendmachung ver
zichtet. 

(2) Für den Bergbau notwendig sind fremde 
Grundstücke oder Teile von solchen, wenn deren 
Benützung zur technisch und wiriscpaftlich ein
wandfreien, sicheren Ausübung der im §.2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten erforderlich ist und der 
Zweck, .für den die Benützung n~>tig ist, nicht 
durch die Inanspruchnahme von eigenen oder 
fremden minder wertvollen Grundstücken oder 
Teilen von solchen erreicht werden kann oder 
wenn die Benützung der fremden Grundstücke 
oder Teile von solchen zur Durchführung von 
Maßnahmen· nach den §§ 202 bis 204 erforder
lich ist. Dies gilt sinngemäß für den Fall des 
Abs. 1 zweiter Satz. 
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(3) Die Einleitung des Verfahrens ist von der 
Berghauptmannschaft dem Grundbuchsgericht 
anzuzeigen und von diesem im Grundbuch an
zumerken. Diese Anmerkung hat zur Folge, daß 
der die zwangsweise Grundüberlassung verfü
gende Bescheid auch gegen jede Person wirksam 
wird, für die im Range nach der Anmerkung ein 
bücherliches Recht eingetragen wird. 

(4) über das Ansuchen entscheidet die Berg
hauptmannschaft im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann. Vor der Entscheidung hier
über sind, soweit hiedurch öffentliche Interessen 
berührt werden, die zu deren Wahrnehmung 
berufenen Verwaltungsbehörden zu hören. Dies 
gilt besonders, wenn die vom Bergbauberechtig
ten zur Benützung für Bergbauzwecke benötig
ten Grundstücke oder Teile von solchen im Be
reich von öffentlichen Straßen, Eisenbahnen, 
Zwecken der Luftfahrt oder Schiffahrt dienenden 
Anlagen, öffentlichen Gewässern, Regulierungs
bauten, öffentlichen Wasserversorgungs- oder Ab
wasserbeseitigungsanlagen, wasserrechtlich beson
ders geschützten Gebieten, öffentlichen Energie
versorgungsanlagen, Anlagen der Post- und Tele
graphenverwaltung, militärischen Zwecken die
nenden Anlagen oder in der Nähe der Bundes
grenze gelegen sind. 

(5) Hat der Bergbauberechtigte die zwangsweise 
Grundüberlassung für die Dauer der im § 2 
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten begehrt und wer
den diese länger als drei Jahre ausgeübt werden, 
so ist er bei Verfügung der zwangsweisen Grund
überlassung auf Antrag des Grundeigentümers 
zu verpflichten, die ganz oder größtenteils benö
tigten GrundstüCke m sem Eigentum zu über
nehmen. 

(6) Der die zwangsweise Grundüberlassung 
und im Fall des Abs. 5 außerdem die übernahme 
der Grundstücke ins Eigentum verfügende Be
scheid hat auch die Entschädigung vorläufig zu 
bestimmen. über Berufungen gegen solche Be
scheide entscheidet der Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie; der Ausspruch über 
die Entschädigung ist jedoch mit Berufung nicht 
anfechtbar. Er wird endgültig, wenn die Fest
stellung der Entschädigung nicht binnen drei 
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Aus
:spruchs über die Pflicht zur Grundüberlassung 
bei demjenigen Bezirksgericht begehrt wird, in 
dessen Sprengel das zur Benützung zu überlas
sende Grundstück oder der zur Benützung zu 
überlassende Teil eines solchen liegt. Dieses Ge
richt hat im Verfahren außer Streitsachen zu 
entscheiden. Mit der Anrufung des Gerichtes 
tritt der Bescheid hinsichtlich des Ausspruchs 
über die Entschädigung außer Kraft. Dadurch 
kann jedoch die Vollziehung des aufrecht geblie
benen Teiles des Bescheides nicht gehindert wer
den, sobald die vorläufig bestimmte Entschä
digung geleistet oder gerichtlich erlegt ist. Wird 

der Antrag zurückgezogen, so gilt der außer 
Kraft getretene Teil des Bescheides als zwischen 
dem Bergbauberechtigten und dem Grundeigen
tümer oder dinglich Berechtigten vereinbart. Im 
übrigen gelten die §§ 4 bis 10 und für das 
gerichtliche Verfahren zur Bestimmung der Ent
schädigung auch der § 22 Abs. 2 bis 4, die §§ 24 
bis 26, 28 bis 31 und der § 34 des Eisenbahn
enteignungsgesetzes 1954 sinngemäß. 

(7) Auf Antrag des Bergbauberechtigten hat 
die Berghauptmannschaft die Ausführung des \ 
die zwangsweise Grundüberlassung erfordernden' 
Vorhabens noch vor Rechtskraft des Ausspruchs 
über die Pflicht zur Grundüberlassung zu gestat
ten, wenn dies zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Personen, von Sachen, der Um
welt, von Lagerstätten, aus bergwirtschaftlichen 
Gründen oder zum Schutz der Oberfläche not
wendig ist und der Bergbauberechtigte die vor
läufig bestimmte Entschädigung geleistet oder 
gerichtlich erlegt hat. Die Berufung gegen einen 
derartigen Bescheid hat keine aufschiebende Wir
kung. 

§ 173. Die zwangsweise Grundüberlassung 
innerhalb von Gebäuden, in geschlossenen Hof
räumen, Hausgärten, in weniger als 50 m Ent
fernung von Gebäuden und in Friedhöfen ist 
nur zulässig, wenn das öffentliche Interesse an 
ihrer überlassung zu Bergbauzwecken überwiegt 
oder diese aus Sicherheitsgründen unbedingt 
erforderlich ist. Ob diese Voraussetzungen zutref
fen, entscheidet der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. Bis zur Entscheidung 
hierüber ist ~as Verfahren nach § 172 zu unter
brechen. 

§ 174. Die Anmerkung im Grundbuch (§ 172 
Abs. 3) ist im Fall des § 172 Abs. 5 mit der 
grundbücherlichen übertragung des Eigentums 
an den Bergbauberechtigten, sonst auf Grund 
der Anzeige der Berghauptmannschaft, daß das 
zur Benützung für Bergbauzwecke überlassene 
Grundstück hiefür nicht mehr benötigt wird 
oder die Anmerkung aus anderen Gründen gegen
standslos geworden ist, zu löschen. 

11. Abschnitt 

Überlassung der Nutzung privater Tagwässer 

§ 175. (1) Der Grundeigentümer hat dem Berg
bauberechtigten die Nutzung der ihm gehören
den privaten Tagwässer gegen angemessene Ent
schädigung zu überlassen, wenn und soweit die 
Nutzung der Tagwässer für den Bergbau not
wendig ist und das öffentliche Interesse an deren 
Nutzung zu Bergbauzwecken überwiegt. 

. (2) über das Ansuchen des Bergbauberechtigten 
entscheidet die Berghauptmannschaft im Einver
nehmen mit dem Landeshauptmann als Wasser
rechtsbehörde. Der § 172 Abs. 2 und 6 gilt sinn
gemäß. 
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III. A b s c h n i t t 

. Bergbaugebiete 

§ 176. (1) Als Bergbaugebiete gelten Grund
stücke und Grundstücksteile innerhalb der Be
grenzungen von Grubenmaßen, überscharen, 
Gewinnungs-, Sp~icher- und Abbaufeldern, fer
ner Grundstücke und Grundstücksteile außer halb 
davon, wenn sie nach § 177 Abs. 2 als Bergbau
gebiete bezeichnet worden sind. 

(2) In Bergbaugebieten dürfen nach Maßgabe 
des § 179 Bauten und andere Anlagen, soweit es 
sich nicht um Bergbauanlagen handelt, nur mit 
Bewilligung der Berghauptmannsd:J.aft errichtet 
werden. Dies gilt auch bei wesentlichen Erweite
rungen und Veränderungen der Anlagen. 

§ 177. (1) Der Bergbauberechtigte hat der 
Berghauptmannschaft diejenigen Grundstücke und 
Grundstücksteile außerhalb der Begrenzungen von 
Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungs-, Spei
cher~ und Abbaufeldern bei Aufnahme des plan
mäßigen und systematischen Abbaues, Ausbeutens 
oder Speicherns bekanntzugeben, die als Folge 
von Einwirkungen dieser Tätigkeiten in den 
nächsten zehn Jahren Bodenverformungen in 
solcher Art und in einem solchen Ausmaß unter
·liegen oder voraussichtlich unterliegen werden, 
daß dadurch Bauten und andere Anlagen wesent
liche Veränderungen erfahren können. Gleich
zeitig sind ein Verzeichnis der in Betracht kom
menden Grundstücke und Grundstücksteile, ein 

. Lageplan, eine bergtechnische übersichtskarte und 
eine bergtechnische Beschreibung in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen, deren Gliederung, In
halt und Ausgestaltung nach dem Stand der 
Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet des 
Montanwesens und nach den Erfordernissen der 
Sicherheit der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie durch Verordnung bestimmt. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat zu prüfen, 
.ob die im Abs. 1 genannten Voraussetzungen 
vorlegen, und sodann durch Bescheid die Grund
stücke und Grundstücksteile zu bezeichnen, die 
als Bergbaugebiete in Betracht kommen. Parteien 
des Verfahrens sind der Bergbauberechtigte und 
die Eigentümer der betroffenen Grundstücke. 

§ 178. (1) Die Berghauptmannschaft hat nach 
Verleihung von Bergwerksberechtigungen, Ertei
lung von Gewinnungs- und Speicherbewilligun
gen, Anerkennung von Gewinnungsfeldern und 
nach Eintritt der Rechtskraft eines Bescheides 
nach § 177 Abs. 2 dem Grundbuchsgericht die
jenigen Grundstücke und Grundstücksteile mitzu
teilen, die als ßergbaugebiete gelten. 

(2) Auf Grund der Mitteilung der Berghaupt
mannschaft hat das Grundbuchsgericht von Amts 
wegen ersichtlich zu machen, daß die betreffenden 
Grundstücke und Grundstücksteile als Bergbau
gebiete gelten. 

(3) Die Mitteilung hat die für die grund
bücherliche Eintragung erforderlichen Angaben 
zu enthalten. 

§ 179. (1) Die Bewilligul:lg nach § 176 Abs. 2 
ist von der Berghauptmannschaft zu erteilen, 
wenn durch die Errichtung des geplanten Baus 
oder einer anderen geplanten Anlage im Berg
baugebiet die Gewinnungs": oder Speichertätigkeit 
in diesem nicht verhindert oder erheblich er
schwert~ird und eine wesentliche Veränderung 
der geplanten Aniage durch Bodenverformungen 
nicht oder nicht mehr zu erwarten ist öder durch 
geeignete Maßnahmen hintangehalten "wird. 
Nimmt der Bergbauberechtigte die erhebliche 
Erschwerung der Gewinnungs- oder Speicher
tätigkeit auf sich, so ist die Bewilligung bei 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen gleich
falls zu erteilen. Mit der Bewilligung kann die 
Verpflichtung zu bestimmten Sicherheitsvorkeh
rungen verbunden werden. 

(2) Wird die Bewilligung nicht oder unter der 
Verpflichtung zu bestimmten Sicherheitsvorkeh
rungen erteilt' und ist die geplante Anlage zur 
gehörigen Benützung des Grundstückes ohne 
wesentliche Anderung des bisherigen Verwen
dungszweckesnach Art und Umfang notwendig, 
so hat der Bergbauberechtigte und, wenn die 
Gewinnungsberechtigung, die Speicherbewilligung 
oder in den Fällen des § 2 Abs. 2 die Gewerbe
berechtigung nicht mehr aufrecht ist, der frühere 
Bergbauberechtigte den Bewilligungswerber ange
messen zu entschädigen. Der § 172 Abs. 6 gilt 
sinngemäß. 

(3) Für wesentliche. Veränderungen und Er
weiterungen von Anlagen gelten die Abs. 1 und 
2 sinngemäß. " 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann, wenn es die geologisch
lagerstättenkundlichen Verhältnisse und die Art 
der Gewinnungs- oder Speichertätigkeit ermög
lichen, durch Verordnung für einzelne Bergbau
gebiete festsetzen, daß für die Errichtung be
stimmter Arten von Bauten und anderen An
lagen keine B!!willigungen nach § 176 Abs. 2 
erforderlich sind. 

§ 180. Der Bergbauberechtigte hat nach Auf:
nahme des planmäßigen und systematischen Ab
baues, Ausbeutens oder Speicherns der Berghaupt
mannschaft auf Verlangen, SOnst in Abständen 
von drei ] ahren bekanntzugeben, ob noch "nicht 
als Bergbaugebiete geltende Grundstücke und 
Grundstücksteile außerhalb der Begrenzungen 
von Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungs-, 
Speicher- und Abbaufeldern also solche in Be
tracht kommen. Der § 177 gilt sinngemäß. 

§ 181. (1) Bergbaugebiete oder Teile davon 
sind von Amts wegen aufzulassen, wenn mit dem 
Auftreten von Bergschäden (§ 183) nicht mehr zu 
red;tnen ist. Die Auflassung geschieht durch Be-
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scheid. Parteien des V e~fahrens sind der Berg
bauberechtigte, ist jedoch die Gewinnungsberech
tigung, die Speicherbewilligung oder in den Fäl
len des ,§ 2 Abs. 2 dje Gewerbeberechtigung 
nicht mehr aufre~t, der frühere Bergbauberech
tigte sowie die Eigentümer der in den aufzulas
senden Bergbaugebieten 'ganz, oder teilweise gele
genen Grundstü<ke; Die Verfahrenskosten hat der 
Bergbauberechtigte, wenn jedoch die Gewin
nU,ngsberechtigung, die Speicherbewilligung oder 
in den Fällen des§ 2 Abs. 2 die Gewerbeberech
tigung nicht mehr aufrecht ist, der frühere Berg-

, bauberechtigte zu tragen. 

'(2) Nach Eintritt der Rechtskraft des Beschei
des nach Abs. 1 sind' auf Grund einer Mitteilung 
der Berghauptmannschaft die das aufgelassene 
Bergbaugebiet betreffenden Ersichtlichmachungen 
(§ 178 Abs. 2) vom Grundbuchsgericht von Amts 
wegen zu löschen. Die Mitteilung hat die für die 
Löschung der grundbücherlichen Eintragungen 
erforderlichen A~gaben zu enthalten. 

IV. Ab sc h n i t t 

Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi
, , gungder Bergbautätigk~it , 

, . . . 
, § 182. (1) Der Bergbauberechtigte ,hat' zur 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi
gung der ~ergbautätigkeitgeeignete Maßnahmen 
zu treffen. ,Er hat für Bergbauzwecke benützte 
frePlde Grundstücke und Grundstücksteile wieder 
in: den früheren Zustand zu versetzen. Ist die 
Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht 
zu erreichen oder wirtschaftlich nicht zu vertre
ten oder widerspricht eine solche bestehenden 
Raumordnungsplänen, so sind die Grundstü<ke ' 
und Grundstücksteile unter Beachtung dieser 
Plärie an<terweitig wieder nutzbar zu machen. 
Hiezu sind besonders Böschungen standsicher' 
herzustellen, über dem zu erwartenden Grund
wasserspiegel zu 'liegen kommende Plateauflächen 
und Bermen zu planieren, die natürliche Vorflut 
und dieschadlose Ableitung sowie Reinhaltung 
der Gewässer zu gewährleisten, stillgelegte An': 
lagen, Einrichtungen u. dgl. zu sichern sowie ZU 
verwahren. 

(2) Die 'im Eigentum des Bergbauberechtigten 
befindlichen, für, Bergbauzwecke benützten 
Grundstücke und Grundstücksteile sind unter 
Beachtung bestehender Raumordnungspläne 
wieder nutzbar zu machen. Der Abs. 1 letzter 
Satz gilt sinngemäß. 

. (3) Der Bergbauberechtigte hat dem Grund-
eigentümer für den durch die, Bergbautätigkeit 
entstandenen, nicht durch die Wiederherstellung 
des früheren Zustandes oder andere Maßnahmen 
nach Abs. 1 ausgeglichenen sowie den durch die 
Belassung der aus Sicherheits gründen angebrach
ten Vorrichtungen (§ 67 Abs. 1) sich ergebenden 

Vermögensnachteilund für den Aufwand der 
Erhaltung dieser Vorrichtungen eine angemessene 
Entschädigung zu leisten. 

(4) Für die Einhaltung der Pflicht zur Wieder
herstellung des früheren Zustandes und den 
Et;satzansprilch nach Abs. ,3 kann der Grund~ 
eigentümer ,die 'Leistung einer angemessenen 
Sicherstellung verlangen. Für diese gelten die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. 

(5) Kommt zwischen dem Bergbauberechtigten 
und dem Grundeigentümer in den Fällen des 
Abs. 3 und 4: keine Einigung zustande, so ent
scheidet die Berghauptmannschaft. Der§ 172 
Abs. 6 gilt, sinngemäß. ' 

V. A b s c h n i t t 

Bergschäden 

§ 183. (1) Ein Bergschaden liegt vor, wenri 
durch eine der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätig
keiten "ein Mensch getötet, an seinem Körper 
oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine 
Sache besch~digt wird. 

,. (2) Nicht ai~,Bergschaden gilt 

L der, Personenschaden ·eines Arbeitnehmers 
infolge eines,,' Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit, 

2. der, Schaden ,an einem Grundstück, der durch, 
" dessen Benützung nach diesem BUtldesgesetz 

oder einer' bürgerlichreCh.tlichen Verein~ 
barung' entsteht, sowie '" 

3. der Scha:denan,einer ,Anlage, wenn diese in 
e'inem Bergbaugebiet nach dessen Ersichtlich
machung im Grundbuch errichtet und hiefür 
nicht die Bewilligung der Berghauptmann
schaft erteilt worden ist oder .eine solche 
zwar vorliegt, die damit verbundene Pflicht 
,zu Sicherheitsvorkehrungen aber nicht einge
halten worden ist. 

,§ 184. (1) Für den Ersatz eines Bergschadens 
haftet, wer im Zeitpunkt des Schadenseintrittes 
Bergbauberechtigter ist, Ist dieser. nicht Inhaber 
der Ber;gbauberechtigung ode!;" in den Fällen des 
§ 2 Abs. 2 der Gewerbeberechtigung, sondern, ist 
ihm die Ausübung solcher Berechtigungen nur 
überlassen worden, so haftet der. Inhaber der' 
Berechtigung mit ihm zur ungeteilten Hand. Der 
Bergbauberechtigte hat den Inhaber der Berech
tigu,ng zu entschädigen, wenn nicht anderes ver-
einbart ist. ' 

(2) Besteht die Berechtigung ,bei Eintritt eines 
BergsChadens nicht mehr, so haftet der zuletzt 
Bergbauberechtigte. War dieser nicht Inhaber 
der 'Berechtig~ng, sondern ist ihm deren Aus
übung nur überlassen worden" so haftet der 
letzte Inhaber der Berechtigung mit ihm zur 
ungeteilten Hand. Der' Abs. 1 letzter Satz , gilt 
sinngemäß. 
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(3) Einem Bergbaubereehtigten ist gleichgestellt, 
wer, ohne lnhaber. einer Bergbauberechtigung 
oder in den Fällen des § 2 Abs. 2 einer Gewerbe
berechtigung zu sein oder ohne .daß ihm die Aus
übung solcher Berechtigungen überlassen worden 
ist, tatsächlich die im § 2 Abs. 1 angeführten 
Tätigkeiten ausüb~. 

§ 185. (1) Werden die im § 2 Abs. 1 ange
führten Tätigkeiten in einem Gebiet, in dem ein 
Bergschaden auftritt, von mehreren Bergbau
berechtigten ausgeübt, so haftendieseu",d~ wenn 
ihnen nur die Ausübung. der Bergbauberechti.:
gungen ,oder in den Fällen des § 2 Abs. 2 de~ 
Gewerbeberechtigungen überlassen ist, al,lch die 
Inhaber der Berechtigungen zur ungeteilten 
Hand. 

(2) Dem Verschulden des Geschädigten steht 
im Fall der Tötung das Verschulden des 'Getöte
ten und im Fall der Beschädigung einer Sache 
das' Verschulden desjenigen gleich, der die tat
sächliche Gewalt über die Sache ausgeübt hat. 

§ 189. Unberührt bleiben Vorschriften,. nach 
denen der Bergbauberechtigte für den verursach
ten Bergschaden in weiterem Umfang als . nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes haftet 
öder nach denen ein anderer zum Schadenersatz 
verpflichtet ist. 

§' 190 .. Die Pflicht des Bergbauberechtigten,' 
nach § 184 für die Tötung eines Menschen od.er 
die Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 
eines Menschen Ersatz zu leisten, darf im vor~ 
hinein für Personen, die sich in Ausübung einer 

(2) Tritt .ein .BeJ;"gschaden in einem Gebiet auf, Berufspflicht oder zwecks Wahrung eines -gerecht
in dem die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten fertigten Anliegens notwendigerweise in den Be": 
ausgeübt werden, in dem solche aber auch schon reich begeben haben, in dem die. im § 2 Abs. 1 
vorher auf Grund nicht mehr bestehender Berg"" angeführten Tätigkeiten ausgeübt werden oder 
bauberechtigungen oder in den Fällen des §.2 solche vorgenommen worden sind, weder ausge
Abs, 2 nicht mehr bestehender Gewerbeberech-. schlossen noch beschränkt werden; entgegenste
tigungen von anderen Personen vorgenommen hende Vereinbarungen sind nichtig. Diesgilt auch 
worden sind, so haften nach Maßgabe des Abs. 1 fUrdie Ersatzpflicht der sonst nach § 184 Haft-
alle Beteiligten zur ungeteilten: Hand.. . pflichtigen. 

(3) Im Verhaltnisder Haftpflichtigen t.ueih~n- . 
der hängt, soweit nicht anderes. vereinbart ist, 
die Pflicht zum'Ersatz sowie dessen Umfang von 
den Umständen, besonders davon ab, inwieweit 
der Bergschaden überwiegend v~n dem einen 
oder dem anCleren Haftpflichtigenverschuldet 
oder sonst verursacht worden ist; das gleiche gilt 
fü;r deren gegenseitige Ersatzpflicht. Im Zweifel 
sind die Haftpflichtigen zu gleichen, Anteilen- zum 
Ersatz verpflichtet. . - . 

§ 186. Der Gegenstand des Ersatzes für die 
Tötung oder die Verletzung des _Körpers oder der 
Gesundheit eines Menschen richtet sich nach dem 

, 'Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. 

§187. (1) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, 
wenn der Bergschaden durch ein unabwendbares 
Ereignis verursacht worden ist, das nicht auf 
einer fehlerhaften Ausführung der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeit beruht hat:" . . 

(2) Als unabwendbar gilt ein Ereignis beson
ders dann, wenn es auf das V erhalten des Geschä
digten, eines. nicht vom Bergbauberechtigten 
beschäftigten Dritten oder eines Tieres zurückzu
führen ist und der Bergbauberechtigte, seine Be
auftragten und Arbeitnehmer jede nach den Um
ständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet 
haben. 

§ 188. (1), Hat bei der Entstehung des Berg
schadens ein Verschulden· des Geschädigten mit
gewirkt, so gilt der § 1304 des allgemeinen 
bürgerlich.en Gesetzbl,lchs sinngemäß. 

§ .191. (1) Der Anspruch auf Ersatz eines Berg~ 
schadens verjährt in drei Jahren von dem Zeit
punkt an, in dem der Geschädigte vom Berg
schaden und von der Person des Haftpflichtigen 
I<.enntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese 
Kenntnis in dreißig Jahren vom Beginn des 
schädigenden Vorganges an. 

(2) Im übrigen gelten für die Verjährung die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. 

§ 192. Der c;eschädigte verliert den Anspruch 
auf Ersatz eines Bergschadens, wenn er nicht 
binnen drei Monaten, nachdem er vom Bergscha
den und von der Person des HaftpflichtigenKennt-. 
nis erlangt hat, diesem den schädigenden Vorgang 
anzeigt. Der Verlust tritt nicht ein, wenn die 
Anzeige infolge eines vom Geschädigten nicht. zu 
vertretenden Umstandes unterblieben ist oder 
der Haftpflicl1tige innerhalb der bezeichneten 
Frist auf andere Weise von dem Bergschaden 
Kenntnis erhalten hat. 

X. HAUPTSTüCK 

BERGBEHÖRDEN 

I. Abschni,tt 

Organisation und Zuständigkeit der Bergbehörden 

§ .193 (1) Bergbehörden sind die Berghaupt
mannschaften und der .Bundesminister für Han-. 
deI, Gewerbe und Industrie. 

-------
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(2) Die Sitze und Amtsbezirke der Berghaupt
mannschaften bestimmt der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie unter Beachtung 
der geologisch-Iagerstättenkundlichen und sicher
heitstechnischen Gegebenheiten sowie ,der Erfor
dernisse einer gesetzmäßigen und zweckmäßigen 
Verwaltung durch Verordnung. Die Berghaupt
mannschaften unterstehen unmittelbar dem Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann durch Verordnung einzelne 
Bergbauzweige von der Aufsicht durch die allge
meinen Berghauptmannschaften ausnehmen und 
besondere Berghauptmannschaften errichten, wenn 
eine besondere fachtechnische Aufsicht aus Grün

'den der Sicherheit und des Lagerstättenschutzes 
zweckmäßig ist und 'dies 'dem Grundsatz der 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Verwal
tung entspricht. 

§ 194. (1) In erster Instanz zuständig ist 
1. in den in diesem Bundesgesetz ausdrücklich 

bestimmten Fällen der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, 

2. in den übrigen Fällen die Berghauptmann
schaft. 

(2) In den Fällen 'des Abs. 1 Z. 2 richtet sich 
die örtliche Zuständigkeit danach, in welchem 
Amtsbezirk die Bergbauberechtigung ausgeübt 
wird oder ausgeübt werden soll oder sich in den 
Fällen des § 2 Abs. 2 das Vorkommen sonstiger 
mineralischer Rohstoffe befindet. Wäre danach 
die Zuständigkeit von zwei oder mehr Berg
hauptmannschaften gegeben, so ist diejenige Berg
hauptmannschaft zuständig, auf deren Amtsbezirk 
sich die Bergbauberechtigung zum überwiegen
den Teil erstreckt oder erstrecken' würde oder 
iQ. deren Amtsbezirk das Vorkommen sonstiger 
mineralischer Rohstoffe zum überwiegenden Teil 
gelegen ist. 

(3) In zweiter Instanz ist der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie zustän
dig. 

§ 195. Im Fall der Änderung von Amtsbezirken 
der Berghauptmannschaften gelten die auf die 
früheren Amtsbezirke bezogenen Bergbauberech
tigungen und Befugnisse der Bergbauberechtigten 
für die neuen Amtsbezirke. 

§ 196. Organe der Berghauptmannschaften und 
mit Bergbauangelegenheiten befaßte Organe des 
Bundesministeriums für Handel;Gewerbe und In
dustrie dürfen unbeschadet der in Betracht kom
menden dienstrechtlichen Vorschriften eine Tätig
keit der im § 2 Abs. 1 genannten Art weder 
auf eigene noch auf fremde Rechnung ausüben 
noch an einem eine solche Tätigkeit ausübenden 
Unternehmen beteiligt sein; sie dürfen auch nicht 
in einem Arbeitsverhältnis zu einem solchen Un
ternehmen stehen. ' 

11. 'Abschnitt 

Aufgaben der Bergbehörden 

§ 197. Der Bergbau unterliegt, soweit hiefür 
nicht die Gerichte zuständig sind, der Aufsicht 
der Bergbehörden, und zwar unabhängig davon, 
ob die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
durch den Bergbauberechtigten selbst oder in 
dessen Auftrag durch einen Fremdunternehmer 
ausgeübt werden. Soweit jedoch Tätigkeiten ge
werblicher Natur von 'Fremdunternehmern ober
tags dur-chgeführt werden, obliegt die Wahrneh
mung der Belange des Arbeitnehmerschutzes den 
sonst hiefür zuständigen Behörden. Die Aufsicht 
der Bergbehörden' endet zu, dem Zeitpunkt, in 
dem mit dem Auftreten von Bergschäden nicht 
mehr zu rechnen ist. 

§ 198. (1) In Ausübung ihres Aufsichtsrechtes 
haben die Bergbehörden die Einhaltung dieses 
Bundesgesetzes, der auf Grund dieses Bundes
gesetzes erla~senen Verordnungen und der son
stigen von den Bergbehörden anzuwendenden 
Rechtsvorschriften sowie der darauf beruhenden 
Verfügungen zu überwachen, besonders soweit sie 

1. das Bergbauberechtigungswesen, 
, \ 

2. die Sicherheit des Lebens und, der Gesund-
heit von Personen und den Schutz von 
Sachen, 

3. das sonstige Arbeitsrecht, 
4. den Umweltschutz, 
5. den Lagerstättenschutz, 
6. den Oberflächenschutz, 
7. die Sicherung der Oberflächennutzung nach 

Beendigung der Bergbautätigkeit und 
8. die bergbauliche Ausbildung 

betreffen. 

(2) Die Bergbehörden haben die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer über die Notwendigkeit und 
den Gebrauch von Schutzvorkehrungen und über 
die Bedeutung von Maßnahmen der Unfallver
hütung und der Gesundheitspflege aufzuklären, 
sie bei Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen 
und zu beraten. 

§ 199. (1) Zum Zwecke der überwachung haben 
die Berghauptmannschaften die Orte, an denen 
Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art 
ausgeübt werden, ferner die bei solchen Tätig
keiten verwendeten Bergbauanlagert, Betriebs
fahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen 
u. dgl., die den Arbeitnehmern vom Bergbau
berechtigten zur Verfügung gestellten Wohn
räume und Unterkünfte sowie bis zu dem Zeit
punkt, in dem mit dem Auftreten von Berg
schäden nicht mehr zu rechnen ist, das Bergbau
geBin'de regelmäßig, mindestens aber einmal im 
Jahr, zu besichtigen. Bestehen besondere Gefah
ren f\jr das Leben und die Gesundheit von Per
sonen, so sind die Besichtigungen mindestens ein-
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mal im Monat durchzuführen. Den Besichtigun
gen ist der Betriebsrat beizuziehen. Sind von 
'diesem jedoch Befahrungsmänner bestimmt wor
den, so sind diese den Besichtigungen ~eizuzie-

'hen. 

(2) Die Träger der Unfallversicherung kCinnen 
bei den Berghauptmannschaften die Vornahme 
einer Besichtigung 'der im Abs. 1 genannten Art 
beantragen, wenn sie Maßnahmen im Interesse 
eines wirksamen SchutZes von Leben und Ge
sundheit der Arbeitnehmer für erforderlich er
achten. Solchen Besichtigungen haben die Berg
hauptmannschaften Organe des antragstellenden 
Trägers der Unfallversicherung beizuziehen. Die 
Berghauptmannschaften haben binnen zwei Wo
chen nach Einlangen des Antrages des Trägers 
der Unfallversicherung den Zeitpunkt der Be
sichtigung festsetzen. 

(3) Die mit Bergbauangelegenheiten befaßten 
Organe des Bundesministeriums für Handel, Ge
werbe und Industrie sind berechtigt, zur über
wachung der Tätigkeit 'der BerghauptmannsChaf-

, ten Besichtigungen der im Abs. 1 genannten Art 
durchzuführen. 

III. Abschnitt 

Zusammenarbeit der Bergbehören mit anderen 
Stellen 

§ 200. (1) Die Träger der Sozialversicherung 
und die gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben im Rahmen 
ihres Wirkungsbereiches die Bergbehörden bei 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

(2) Die Bergbehörden haben bei Durchführung 
ihrer Aufgaben auf die Zusammenarbeit mit den 
in Betracht kommenden Trägern der 'Sozialver
sicherung und mit 4en gesetzlichen Interessen
vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
Bedacht zu nehmen. 

IV. A b s c h n i t t 

Aufsichtsbefugnisse, Auskunfts- und Duldungs
pflichten 

§ 201. (1) Die Organe der Berghauptmannschaf
ten und die mit Bergbauangelegenheiten be
faßten Organe des Bundesminis,teriums für Han
del, Gewerbe und Industrie sowie die von diesen 
Behörden herangezogenen Sachverständigen sind 
berechtigt, die Bergbauzwecken dienenden Grund
stücke, die den Arbeitnehmern vom Bergbau
berechtigtenzur Verfügung gestellten Wohn
räume und Unterkünfte, die Bergbauanlagen 
u. dgl. sowie das Bergbaugelände jederzeit zu 
betreten, in das Bergbaukartenwerk und, soweit 
dies für die 'Ausübung der bergbehördlichen Auf
sicht erforderlich ist, in alle Unterlagen, die mit 
Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 angeführten Art 
zusammenhängen, Einsicht zu nehmen, hierüber 

Auskünfte zu verlangen, Prüfungen vorzuneh
men, Proben 'der mineralischen Rohstoffe sowie 
der verwendeten und eritstandenen Stoffe nach 
Wahl zu fordern und zu entnehmen sowie die 
Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme von 
Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeugen, Tagbau
geräten, Betriebseinrichtungen u. dgl. anzuord
nen, ferner Gegenstände vorübergehend sicher
zustellen, soweit dies zur überprüfung von Un
fallursachen oder zur Erlangung neuer Erkennt
nisse zur Unfall verhütung notwendig ist .. 

(2) Dem Bergbauberechtigten, dem Fremd
unternehmer, dem Bergbaubevollmächtigten, all~ 
fälligen sonstigen Bevollmächtigten, Verantwort
lichen nach § 12, § 25 Abs. 1, § 79 Abs. 1, § 92 
Abs. 1, § 107 im Zusammenhalt mit § 92 und 
nach § 111 Abs. 1, bei Tätigkeiten von Fremd
unternehmern den für die Leitung verantwort
lichen Personen, dem Betriebsleiter, dem Betriebs~ 
leiter7Stellvertreter, dem verantwortlichen Mark
scheider und dessen Vertreter steht es frei, die im 
Abs. 1 bezeichneten Organe und Sachverständigen 
zu begleiten; auf deren Verlangen sind sie hiezu 
verpflichtet. 

V. Abschnitt 

Allgemeine Anordnungsbefugnis der Bergbehör
den 

§ 202. (1) Hat der Bergbauberechtigte, der 
Fremdunternehmer, ein durch Gericht oder Ver
waltungsbehörde bestellter Verwalter (§ 166 
Abs. 3), ein allfälliger Bevollmächtigter, ein Ver
antwortlicher nach § 12, § 25 Abs. 1, § 79 Abs. 1, 
§ 92 Abs. 1, § 107 im Zusammenhalt mit § 92 
oder nach § 111 Abs. 1, eine der vom Fremd
unternehmer nach § 159 Abs. 1 den Berg
behörden bekanntzugebenden Personen,der Be
triebsleiter, der Betriebsleiter-Stellvertreter, der 
verantwortliche Markscheider, dessen Vertreter, 
ein Betiebsaufseher oder sonst ein Arbeitnehmer 
im § 198 Abs. 1 angeführte Rechtsvorschriften 
außer acht gelassen, so hat die Berghauptmann
schaft dem Bergbauberechtigten, Fremdunterneh
mer oder Verwalter aufzutragen, den vorschrifts
widrigen .zustand binnen angemessener Frist zu 
beheben. Wird diesem Auftrag nicht, nur unvoll
ständig oder nicht zur gehörigen Zeit nachge
kommen, so gilt das Verwaltungsvollstreckungs
gesetz (VVG 1950) mit der Maßgabe, daß als Voll
streckungsbehörde die Berghauptmannschaft ein
zuschreiten hat. 

(2) Wurde eine Sicherheitsvorschrift außer a~t 
gelassen und ist Gefahr im Verzug, so hat die 
Berghauptmannschaft, wenn es zweckmäßig ist, 
die erforderlichen Maßnahmen ohne vorhergehen
den Auftrag selbst zu veranlassen und den Berg
bauberechtigten, Fremdunternehmer oder Ver
walter mit Bescheid zur Vorauszahlung der daraus 
voraussichtlich erwachsenden Kosten gegen nach
trägliche V-errechnung oder zum Ersatz der er-' 
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wachsenden' Kosten zu verpflichten. Wenn eine 
Gefährdung von Personen oder Sachen durch Ar
beiten oder die Verwendung von Bergbauanlagen, 
Betriebsfahrzeugen, Tagbaugeräten, Betriebsein
richtungen u. dg!. verursacht worden ist und sie 
sich sonst nicht abwenden läßt, hat die Berghaupt
mannschaft die Einstellung der betreffenden Ar
beiten bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen 
Zustandes zu verfügen und bis dahin die Verwen
dung der betreffenden Bergbauanlagen, Betriebs
fahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen 
u. dgl. zu untersagen. Dies gilt auch für den Fall, 
,daß die Nichtverwendung der Bergba,uanlagen 
usw.· oder die Einstellung der Arbeiten zur Auf
klärung det Ursachen der Gefährdung une;läß
lich, ist. 

§ 2Ö3. (1) Bei Ereignissen oder Gegebenheiten, 
die den Bestand des, Betriebes oder das Leben 
oder die Gesundheit' der Arbeitnehmer bedrohen 
oder bedrohen können, sowie bei Betriebsunfällen 
hat di~ Berghauptmannschaft Erhebungen durch
zuführen und, falls die vom Bergbaul;>erechtigten, 

Sicherstellung verlangen. Der §,72 gilt auch hier. 
Wenn das Leben oder die Gesundheit von Per-

. sonen durch Ereignisse oder Gegebenheiten nam 
Einstellung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätig
keiten bedroht wird oder bedroht werden kann; 
hat die Berghauptmannschaft dem Haftpflichti
gen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen . an
zuordnen. 

§ 204. (1) Haben die mit Bergbauangelegen
heiten befaßten Organe des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie bei Besichti
gungen nach § 199 Abs. 3 vor~chriftswidrige 
Zustände oder gefährliche Ereignisse oder Gege~ 
benheiten festgestellt, so haben sie diese zur An
ordnung von Maßnahmen nach den §§ 202 und 
203 der zuständigen, Berghauptmannschaft be:. 
kanntzugeben. 

(2) Bei Gefahr im V~rzug hat das Organ des 
Bundesministeriums namens der Berghauptmann
schaft einzuschreiten. Die §§ 202 und 203 gelten 
sinngemäß. 

Fremdunternehmer, Verw<llter (§ 166 ,Abs. 3), -. .. VL Ab s c h'n i t t 
von allfälligen Bevollmächtigten, Verantwort-
lichen nach § 12, § 25 Abs.1, § 79 Abs. 1, § 92 Erlassung von Vorschriften über beim Bergbau 
Abs. 1, § 107 im Zusammenhalt mit § 92 oder durchzuführende Schutz maßnahmen 
nach' § 111 Abs. 1 oder von den im V.'Absdmitt 
des VIIL Hauptstücks genannten verantwort- G!u!~~ei~l)v;nU~e~:~~~, d;:rn~:be:Jmunsdch~~~ 
lichen Personen getroffenen. Maßnahmen ,nicht von Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten und 
genügen, dem Bergbauberechtigten, Fremdunter- der Oberfläche sowie zur Sicherung der Ober-
nehmer oder Verwalter' die erforderlichenSicher-' flächennUtzun. g nach Beendigung' der Bergba-ii-
heitsmaßnahmen anzuordnen. ' tätigkeit, kann der Bundesminister für Handel, 

(2) Werden durch die ini § 2 Abs. 1 genannten Gewerbe und Industrie durch Verord17-ung nähere 
Tätigkeiten das Leben oder die Gesundheit von Regelung'en über die beim Bergbaudurchzu
fremden Personen oder fremde Sachen, besonders führenden Maßnahmen treffen. Er kann ferner 
Gebäude,Straßen"Eisenbahnen, Wasserversor~ durch Verordnung die Durchführung bestimmter 
gun-gs-und Energieversorgungsanlagen, gefährdet gefährlicher oder besondere Fachkenntnisse er
oder ist eine Gefährdung zu befüchten, so hat die fordernder Arbeiten von einer besonderen Aus~ 
Berghauptmannschaft nach Anhörung der allen- bildung und von der Ablegung von Prüfungen 
falls berührten Verwaltungsbehörden dem Ikrg~ abhängig machen sowie Ausbildungs- und Prü-
bauberechtigten, Fre-mdunternehmer oder Ver~' fungsvor~chriften erlassen. -
walter die Durchführung der erforderlichen Si- (2) Durch di\,! Verordnungen nach Abs. 1 kön-
cherheitsma~nahmen aufzutra;gen. nen' sowohl' allgemeine Regelungen als· auch 

(3) Stellt sich nach Einstellung der im § 2 Regelungen für einzelne Bergbauzweige, einzelne 
Abs. 'I angeführteriTätigkeiten h~raus, daß d,ie Bergbauarten, einzelne Tätigkeiten der im § 2 

Abs. 1 genannten Art pder einzelne Arten von !'lach § 67 Abs.l und § 144 Abs. 1 getroffenen 
Annahmen hinsichtlich des vöraussichtlichen Bergbauanlagen, ,beim Bergbau verwendeten. Be-

. triebsfahrzeugen. oder Tagbaugeräten, Betriebs-Atiftretensvon Bergschäden I).icht ode'r nicht im 
. vollen Umfang aufrecht zu erhalten sind, sei hat einrichtungen u. dg!. (§ 148) oder beim Bergbau 

angewendeten Arbeitsverfahren getroffen werden; 
die Berghauptmannschaft die Möglichkeit· des es kÖnnen auch allgemein anerkannte Regeln'der 
Auftretens von Bergschäden neuerlich. zu unter-
'suchen und die Annahmen den geänderten Ver- Technik verbindlich erklärt werden. 
hältnissen anzugleichen; Hiebei ist auch zu prüfen, '(3) Die Berghauptmannschaften könne~ mit den 
ob der Ersatz von allenfalls noch auftretenden nach Abs. 1, zu erlassenden Verordnungeq er~ 
Bergschäden als gesichert gelten kann. Im Zwei- mächtigt werden, im Einzelfall andere als in 
felsfall kann die Berghauptmannschaft von 'den diesen Verordnungen vorgesehene Maßnahmen 
im Zeitpunkt ihrer Erhebungen Haftpflichtigen zuzulassen, wenn hiedurch dem angestrebten 
(§ 184) die Vorlage entsprechender Nachweise und Schutz im' gleichen Maße Rechn\!ng getragen 
nötigenfalls, die Leistung '. einer angemessenen wird: Sie können ferner ermächtigt werden; im 
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Einzelfall mit Bescheid auch Abweichungen, von 
den genannten 'Verordnungen zuzulassen; wenn 
dadurch der angestrebte Schutz nicht beeinträch
tigt wird. 

VII. Ab s eh ni t t 

Anwendung des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
, --. 

§ 206. Soweit dieses Bundesgesetz, die auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen oder nach 
§ 217 Abs. 1 weitergeltenden Verordnungen in 
Angelegenheiten des Lebens und der Gesundheit 
von Arbeitnehmern nicht besonderes bestimmen, 
sind darauf folgende Bestimmungen des Arbeit
nehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr) 234/1972, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 144/1974 
mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
daß zuständige Behörde stets die Berghauptmann
schilft und zuständiger Bundesminister stets der 
Bundesminister für ,Handel, ,Gewerbe und Indu· 
strie ist:, 

§§ 3 bis 7, § 8 Abs. 1 mit Ausnahme des vor
letzten Satzes, Abs. 2, Abs. 3 mit Ausnahme' des 
ersten; Satzes, Abs. 5 erster Satz: soweit nicht 
der Träger der Unfallversicherung für die Kosten 
aufkommt,§9 Abs. 1. bis 3, §§ 10 bis 14, § 1.5 
mit Ausnahme des Abs. 2, § 16 mit Ausnahme 
des Abs. 5 zweiter und dritter Satz sowie § 17. 

VIII. Abschnitt 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften ' bei 
Durchführung von Tätigkeiten durch Fremd

unternehmer 

,§ 207; Bei Durchführung von Tätigkeiten 
der im § 2 Abs. 1 genannten Art durch Fremd
unternehmer gelten die sonst von diesen einzu
haltenderi Rechtsvorscliriften nur 'so' weit,als 
dies:es Bundesgesetz, die auf Grund dieses Bundes~ 
gesetzes etIassenen VerOrdnungen oder dieson
stigenvon den Bergbehörden anzuwendenden 
Rechtsvorschriften nicht besonderes bestimmen. 

IX. A b s c h n i t t 

.vormerkungen und Übersichtskarten 

§ 208. (1) Die Berghauptmannschaften haben 
Vormerkungen über alle ihren Amtsbezirk be
treffenden Bergbauberechtigungen sowie' über
sichtskarten zu führen, aus denen die Bergbau
gebiete (§ 176 Abs. 1) und diejenigen Gebiete 
zu ersehen sind, auf die sich die Bergbauberechti-
gungen beziehen. ' , 

(2) Die Vormerkungen und die Eint~agungen 
in die übersiChtskarten haben keine rechts be
gründende, rechtsänderndeoder sonstige rechts
gestaltende Wirkung, 

. (3) Die Einsicht in die Vormerkungen und 
übersichtskarten ist jedermann gestattet. Von 
den Vormerkungen können Auszüge verlangt 
werden. " 

XI. HAUPTSTOCK 

KOSTEN' 

§ ,209~ (1) Hat nach den Bestimmungen 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(A V G 1950) weder eine andere Partei noch ein 
anderer Beteiligter für die mit einer bergbe
hördlichen Amtshandlung verbundenen Baraus
lagen und Kommissionsgebühren aufzukommen, 
so hat der Bergbauberechtigte (Fremdunterneh
mer, Verwalter nach § 166 Abs. 3) die Auslagen 
zu tragen, wenn die Amtshandlung durch Tätig
keiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art not
wendig wurde. Die A1,lslagen, die den Bergbe
hörden durch Besichtigungen nach § .199 erwach
sen, sind von Amts wegen z,u tragen;' 

(2) Die zuständige Bergbehörde hat auf Antrag 
zu entscheiden, ob Und in welchem Ausmaß eine 
unterliegende Partei die dem Gegner im' Ver
waltungsverfahren erw.achsenen Kosten zu er
setzen hat. Hiebei hat sie nach billigem Ermessen 
zu berücksichtigen; wieweit das Verfahren' von 
der unterliegenden Partei leichtfertig oder mut
willig veranlaßt worden ist und inwieweit die 
Aufwendung der Kosten, deren Ersatz verlangt 
wird, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig gewesen ist. ) , 

XII. HAUPTSTüCK 
, ... ' -. '. . . 

HAUPTSTELLEN FÜR DAS GRUBENRET-' 
TUNGS- UND DAS. GASSCHUTZWESEN, 
HÜTTENWERKE MIT aERGBUCHSEIN
LAGEN ZUGESCHRIEBENEN ANLAGEN, 

FREMDENBEFAHRUNGEN ' 

HauptsteIlen für' das 'Grubenrettungs": und das 
Gasschutzwesen ' 

,§'210. (1) Bergbauberechtigte, die Tätigkeiten 
der im § 2 Abs. 1 genannten Art unter Tag aus
üben, haben zur Wahrnehmung gemeinsamer 
Aufgaben auf dem Gebiet des Grubenrettungs
wesens eine Hauptstelle für das Grubenrettungs
wesen zu errichten und zu unterhalten. 

(2) Bergbauberechtigte, die auf Kohlenwasser
stoffe', sich beziehende Tätigkeiten der im § 2 
Abs. 1 genannten Art ausüben, haben zur Wahr
nehmung gemeinsamer Aufgaben auf dem Gebiet 
des Gasschutzwesens 'eine Hauptstelle für das 
Gasschutzwesen zu errichten und zu unterhalten. 
Dies gilt. auch für Bergbauberechtigte, die nicht 
auf Kohlenwasserstoffe sich beziehende Tätig
keiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art ober 
Tag in brandgefährdeten, explosionsgefährdeten 
oder in Bereichen durchführen, in denen 'unatem
bare oder giftige Gase of,ier, Dämpfe, auftreten 
können, wenn die, Bergbaubetriebe' der Berg
bauberechtigten nicht der Hauptstelle für das 
Grubenrettungswesen angeschlossen sirid. 
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(3) Es kann auch eine gemeinsame Haupt
stelle für das G.rubenrettungs- und das Gasschutz
wesen gebildet werden. überdies kann der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie aus Gründen der Sicherheit und Zweckmäßig
keit die Schaffung mehrerer HauptsteIlen durch 
'Verordnung anordnen. 

(4) Die HauptsteIlen haben durch ihre Organe 
besonders folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. die Bergbauberechtigten in Fragen des Gru
ben rettungs- bzw. Gasschutzwesens zu be
raten, 

2. den Zustand der Rettungsstellen und die 
Einsatzbereitschaft der Gruben- hzw. Gas
schutzwehren als Sachverständige der Berg
behörden zu überprüfen, 

3. Atemschutzgeräte, Wiederbelebungsgeräte, 
Hilfsmittel und Ersatzteile in ausreichender 
Anzahl für besondere Rettungswerke in 
gebrauchsfähigem Zustand bereitzuhalten, 

4. einen Plan für die gegenseitige Unterstützung 
bei Rettungswerken (Hauptrettungsplan) 
auszuarbeiten, 

5. die Führer und Gerätewarte der Gruben
bzw. Gasschutzwehren auszubilden und 
nachzuschulen sowie 

6. über Angelegenheiten des Grubenrettungs
bzw. Gasschutzwesens den Bergbehörden 
Gutachten zu erstatten. , 

(5) Nähere Vorschriften, besonders über 'Auf
gaben und Befugnisse, Anzahl, Sitz, Organisation, 
Ausstattung und Beaufsichtigung der Haupt
stellen, erläßt· der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie d':'rch Verordnung. 

, 
Hüttenwerke mit BergQuchseinlagen zugeschrie-

benen Anlagen 

, § 211. Sind Anlagen eines Hüttenwerks einer 
Ber,gbuchseinlage zugeschrieben, so ,gelten das 
VIII. his XIII. sowie das XV. und XVI. Haupt
stück dieses Bundesgesetzes sinngemäß für das 
Hüttenwerk. 

Fremdenbefahrungen 

§ 212. (1) Besichtigungen zu Ver;gnügungs
zwecken (Fremdenbefahrungen) von OrteQ-, an 
denen Tätigkeiten ,der im § 2 Albs. 1 genannten 
Art a,usgeÜlbt werden, ferner von Bergbauanla
gen, von' Betriebsfahrzeugen, Tagbaugeräten, Be
triebseinrichtungen u.dgl. (§ 148)' sowie des 
BergbaugeIändes bedürfen der BewillLgung der 
Berghauptmannschaft. 

(2) Die Bewilligung ist befristet, erforderlichen
falls unter Festsetzung von geeigneten Bedingun
gen und Auflagen, auf Ansuchen ,des Bergbau
berechtigten zu erteilen:, wenn 

1. keine Gefahrdung der Teilnehmer an den 
Fremdenbefa:hrungen zu erwarten ist, 

2. fachkundige eigenberechtigte Personen zur 
Führung sowie Schutzausrüstungsgegenstände 
in der er.forderlichen An:zahl zur Verfügung 
stehen und 

3. Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art 
nicht behindert werden. 

(3) Die Bewilligung ist von der Berghaupt
mannschaft zu widerrufen, wenn Tatsachen be
kannt wer,den, die eine ordnungsgemäße Durch
führung der Fremdenbefahrungen als nicht mehr 
gewährleistet erscheinen lassen. 

XIII. HAUPTSTOCK 

BERGBAUBEIRAT 

§ 213. (1) Zur Beratung des Bundesministers 
für Handel, Gewerbe und Industrie in Bergbau
angelegenheiten wird ein Beirat gebildet, der den 
Namen ,;Bergtbaubeirat" führt. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat den Bergbaubeirat bei Aus
aribeitung von Rechtsvorschriften auf dem Ge
biet des Bergwesens und in sonsügen grundsätz
lichen Angelegenheiten, die ,den Ber,gbau betref
fen, zu hören. Der Berghaubeirat hat auf Er
suchen des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie in angemessener Frist Gutachten 
zu erstatten. 

(3) Der Bergbaubeirat besteht aus dem Bun
desminister für Handel, Gewel"be und Industrie 
als Vorsitzendem, je einem Vertreter des Bun
deskanzleramtes, des Bundestninisteriums f.ür 
Finanzen, ,des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz, ,des iBundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung, der Verbin,dungs
stelle der österreichischen Bundesländer, des 
Osterreichischen Städtebundes, ,des Osterreichi
schen Gemeindebundes und ,der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs, 
je zwei Vertretern ,der Bun,deskammer der ge
wer:blichen Wirtschaft und des Osterreichischen 
Arbeiterkammertages, je einem Vertreter der 
Montanistischen Hochschule in Leohen für BeI1g
technik, ,für Tiefbohr- und ErdöIgewinnun,gstech
nik sowie für Markscheide- und Bergschaden:" 
kunde und einem Vertreter .der Geologischen 
B~ndesanstalt. Die Vertreter müssen fachkundi,g 
seIn. 

(4) Die Mitglieder des BergbaUlbeirates werden 
vom Bundesminister für Handel, Gewer1be und 
Industrie auf Grund von VorschIägender, im 
Abs. 3 angeführten Institutionen ernanm und 
abberufen. Die Funktionsdauer des Ber.gbaubei
rates beträgt drei Jahre. 

(5) Der BeI1ghauheirat kann zur Mitwirkun.g 
an seinen Arbeiten oder zur Behandlung von 
Sonderfragen Sachverständige heranziehen und 
die Behandlung von Sonderfragen Unteraus
schüssen Ülbertragen. \ 
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(6) Den Vorsitz im Bergbaubeirat kann der 
Bundesminister für Handel, Gewe1'1be ,und Indu
strie im Verhinderungsfall einem von ihm be
stimmten Beamten seines Bundesministeriums 
übertragen. Die Geschäftsführung obliegt dem 
Bundesminister für Handel, Gewel'be und Indu
strie. 

(7) Die Tätigkeit der Mitglieder des Bergbau
beirates und der von diesem herangezogenen 
Sachverstän.di,gen (.Albs. 5) ist eine ehrenamtliche. 
Sie ha;ben Anspruch a.uf Vergütung der no twen
,digen Fahrt- und Nächtigungskosten,die ihnen 
auf Antrag vom Bundesminister .für Handel, 
Gewerbe und Industrie zu ersetzen sind; er hat 
auch im Streitfall zu entscheiden. 

(8) Nähere Vorschriften, besonders über die 
allgemeine Abwicklung der Geschäfte, Einberu
fungsfristen, Beschlußerfordernisse und Form 
der Ahstimmung, erläßt der Bundsminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie durch Verord
nung. 

XIV. HAUPTSTüCK 

FREISCHtJRF- UND MASSENGEBÜHREN 

§ 214. (1) Für Schurfberechtigungen sind vom 
Schurfherechtigten für jedes Kalenderjahr Frei
schurfgelbühren und für Bergwerksberechtigun
gen vom Bergwerksberechtigten für jedes Kalen
derjahr Maßengebühren zu entrichten. 

(2) . Die Höhe der für jedes Kalenderjahr für 
jede Schurfberechtigung zu entrichtenden Frei
schurfgeibühr und für jede Bergwerksberechtigung 
für ein Gruhenmaß zu entrichtenden Maßen
gebühr bestimmt sich nach Art. I Albs. 2 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 28/1947 in der Fassung 
des § 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 90/1948. 
Für ein Tagmaß ist die Maßengelbühr für eine 
Bergwerksbered1tigung für ein Gmbenmaß, für 
eine Bergwerksberechtigung für eine überschar 
die Hälfte dieser Maßengebühr zu entrichten. 
Die SchurJ- und Ber,gwerksberechtigten haben 
die zu entrichtenden Freischurf- und Maßen
gebühren seLbst zu berechnen. 

(3) Die Freischurf- und Maßengelbührenpflicht 
beginnt mit dem Kalenderjahr, in ,dem die Ver
'leihung der Schurf- oder Bergwe~ksberechtigung 
rechtskräftig gewoI'iden ist, .und endet mit dem 
Kalenderjahr, in dem die Schurfherechtigung er
loschen ist oder die Erklärung des Erlöschens der 
Bergwerksberechtigung ,rechtskräftig geworden 
ist. Die Freischurf- und die Maßengebühr sind in 
gleichen Raten im vorhinein am 10. Jänner und 
10. Juli jedes Jahres fäHig. Die erstmals zu ent
richtende Freischurf- oder Maßengebühr ist auf 
einmal zu entrichten und ist am 10. desjenigen 
Monates fällig, ,der auf ,den Monat fo'lgt, in ,dem 
die Verleihung der Schurf- oder Bergwerksberech
tigung rechtskräftig geworden ist. 

(4) FreisdlUrf- und Maßengebühren sind aus
schließliche Bundesathgaiben. 

(5) Zur Erhebung im Sinn des § 49 Abs. 2 
der Bundesahgabenoidnung ist hinsichtlich der 
Freischurf- und Maßengebü'hren ,der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie als Al?
gabenbehörde zuständig. Nähere Vorschriften 
über die Art der Entrichtung der Freischurf- und 
Maßengelbii<hren sowie über ,die Stelle, an die 
diese zu entrichten sind, erläßt unter Beachtung 
der Erfor,dernisse einer sparsamen' und' zweck
mäßigen Verwaltung ,der Bundesminister für 
Handel, Gewel'be und Industrie im Einverneh
men mit, ,dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung. Im übrigen gelten die Bundesabga
benordnung und die Aibgahenexekutionsordnung. 

(6) Wir,d die 'Freischurf,gelbuhr trotz Setzung 
einer Nachfrist von einem Monat nicht oder nur 
teilweise entrichtet, so erlischt die Schurfiberechti
gung. Wird ,die Maßengebühr ,durch zwei auf
einanderfolgende Jahre trotz Setzung einer Nach
frist von einem Monat nicht oder nur teilweise 
entrichtet, so hat die Berghauptmannschaft 
die Bergwerksberechtigung zu entziehen. 

XV. HAUPTSTücK 

STRAFBESTIMMUNGEN 

§ 215. (1) Personen, die eine der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten ausüben, ohne daß diese 
durch eine Ber~bauberechtigung. gedeckt ist, 
machen sich einer Verwaltungsübertretung schul
dig un·d sind von ,der Berghauptmannschaft mit 
einer Geldstrafe bis zu 30.000 S, im FaH ,der Un
einbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen, 
zu bestrafen. 

(2) Berglbauiberechtigte, Fremdunternehmer 
und durch Gericht oder Verwaltungsbehärde be
stellte Verwalter (§ '166 Albs. 3), die ,diesem Bun
desgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Veror,dnungen, sonstigen von den 
Ber'glbehörden anzuwendenden Rechtsvorschrif
ten oder Verfügungen der Bergbehörden zuwider
handeln, Ibegehen eine Verwaltungsübertretung 
und sind, sofern .die Tat nicht ,nach anderen Ge
setzen strepoger zu ahnden ist, von der Berghaupt
mannschaft mit einer Geldstrafe bis -zu 2'0.0'00 S, 
im Fall der Uneirubringlichkeit mit Arrest bis zu 
vier Wochen, zu bestrafen. 

(3) Bevollmächtigte der im kbs. 2 genannten 
Personen, Verantwortliche nach § 12, § 25 
kbs. 1, § 79 Aibs. 1, § 92 .Albs. 1, § 107 im Zusam
menhalt mit § 92 und nach § 111 Ahs. 1, Be
triebslei ter ,Betriebslei ter-l$tell vertreter, Betriebs
aufseher, verantwortliche Markscheider, .deren 
Vertreter (§ 160 Albs. 3) und die vom Fremd
unte.rnehmer nach § '159 Albs. 1 den Ber,gbehör
den hekanntzugehenden verantwortlichen Per
sonen, . die diesem Bundesgesetz, den auf Grund 
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dieses Bundesgesetzes' erlassenen . Verordnungen, 
sonstigen von ,den Berg/behörden anzuwendenden 
Rechtsvor~chriften oder Verfügungen ,der Berg
behörden zuwiderhandeln, begehen eine Verwal
tungsÜlbertretung und sind, sofern die Tat nicht 
nach:mderen Gesetzen strenger zu ahnden ist, 
von der BerghauptmannsChaft mit einer Geld
strafe bis zu 10.000 S, im Fall der Uneinbring
lichkeit mit Artest bis zu zwei Wochen, zu bestra-:
fen. 

(4) Nicht im Abs. 3 angeführte Al'heitnehmer, 
,die ,den von ihnen zu heachtenden Sicherheits
vorschriften oder Verfügungen der!Bergbehörderi 
trotz Aufklärung und Abmahnung ,durch deren 
Organe zuwide.rhandelnj .begehen eine Verwal
tungsiibertretung und sind von ,der Berghaupt
mannschaft mit einer Ge1dstraJe Ibis zu 1000 S, 
im,Eill der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
drei Tagen, ZU bestrafen. 

{5) Die im Ahs. 2 Genannten sowie Personen, 
die' unter ,den Ahs. 3 faHen und anderen in die
sem Absatz oder im Albs. 4 'angeführten Per
sonen vorgesetzt sind, sind nach Albs. 2 und 3 
zu bestrafen, wenn Verwaltungsübertretungen 
mit ihrem Wissen begangen worden sind oder 
wenn sie es bei der nach ,den Verhältnissen mög
lichen eigenen Beaufsichtigung der im § 2 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten oder der Beaufsichtigung 
der ihnen untergebenen zuwiderhandelnden Per
sonen an der erforderlichen Sorgfalt haben feh
len 'lassen. 

, (6) Personen, ,die 'nicht inden' vorstehenden 
Absätzen genannt sind und unbefugt trotz Ver
botstafeln eine Bergbauantage, ein B er,gb au
gelände oder ,durch Verordnungen auf- Grund 
,dieses Bundesgesetzes, durch andere von ,den 
'Bergbehörden an~uwendende Rechtsvorschriften 
oder durch Verfügungen der Ber,gbehörden fest
gesetzte Verbotsbereiche Ibetreten, [begehen eine 
Verwaltungsübertretung und sind von der Berg
hauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
1000S, im Fan ,der Uneinbringlichkeit mit Ar
rest bis zu drei Tagen, zu besttafen. 

(7) Wenn die im Abs. 1 bis 6 bezeichneten 
Personen von weiteren VerwaltungsÜibertretun
,gen der gleichen Art voraussichtlich nicht' abzu
halten sind, können bei Vorliegen besonders er
schwerender Umstände ,die angeführte Geldstrafe 
und eine Ar,reststrafe, im Ausmaß ,der ange,droh
ten Ersatzfreilleitsstrafe nebeneinander verhängt 
werden. 

(8) Ist der Berg,bauberechtigte oder einer seiner 
Bevollmächtigten bereits wiederhoIt von der 
Berg,hauptmannschaft bestraft worden, so kann 
diese die Bergb,auberechtigung entziehen oder, 
wenn dem BerghaubereChtigten nur ,deren Aus
ubung überlassen ist, das Erloschen des Rechtes 

, ,der Ausübung aussprechen, sofern die Entziehung 

oder das Erlöschendem ,Berg;baUlberedItigten vor 
der letzten Zuwiderhandlung mit Bescheid ange-
droht'worden ist. ' 

XVI. HAUPTSroCK 

AUFHEBUNGS"', OBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 216; (1) Mit dem I~krafttreten dieses Bun
desgesetzes 'verlieren ,die folgenden' Rechtsvor
schriften ihteWirksamkeit, soweit sie noch gel
tenund 'die übergangsbestimmungen nicht an-
deres festlegen: ' , 

1. das elfte Hauptstückdes kaiserlichen Paten
tesvom'23.Mai 1854;RGBl. Nr. 146, wo
mit für den ganzen Umfang der Monarchie 
ein allgemeines Berggeseti' erlassen wird; 

2. das Gesetz vom 21. Juli 1871, RGBl. Nr. 77, 
, über die EinriChtung und den Wirkungskreis 

der Bergbehörden; 
3. ,das Maßen- und Freischurfgebührengesetz 

vom 7. April 1922, BGBL Nr . .212; 
4 . .das Erdö'l- und Er,cLgasgesetz vom 7. Juli 

1922, BGBL Nr. 446; 
S. das Bundes,gesetz ,vom 19. Dezember, 192'1, 

BGBL Nt. 926, betreffend das Ausmaß der 
Maßen-und Freischurf,gebUhren; 

6. das Bundesgesetz vom 11. Dezember 19'46~ 
BGBL Nr. 28/1947, Ziur Knderung und Er
gänzung der Vorsch,riften uber die Entrich
tung von Maßen- und Freischurfgehühre,n 
mit Ausna,hme des Art. I Albs. 2; 

7. das Bundesgesetz vom 3. März 1948, BGEl. 
Nr. 90, womit das Bundesgesetz vom 11. De
zember 1946, BGBL Nr. 28/1947, zur Knde
~ung und <E.rgänzung von Vorschriften ü!ber 
die Entrichtung von Maßen- und Freischurf
gebühren arbgeändert wird, mit Ausnahme 
des § 1; 

8. das Berggesetz vom 10. März 1954, BGBL 
Nr.73; 

9. ,die Berggesetznovelle 1967, BGBL Nr. 162;' 
,10. die Ber,ggesetznovelle 1969, BGBL Nr. 67. 

(2) Außerdem treten mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes. aUe im Ahs. 1 nicht ange

'fühttel),diesem Bundesgesetz entgegenstehenden 
Rechtsvorschriften außer Kraft. Das Allgemeine 
Sozialversicherurigsgesetz und das Wasserrechts
,gesetz 1959 werden hiedurch nicht berührt. 

Weitergeltung von Rechtsvorschriften 
§ 217.{1) Die nachstehend angeführten Ver

ordnungen bleiben his zur NeuregeIung des be
treffenden Gebietes durch eine auf Grund von 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erlassene 
Verordnung im bisherigen Umfang als Bundes
gesetz in Geltung: 
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1. die Erdöl-Bergpolizeiverol'dhung; BGBl.'. § 220. Freischürfe; die bei IllIkrafttretendieses 
Nr. 278/1937, in der F.assung der Verord- Bundesgesetzes aufrecht sind, gelte~bis zum 
nungen Verordnungs- und Amtsblatt für Ende des dem A!blauf der Sch·urflbewilligung fol.,. 
den Reichslgau Wien Nr. 47 und 4~/1944, genden Kalenderjahres aIs Schurfberechtiguu,gen 
der Verordnung BGBl. Nr. 125/1961 und weiter. Ihre Geltungsdauer ist nach § 21 verlän~ 
der Kundmachung ßGBl.Nr. 265/1.961; gerbar. Sie berechtigen während fünf Jahren nach 

2. die Verordnung zur Verhütung einer Ver
geudung der Energie von Erdöl- und Erd
gaslagerstätten, Verordnungs- und Amtsblatt 
für den Reichsgau Wien Nr. 48/1944; 

3~ die Staubschädenbekämpfungsve/ordnunig, 
BGBl. Nr . .18511954; 

4. die AUgemeineBer,gpolizeiveror,dnung, BGB1. 
Nr. 114/1959, in der Fassung der Verord
nungenBGBl. Nr. 185/1969 und ,22/1972; 

5. die Sprengmittelzulassungsverordnung für 
den Bergbau, BGBl. Nr. 215/1963, in derFas
sungder' Verordnung BGBl. Nr. 153/1973; 

6, .die Verordnung Ülberdie Standorte und 
Amt~bezirke . ·der Berg'hauptmannschaften, 
BGBL Nr. 3/1968; 

7, die Bel'gp'olizeiverordnung fUr die' Sei:1fahrt, 
BGBt. Nr.14/1968;· . 

8. die Ber,gpolizeiver~rdnungÜlber das Gruben-
rettungswesen, BüBt Nr. 21/1972. . 

(2) Tritt zugleich mit dem Inkrafttreten einer 
Verordnung'auf Grund von Bestimmungen ,dieses 
Bundesgesetzes eine der· im Albs. 1angeführteri 
Rechtsvorsch,riften tei'lweise oder ganz, außer 
Kraft, so ist dies in ,der 'betreffenden Verordnung 
festzusteHen. 

Änderung der Gewerbeordnung 1973· 

§ 218. Die Gewerbeordnung 1973, BGBt 
Nr. 50/1974, wird wie folgt ,geändert: 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auch natür
liche Vorkommen uran- und thoriumhaltiger 
mineralischer Rohstoffe und solche enthaltende 
verl'assene Halden zum FeststeUen der Abbau~ 
würdigkei.tzu erschließen und zu untersuchen 
sowie auf Grund eines erschIossenen derartigen 
Vorkommens, einer uran~ ,und' t1horitimhaltige 
mineralische Rohstoffe enthaltenden erschlossenen 
verlassenen Halde oder eines erschlossenen Teiles 
davon um Verleihung von Bengwerksberechtigun
gen anzusuchen. Hiezu berechtigen auch Schurf
berecht'igungen, die während der ersten fünf 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
verliehen worden sind. 

§ 221. Schurf:berechtigung~n 'beziehen sich wäh~ 
rend ,dreier Ja'hre nach Inkraf,ttreten dieses Bun
desgesetzes nicht auf natürliche Vorkommen von 
Talk, Kaolin oder Leukophyllit und einender-. 
artigen mineralischen Rohstoff enthaltende ver
lassene Halden. Sie hindern weder die Verleihung 
von Ber.gwerksberechtigungen auf Grund eines 
erschlosserien natürlichen Vorkommens von Talk, 
.Kaolin oder Leukophyl1it, einer einen derartigen 
mineralischen Rohstoff enthaltenden' erschlosse
nen verlassenen Halde oder eines erschlossenen 
Teiles davon, wenn nach § 243 um die Verleihung 
!hinnen .drei Jahren nach I.nkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes angesucht worden ist, noch hin
dern sie die Umwandlung von Tagmaße.ri nach 
§ 225 oder vonüberseharen nach § 226. . 

§ 222. (1) Die Inhaber von Freischürfen, die 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht 

Der Albs. 8 .des § 2 hat 2lU lauten: durch die Angabe der Lage des Freischurfmittel-

(8) I . . d B b (.A:b Z 6)' punktes in Koordinaten, die 'sich auf das System 
" nWlewelt er, er~ au/ I .. s. 1. der Latidesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen 

vom AnwendungS'berelch dIeses Bundesgesetzes Id d' d . h 'b' b' .' 
ausg-enomme.nist, el'igibt sich aus den ,ber,grecht": angeI?e et wor en' sm, .a en el. sonsq.?er 

EntzIehung der Schurfberechtlgungen bmnen funf <lichen Vorsch'riEten," 

\ 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Bestehende Bergbauberechtigungen 

§ 219. Bei Inkrafttretendieses Bundesgesetzes 
hesteherrde Schurfhewi:l1igungen gelten bis zum 
Ende des ihrem Ablauf folgenden Kalenderjahres 
a:ls SuchJbewilligungen weiter. 1hre Geltungs,dauer 
ist nach § 10 verlängerlba,r. Sie herechtigen ihren 
Inhaber während ,dreier Jahre nach Inkrafttre
ten dieses Bundesgesetzes auch zur Suche nach 
uran- und thoriumhaitigen mineralischen Roh
stoffen. Hiezu ,berechtigen auch SuchibewiUigun
,gen, die während der ersten drei Jahre nach In
krafttreten dieses Bundesgesetzes ertei.lt worden 
sind. 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes' 
die Koordinaten der Freischurfmittelpunkte unter 
Bekanntgabe der Bestimmungsgrundlagen nachzu
nennen. Die Koordinaten .sind bei Freischürfen, 
die vor dem 1. September 1925 angemeldet wor
den sind, auf ± 3 m genau, bei Freischürfen, die 
nach diesem Termin, aber vor dem 17. April 
1954 angemeldet worden sind, auf ± 2 m genau 
und bei Freischürfen, die danach angemeldet wor
den sind, auf ± 1 m genau anzugeben. 

(2) Die Berghauptmannschaft hat die Inhaber 
der Freischürfe von der Annahme der Nach
nennungen der Koordinaten schriftlich zu ver
ständigen. Die Annahme ist zu verweigern, wenn 
die Koordinaten verspätet nachgenannt worden 
sind, die Bestimmungsgrundlagen nicht oder nicht 
vollständig bekanntgegeben worden sind oder die 
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im Abs. 1 verlangten Genauigkeiten nicht einge
halten sind. Im Fall der Verweigerung der An
nahme der Nachnennungen sind die Schurfberech
tigungen zu entziehen. 

§ 223. Ist die Lage der Freischurfmittelpunkte 
von Freischürfen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes angemeldet worden sind, 
zwar in Koordinaten, die sich auf das System 
der Landesvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, je
doch nicht mit der im § 222 Abs. 1 angeführten 
Genauigkeit angegeben worden, so haben dies die 
Inhaber der Freischürfe bei sonstiger. Entziehung 
der Schurfberechtigungen binnen fünf Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nachzu
holen. Der § 222 gilt sinngemäß. 

§ 224. (1) Bergwerksberechtigungen, die vor 
Inkrafttreten dieses Bun'desgesetzes oder auf ein 
nach § 220 gestelltes Ansuchen verliehen worden 
sind, berechtigen auch zum ausschließlichen Ge
winnen von uran- und thoriumhaltigen mine
ralischen Rohstoffen und zu deren Aneignung'l 
Bergwerksberechtigungen, die vor dem 31. August I 
1938 oder nach § 5 des Bitumengesetzes, GBlö 
Nr. 375/1938, verliehen worden sind, berechtigen 
überdies zum ausschließlichen Gewinnen von 
Kohlenwasserstoffen und zu deren Aneignung 
sowie zum ausschließlichen Speichern von flüssigen 
oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in geo
logischen Strukturen oder Teilen von solchen in
nerhalb der Grubenmaße und überscharen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß für Tagmaße 
und Bergwerksberechtigungen für Grubenmaße, 
die durch Umwandlung von Tagmaßen (§ 225) 
entstanden sind. Der erste Satz des Abs. 1 gilt 
sinngemäß auch für Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße und überscharen, die durch Um
wandlung der im § 226 Abs. 1 näher bezeichneten 
überscharen entstanden sind. 

(3) Die Aufnahme, jede länger als eine Woche 
dauernde Unterbrechung sowie die Wiederauf
nahme des Speicherns von flüssigen oder gasför
migen Kohlenwasserstoffen in einem Grubenmaß 
oder einer überschar sind unverzüglich. der Berg
hauptmannschaft anzuzeigen. Bei Unterbrechung 
des Speicherns ist auch die voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeben, Für die Einstel
lung des Speichers gelten die §§ 137, 141, 142 und 
144 sinngemäß. 

§ 225. (1) Die Eigentüm~r von Tagmaßen 
haben bei der Berghauptmannschaft binnen drei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
die Umwandlung der Tagmaße in Grubenmaße 
zu beantragen. Diese können, soweit Bergwerks
berechtigungen für Grubenmaße und überscharen 
nicht entgegenstehen, über den von den Tag
maßen eingenommenen Raum hinausreichen, 
wenn sonst Teile der Tagmaße außerhalb der 

Grubenmaße verbleiben' würden. Die für ein 
Tagmaß begehrten Grubenmaße bilden ein Gru
benfeld. 

(2) Dem Antrag müssen zu entnehmen sein: 

1. Vor- und Familienname, Beruf und Anschrift 
des Antragstellers, bei mehreren Eigentümern 
des Tagmaßes aller Antragsteller unter An
gabe ihrer Anteile, bei einer juristischen Per
son deren Name und Sitz, 

2. die Bezeichnung des Grubenfeldes und der 
dieses bildenden Grubenmaße, 

3. 'die Lage der Eckpunkte der Rechtecke der 
begehrten Grubenmaße in ,der ~aagrechten 
Ebel\e eines an der Erdoberfläche gewählten 
Eckpunktes des Grubenfeldes in Koordina
ten, die sich auf das System der Landesver
messung (§ 18 Abs. 2) beziehen, in Metern 
ohne Dezimalstellen, 

4. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
die begehrten Grubenmaße zu liegen kom
men, die Katastral- und Ortsgemeindesowie 
der politische Bezirk, wo sich 'die Grund
stücke befinden, die Einlagezahlen des Grund
buches, die Namen und Anschriften der 
Grundeigentümer sowie deren Eigentums
anteile, 

5. Angaben über die Gewinnungsberechtigun
gen, Abbaurechte betreffend sonstige minera
lische Rohstoffe sowie 'Speicherbewilligun
gen (§ 113 Abs. 1) im Bereich der begehrten 
Grubenmaße sowie die Namen und Anschrif
ten de'r Berechtigten. 

(3) Dem Antrag sind drei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner etwaige Vermes-
8ungsprotokolle und Berechnungen, eine von 
einem Ingenieurkonsulenten für Markscheide
wesen oder einem veranwortlichen Markscheider 
(§ 160) angefertigte Lagerungskarte (Abs. 4) in 
vierfacher Ausfertigung, die Vollmacht eines all
fälligen Bevollmächtigten des Antragstellers sowie 
ein den letzten Stand wiedergebender Handels
registerauszug, wenn der Antragsteller im Han~ 
deisregister eingetragen ist. 

(4) Die Lagerungskarte hat sowohl die Begren
zungen der umzuwandelnden Tagmaße als auch 
die der dafür begehrten Grubenmaße zu enthal
ten. Der § 37 gilt sinngemäß, 

, (5) Anträge auf Umwan'dlung, die nicht den 
vorstehenden Bestimmungen entsprechen, sind 
zurückzuweisen. Wird innerhalb der im Abs. 1 
genannten Frist kein Antrag oder im Fall einer 
Zurückweisung kein weiterer entsprechender An
trag gestellt, so ist das Tagmaß von der Berg
hauptmannschaft zu entziehen. 

(6) Die §§ 50 bis 52 und der § 178 gelten sinn
gemäß. 
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(7) Bis zur rechtskräftigen Umwandlung der 
Tagmaße gilt für diese das Berggesetz, BGBL 
Nr. 73/1954, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 162/1967 und 67/1969 weiter. Die 
Verleihung von Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße oder überscharen in einem Gebiet, 
in dem sich Tagmaße befinden, ist nicht zulässig. 
Diese gelten als Gewinnungsberechtigungen im 
Sinn dieses Bundesgesetzes. 

§ 226. (1) Die Eigentümer von überscharen, die 
nach § 141 des Berggesetzes, BGBL Nr. 73/1954, 
verliehen wor:den . sind und sich von über
scharen im Sinn des § 47 des vorbezeichneten 
Bundesgesetzes unterscheiden, haben bei der Berg
hauptmannschaft binnen drei Jahren nach Inkraft
treten, dieses Bundesgesetzes die Umwandlung 
der' überscharen in Grubenmaße und über
scharen im Sinn des § 42 zu beantragen. Die 
Grubenmaße können, soweit Bergwerksberechti
gungen für Grubenmaße u?d überscharen nicht 
entgegenstehen, über den von den umzuwandeln
den überscharen eingenommenen Raum hinaus
reichen, wenn sonst Teile dieser überscharen 
außerhalb der Grubenmaße verbleiben würden. 
Umzuwandelnde benachbarte überscharen des
selben Eigentümers sind als eine einzige über
schar aufzufassen. Mehrere Grubenmaße und all
fällige überscharen im' Sinn des § 42, die durch 
die Umwandlung entstehen, bilden ein Gruben
feld. Ein solches wird auch von einem Gruben
maß und' einer oder mehreren überscharen ge
bildet. 

(2) Dem Antrag müssen zu entnehmen sein: 
1. Vor- und Familienname, Beruf und An

schrift des Antragstellers, bei mehreren 
Eigentümern der überschar aller Antrag
steller unter Angabe ihrer Anteile, bei einer 
juristischen Person deren Name und Sitz, 

2. die Bezeichnung des begehrten Grubenmaßes 
oder Grubenfeldes und der dieses bildenden 
Grubenmaße und überschar,en, 

3. die' Lage der Eckpunkte des Rechtecks des 
begehrten Grubenmaßes in der waagrechten 
Ebene eines an der Erdoberfläche gewählten 
Eckpunktes des Grubenmaßes, bei einem be
gehrten Grubenfeld der Eckpunkte der 
Rechtecke aller Grubenmaße und der Eck
punkte der Vielecke 'der überscharen in der 
waagrechten Ebene eines an der Erdober
fläche gewählten Eckpunktes eines der Gru
benmaße des Grubenfeldes, in Koordinaten, 
die sich auf das System der Landesvermes
sung (§ 18 Abs. 2) beziehen, in Metern ohne 
Dezimalstellen, 

4. die Nummern der Grundstücke, auf denen 
das begehrte Grubenmaß oder Grubenfeld 
zu liegen kommt, die Katastral- und Orts
gemeinde sowie der politische Bezirk, wo sich 
die Grundstücke befinden, die Eirilagezahlen 

des Grundbuches, die Namen und Anschrif
ten der-Grundeigentümer sowie deren Eigen
tumsanteile, 

5. Angaben über die Gewinnungsberechtigungen, 
Abbaurechte betreffend sonstige mineralische 
Rohstoffe sowie Speicherbewilligungen (§ [13 
Abs. 1) im Bereich des begehrten Gruben
maßes oder Grubenfeldes sowie die Namen 
und Anschriften der Berechtigten, 

6. die Bergbuchseinlage, der die umzuwandelnde 
überschar zugesch,ieben ist; 

(3) Dem Antrag sind drei Abschriften von 
diesem anzuschließen, ferner etwaige Vermes
sungsprotokolle und Berechnungen, eine von 
einem Ingenieurkonsulenten für Markscheide
wesen oder einem verantwortlichen Markscheider. 
(§ 160) angefertigte Lagerungskarte (Abs. 4) in 
vierfacher Ausfertigung, ein Bergbuchsauszug 
letzten Standes betreffend die Bergbuchseinlage, 
der die umzuwandelnde überschar zugeschrie
ben ist, die Vollmacht eines allfälligen Bevoll
mächtigten des Antragstellers sowie ein 4en letzten 
Stand wiedergebender Handelsregisterauszug, 
wenn der Antragsteller im Handelsregister ein
getragen ist. 

(4) Die Lagerungskarte hat sowohl die Begren
zungen der umzuwandelnden überschar als aum 
die des dafür begehrten Grubenmaßes oder 
Grubenfeldes zu enthalten. Der § 37 gilt sinnge
mäß. 

(5) Anträge auf Umwandlung, die nicht den 
vorstehenden Bestimmungen entsprechen, sind zu
rückzuweisen. Wird innerhalb der im Abs. 1 ge
nannten Frist kein Antrag oder im Fall einer' 
Zurückweisung kein weiterer entsprechender An
trag gestellt, so ist die Bergwerksberechtigung 
für die überschar von der Berghauptmannschaft 
zu entziehen. 

(6) Die §§ 50 bis 52 und der § 178 gelten 
sinngemäß. 

(7) Hat der Inhaber der Bergwerksberechtigung 
für die umzuwandelnde überschar die Ausübung 
dieser Berechtigung einem 'anderen überlassen, 
so geht dieses Recht auf das Grubenmaß oder 
Grubenfeld, das durch die Umwandlung der 
überschar entstanden ist, über. 

§ 227. Die Eigentümer von Grubenmaßen un~ 
überscharen, die vor Inkrafttreten dieses Bundes
,gesetzes verliehen yrorden sind, haben, soweit 
dies nicht geschehen ist, die Lage des Aufschlags
punktes und der Eckpunkte der Rechtecke der 
Grubenmaße sowie der Vielecke der überscharen 
in der waagrechten Ebene des Aufschlagspunktes 
in Koordinaten, die sich auf das System der Lan
desvermessung (§ 18 Abs. 2) beziehen, in Metern 
ohne Dezimalstellen binnen fünf Jahren nach In
krafttreten dieses Bundesgesetzes bei sonstiger 
Entziehung der Bergwerksbei-echtigungen der 

4 
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Beghauptmannschaft anzugeben. Ist eine Ko
oidinatenangabe mit der verlangten Genauig
keit nicht möglich, so werden die Koordinaten 
von Amts wegen festgesetzt. 

§ 228. (1) Die Berghauptmannschaft hat bei 
Einlangen von Verleihungsgesuchen, wenn diese 
nicht nach § 36 Abs. 5 oder § 44 Abs. 4 zurückzu
weisen sind, in den Fällen der §§ 222, 223 una 
227 die Inhaber der Schurfberechtigungen und 
Bergwerksberechtigungen im Verleihungsgebiet 
schriftlich anzufordern, bei. sonstiger Entziehung 
der Berechtigungen die in den §§ 222, 223 und 
227 vorgesehenen Nachnennungen binnen drei 
Monaten vorzunehmen. Die Verleihungsverfahren 
sind bis dahin zu unterbrechen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß in den Fällen des 
§ 24. 

§ 229. Ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
erstrecken sich nach der Tiefe beschränkte 
Grubenmaße und überscharen unbeschränkt in 
die Tiefe und reichen Grubenmaße und über
scharen, die im Bereich von Tagmaßen verliehen 
worden sind, nach oben über das anstehende 
feste Gestein. 

§ 230. Stellt sich heraus, daß sich Grubenmaße 
oder überscharen ganz oder teilweise überlagern, 
so steht die Berechtigung zum ausschließlichen 
Gewinnen und zur Aneignung der in dem sich 
überdeckenden Teil vorkommenden bergfreien 
mineralischen Rohstoffe dem Inhaber der älteren 
Bergwerksberechtigung zu. 

§ 231. (1) Das Bergbuchsgericht hat von Amts 
wegen einer Bergbuchseinlage zugeschriebene 
Liegenschaften aus dem Bergbuch abzuschreiben 
und in das in Betracht kommende öffentliche 
Buch, zu übertragen. Für die Ab- und Zuschrei
bung gilt das Liegenschaftsteilungsgesetz. 

(2) Sind einer Bergbuchseinlage nur die An
lagen zugeschrieben und sind die Liegenschaften, 
auf denen sie sich befinden, nicht im Grundbuch 
eingetragen, so ist ein Verfahren nach § 65 des 
Allgemeinen Grundbuchsanlegungsgesetzes einzu
leiten. 

§ 232. Stellt die B'erghauptmannschaft fest, daß 
einzelne in einer Bergbuchseinlage eingetragene 
Bergwerksberechtigungen nicht auf Grund 
erschlossener natürlicher Vorkommen gleich
artiger bergfreier mineralischer Rohstoffe 
verliehen worden sind oder dies zwar 
der Fall ist, die Grubenmaße aber nicht 
aneinandergrenzen, so hat sie dem Bergbuchs
gericht die bezüglichen Bergwerksberechtigungen 
bekanntzugeben. Die Berghauptmannschaft hat 
auch anzugeben, welchen dieser Bergwerksberech
tigungen in der Einlage eingetragene Hilfsbau
konzessionen, Revierstollenkonzessionen oder An
lagen zuzuordnen sind. Das Bergbuchsgericht hat 
die Bergwerksberechtigungen, die diesen zuzuord
nenden Hilfsbaukonzessionen, Revierstollenkon-

zessionen oder Anlagen auf Anzeige der Berg
hauptmannschaft hin von Amts wegen aus der 
Einlage abzuschreiben und neu zu eröffnenden 
Bergbuchseinlagen zuzuschreiben. Für die Ab- und 
Zuschreibung gilt das Liegenschaftsteilungsgesetz. 

§ 233. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes über die Auflassung und Entziehung von 
Bergwerksberechtigungen gelten für die Auflas
sung und Entziehung von Hilfsbau- und Revier
stollenkonzessionen sinngemäß. 

(2) Selbständige Hilfsbaukonzessionen (§§ 87 
und 88 des Allgemeinen Berggesetzes, RGBl. 
Nr. 146/1854) und Revierstollenkonzessionen hat 
die Berghauptmannschaft auch dann für erloschen 
zu erklären, wenn die Bergwerksberechtigungen, 
zu deren vorteilhafteren Ausübung sie gedient 
haben, im Bergbuch gelöscht worden sind. Nach 
Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, mit dem 
die Bergwerkskonzession für erloschen erklärt 
worden ist, hat die Berghauptmannschaft diese 
in ihren Vormerkungen (§ 208) zu löschen und 
eine beglaubigte Abschrift: des Bescb:ei'des, versehen 
mit dem Vermerk, daß der Bescheid in Rechts
kraft erwachsen ist, dem Bergbuchsgerichtzu über
mitteln. Dieses hat daraufhin die Bergwerkskon
zession von Amts wegen im Bergbuch zu löschen. 

§ 234. Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bestehende Aufsuchungs- und Gewinnungsver
träge betreffend Bitumen gelten weiter" Sie sind 
binnen einem Jahr diesem Bundesgesetz anzu
gleichen. Dem Vertragspartner 'des Bundes steht 
ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auch die 
Ausübung des Rechtes zu, außer in fremden 
Bergbaugebieten (§ 176 Abs. 1), es sei denn, die 
in diesen Gewinnungs- oder Speicherberechtigten 
stimmen zu, im Aufsuchungsgebiet nach von der 
Berghauptmannschaft zu genehmigenden Arbeits
programmen kohlenwasserstofführende geo
logische Strukturen, die zum Speichern von flüs
sigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen ver
wendet werden sollen, zu suchen und zu erfor
schen. Er ist ferner berechtigt, flüssige oder gas
förmige Kohlenwasserstoffe in kohleriwasserstoff
führenden geologischen Strukturen oder Teilen 
von solchen innerhalb anerkannter Gewinnungs
felder ausschließlich zu speichern. Die §§ 79, 80, 
86 und 87 gelten sinngemäß. 

§ 235. In Gebieten, in denen bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ein Vorkommen von Stein
salz und anderen Salzen (§ 4 Abs. 1 Z. 1) ab
gebaut wird oder zumindest ganz oder teilweise 
erschlossen' ist, sind Gewinnungsfelder (§ 81 
Abs. 1) zu wählen, in denen die in Abbau 
stehenden oder erschlossenen Teile des Vorkom
mens zu liegen kommen; Die Lage der Gewin
nungsfelder ist der Berghauptmannschaft binnen 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes bekanntzugeben. Für die bezügliche 
Eingabe gilt der § 83 Abs. 1 und 2 sinngemäß; 
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die Koordinaten der Eckpunkte und des Auf
schlagspunktes sowie dessen Höhe sind jedoch 
nur in Metern ohne Dezimalstellen anzugeben. 

§ 236. (1) Die Berghauptmannschaft hat bei 
Einlangen von Ansuchen um Anerkennung von 
Gewinnungsfeldern, wenn di~ Ansuchen nicht 
nach § 83 Abs. 3 zurückzuweisen sind, im Fall 
des § 227, wenn es sich um Bergwerksberechti
gun gen der im § 224 genannten Art handelt, die 
gleichartige bundeseigene mineralische' Rohstoffe 
betreffen und sich ganz oder teilweise auf den 
Bereich 'der begehrten Gewinnungsfe1der bezie
hen, die Bergwerksberechtigten ·schriftlich aufzu
fOrldern, bei ·sonstiger Entziehung der Ber,echti
gungen ,die im § 227 vorgesehenen Nachnennun
gen binnen drei Monaten vorzunehmen. Die An
erkennungsverfahten sind bis dahin zu unter-
brech,en. . 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß bei Einlangen 
von Ansuchen um Erteilung von Speicherbewilli
gungen. 

§ 237. (1) Die Schurfbewilligung (§ 88) gilt bei 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als einer 
natürlichen oder juristischen Person für ein be
stimmtes Gebiet innerhalb des Amtsbezirkes 
einer Berghauptmannschaft (Schurfgebiet) erteilt, 
wenn 

1. in diesem Gebiet ein natürliches Vorkom
men grundeigener mineralischer Rohstoffe 
oder eine solche enthaltende verlassene Halde 
festgestellt und das Vorkommen oder die 
Halde noch nicht im Sinn des § 238 Abs. 2 
erschlossen worden ist und , 

2. die natürliche oder juristische Person Eigen
tümer der Grundstücke im Schurfgebiet ist 
oder die Grundeigentümer dem Erschließen 
und Untersuchen des Vorkommens oder der 
Halde zum Feststellen der Abbauwürdig
keit auf ihren Grundstücken oder Teilen 
davon zugestimmt haben. 

(2) Ist die Zustimmung von den Grundeigen
tümern für eine bestimmte Zeitdauer gegeben 
worden, so gilt die Schurfbe~illigung für die 
betroffenen Grundstücke oder Teile davon als 
nur auf diese Zeitdauer erteilt. Wird die Zeit
dauer, für 'die die Zustimmung gegeben worden 
ist, verlängert, so verlängert sich in gleichem Aus
maß die Geltungsdauer der Schurfbewilligung. 
Bezieht sich die Zustimmung auf einzelne grund
eigene mineralische Rohstoffe, so erstreckt sich 
die Schurfbewilligung nur auf diese. Wird die 
Zustimmung für weitere grundeigene mineralische 
Rohstoffe erwirkt, so gilt die Schurfbewilligung 
als auch für diese erteilt. Die Verlängerung und 
das Erwirken der Zustimmung sind binnen zwei 
Wochen der Berghauptmannschaft anzuzeigen 
und· nachzuweisen. 

(3) Der Inhaber der Schurfbewilligung hat der 
Berghauptmannschaft binnen einem Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Schurf-

gebiet unter Anschluß eines Verzeichnisses der 
Grundstücke, eines den letzten Stand wieder
gebenden Grundbuchsauszuges, allfälliger Zu
stinimungserklärungen der Grundeigenturner und 
eines Lageplanes, in dem die Begrenzungen des 
Schurfgebietes eingetragen sind, bei sonstigem 
Erlöschen der Schurfbewilligung bekanntzu
geben. Sind die Erfordernisse des Abs. 1 nicht 
erfüllt, so hat dies die Berghauptmannschaft 
durch Bescheid festzustellen. Andernfalls hat die 
Berghauptmannschaft den Inhaber der' Schurf
bewilligung schriftlich von deren Vormerkung 
(§ 208) zu verständigen. 

§ 238. (1) Die Gewinnungsbewilligung (§ 94 
Abs. 1) gilt bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
als einer natürlichen oder juristischen Person für 
einen bestimmten, nach der Tiefe nicht beschränk
ten, im A11ltsbezirk der Berghauptmannschaft 
gelegenen Raum (Abbaufeld) erteilt, wenn 

1. sich in diesem Raum ein erschlossenes natür
liches Vorkommen grundeige~er minerali
scher Rohstoffe oder eine solche enthaltende 
erschlossene verlassene Halde oder ein er
schlossener Teil davon befindet und 

2. die natürliche oder juristische Person Eigen
tümer der Grundstücke im Abbaufeld ist 
oder Abbaurechte für grundeigene minerali
sche Rohstoffe im Abbaufeld besitzt. 

(2) Als erschlossen im Sinn des Abs. 1 ist ein 
Vorkommen, eine Halde oder ein Teil davon 
anzusehen, wenn grundeigene mineralische Roh
stoffe nachgewiesen sind und die Ausdehnung 
des Vorkommens, der Halde oder des Teiles 
davon im Abbaufeld bekannt ist. 

(3) Gelten die Abbaurechte für eine bestimmte 
Zeitdauer, so gilt die Gewinnungsbewilligung für 
die betroffenen Grundstücke oder Teile davon 
als nur auf diese Zeitdauer erteilt. Wird die Zeit
dauer, für die die Abbaurechte erteilt worden 
sind, verlängert, so verlängert sich in gleichem 
Ausmaß die Geltungsdauer der Gewinnungsbe
willigung. Betreffen die Abbaurechte einzelne 
grundeigene mineralische Rohstoffe, so bezieht 
sich die Gewinnungsbewilligung nur auf diese. 
Werden Abbaurechte für weitere grund ei gene 
mineralische Rohstoffe erworben, so gilt die 
Gewinnungsbewilligung als auch für dies.e erteilt. 
Die Verlängerung und der Erwerb der Abbau
rechte sind binnen zwei Wochen der Berg
hauptmannschaft anzuzeigen und nachzuweisen. 

(4) Der Inhaber der Gewinnungsbewilligung 
hat der Berghauptmannschaft binnen zwei Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
Lage der Eckpunkte der Schnittfigur des Abbau
feldes in einer waagrechten Ebene in Koordinaten, 
die sich auf das System der Landesvermessung 
(§ 18 Abs. 2) beziehen, in Metern ohne Dezimal
stellen unter Anschluß einer geologisch-Iager
stättenkundlichen Beschreibung des ersch1o~senen 
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Vorkommens, der erschlossenen Halde oder des 
erschlossenen Teiles davo.n, etwaiger Unter
suchungsbefunde und Gutachten, einer von einem 
Ingenieurkonsulenten für' Markscheidewesen 
oder einem verantwortlichen Markscheider 

,(§ 160) angefertigten Lagerungskarte in drei
facher Ausfertigung -für sie gilt § 37 sinn
gemäß -, eines den letzten Stand wiedergebenden 
Grundbuchsauszuges, wenn der Inhaber der Ge
winnungsbewilligung im Handelsregister einge
tragen ist, eines den fetzten Stand wiedergeben
den Handelsregisterauszuges sowie bei Bestehen 
von Abbaurechten auch vün Unterlagen hierüber 
bei sünstigem Erlöschen der Gewinnungsbewilli
gung bekanntzugeben. Sind die Erfordernisse des 
Abs. 1 nicht erfüllt, so. hat dies die Berghaupt
mannschaft durch Bescheid festzustellen. Andern
falls hat die Berghauptmannschaft den Inhaber 
der Gewinnungsbewilligung schriftlich von deren 
Vormerkung (§ 208) zu verständigen. 

§ 239. BewiUigungen nach § 125 des Berg
gesetzes, BGEl. Nr. 73/19'54, und BewiHigungen 
nach § 2 der Verordnung Ülber die AufsudlUng 
ul1!d Gewinnung mineralischer ,'Bodenschätze, 
deutsches R:GBL 1943 I S. 17, erlöschen mit In
krafttreten ,dieses Bundesgesetzes. 

§240. Natürliche und juristische Personen, die 
bei Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes eine 
Schurf- oder Gewinnungstäüg'keit betreffend son
stige mineralische Rohstoffe 3!usÜlben, halben, So.
weit diese Tätigkeit nach ·dem § 2 AJbs. 1 und 2 
.diesem Bundesgesetz unterliegt, .der Ber,ghaupt
mannschaft binnen einem Jahr ,die im § 106 
Abs. 2 angeführten Unterlagen nachzureichen. 

§ 241. Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
besteherude Bewilligungen Zur Aufsuchung und 
Erforschung geologischer Stnikturen, ,die zur 
unterirdischen behälterlosen Speicherung von Bi
tumen in flüss~gem oder gasförmigem Zusta.nd 
verwendet werden soHen (§ 133 ades Berggesetzes 
in der Fassung der Berg,gesetznoveUe 1969), gelten 
als Bewilligungen im Sinn ,des § 110 weiter; B·e
willigungen zur unterirdischen behälterlosen 
Speicherung von Bitumen 'in flüssigem oder gas
förmigem Zustand (§ 1}3 Ib des Ber,ggesetzes in 
der Fassung ,der Berggesetznovelle 1969) werden 
mit Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes gegen
standslos. 

Schürfen nach Talk, Kaolin und Leukophyllit 
sowie deren Gewinnung 

,§ 242. (1) Während dreier Jahre nach Inkraft
'treten dieses Bundesgesetzes ,darf der Grundeigen
tümer außer in fremden Bergbaugebieten (§ 176 
Abs.1), es sei denn, ·die in diesen Gewin:nungs
oder Speicherberechtigten stimmen zu, ohne 

:Schurfberechtigung nach von ,der Bef'ghauptmann-
schaft zu genehmigenden !.Arbeitsprogrammen auf 
seinen Grundstücken natürliche Vorkommen vo.n 
"Talk, Kaolin oder LeukophyJilit und einen der-

artigen mineralischen Rohsto.ff enthaltende ver
lassene Halden zum Feststellen der Albbauwürdig
keit erschließen und untersuchen. Ist ,das Erschlie
ßen und Untersuchen einem anderen Ülberlassen 
","orden, ~o ist dieser hiezu berechtigt. Der Grund
eigentümer kann jedoch ·diesfa:lls ein no.ch nicht 
erschlo.ssenes oder untersuchtes Vorkommen, 
außer in fremden Be1"'g!baugebieten, es sei denn, 
die in diesen Gewinnungs- o.der Speicher'berechti,g
tensti~men zu, zum Feststellen' der Albbauwür
digkeit nach vo.n der Berghauptmannschaft zu 
genehmigenden Arbeitspro.grammen selbst er
schließen und untersuchen, wenn der hiezu Be
rechtigte einer bezüglichen Auffo.rderung hinnen 
angemessener F,rist nicht nachgekommen ist. Im 
Streitfall entscheidet die Berlgih3!uptmannschaft. 

(2) Die §§ 92 und 93 gelten sinngemäß. 

§ 243. (1) Das Vorrecht auf Verleihung von 
Bergwerksberechi:igungen für Grubenmaße oder 
überscharen auf Grund erschlossener natürlicher 
Vorko.mmen von Talk, Kao.lin o.der Leuko.phyllit, 
einen derartigen mineralischen Ro.hsto.ff enthal
tender erschlo.ssener verlassener Halden oder er
schlo.ssener Teile davon ,gebührt unter mehrepen 
Verleihungswerbern ,dem Grundeigentümer, 
wenn dieser binnen drei Jahren nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes bei ,der Berghaupt-
mannschaft ·darum angesucht hat. ' 

(2) Besteht ,bei Inkrafttretendieses Bundes
gesetzes ein Ablbaurecht für Talk, Kao.lin o.der 
LeukophyHit, so. steht dem Albbauberechtigten 
die Ausubung der dem . Grundeigentümer ver
lieh'enen Bergwerkslberechtigungen auf die Dauer 
des Aibbaurechtes zu. Hat der Grundeigentümer 
auf sein Vorrecht nach Abs. 1 verzichtet, so. ge
bührt dieses dem Albbauberechtigten. Als Verzicht 
ist auch das Nichteinbringen eines Verleihungs
gesuches anzusehen. ' 

{3) Inden FäHen des Abs. 1 und 2 ist eine 
Bergwerksberechtigung für eine überschar bei 
Erfüllung der sonstigen Vo.raussetzungen auch 
dann zu verleihen, wenn .die überschar nicht vo.n 
Gru.benmaßen, vo.n Ülberscharen oder von Gru
henmaßen und überscharen ganz oder weit
,gehend umgeben ist, jedo.ch der Verleihungswer
ber Ber,gwerkSberechtigter für ein angrenzendes 
Grlflbenmaß o.der eine angrenzende überschar 
ist o.der die Bergwerksberechtigung für die über
schar zusammen mit der Bergwerbberechtigung 
für ein angrenzendes Grubenmaß verliehen wird. 

(4) Die Voraussetzungen für die Verleihung 
von Ber,gwerksberechtigungen ,für Grubenmaße 
nach § 34 Abs. 1 und überscharen nach § 43 
Abs. 1 sind inden FäHen des Abs. 1 und 2 aJs 
gegeben anzusehen, wenn das Vorko.mmen oder 
,die Halde bereits abgebaut wird. Die nach § 36 
Abs. 1 Z. 3 his 5 und nach § 44 Abs. 1 Z. 3 in, 
das Vedeihungsgesuch aufzunehmenden Angaiben 
entfaHen. 
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(5) Besteht ein Alblbaurecht und sucht der 
Grundeigentümer nach Albs. 1 um Verleihung 
von Bergwerksberechtigungen an, so hat das Ver
Ieihungsgesuchaudt Ang:lJbenüber das Ahbau
recht sowie den Namen und die Anschrift des 
Abbauberechtigten zu enthalten. Der Abbau
berechtigte ist Partei im Verleihungsverfahren. 

§ 244. Ist das natürlidte Vorkommen, von Talk, 
Kaolin oder Leukophyllit, die einen derartigen 
mineralischen Rohstoff entha1tende ver,lassene 
Ha,1de oder ein Teil davon bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bereits erschlossen, so darf 
der Gr,unde~gentümer, wenn jedoch ein Abbau~ 
recht für Talk, Kaolin oder Leukophyllit besteht, 
der Abbauberechtigte das Vorkommen oder die 
Halde während ,dreier Jahre nach Inkrafttreten 
dieses ·Bundesgesetzes und, wenn bis ,dahin Ülber 
das Verleihungs ansuchen ih den FäHen des § 243 
Abs. 1 und 2 nicht entschieden worden ist, auch 
noch bis zur Entscheidung hierüher ohne Berg
werksherechtigungen abbauen. Die Aufnahme, 
jede länger als eine Woche dauernde Unterbre
chung sowie ,die Wiederaufnahme der Gewinnung 
sind ,der Berghauptmannschaft unverzüglich an
zuzeigen. Bei Unterbrechung der Gewinnung ist 
auch die voraussichdiche Dauer ,der Unterhre
chung anzugeben. 

Bestehende Sonden 

§ 245. Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Sonden' gelten 
die Bewilligungen nach dem§ 146 Abs. 1 als er
teilt. Auf wesentliche Änderungen ist jedoch der 
§ 146 anzuwenden. 

Bestehende Zulassungen von Maschinen, Geräten 
und Materialien für die Verwendung im Bergbau 

§ 246. (1) Bei Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes vom Bundesminister für Handel,Gewerbe 
und Industrie für die Verwendung im Bergbau 
zugelassene Betriebsfahrzeuge, Taglbaugeräte, 
Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel, Schutzaus
rüstungslgegenstände sowie Arbeitsstoffe ,dürfen 
auch weiterhi·n verwendet werden. 

(2) Nach § 81 Abs. 1 des Ber,ggesetzes, BGBL 
Nr. 73/1954, in der Fassung des Art. I Z. 4 des 
Bundesgesetzt;s BGBt Nr. 67/1969, nach § 81 
Abs. 1 des Berggesetzes inder ursprünglichen 
Fassung und nach § 133 des Allgemeinen Berg
gesetzes, RGBI. Nr. 146/1854, in der Fassung 
des Art. 50 Z. VII des Verwaltungsentlastungs
gesetzes,BGBL Nr. 277/1925, ertei'lte Bewilligun
gen zum Betrieb oder ~ur Benützung von Be
triebsfahrzeugen, Tagbaugeräten, Betriebseinrich
tungen . oder Betriebsmitteln gelten als Zulassun
gen von Einzelausführungen, wenn eine Zulas
sungspflicht auf Grund einer nach § 148 erlasse-

nen Verordnung besteht und der Bewilligungs
bescheid bei· Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
rechtskräftig gewesen ist. 

(3) Der§ 149 Albs. 3 un,d 4 gih sinngemäß. 

Bestellte Betriebsleiter, Betriebsl~iter-Stellvertre
ter und Betriehsaufseher 

§ 247. ,(1) Die Bestellung von Personen zu Be
triebsleitern gilt nach Maßgabe .des § 150 Abs. 2 
und 3 als nach § 154 Abs. 1 anerkannt, wenn die 
Personen bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
als Betriebsleiter :besteHt gewesen sind und deren 
Befähi,gung zur ,Leitung des Ber,gbaUlbetriebes, der 
selbständigen Betriebsabteilung oder von gleich
artige Tätigkeiten ausübenden Abteilungen ver
schiedener Ber,glbaubetriebe mit ·Bescheid ·der 
Berghauptmannschaft anerkannt worden ist oder 
sie hiefür mit Bescheid des Bun,desministers für 
Handel, Gewel1be und Industrie zugelassen wor
den sind. Dies gilt auch für die Bestellung von 
Personen zu Betriebsleiter-Stell'Vertretern, wenn 
diese :bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als 
Betriebsleiter-Stellvertreter hesteUt ,gewesen sind 
und als solche mit Bescheid der Ber,glhauptmann
schaft zugelassen worden sind. 

(2) Die .Bestellung von Personen zu Betriebs
aufsehern gilt nach Maßgabe des § 150 Abs. 2 
und 3 a:ls nach § 154 Abs. 1 anerkannt, wenn die 
Personen bei Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes 
als Betriebsaufseher hestellt gewesen sind und 
deren Befähigung zur technischen Aufsicht beim 
Bergbaubetrie'h, der selbständigen iBetriebsabtei
lung oder bei gleichartige Tätigkeiten ausübenden 
Abteilungen mehrerer Berglbaubetriebe mit Be
scheid der Beliglhauptmannschaft anerkannt wor
den ist oder sie hiefür mit Bescheid de.r Berg
hauptma;nnschaft zugelassen worden sind. 

(3) Der Bergbauberechtigte hat der nach § 153 
zuständigen Bergbehörde binnen sechs. Monaten 
nam Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes den Auf
gabenbereich und die Befugnisse der im Abs. 1 
und 2 genannten Personen bekanntzugeben. Die 
Vormerkung der bekanntgegebenen Aufgaben
bereiche und Befugnisse ist dem Bergbauberech
tigten schriftlich mitzuteilen. 

Tätigkeiten von Fremdunternehmern 

§ 248. (1) Fremdunternehmer, die bei Inkraft-' 
treten 'dieses Bundesgesetzes von Bergbauberech
tigten übertragene Tätigkeiten ausüben, haben 
der zuständigen Bergbehörde binnen zwei Mona
ten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
für die Leitung und technische Aufsicht verant
wortlichen Personen unter Angabe der Aufgaben
bereiche und Befugnisse bekanntzugeben. Der' 
§ 159 gilt sinngemäß. 

(2) Die Vormerkung der bekanntgegebenen 
Personen, Aufgabenbereiche . und Befugnisse ist 
den Fremdunternehniern schriftlich mitzuteilen. 
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Mit den Aufgaben eines verantwortlichen Mark
scheiders betraute Personen 

§ 249. (1) Personen, die bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes mit den im § .160 Abs. 1 um
schriebenen Aufgaben betraut gewesen sind und 
diese wenigstens drei Jahre wahrgenommen 
haben, gelten' nach Maßgabe des § 160 Abs. 1 
und 2 als verantwortliche Markscheider, deren 
Bestellung nach § 163 Abs. 1 anerkannt worden 

, ist. 

(2) Die Bergbauberechtigten haben der nach 
§ 162 zuständigen 13ergbehörde binnen sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
die im Abs. 1 genannten Personen bekanntzu
geben. Die Vormerkung der bekanntgegebenen 
Personen ist den Bergbauberechtigten schriftlich 
mitzuteilen. 

Namhaftmachung der Bergbaubevollmächtigten 

§ 250. Ist nach § 166 Abs. 1 ein Bergbau
bevollmächtigter zu bestellen, so ist dieser binnen 
zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes den im § 166 Abs. 2 genannten Berg
behörden namhaft zu machen. Die Vormerkung 
der namhaft gemachten Bergbaubevollmächtigten 
ist den Bergbauberechtigten schriftlich mitzutei
len. 

Bestehende Bruchgebiete 

§ 251. Bruchgebiete, die bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes' aufrecht sind, gelten als Bergbau
gebiete weiter. Grundstücke und Grundstücksteile, 
die nicht zum Bruchgebiet erklärt worden sind,. 
jedoch nach § 176 Abs. 1 in Bergbaugebieten ge
legen wären, sind der Berghauptmannschaft bin
nen drei Jahren bekanntzugeben. Die §§ 177 
und 178 gelten sinngemäß. 

Bestehendes Bergbaugelände 

§ 252. Werden nach Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes in einem Bergbaugelände, in dem vor 
Inkrafttreten 'dieses Bundesgesetzes im § 2 Abs. 1 
angeführte Tätigkeiten ausgeübt worden sind, 
Bergschäden wahrgenommen, so hat die Berg
hauptmannschaft zu untersuchen, in welchen Be
reichen und Zeiträumen voraussichtlich noch mit 
dem Auftreten von Bergschäden zu rechnen ist, 
welcher Art diese voraussichtlich sein werden 
und welches Ausmaß sie voraussichtlich haben 
werden. Im übrigen gilt der § 203 Abs. 3 sinn
gemäß. 

Löschung grundhücherlicher Eintragungen 

§ 253. Im Grundbuch eingetragene Rechte, 
deren Gegynstand das Aufsuchen und Gewinnen 
bergfreier mineralischer Rohstoffe ist, sind gegen
standslos, soweit es 'sich nicht um Eintragungen 

im Bergbuch handelt. Auf Grund einer Mitteilung 
der Berghauptmannschaft hat das Grundbuchs· 
gericht das Verfahren zur Löschung nach dem 
Allgemeinen Grundbuchsgesetz 1955 von Amts 
wegen einzuleiten. 

Schutzgebiete nach dem Allgemeinen Berggesetz 

§ 254. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft durch Verordnung die nach den §§ 18 
und 222 des Allgemeinen Berggesetzes, RGBl. 
Nr. 146/1854, für Heilquellen und Wasserver
sorgungsanlagen bestimmten Schutzgebiete neu 
festzusetzen od'er, wenn die Voraussetzungen hie
für nicht mehr gegeben sind, aufzulassen. In 
dieser Verordnung ist auch zu bestimmen, inwie
weit die im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
in den neu festgesetzten Schutzgebieten durchge
führt werden dürfen. Mit dem Inkrafttreten 
der das Schutzgebiet neu festsetzenden oder 
dieses auflassenden Verordnung wird der nach 
den §§ 18 un'd 222 des Allgemeinen Berggesetzes 
ergangene individuelle oder generelle Verwal
tungsakt, der das Schutzgebiet seinerzeit festge
setzt hat, gegenstandslos. 

(2) Individuelle und generelle Verwaltungsakte, 
die nach den §§ 18 und 222 des Allgemeinen 
Berggesetzes ergangen sind und Schutzgebiete für 
andere Objekte als Heilquellen un'd Wasserversor
gungsanlagen festgesetzt haben, verlieren mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihre Wirksam
keit. ' 

Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften 

§ 255. Die für Arbeitnehmer in Betrieben 
für das Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten 
bergfreier mineralischer Rohstoffe erlassenen ar
beitsrechtlichen Vorschriften auf Gesetzesstufe gel
ten, soweit sie noch aufrecht siild, auch für Ar
beitnehmer, die im § 2 Abs. 1 angeführte Tätig
keiten ausüben, die sich nicht auf bergfreie mine
ralische Rohstoffe beziehen. 

Befreiung von Gebühren und Bundesverwaltungs
abgaben 

§ 256. Die durch die übergangsbestimmungen 
dieses Bundesgesetzes veranlaßten Eingaben und 
deren Beilagen sowie die durch die übergangs
bestimmungen dieses Bundesgesetzes veranlaßten 
Amtshandlungen sind von den Stempelgebühren, 
Bundesverwaltungsabgaben und Gerichtsgebühren 
befreit. 

Anhängige Verfahren 

§ 257. Für die vor Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes begangenen und mit Str:l,fe bedroht 
gewesenen Zuwiderhandlungen der im § 215 ge
nannten Art und für die im Zeitpunkt des In-
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krafttretens dieses Bundesgesetzes anhängigen 
Verfahren gelten die his dahin anzuwenden ge
wesenen Vorsmriften. 

Bestehende individuelle Verwaltungsakte 

§ 258. Individuelle Verwaltungsakte, die auf 
Grund 'von Remtsvorschriften erlassen worden 
sind, die durch dieses Bundesgesetz außer Kraft 
gesetzt werden, bleiben aufrecht, soweit sich aus 
diesem Bundesgesetz nicht etwas anderes ergibt. 
Dies gilt aum für individuelle Verwaltungsakte, 
die auf Rechtsvorschriften beruhen, die durch die 
im ersten Satz bezeichneten Vorschriften aufge-
hoben worden sind. . 

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes 

§ 259. Soweit. in anderen Rechtsvorschriften 
des Bundes auf die durch dieses Bundesgesetz 
aufgehobenen Vorschriften verwiesen wird, tre
ten an deren Stelle die entsprechenden Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Anhörungsrechte von Organen der' Gemeinden 

§ 260. Die Organe der Gemeinden haben die 
ihnen in den §§ 40, 47, 67, 85, 99, 117, 132 143, 
146, 172 und 203 eingeräumten Anhärungsrechte 
im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
wahrzunehmen. 

Inkrafttreten 

,§ 261. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Au
gust 1975 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können bereits von dem seiner Kund
machung folgenden Tag an erlassen werden. Diese 
Verordnungen dürfen frühestens mit dem im 
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt 
werden. 

(2) Mit der Vollziehung des § 76 Abs. 2 dritter 
Satz und des § 169, soweit dieser das finanz
behördliche Vollstreckungs- und Sicherungsver
fahren betrifft, ist der Bundesminister für Finan
zen betraut. 

(3) Mit der Vollziehung der §§ 49, 51, 52, 64 
Abs. 2, 65, 66, 70 Abs. 2, 71 Abs. 2, 74 Abs. 2, 
78 Abs. 2, 166 Abs. 3, 174, 178 Abs. 2, 181 Abs. 2 
erster Satz, 183 bis 192, 231 und 253, der §§ 67 
Abs. 1 letzter Satz, 75, 87, 101, 105 Abs. 3 'letzter 
Satz, 119, 136 letzter Satz, 144 Abs. 1, 171, 172 
Abs. 3 und 6, 175 Abs. 2, 179 Abs. 2 und 3, 182 
Abs. 5, 211, 224 Abs. 3 letzter Satz, 225 Abs. 6, 
226 Abs. 6, 232 bis' 234 und 251, soweit deren 
Bestimmungen eine Zuständigkeit von Gerimten 
vorsehen, und des § 169, soweit dieser das gericht
liche Vollstreckungs- und Sicherungsverfahren be
trifft, ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

(4) Mit der Vollziehung der §§ 131 und 175 
ist, soweit deren Bestimmungen Angelegenheiten 
des Wasserremtes betreffen, der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betraut. 

(5) Mit der Vol1ziehung des § 255 ist, soweit 
dieser nicht Angelegenheiten des Arbeitnehmer
schutzes im Bergbau betrifft, der Bundesminister 
für soziale Verwaltung betraut. 

(6) Mit der Vollziehung des§ 147 Abs. 2 
zweiter Satz ist 'der Bundesminister für Verkehr 
betraut. 

(7) Mit der Vollziehung der §§ 73 und 144 ist, 
soweit deren Bestimmungen die Mitwirkung der 
Geologischen Bundesanstalt und der Montanisti.: 
schen Hochschule in Leoben vorsehen, der Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung be
traut. 

(8) Mit der Vollziehung des § 256 ist hinsicht
lich der Bundesverwaltungsabgaben die Bundes-

Vollziehung regierung, hinsichtlich der Stempelgebühren der 
Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich der 

§ 262. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes-, Gerichtsgebühren der Bundesminister für Justiz 
gesetzes ist, sofern die Abs. 2 bis 7 nicht anderes im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
bestimmen, der Bundesminister für Handel, Ge- Finanzen betraut. 
werbe und Industrie betraut, je'doch hirisichtlidl 
des § 214 Abs. 5 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des 
§ 254 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft und hin
sichtlich des § 132 Abs. 3 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung. 

(9) Mit der Wahrnehmung dei dem Bund als 
Träger von Privatrechten nach den §§ 77 und 78 
Abs. 1 zustehenden Rechte ist der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
betraut. 
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Erläuterungen 

A. A 11 gern ein e s 

I. 

Der Bun'desminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie hat die Oberste Bergbehörde am 
28. September 1970 beauftragt, einen Gesetzent
wurf für die Novellierung des Berggesetzes vom 
10. März 1954, BGBl. Nr. 73, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 162/1967 und 67/1969 
auszuarbeiten. Er hat hiefür in dem am 29. Sep
tember 1970 dem Ministerrat erstatteten 'Bericht 
und, in der Fragestunde der Nationalrates am 
28. Oktober 1970 (siehe steno graphisches Proto
koll über die 15. Sitzung des Nationalrates am 
28. Oktober 1970, XII. GP, Seiten 678 und 679) 
als Grundsätze eine stärkere Einflußnahme 
besonders des Landes und der Gemeinden in 
bergbehördlichen Verfahren, die Neufassung der 
Listen der Bergbaumineralien, die Neugestaltung 
des Schurfberechtigungswesens, die Änderung der 
Bestimmungen über die Verleihung von Berg
werksberechtigungen, die Neuregelung der Haf
tung für Bergschäden nach Stillegung eines Berg
baus und Auflassung der Bergbauber,ech:tigung 
sowie die Angleichung verschiedener technischer 
und' verwaltungsrechtlicher Vorschriften, an den 
gegenwärtigen Stdnd d~r Entwicklung genannt. 

Am 18. Dezember 1970 hat der Nationalrat 
folgenden zum Bundesfinanzgesetz für das Jahr 
1971 eingebrachten Entschließungsantrag (siehe 
steno graphische Protokolle über di~ 26. und 
28. Sitzung des Nationalrates am 15. und 16. bzw. 
am 16., 17. und 18. pezember 1970, XII. GP, 
Seite 2095 bzw. Seite 2454) einstimmig angenom
men: 

"Der Herr Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie wird' ersucht, den Ländern 
und den betroffenen Gemeinden im bergbehörd
lichen Verfahren Parteistellung einzuräumen." 

vertretungen in bergbehördlichen Verfahren zu 
äußern. Hiebei brachte der Prorektor der Mon- , 
tanistischen Hochschule in Leoben einen vom 
Professorenkollegium dieser Hochschule' am 
18. November 1970 einstimmig gefaßten Be
schluß (siehe "Berg- und Hüttenmännische Mo
natshefte", Heft 12/1970, Seite 413)-zur Ver
lesung, in dem es abschließend heißt: 

"Das Professorenkollegium sieht sich auf Grund 
seiner Fachkenntnis veranlaßt, warnend darauf 
aufmerksam zu machen, daß die Verwirklichung 
einschneidender restriktiver Maßnahmen auf 
dem Gebiete des Bergrechtes unter anderem zu 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung, wenn 
nicht sogar zum Erliegen des Aufschlusses mine
ralischer Rohstoffe in österreich führen würde, 
auf diese Weise die optimale Versorgung der 
österreichischen Wirtschaft mit Rohstoffen und 
Energie in Gefahr brächte, der wohlbegründeten 
Rohstoffpolitik anderer, mit österreich wirt
schaftlich konkurrierender Industriestaaten zum 
Nachteil österreichs diametral entgegenstünde 
und insgesamt geeignet wäre, der österreichischen 
Volkswirtschaft und ihrer Entwicklung langfristig 
schweren Schaden zuzufügen. 

Angesichts der aufgezeiSten Probleme und der 
Schwierigkeit der Materie hält es das Professoren
kollegium der Montanistischen Hochschule jeden
falls für geraten, Maßnahmen zur Novellierung 
des Berggesetzes nur nach sorgfältiger Beratung, 
insbesondere auch unter Einschluß der hiezu 
fachlich Berufenen, und nur behutsam sowie unter 
Wahrung des Primats _ der Allgemeinheit zu 
setzen." 

Am 16. Dezember 1970, 13. Jänner, 12. Feber, 
12. und 30. März 1971 fanden ~erghauptmänner
konferenzen statt, bei denen die Novellierung$
themen eingehend erörtert wurden. ' 

Nach Klärung verschiedener Detailfragen, mit 
Bei einer am 21. Dezember 1970 stattgefun- denen auch der Verfassungsdienst des Bundes

denen Enquete hatten die Interessenvertretun- kanzleramtes, das Völkerrechtsbüro im Bundes
gen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, das 
die Vertreter der Montanwissenschaften Gelegen- Bundesministerium für Justiz" die Geologische 
heit, sich zum vorzusehenden Ausmaß der Ein- Bundesanstalt, das Bundesamt für Eich- und Ver
flußnahme von Land, Gemeinden und Interessen- . messungswesen und die Institute für Aufbe-
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reitung und Veredlung, für Erdölg~ologie und 
Angewandte Geophysik sowie für Markscheide
und Bergschadenkunde der Montanistischen 
Hochschule in Leoben befaßt wurden, arbeitete 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie (Oberste Bergbehörde) zu 21 Novellie
rungsthemen Vorschläge aus. Diese und ein über 
Ersuchen der Obersten Bergbehörde vom Profes·· 
sorenkollegium der Montanistischen Hochschule 
erstatteter Vorschlag für die Neufassung der 
Listen der Bergbaumineralien waren Gegenstand 
von Enqueten am 26. Mai und 18. Juni 1971. 
Bei diesen hatten die berührten Bundesministe
rien, die Länder, die Interessenvertretungen, die 
Vertreter der Montanwissenschaften und die 
Bergbauunternehmer die Möglichkeit, Anregun
gen zu den NovelIierungsthemen vorzubringen. 

Am 24. Juni 1971 teilte der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie dem Natio
nalrat in der Fragestunde den Stand der Arbeiten 
am Entwurf der Berggesetznovelle mit (siehe 
stenographisChes Protokoll über die 48. Sitzung 
des Nationalrates am 24. Juni 1971, XII. GP, 
Seiten 3625 und 3626). 

In der Folge fanden mehrere Aussprachen mit 
Vertretern der Fachverbände der Bergwerke und 

. Eisen erzeugenden In'dustrie, der Stein- und ke
ramische~ Industrie sowie der Erdölindustrie 
statt. Im Herbst 1971 nahmen die Fachverbände 
zu den bei den Enqueten am 26~ Mai und 18. Juni 
1971 zur Diskussion gestandenen . Vorschlägen 
detailliert schriftlich Stellung. 

Verschiedene Vorbringen bei den Enqueten und 
in den Stellungnahmen der Fachverbände mach
ten die Einholung von Gutachten der Hauptkom
mission für Berg-, Markscheide- und Erdölwesen 
sowie für Montangeologie an der Montanistischen 
Hochschule in Leoben, der Geologischen Bundes
anstalt, der Institute für Bergbaukunde sowie für 
Markscheide- und Bergschadenkunde der Mon
tanistischen Hochschule und des Institutes für 
Staats- . und Verwaltungsrecht der Universität 
Wien erforderlich. 

Am 7. Dezember 1971 gab das' Bundesmini
sterium für Handel, Gewel'be und Industrie 
(Oberste Bergbehörde) die Ergebnisse von Unter
suchungen .des Institutes für Staats- und Ver
waltungsrecht .der Universitä( Wien hinsichtlich 
der ZueI'kennungder Parteistellung an Land und 
Gemeinden in bergbehördlichen Verfahren sowie 
bezügliChe Vorschläge den Ländern ·und Inter
essenvertretungen bekannt und ersuchte diese 
um Stellungnahme. 

Die Außerungen der Länder, der Interessen
vertretungen sowie der befaßten Hochschulinsti
tute ließen es als zielführender . erscheinen, einen 
Entwud für ein neues Berggesetz und nicht hloß 
für eine Novene zum geltenden Betggesetz aus
zuarbeiten. Für diesen Entschluß war mitJbestim-

mend, daß das geltende Berggesetz eigentlich das 
Ergebnis einer die Aufga!ben einer Wiederverlaut
barung und einer. Novellierung verbindenden 
Neufassung des Allgemeinen Berggesetzes vom 
23. Mai 1854 ist (siehe Erläuternde Bemerkungen 
zur Regierungsvorlage betreffend ,das Berggesetz, 
65 der Beilagen zu den stenograJ>hischen Proto
kollen ·des Nationalrates VII. GP). InfoLge der 
seinerzeit noch ausständig gewesenen Regelung 
der Eigentumsverhältnisse an den Vermögen
schaften des Deutschen Reiches auf österreichi
schem Gebiet sind außerdem' für das Aufsuchen 
und Gewinnen von Bitumen (Kohlenwasserstof
fen) die Rechtsvorschriften ·des Deutschen Reiches 
vorerst noch aufrechterhalten worden und sind 
erforderliche Anderungen mancher hergrecht
licher Institute untetiblieben. Auch ist ·der Ver
schiedenartigkeit 4er Bergbauzwei,ge nur he
schränkt Rechnung getragen worden. 

Von der Absicht, einen Entwurf für ein neues 
Berggesetz auszuatbeiten, wurde der National
rat vom Bundesminister für Handel, Gewerbe 
un·d Industrie in der Fragestunde am 2. Feber: 
1972 unterrichtet (siehe stenographisches Proto
koll Ü'ber ,die 22. Sitzung des Nationalrates am 
2. Feber 1972, XIII. GP, Seiten-1616 und 1617). 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie (Oberste Bergbehör.de) arbeitete 
daraufhin nach FühLungnahme mit den einschlä
gigen Instituten ·der Montanistischen Hochschule 
in Leoben sowie mit dem Institut f'ür Staats
und VerwaItungsrecht der Universität Wien den 
Entwurf eines Bun,desgesetzes über ,den Bergbau 
(Berggesetz 197 .) aus und führte ,diesen Gesetz- . 
entwurf im August 1972 .dem Begutachtungs
verfahren zu. 

Zu dem Gesetzentwurf langten bis Anfang 
April 1973 Stellungnahmen von über 30.0. Seiten 
von mehr als 45 SteHen ein. Nach.dem zu ver
schiedenen Anregungen und Einwänden der Ver
.fassungs dienst ·des Bundeskanzleramtes, das Bun
desministerium für Finanzen, das Bundesministe
rium für Justiz, der Rechnungshof, ,das Öster
reichische Statistische Zentralamt, die Geologische 
Bundesanstalt, die H<liuplOkommission für Geo
wissenschaften, Rohstoffgewinnung und Geo
technik an der Montanistischen Hochschule in 
Leoben, die an dieser Hochschule ibefindlichen 
Institute für Aufbereitung und Veredlung, für 
Bergtbaukunde, für ErdöLgeologie und Ange
wandte Geophysiik, für Geologie und Lager
stättenlehre, für Gesteinshüttenkunde und feuer
feste Baustoffe, für Markscheide- und Berg
schadenkunde sowie für TieRbohrtechnik und 
Erdölgewinnung und die Berghauptmannschaften 
gehört, noch notwendig ,gewordene Erhebungen 
bei Bergbuchsgerichten, Grundbuchsgerichten und 
Berghauptmannschaften durchgeführt und mit 
Vertretern einiger Bergbauzweige noch offene 
Detailfragen erörtert worden waren, über-
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arbeitete ,das BuIlidesmin~sterium für Handel, 
Gewerbe und Industrie (Oberste Bergbehörde) 
den Gesetzentwurf. 

Der überarheitete Gesetzentwurf wurde in ,der 
Fülge dem VerJassungsdienst des Bundeskanzler
amtes, .den unmittdbar berührten Bundesministe
rien süwie den Interessenvertretungen ·der Arbeit
geber und Arlbeitnehmer zur Kenntnis gebracht 
und mit diesen SteHen süweit erfürderlich er
örtert. Die dabei erfülgten Anregungen sind in 
der Regierungsvürlage berücksichtigt. 

Die RegierungsvürlaJge ist ,das Ergebnis des 
Begutachtungsver.fahrens und eingehender um
fangreicher Beratungen. Schün die Vürarbeiten 
für den dem Begutachtungsver.fahren zugeführten 
Gesetzentwurf erfüLgten auf breitester Grund
l<lige unter Einschluß aller sich !berührt erachteten 
Interessengruppen. Es verdient hervürgehoben zu 
werden, daß ,die in erster Linie fachlich berufenen 
Stellen, vün,denen hesündersdie Müntanistische 
Hüchschule in Leüben und die mit Angelegen
heiten ,des Bergbaus befaßten Fachverbände zu 
erwähnen sind, sich zur Mitarbeit bereit gefunden 
haben und wesentlich zum Zustandekümmen des 
Gesetzentwurfes und nunmehr ·der Regierungs-
vürlage beigetragen haben. . 

11. 

Die Regierungsvürlage betreffend das Bergge
setz 1974 bezweckt unter Beachnungdes steigen
den Rohstüffbedarfes, der Bedeutung der inländi
schen Lagerstätten für die Sicherung ·der Ver
sürgung der Wirtschaft mit mineralischen Rüh
stoffen und der Besünderheiten des Bergbaus 
durch dessen Standürtgebundenheit und großen 
Risiküs eine stärkere Bedachtnahme auf gesamt
wirtschaftliche Interessen, ,die Angleichung des 
Ber,grechtes an die technische und wirtschaftliche 
Entwicklung in ,den letzten zwei Jahrzehnten 
und eine bessere Berücksichtigung der Interessen 
aller betrüffenen Gruppen in. bengbehördlichen 
Verfahren. 

Al's Schwerpunkte der Regierungsvürlage und 
vürgesehene . Neuerungen sind vür allem zu 
nennen: 

1. Die Regierungsvorlage hält an der histürisch 
hedingten Zweiteilung in einen Bergb~u, für den 
das Berggesetz gilt, und in einen Bergbau, auf den 
dieses nicht anzuwenden ist, fest. Die Regelung 
des Aufsuchens und Gewinnens sämtlicher mine
ralische·rRühstüffe süwiedes damit betrieblich 
zusammenhängenden Aufbereitens im Berggesetz 
wäre zwar zweckmäßig, ist jedüch, zumindest 
derzeit, nicht zu er.reichen. 

2. Das unterirdische hehälterlüse Speichern vün 
flüssigen üder gasförmi,gen Kohlenwasserstüffen 
und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten 

werden unter Berücksichtigung der neuesten 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung ein
gehend geregelt. 

3. Die Regierungsvür,lage berücksichtigt in ver
stäI1ktem Maße ,den Umwelt-, Lagerstätten- süwie 
Oberflächenschutz und wendet der Sicherung der 
Oberflächennutzung nach Beendigung der Berg
bautätigkeit hesonderes Augenmerk zu. 

4. Die Einteilung der mineralischen' Rühstüffe 
wir,cl nach klaren und der wissenschaftEchen 
'Systematik entsprechenden Grundsätzenvürge
nümmen. Hervürzuheben ist die Einreihung der 
uran- und thüriumhaltigen mineralischen Rüh
stüffe unter ,die bundeseigenen süwie von Talk, 
Kaülin und Leuküphyllit unter die iber.gfreien 
mineralischen Rühstüffe. Magnesit bleilbt weiter
hin grundeigen. 

5. über das Recht der Aneignung bergfreier 
und bundeseigener mineralischer Rühstüffe wir,d 
eine klare Aussag~ getrüffen. Bergfreie und bun
,de~eigene mineralische Rohstüffe, die zusammen 
mit im Grundeigentum stehenden mineralischen 
Rühstüffen vürkümmen, süU sich derjenige, der 
zum Aufsuchen oder Gewinnen der im Grund
eigentum stehenden mineralischen Rühstoffe be
rechügt ist, künftig aheignen dürfen, wenn sich 
.die selbst~ndige Gewinnung nicht lühnt. Wer 
zum Gewinnen der im Grundeigentum stehen
den mineralischen Rohstüffe herechtigt ist, sü1:1 
außerdem unter gewissen Vora'Ussetzungen nicht 
abbauwül'dige natürliche Vürkümmen bergfreier 
mineralischer Rohstoffe oder nicht aihbauwürdige 
verlassene Halden, ,die bergfreie mineralische 
RühstüffeenthaIten, a'bbauen und sich die ge
rrösten bergf,reien mineralischen ~ohstüffe an-
eignen ·dürfen. , 

·6. Zur Ermöglichungder Suche nach minerali
schen Rühstüffen auf breiter Grundlage und zur 
Belebung der Such tätigkeit süH es in Hinkunft 
nicht mehr mö,glich sein, schün in ,der 1. Auf
suchungsphase, inder 'lediglich das Vürhanden
sein mineralischer Rohstüff·e in einem Gebiet 
festgestellt wer,den süU 'Und in erster Linie geü
lügische, geüchemische und geüphysikalische 
Methoden Anwendung finden, Aufsuchungstätig
keiten blüß auf Grund des Bestehens einer Auf
suchungsberechti,gung,die nicht ausgeüht wird, 
zu verhindern. Im Zusammenhang damit wil'd 
auch die 2. Aufsuchungsphase, die fülgt, wenn 
ein Vürkümmen mineralischer Rühstüffe aufge
funden würden ist, und .die -dem Erschließen und 
Untersuchen ·des aufgefundenen Vürkümmens 
zum Feststellen der Abba;uwürdigkeitdient, recht
lich neu geregelt. 

7. Bergwerks:berechti,gungen -- sie sind für das 
Gewinnen hergfreier mineralischer Rühstüffe er
für,derlich - soll es nur nüch für Grubenmaße 
und überscharen geben. Das Rechtsinstitut des 
Tagmaßes wird aufgelassen. Dem territürial be-
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troffenen 'Land wird in ,den Verleihungsverfahren 
die '5teHung einer Partei zuerkannt, soweit durch 
die Verleihung ihm zur Voll ziehung zukommende 
Angelegenheiten des Naturschutzes, der Raum
ordnung, ,des Fremdenverkehrs oder ,des Umwelt
schutzes berührt werden. 

8. Das Rechtsinstitut der Betriebspflicht in 
Grulbenmaßen und überscharen wird den heuti
gen Gegebenheiten ange~lichen. Unter ;bestimm
ten Voraussetzungen ist ein Rechtsanspru'ch auf 
Anerkennung von Reservefeldern gegeben, für 
die keine Betriebspflicht hesteht. 

9. Die Auflassung von Berogwerksberechtigun
gen wird neu gestaTtet. Es soll in Hinkunft nur 
möglich sein, eine Bergwerksberechtigung für er
loschen zu erklären, wenn u. a .. die AJ.bschluß
arlbeiten or,dnungsgemäßdurchgeführt und die 
getroffenen Anordnungen sowie aufedegten Auf
lagen und Bedingungen ·erfüllt worden sind. Die 
Abschlußar,beiten sind nach einem von .der Berg
hauptmannscha,ft zu genehmigenden AJbschluß
betriebsplan auszuführen. Vor dessen Genehmi
gung sind bei Berührung öffentlicher Interessen 
die zu deren Wahrnehmung ,berufenen Verwal
tungsbehörden zu hören. Den ür,ganen .der Ge
meinden wird ausdrücklich in den diesen zur 
Vollziehurug zukommenden Angelegenheiten der 
örtlichen Sicherheitspolizei ein Anhörungsrecht 
eingeräumt. 

10. Das Gewinnen g,rundei,gene~ mineralischer 
Rohstoffe wir,cl neu geregelt. Hiefür soll eine 
Gewinnurigsbewilligung erforderlich sein. Das 
Bewilligungsverfahren ist ,dem Verleihungsver
fahren für Bergwerksberechügungen angenähert. 
Wie in diesem Verfahren ist das territorial be
troffene ,Land Partei, soweit diesem zur VoH
ziehung zukommende Angelegenheiten des Natur
schutzes, der Raumordnung, ,des Fremdenver
kehrs oder ,des Umweltschutzes 'berührt ,werden. 

11. Das Gewinnen hundeseigener mineralischer 
Rohstoffe ist nur noch in GewinnungsfeIdern 
zulässig, die von der Ber,ghauptmannschaft an
erkannt worden 'Sind. Der Anerkennung geht ein 
ho'heitsrechtliches Verfahren voraus. Den Sonder~ 
heiten des Speicherns von Kohlenwasserstoff·en in 
kohlenwasserstof,fiihrenden geologischen St'ruk
turen wird hieJbei Rechnung getragen. 

12. Besondere Regelungen sieht ,die Regierungs
vorlatge auch für das Speichern von Kdhlenwas
serstoffen in nichtkohlenwasserstofführenden 
geologischen Str,ukturen vor. 

13. Die 'Bestimmungen Ülber die Ausübung der 
Bergbauherechtigungen herücksichti,gen die techni
sche und wirtschaftliche Entwicklurug ,der letzten 
Jahrzehnte. Die Aufsuchungstätigkeit ,darf nur 
noch nach bergbehörlich genehmigten A,rheitspro
grammen vorgenommen werden. Der Abhau von 
Vorkommen mineralischer Rohstoffe und das 

Speichern von Kohlenwasserstoffen in geologi
schen Strukturen sollen grundsätzlich nach Be
triebsplänen durchzuführen sein, die der Ge
ilehmigung ,der Berghatuptmannscha,f~ bedürfen. 
Auf die Genehmigung he steht ,bei Erfüllung be
stimmter Voraussetzungen ein· Rechtsanspruch. 
Die Dispositionsfreiheit des ,Bergbauberechtigten 
wird gewährleistet. Bei Einstellung der Bergbau
tätigkeiten sindAibschluß1betriebspläne aufzustel
len. In ,den Verfahren hetreffenddie ErteiIung 
von Bewilligungen zur Herstellung und zum 
Betrieb von Bel1gbatuanlagen wird der Umwelt
schutz verstärkt berücksichtigt. Vor Erteilung der 
Bewil1igungen sind bei Beriihrung öffentlicher 
Interessen die zu deren Wahrnehmung berufenen 
Verwaltungsbehörd,en zu hören. Bei obertägigen 
BergbauaIJ!la.gen wir,d ,den Organen der Gemein
den inden diesen zur Vollziehung zukommenden 
Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung und 
der örtlichen Gesundheitspolizei, vor allem aus 
,dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes, aus
,drücklich ein Anhörungsrecht eingeräumt. 

14. Die Beziehungen zwischen dem Bergbau
berechtigten und dem Grundei,gentümer werden 
genau geregelt. Dem Bergbauberechtigten wir,d 
es aus,drücklich zur Pflicht gemacht, vor Benüt
zung der Oberfläche und des oberflächennahen 
Bereiches von fremden Grundstücken oder auch 
nur Von Teilen davon die Zustimmung des 
Grundeigentümers einzuholen. Bergbaugebiete 
sind zu bezeichnen und in den Grundbüchern 
ersichtlich zu machen. Da,durch wird auch den 
Erfordernissen ,der Raumordnung und Raum
planung entsprochen. Zur Sicherung der Ober
flächennutzung nach Beendigung ,der Bergbau
tätigkeit hat der Bergbauherechti.gte geeignete 
Maßnahmen zu treffen. 

15. Die Regierungsvorlage sieht ferner eine 
Neuordnung ,des Bergschadensrechtes vor. Es 
wird nun auch die Haftung für Bergschäden 
geregelt, die zu einem Zeitpunkt eintreten, in 
dem die Berglbaulberechtigung nicht mehr besteht. 

'Außerdem enthält die Regierungsvorlage Bestim
mungen über ,die Haftung für Bergschäden im 
Fall eines unbefugten Ber,gbaus, über die Rück
griffs- und: Ausgleichsansprüche bei mehreren 
Haftpflichtigen, über Haftungsbefreiungen, über 
die Verjährung von Ansprüchen auf Ersatz von 
Bergschäden, über die Anzeigepflicht ,des Ge
schädigten u. a. m. 

16. Die Aufgaben der Ber,gbe'hörden werden 
eindeutig festgelegt. Es wird auch Margestellt, 
,daß die Aufsicht der Bergbehörden erst zu dem 
Zeitpunkt endet, in ,dem mit ,dem -Auftreten von 
Bergschäden nicht mehr zu rechnen ist. 

17. Besichtigungen zu VergnÜlgungszwecken 
(FremdenJbefahrungen) hediir.fen künftig einer Be
willigung der Berg'hauptma:nnschaft. 
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18. Neu ist auch die Bildung eines Bergbau
heirates, der den Bundesminister für Handel, 
GeweJ:'fbe und Industrie in Ber,gbauangelegenheiten 
beraten soH. In .diesem Beirat wer,den neben den 
berührten Bundesministerien und ,den gesetz
lichen Interessenvertretungen auch die Verbin
dungssteIle der österreichischen Bundesländer, der 
österreichische Stä·dte!bund, der österreichische 
Gemeindebund und ,die Montanistische Hoch
schule in Leoiben vertreten sein. 

19. über.gangshestimmungen soUen eine lücken
lose Erfassung der bestehenden, verschiedentlich 
aus dem vorigen Jahrhundert 'und aus noch 
früherer Zeit stammenden Bergbauberechtigun
gen, deren Vereinheitlichung und eine einheit
liche koordinative Festlegung der Räume ermög
lichen, auf die sich ,die Bergbauberechtigungen 
beziehen. Da.durch soU .die vielfach bestehende 
Rechtsunsicherheit beseitigt werden. 

20. Die Regierungsvoda.ge bezweckt auch eine 
Berein~gung .des Berg.rechtes, ,dessen, Entlastung 
von fremden Rechtsmaterien ,und die Ausschei
dung Ülberholter bergrechdicher Institute. Nicht 
zuletzt bemüht sie sich um eine bessere Systema
tik sowie um eine klarere Erfassung der maß
ge'blichen Sachverhalte und Begriffe. ' 

m. 
Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung des 

vorgeschlagenen Ber,ggesetzes stützt sich grund
sätzlich auf den Kompetenztatibestand "Berg
wesen" des Art. 10 Abs. l' Z. 10 B-VG. Teil
weise kommen auch noch andere Kompetenz
tatbestän,de des Art. 10 B-VG in Betracht. 

Der Kompetenztatlhestan'd ,,'Bergwesen" ist wie 
aHe übrigen Kompetenztatbestände, deren Inhalt 
nicht schon aus dem Wortlaut heraus klar ist, 
historisch im Sinn ,der sogenannten Vers teine
,rungstheorie auszulegen. Im Zeitpunkt des In
kra.fttretens ·der gegenständlichen Kompetenzbe
stimmung war die Rechtslage durch das AUge
meine Berggesetz vom 23. Mai 1854, RGBl. 
Nr. 146, iIl ·der Fassung des Art. 50 ,des Ver
waltungsentlastungsgesetzes, BGBL Nr. 277/1925, 
bestimmt. Die ,Berücksichügung des .damaligen 
Standes der Rechtsordnung schließt es: jedoch 
nicht aus, Neuregelungen, die im Versteinerungs
zeitpunkt (1. Oktober 1925) an sich noch nicht 
bestanden ha.ben, dem Kompetenztatbestand 
"Bergwesen" zuzurechnen, sofern sie nur in syste
matischer Verbindung mit den im Versteine~ 
rungszeitpunkt ,geltenden Regelungen stehen 
(sie!he etwa die VfGH Erk. Slg. Nr. 3670/1960, 
4117/1%1 und 4883/1964). So sind besonders 
auch ·die in Aussicht genommenen Regelungen 
des unterir,dischen behälterlosen Speicherns von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen 
und ,der damit zusammenhängenden Tätigkeiten 
(siehe u. a. IV. und VII. Hauptstück), der Zulas-

sung von bestimmten Betriebsfahrzeugen, Ta.g
baugeräten, Betrie!bseinrichtungen u.dgl. für die 
Verwendung im ,Ber'glbau (siehe §§ 148 und 149) 
sowie hinsichtlich .der Bergba,ugebiete (siehe 
IX. Hauptstück, III. Abschnitt) unter den Kom
petenztatbestand "Ber.gwesen" zu subsumieren. 

Erwähnt sei noch, ·daß die Zuordnung einer 
Materie zu einem Kompetenztatbestand, auch 
wenn dieser mit dem Wort "Wesen" umschrie
ben ist, es nicht ausschließt, ,daß die dieser Materie 
zugeordneten SachveJ:'fhalte unter anderen Ge
sichtspunkten einem anderen Kompetenztatbe
stand zuzurechnen sind. Die Grenze ist jeweils 
im EinzelfaU an ,der erweiterten Versteinerungs
theorie festzusteHen. So ergibt sich etwa aus dem 
VfGH Erk. Slg. Nr. 2685/1954, daß "gewisse" 
Bausachen im Bereich des Bergwesens wegen 
ihres "unlöslichen Zusammenhanges" mit dieser 
Materie vom Kompetenztat!bestan:d "Bergwesen« 
miterfaßt werden, während offenibar bestimmte 
andere mit dem Bergwesen' i~ Zusammenhang 
stehende Bausachen ,dem Art. 15 Abs. 1 B-VG 
unterliegen. 

Zum Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs,. 1 
Z. 4 B-VG "Bundesfinanzen, inSbesondere öffent
liche Abgaben, die ausschlließlich oder teilweise 
für den Bund einzuheben sind" zählen ,der § 2-14 
(Freis,churf- und Maßenge!bühren) und der § 256 
(Befreiung von Gebühren und Bundesverwal
tungsa1b.gaben). 

Unter den Kompetenztatbestand "Monopol
wesen" des Art. 10 Abs. 1 Z. 4 B-VG ist der § 76 
Abs. 2 dritter Satz zu subsumieren,.durch den der 
Geltungsbereich der ZoH- und, Staatsmonopols
ordnung auf andere Salze als Steinsalz erstreckt 
wird. ' 

Dem Kompetenztatbestand "Zivilrechtswesen" 
des Art. 10 Albs, 1., Z. 6 B-VG sind im wese~t
lichen diejenigen Bestimmungen zuzurechnen, zu 
deren Vollziehung Gerichte zuständig sind (siehe 
u. a. das IX. Hauptstück, das vom' Bergbau und 
Grundeige.ntum handelt). 

Der I. Abschnitt des X. Hauptstücks (Orga
nisation und Zuständigkeit der Bergbehörden) 
zählt zum Kompetenztarbestand "Einrichtung 
der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämt~r" 
des Art. 10 Abs. 1 Z. 16 B-VG. 

IV. 

Die mit ,der Neuregelung des Bergrechtes ver
bundenen 'Maßnahmen werden Ibei geeigneten 
verwaltungs organisatorischen Vorkehrungen weit
gehen,d dhne zusätzlichen Personalaufwand und 
bis auf ,die Obergangszeit auch ohne nennens
werte Erhöhung des Sachaufwancl'es durchgeführt 
wer;den können. 

Der während derüber,gangszeit zu erwartende 
zusätzliche Sachaufwand läßt sich gegenwärtig 
nur schwer abschätzen, da er im wesentlichen von 

1303 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)60 von 116

www.parlament.gv.at



1303 ,der Beilagen 61 

den in den übergangsbestimmungen vor,gesehenen 
Maßnahmen abhängt, deren Ausmaß sich nur an 
Hand konkreter Fälle 'beurteilen läßt. Es ist 
jedoch zu erwarten, daß sich die tusätz,lichen 
Kosten in Grenzen halten werden, da mehrere 
einschlägige Institute der Montanistischen Hoch
schule in Leoben und verschiedene Fachausschüsse 
des "Berrgmännischen Verband~s öster.reichs" ihre 
Mithilfe, vor aHem hei ,der Erstellung von 
Arheitsbehelfen, in Aussicht gesteHt haben. 

B. B e me r k u n gen i m ein z eIn e n 

I. HAUPTSroCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Zu § 1. Begriffsbestimmungen: 

Zur Vermeidung von Unklarheiten erscheint 
es geboten, für die wichtigsten, in ,der Regierungs
vorla.ge in:tmer wieder gebrauchten Begriffe Legal
definitionen vorzusehen. 

Die Definitionen der Begriffe "Aufsuchen" un,d 
"Gewinnen" entspechen der heute vorherrschen
den Auffassung. 

Eine Trennung in eine unmittelbare und in 
eine mitteLbare Suche nach mineralischen Roh
stoffen ist im HiIl!blick auf .die Me~hodender 
modernen Prospektion, hesonders auf ,dem Gehiet 
der Geophysik und ·der Geochemie,. nicht mehr_ 
angebracht. 

Der Begriff "Gewinnen" umfaßt alle Tätig
keiten, soweit sie nicht dem "Aufsuchen" und 
"Aufbereiten" zuzurechnen sind. Daher faUen 
beim Untertaglbau unter .das "Gewinnen" neben 
dem Abbau auch der Aufschluß, die Aus- und 
Vorrichtung von Lagerstättenterlen, der Transport 
der gelösten oder freigesetzten mineralischen Roh
stoffe zur A u~berei tung oder zur Verladung 
obertags und auch aUe Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um die vorgenannten Hauptaufgaben zu 
ermöglichen, wie der Gruhena:us'bau und die 
Grubenerhaltung,die Wasserhaltung, die Gruben
bewetterung; die Ener,gieversorgung und -anderes 
mehr. Ähnlich gilt dies ·für den Tagbau und ,den 
Bohrlochber&bau. 

Die Definition des Begriffes "Au~bereiten" 
gründet sich auf einen Vorschlag des Institutes 
für Au~bereitung und Veredlung der Montanisti
schen Hochschule in Leoben. Das Destillieren von 
Rohöl und die nachfolgenden Arbeitsvorgänge 
faLlen nicht unter ,das Aufbereiten. Die nach dem 
geltenden Berggesetz unter den veralteten Be
griff "Zugutebringung" faHenden Tätigkeiten 
sind im § 132Iberücksichtigt. 

Unter dem mit ,dem Einbringen mineralischer 
Rohstoffe in geologische Strukturen ~usammen
-hängenden nachfolgenden Täti~eiten (siehe die 
Definition des Begriffes "Speichern") sind jeden-

faUs die Entnahme der eingebrachten minerali
schen Rohstoffe und ,deren Transport zur Auf
bereitung oder zur Abgabestelle zu verstehen. 

Die Einteilung der mineralischen Rohstoffe in 
bergfreie, bundeseigene, grundeigene und sonstige 
mineralische Rohstoffe entspricht dem geltenden 
Bel1grecht. Im Sinn' einer AngJ:eichung an die 
moderne wissenschaftliche und praktische Termi
nolo,gie wird jedoch auf Vorschlag der Haupt
kommission für Geowissenschaften, Rohstoffge
winnung und Geotechnikder Montanistischen 
Hochschule in Leaben ·der im geltenden Berg
gesetz enthaltene Begriff "Mineralien" ·durch den 
Begriff "mineralische Rohstoffe" ersetzt. Die 
Definition dieses Begriffes ,lehnt sich an einen 
Vorschlag der Hauptkommission an. 

Die weiteren Begriffs>bestimmungen dienen vor 
allem gesetzes technischen Vereinfachungen. Hiebei 
ist es unerheblich, worauf ·die Aufsuchungsbe
rechtigung oder ,die Gewinnungsberechtigung zu
rückzuführen ist. Als Aufsuchungs- bzw. Gewin
nun,gsherechtigte wer.den jeweils auch natürliche 
oder juristische 'Personen angesehen, ,denen die 
Ausübung der Aufsuchungs- oder Gewinnungs
berechtigung überlassen worden ist. 

Zu § 2. Anwendungsbereich: 
Der Abs. 1 des § 2 nimmt in sachlicher Hin

sicht eine klare AJbgrenzung zu den anderen 
RechtSibereichen vor, der Albs . .2 ,grenzt hinsicht- -
lich der 'sonstigen mineralischen Rohstoffe den 
Bereich ab, für den bestimmte Hauptstücke des 
Berggesetzes 1974 gelten sollen, und ,der Abs. 3 
stellt klar, ,daß dieses Gesetz auf Tätigkeiten der 
im Abs. 1 genannten Art, sofern diese ausschließ
lich wissenschaftlichen Zwecken dienen oder es 
sich um ·das Sammeln von Mineralien han.delt, 
keine Anwendung finden soll. Berg.bauberechti
gungen soHen jedoch in diesen Fällen zu .beachten 
sem .. 

Täti.gkeitender im § 2 Abs.l genannten Art 
wer,den als ausschließlich wissenschaftlichen 
Zwecken dienend anzusehen seLn, wenn sie nicht 
wirtschaftlichen Zielen, sondern solchen der 
reinen Erkenntnis ·der Zusammenhänge ·dienen. 

Das Aufhereiten wird gemäß seiner heutigen 
Bedeutung dem Aufsuchen und Gewinnen als 
dritte berg.bauliche Haupttätigkeitzur Seite Ige
steHt. Nach ,geltendem Bergrecht ist die Berechti
gung zur Herstellung von Anlagen zur Aufbe
reitung ein: mit der Ber.gwerksherechtig.ung ver
Ibundenes sonstiges Recht, was ·darauf zurück
zuführen ist, daß ,das Aufbereiten früher infolge 
des Vorhandenseins reicher Lagerstätten in 
größerer AnzaM nicht ,die Bedeutung hatte wie 
heute und da:her auch nicht als eine her.glbauliche 
Haupttätigkeit angesehen wurde~ . 

-Das Aufbereiten mineralischer Rohstoffe soH in 
Anlehnung an die in der Judikatur und im 
Schrifttum zum Ber,grecht entwickelten Grund-

1303 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 61 von 116

www.parlament.gv.at



--------------------~------- ~--------

62 1303 der Beilagen 

sätze nur so weit dem Anwendungsbereich des 
Berggesetzes 1974 unterliegen, als eine enge Ver
bindung mit ,dem Aufsuchen und Gewinnen Ibzw. 
mit dem unterirdischen behälterlosen Speichern 
besteht. Dies ist zur Abgrenzung von Tätigkeiten 
in anderen Wirtschaftsbereichen erforderlich, die 
dem Aufbereiten im Sinn des' § 1 Z. 3 vergleich
bar sind. Ein betrieblicher Zusammenhang ist 
etwa gegeben, wenn zwischen dem Aufsuchen 
·und Gewinnen einerseits und dem Aufbereiten 
andererseits eine Vel'bindung ,durch betriebliche 
Einrichtungen, wie För,del'lbänder, Seilbahnen 
oder dgl. besteht. Jedenfalls ist ein betrieblicher 
Zusammenhang mit dem Aufsuchen und Gewin
nen im Sinn des § 2 nicht mehr gegeben, wenn 
das AuFbereiten der mineralischen Rohstoffe im 
Rahmender Weiterveral'lbeitung vorgenommen 
wird. 

Für das Aufsuchen und Gewinnen ,der sonstigen 
mineralischen Rohstoffe unter Tag und ·das Auf
bereiten ,dieser Rohstoffe, soweit es ,durch den 
Berghau:berechügten in :betrieblichem und räum
lichem Zusammenhang mit dem Aufsuchen oder 
Gewinnen unter Ta.g erfolgt, gat zwar im all
gemeinen die Gewerbeordnung 1973, jedoch fin
den im besonderen deren Bestimmungen uber 
die Betriebsanlagen, den Schutz des Lebens und 
der Gesundheit von Menschen sowie ,den Schutz 
von Sachen keine Anwendung. über,dies sollen 
bestimmte Hauptstücke ,des Berggesetzes 1974 
gelten. Dies entspricht weitgehend derhestehen
den Rechtsla.ge. 

Wird ein natürliches Vorkommen mineralischer 
Rohstoffe sowohl unter- als audl oberta,gs abge
baut, 'So ist uni:er Umständen eine wechselseitige 
Beeinflussung des unter- und obertägigen Ab
haues gegeben. Wür,de es sich hiebei um ein natii:r
liches Vorkommen sonstiger mineralischer Roh
stoffe handeln, so wäre mangels einer besonderen 
Regelung obertags eine andere Aufsichtsbehör·de 
zuständig als untertags und würden außerdem 
unterschiedliche Rechtsvorschriften anzuwenden 
sein. Da dies !bei einer wechselseitigen Beeinflus
sungdes unter- und obertägigen Abbaues des
seIben Vorkommens kaum sinnvoll ist, soll in 
diesen Fä'lIen für ober- und unterta.gs ,die gleiche 
Regelung gelten. 

Unter dem Ab:bau natürlicher Vorkommen 
mineralischer Rohstoffe ist das Lösen oder Frei
setzen mineralischer Rohstoffe aus ihren natür
lichen Vorkommen einschließli,ch der damit in 
räumlichem Zusammenhang stehenden begleiten
den Tätigkeiten zu verstehen. Der Abbau ist dem
nach ein Teil des Gewinnens im Sinn ,des § 1 
Z.2. 

Zu§ 3. Bergfreie mineralische Rohstoffe: 

BergEreie mineralische Rohstoffe sind dem Ver
fügungsrechtdes Grundeigentümers entzogen. 
Jedem steht das Recht auf Erwerb ,der notwendi-

gen Bergbauherechtigungen für ihre Aufsuchung 
und Gewinnung zu. Bergfreie mineralische Roh
stoffe gelten vor Verleihung der Bergbauherechti
gungen und auch noch danach bis zu ihrer An
eignung als herrenlos. Dies ist ,darin begründet, 
daß dem Bergbauberechtigtendurch die Ver lei
Ihung keine weitergehenden Befugnisse einge
räumt werden soHen, als es der Zweck des Berg
baus ,erfol'dert. . 

Ansätze der Ber,gfreiheit finden sich schon im 
Mittelalter, ihren gesetzlichen Niederschlag hat 
die Bergfreiheit jedoch' erst im 19. Jahrhundert 
gefunden. ,Erst seit ·damals :besteht bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen ·ein Anspruch auf 
Verleihung der erforderlichen Berghauberechti
gungen. 

Der Bergfreiheit unterliegen im wesentlichen 
mineralische Rohstoffe, die vorkommensmäßig 
nicht allgemein verhreitet sind und eine erheb
liche volkswirtschaftliche Bedeutung haben oder 
in naher Zukunft erlangen können. 

Die Liste der bergfreien mineralischen Roh
stoffe ist weitgehend nach einem Vorschlag der 
Hauptkommission für Geowissenschaften, Roh
stoffgewinnung und Geotechnik ,der Montanisti
schen Hochschule in Leolben erstellt. Da auch 
Talk und Kaolin, ,gemessen an den ,nach dem 
geltenden Berggesetz herg,freien Mine,ralien, eine 
erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung zu
kommt und Talk sowie Kaolin vorkommens
mäßig nicht alLgemein ver1breitet 'sind, wer,den 
sie unter ,die bergfreien mineralischen Rohstoffe 
eingere~ht. Bei Leukophyllit handelt es sich um 
einen mineralischen Rohstoff, dessen Haupt
gemengteile Minerale der Glimmer- und Chlorit
Igruppe sowie Quarz oder nur Minerale der 
Glimmergruppe und Quarz sind. über die Natur 
.des Leukophyllits ist man sich lange nicht im 
klaren gewesen. Er ist verschiedentlich auch dem 
Talk oder Kaolin zugerechnet worden. Es er
scheint ,daher zweckmäßig, den Leukophyllit ge
sondert anzuführen. Vorkommen eines derarti
gen mineralischen Rohstoffes werden im Gebiet 
von Kleinfeistritz Ibei Weißkirchen in der Steier
mark und im Gebiet von Aspang in Nieder
österreich abgebaut. Im einschlägigen Schrifttum 
un.d in der Praxis werden für ,diesen mineralischen 
Rohstoff auch ,die Bezeichnungen "Weißschiefer", 
"Weißerde", "Weißstein" und ,;Glimmertalkum" 
gebraucht. 

Zu § 4. Bundeseigene mineralische Rohstoffe: 

Durch gesetzliche Regelungen sind einzelne, 
ursprünglich als hergfrei geltende mineralische 
Rohstoffe zum Eigentum des Staates erklärt und 
diesem ihre Aufsuchung und Gewinnung vorbe
halten worden. Solche mineralische Rohstoffe 
wer,den als hundes eigene mineralische Rohstoffe 
bezeichnet. 
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Unter die bundeseigenen miner~lischen Roh
stoffe werden auch die uran- und thoriumhaitigen 
mineralischen Rohstoffe wegen ihrer zunehmen
denBedeutung für die Energieversorgungeinge
reiht. Es sind einigeUranerzvorko.mmen m 
österreich aufgefunden worden, die derzeit ge
nauer untersucht wer,den. 

An Stelle der im geltenden Bergrecht unein
heitlich gebrauchten Begriffe "Bitumen", "Erd
öl", "Erdgas", "Erdwachs" usw. wird auf Vor
schhg der Hauptkommission für Geowissen
schaften, Rohstoffgewinnung und Geotechnik der 
Montanistischen Hochschule in Leoben der Be
griff- "Kohlenwasserstoffe" verwendet. 

Im Hinblick auf das Speichern von Kohlen
wasserstoffen in kohlenwasserstofführenden geo
logischen Strukturen erscheint es außerdem sinn
voll, festzusteHen, daß sich das Eigentumsrecht an 
Grund und Boden auch nicht auf die Hohlräume 
der Kohlenwasserstoff träger erstreckt. Aus von 
d'er Natur her bestimmten Gegebenheiten ist 
nämlich das Speichern von Kohlenwasserstoffen 
in kohlenwasserstofführenden geologischen Struk
turen unlösbar mit dem Gewinnen der in diesen 
schon vorhandenen Kohlenwasserstoffe verbun
den. 

Zu § 5. Grundeigene mineralische Rohstoffe: 

Die grundeigenen mineralischen Rohstoffe 
stehen im Eigentum des Grundeigentümers. Zu 
rhnenzählen im wesentlichen alle im Grund
eigentum stehenden mineralischen Rohstoffe, die 
nicht im übermaß vorkommen und eine volks
wirtschaltliche Bedeutung hahen oder eine solche 
in naher Zukunft erlangen können. 

Der an erster Stelle genannte Magnesit würde 
die Voraussetzungen erfüHen, ,die für eine Berg
freierklärung (siehe die Erläuterungen zu § 3) in 
Betracht kommen. Da es jedoch wegen ,der sehr 
unterschiedlichen Rechts,verhältnisse zwischen den 
Magnesitunternehmen und den Grundeigen
tümern zumindest derzeit nicht möglich ist, eine 
befriedigende übergangs regelung zu treffen, soll 
Magnesit weiterhin grundeigen :bldben. 

Die Aufnahme von Dolomit, soweit sich ,diese,r 
zur HersteHung .feuerfester Erzeugnisse eignet, 
unter die grunde~genen mineralischen Rohstoffe 
ist erforderlich, da ein ,derartiger Dolomit aus 
Gründen, die mit ,der Lagerstättenbildung zu
sammenhängen, zumeist im Gefolge von Magnesit 
vorkommt und nach Ansicht der Hauptkommis
sion. für, Geowissenschaften, Rohstoffgewinnung 
und- Geotechnik der Montanistischen Hochschule 
in Leoben zu erwarten ist, daß ein derartiger 
Dolomit auch in österreich in naher Zukunft eine 
erhebliche Bedeutung für ,die feuerfeste Industrie 
erlangt. 

Illitton ist ein Ton, der sein Volumen -bei einer 
bestimmten ß,renntemperatur stark vergrößert. 
Aus ihm wird in österreich seit etwa einem Jahr
zehnt der Leichtbaustoff Leca erzeugt. Da hiefür 
vor allem ',die Eigenschaft der Volumsvergröße
rung maßgebend ist und weniger die Eignung zur 
Herstellung von feuerfesten, säurefesten oder 
nicht als Ziegeleierzeugnisse anzusehenden kerami
schen Erzeugnissen werden Illitton und andere 
Blä'htone gesondert angeführt. 

Auf VorschIagder Geologischen Bundesanstalt 
wer,den auch Andalusit und Sillimanit unter die 
grundeigenen mineralischen Rohstoffe eingereiht, 
da sie mit Disthen eine Gruppe baden. Die drei 
genannten mineralischen Rohstoffe sind Mo,difika
tionen des Alumosi:likates AI2Si05• 

Unter "Quarz, Quarzit und Quarzsand" sind 
auch Quarzsandsteine, 'unter "Bentonit" auch 
ähnliche montmoriHonitreiche Tone, wie z. B. 
Smektit, zu verstehen. 

Die Eignung eines Dolomits, Tons, Quarzes, 
Quarzits oder Quarzsandes Zur Herstellung der 
im § 5 der Regierungsvorlage näher bezeichneten 
Erzeugnisse ist voraHem auf Grund von chemisch
technologischen Untersuchungen entnommener 
Proben festzustellen. 

11. HA:UPTSroCK 

Suche nach mineralischen Roh~toffen 

Zu den §§ 7 bis 11. Suchbewilligung: 

Mineralische Rohstoffe sind zumeist in größerer 
Tiefe verborgen. Aus bestimmten Anzeichen an 
der Oberfläche und auf Cr,und von Erfahrungen 
fassen sich Vermutungen hinsichtlich ,des Vor
handenseins mineralischer Rohstoffe in der Tiefe 
ansteHen. Um die in Frage kommenden Bereiche 
möglichst einzugrenzen, !bedient man sich in 
erster Linie geologischer,geochemischer und geo
physikalischer Methoden. Bei ,dieser 1. Phase ,des 
Aufsuchens mineralischer Rohstoffe - sie wir,cL 
als Suche nach mineralischen Rohstoffen bezeich
net - kommt es nur in rgeringem Maße und 
überdies nur kurzf,risüg zu Bodeneingriffen. 

Da in ,der Natur ,die verschiedenen minerali
schen Rohstoffe auch nebeneinander vorkommen 
können und inder 1. Phase des Aufsuchens noch 
weitgehendunIbekannt ist, welche mineralischen
Rohstoffe im einzelnen vorhanden sin,d, kann 
in ,den meisten Fällen ,die Suche von vornherein 
nicht differenziert nach Ibergfreien, grundeigenen 
oder sonstigen mineralischen Rohstoffen erfolgen. 
Nur hinsichtlich der bundeseigenen mineralischen 
Rohstoffe ist eine differenzierte Suche in der 
Regel möglich, da sich ,die bundeseigenen von den 
anderen mineralischen Rohstoffen erheblich unter
scheiden und es für die Suche nach ihnen spezielle 
Methoden gibt. So kommen die meisten Kohlen
wasserstoffe gasförmig oder flüssig vor.' Sie be-
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finden sich weiters in ihnen eigentümlichen Lager
stätten. Ä'hnliches gilt hinsichtlich der Salze. Von 
uran- und thoriurn:haltigen mineralischen Roh
stoffen gehen ionisierende Strahlen aus. Es wird 
daher die Suche nach bundeseigenen mineralischen 
Rohstoffen gesondert geregelt, und zwar mit dem 
Erschließen und Untersuchen natürlicher Vor
kommen bundeseigener mineraHscher Rohstoffe 
un,d solche enthaltender verlassener Halden zum 
Feststellen ,der Abbauwürdigkeit im IV. Haupt
stück. 

Für die 1. Aufsuchungsphase wird ein eigenes 
bergrechtliches Institut, die Suchlbewilligung, vor
geseheri. Diese: soll für die Suche nach nicht bun
deseigenen mineralischen Rohstoffen erfor,derlich 
sem. 

In der 1. Aufsuchungsphase soll es nicht mög
lich sein, nur auf Grund ,des Bestehens einer Auf
suchung&berechtigung für ein best~mmtes Gebiet 
in diesem Suchal1beiten eines Inhabers einer Such
bewilligung zu verhindern. Da,durch wird eine 
Prospektions tätigkeit auf rbreiter Basis möglich 
und ist eine Belelbungder Prospektionstätigkeit 
zu erwarten. 

Zu § 9: 

Die Suchbewilligung wird jeweils für den Amts
bezirk einer Bel1ghauptmannschaft erteilt. Durch 
sie wird jedoch keine ausschIießliche Befugnis zur 
Suche nach, nicht bundeseigenen mineralischen 
Rohstoffen erworben. F'ühren in einem Gebiet 
mehrere S\lcher Sucha~beiten durch, so gilt § 124. 

Die Suche muß nach Arbeitsprogrammen er
folgen, die der Genehmigung der Berghaupt
mannschaft bedürfen. Wie aus der Bezeichnung 
"Arbeitsprogramm" hervor,geht, handelt es sich 
um eine übersichtliche Darstellung der <beab
sichtigten 'Sucharbeiten. Näheres ist ,den §§ 12 ff. 
zu entnehmen. 

Zu § 10: 

SuchbewiIIigungen werden nur für eine be
stimmte Zeitdauer mit Bescheid erteilt. Auf An
suchen wird ihre Geltungsdauer jeweils um zwei 

Zu den §§ 12 bis 14. Arbeitsprogramm: 

Der § 12 gibt an, welche Angaben das Arbeits
programm zu enthalten hat und welche Bei.tagen 
diesem ang~schIossen sein müssen. 

Nach ,§ 13 steht bei Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf Ge
nehmigung des Arbeitsprogramms zu. Eine der 
Voraussetzungen: ist ,die Glaubhaftmachung des 
Verfügens Ülber die zur Durchführung des Arbeits
programms voraussichtlich erforderlichen techni
schen und finanziellen Mittel. Durch dieses Er
fOl"dernis soH möglichst hintangehalten werden, 
daß die Sucharheiten mit unzulänglichen techni
schen und finanziellen Mitteln beg«;mnen wer,den. 

Wesentliche Änderungen des Arbeitspro
programms bedürfen nach § 14 Abs. 1 der Geneh
migung der Berghauptmannschaft. Der Abs. 2 des 
§ 14 enthält eine demonstrative Aufzählung 
wesentlicher Änderungen. Hiebei sind unter den 
geophysikalischen Meßverfahren voraHem mag
netische, gravimetrische und geonhermische Ver
fahren, ferner Verfahren mit Eigenpotentialmes
sungen, elektromagnetische Verfahren, geo
elektrische Wi,derstandsverfa:hren, Radioaktivi
tätsverfahren, sprengseismische und andere seise 
mische Verfahren sowie geophysikalische Bohr-
10chmeßverfahren zu verstehen. Eine w~sentIiche 
Anderung ist etwa gegeben, wenn von einem ,der 
vorerwähnten Verfahren auf ei.n anderes über
gegangen wird. 

Zu §. 15. Arbeitsbericht: 

Der am Ende jedes Kalenderjahres vorzu
legende Arbeitsbericht - er hat sich auf ,den 
gesamten Amt~bezirk der Berghauptmannschaft 
zu beziehen - soll dieser einen überblick über 
die bis zum Jahresende tatsächlich durchgeführten 
Sucharbeiten geben. In ihm ist auch ,das Ergehnis 
der Suche nach mineralis,chen Rohstoffen anzu
geben. Im Hinlblick auf den § 10 ist auch eine 
Leermeldung ,denkhar. 

Jahre vel'längert. Hiefür ist der Nachweis zu er- IIr. HAUPTSTüCK 
bringen, daß zumindest in dem Jahr, in dem die 
Suchbewilligung infolge ZeitaJblaufs er.töschen SCHÜRFEN NACH BERGFREIEN MINE
wür,de, im Amtshezirk der Berghauptmannschaft RAUISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 
Suchai1beitendurchgeführt wo~den sind. Als solche GEWINNUNG 
sind auch ,die mit ,der Suche zusammenhängenden 
vonbereitenden Tätigkeiten am'zusehen. Auf die Zum I. Abschnitt. Schurfberechtigung: 
Verlängerung der Geltungsdauer der Suchbewilli- . 
gung besteht bei ErfüHung der vorgenannten Inder 1. Aufsuchungsphase wird nach minerali-
Voraussetzungen ein Rechtsanspruch. schen Rohstoffen gesucht {siehe die Erläuterungen 

Zu § 11: 
Es soll nicht möglich sein, einem anderen die 

Ausübung der durch die Suchbewilligung erlang
ten. Befugnis zu überlassen, um Mißbräuche aus
zuschließen:. 

zu den §§ 7 bis 11). Hat man ein Vorkommen 
mineralischer Rohstoffe gefunden, so muß dieses 
erst zum Feststellen der Albbauwürdi,gkeit er
schlossen, d;h. zugänglich gemacht werden, etwa 
durch Vortreiben eines Stollens oder Albteufen 
eines Schachtes, und untersucht wer,den. 
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Für .diese 2. Aufsuchungsphase sieht die Regie
rungsvorlage bei bergfreien mineralischen Roh
stoffen .das Iber,grechtliche Institut ·der Schurf
berechtigungvor. Dieses Rechtsinstitut tritt an 

"die Stelle der 'bergrechtlichen Institute ·der Schurf
bewiUigung und ·des Freischurfes, wobei jedoch 
die 1. Aufsuchungsphase nicht erfaßt wird. Für 
diese ist ein eigenes Rechtsinstitut '- die Such
bewiHigung - vorgesehen (siehe die Erläute
rungen zu .den§§ 7 Ibis 11). Da nach geltendem 
Bergrecht die Schur.flbewiUigung und die Frei
schür.fe unter .dem ühel'1begriff "Schurfiberechti
gungen" zusammengefaßt sind" wird für das vor
gesehene Rechtsinstitut die Bezeichnung "Schurf
berechtigung" gewählt. Hiefüt spricht auch, daß 
die Tätigkeiten, zu denen diese 'Berechtigung be
fugt, dem Schürfen im bergtechnischen Sinn zu
zuordnen sind. 

Bei der Gestaltung des bergrech tlichen Institutes 
der Schurfiberechtigung war auch darauf Bedacht 
zu nehmen, daß erworibene Rechte möglichst ge
schont wer,den und der Zweck, den der Gesetz
geber seinerzeit mit der Schaffung des Rechts
institutes ,des Freischurfes erreichen wollte, er
füUt wird. 

Das bergrechtliche Institut des Freischurfes ist 
nämlich vorgesehen worden, um zu verhindern, 
daß der zuerst fündig werdende Schürfer die 
Schurfbaue seiner Konkurrenten durch über
lagerung mit Grubenmaßen (Gewinnungsberech
tigungen) zunichte macht. Da Freischürfe ein 
Ausschließungsrecht für ein abgegrenztes Gebiet 
beinhalten, genügte es, Freischürfe im Bereich 
der Schurfbaue anzumelden, um die vorbezeich
nete Gefahr ~bzuwenden. Für die Anmeldun<> 
eines Freischurfes war bloß eine aufrechte Schurf~ 
bewilligung und die Bekanntgabe der Stelle er
forderlich, an der man einen Schurfbau zu be
ginnen beabsichtigte. Nach der geltenden Rechts
lage braucht nicht einmal mehr dies bekannt
gegeben zu wel'den. Die Folge war, daß Frei
schürfe in großer Anzahl angemeldet und viel
fach so geschickt angeordnet wurden, daß jeg
liche Schurf tätigkeit von Konkurrenten und die 
Verleihung von Gewinnungsberechtigungen an 
solche ausgeschlossen wurden, ohne selbst in ent
sprechendem Ausmaß Schurfarbeiten leisten zu 
müssen. Man wollte dem dadurch begegnen, daß 
man einen Betriebszwang einführte. Da jedoch 
~ei d~r große~ Anzahl der Freischürfe die Mög
lichkelten emer durchgreifenden Kontrolle 
fehlten, stellten sich in der Praxis bald Unzu
kömmlichkeiten ein, die verschiedene Bergrechts
kundige am System des Freischurfes zweifeln 
ließen. Hierüber gibt es eine Reihe Belegstellen 
im bergrechtlichen Schrifttum. 

An den dargestellten Gegebenheiten hat sich 
wenig geändert. Das in der Regierungsvorlage 
vorgesehene Rechtsinstitut der Schurfberechti
gung sucht in maßvoller Weise den aufgezeigten 

unbefriedigenden Zustand zu ändern und da
durch eine Intensivierung der Prospektions- und 
Explorationstätigkeit zu ermöglichen. 

Zu § 17: 

Die Schurfberechtigung ist als ausschließliches 
Schurfrecht für ein kreisförmiges Feld gestaltet. 
Dieses entspricht dem Freischurf nach geltendem 
Bergrecht. Die Bezeichnung "Freischurf" wird 
nur noch für den Raum verwendet, auf den sich 
die Schurfberechtigung bezieht. 

Das Erschließen und Untersuchen der natür
lichen Vorkommen und verlassenen Halden muß 
nach Arbeitsprogrammen erfolgen, die der Geneh
migung der Berghauptmannschaft bedürfen. 
Näheres ist den §§ 25 ff. zu entnehme~. 

Die Schurfberechtigung gibt weiter das Recht, 
in einem Vorbehaltsfeld die Verleihung einer 
Bergwerksberechtigung für ein Grubenmaß an 
einen 'anderen auszuschließen. Durch die Bezug
nahme auf den § 34 Abs. 1 Z. 3 wird klarge
stellt, daß dieses Recht nur dann geltend ge
macht werden kann, wenn die Schurfberechti~ 
gung vor Einlangen des Verleihungsgesuches bei 
der Berghauptmannschaft erworben wurde. 

Da das Vorbehaltsfeld dem Schürfer im Fall 
des Fündigwerdens die Verleihung wenigstens 
einer Bergwerksberechtigung für ein Grubenmaß 
sichern soll, hat es' dessen Größe und Form. Da 
diese vorgegeben sind, darf sich das Vorbehalts
feld nicht über Teile von Grubenmaßen oder 
Überscharen oder Teile von anderen Vorbehalts
feldern erstrecken. 

Zu § 18: 

In Hinkunft soll nur noch die Bezeichnung 
der Lage des Freischurfmittelpunktes in Ko
ordinaten, die sich auf das System der Landes
vermessung (3-Grad-Streifen-Systeme der Gauß
Krüger-Projektion mit den Bezugsmeridianen 
28, 31 und 34 Grad östlich von Ferro) beziehen, 
zulässig sein. Dadurch wird einem schon wieder~ 
holt vorgebrachten Verlangen n'ach eindeutiger 
Bestimmbarkeit der Lage des Freischurfmittel
punktes entsprochen. Nach Auskunft des Bun
desamtes für Eich- und Vermessungswesen weist 
das Grundlagennetz bzw. das Festpunktfeld an 
allen Orten im gesamten Bundesgebiet eine ge
nügende Dichte auf, um auch in schwierigen 
Situationen eine einfache und rasche Bestim
mung von Freischurfmittelpunkten zu gewähr
leisten. 

Ist ein Ansuchen nach Abs. 4 des § 18 zu
rückgewiesen worden, so kann ein neues ein
gebracht werden. 

Zu § 20: 

Der § 20 ist im Hinblick auf den § 19 Abs. 1 
erforderlich. ' 

5 
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Zu § 21: 

Die Schurfberechtigung soll ähnlich wie die 
Schurfbewilligung nach geltendem Bergrecht nur 
auf Zeit verliehen werden, ihre Geltungsdauer 
jedoch verlängerbar sein. 

Die Verlängerung der Geltungsdauer der 
Schurfberechtigung soll von der Durchführung 
von Aufsuchungsarbeiten im Freischurf, ·zumin
dest in dem Jahr, in dem die Schurfberechtigung 
infolge Zeitablaufs erlöschen würde, abhängig 
sein. Sind im Freischurf bloß Sucharbeiten durch
geführt worden, so sollen diese nur so weit als 
ausreichend angesehen werden, als sie zum Auf
finden von Vorkommen mineralischer Rohstoffe 
auch notwendig gewesen sind. 

Handelt es sich nicht um einen einzelnen Frei
schurf, sondern um ein Freischurfgebiet, so wird 
der nach Abs. 1 des § 21 zu erbringende Nach
weis von Aufsuchungsarbeiten für höchstens 
100 Freischürfe des Freischurfgebietes als erbracht 
angesehen, wenn mindestens in einem davon 
Aufsuchungsarbeiten' vorgenommen worden sind. 
Hat der Schürfer .mehrere Freischurfgebiete, so 
soll der nach Abs. 1 des § 21 verlangte Nach
weis für höchstens 10 Freischurfgebiete als er
bracht gelten, wenn der Nachweis zumindest 
für eines davon erbracht wird. Diese Regelung 
berücksichtigt, daß die Freischürfe einzelner 
Schürfer aus von der Natur her bedingten Grün
den verschiedentlich über das gesamte Bundes
gebiet verstreut sind. Sie soll dem Schürfer die 
Setzung von Schwerpunkten und eine Planung 
auf längere Sicht ermöglichen und ihm außer
dem eine zusätzliche Sicherheit geben. Die fest
gelegten Höchstzahlen gründen sich auf das Er
gebnis von Erhebungen über die durchschnittliche 
Anzahl der Freischürfe je Freischurfgebiet in den 
einzelnen Amtsbezirken der Berghauptmann
schaften sowie über die Anzahl der Freischurf
gebiete der einzelnen Schürfer. 

Zu § 22: 

Die Übertragung von Schurfbewilligungen und 
Freischürfenist nach geltendem Bergrecht mög
lich. Sie ist daher auch für die Schurfberechtigung 
im Sinn der Regierungsvorlage vorgesehen. Um 
Mißbräuchen vorzubeugen, soll es jedoch nicht 
möglich sein, einem anderen die Ausübung emer 
Schurfberechtigung zu überlassen. 

Zu § 24: 

Da Schurfberechtigungen von den Berghaupt
mannschaften nach Katastralgemeinden vorge
merkt werden und in die Vormerkungen jeder 
Einsicht nehmen kann (siehe § 208 Abs. 3), 
können fehlerhafte Eintragungen nachhaltige 
Auswirkungen haben. Die Angabe einer unrich
tigen Katastralgemeinde rechtfertigt daher die 
im Abs. 1 des § 24 vorgesehene Sanktion. 

Die Regelung des Abs. 2 enjspricht dem gel: 
tenden Bergrecht. . 

U~ ZufäUigkeiten möglichs. auszuschließen, 
ist die Schurfberechtigung jewei~s mit dem Tage 
des Einlangens des Antrages beil der Berghaupt-
mannschaft für erloschen zu erklären. . , .. 
Zu den §§ 25 bis 27:' ". • 

Die Erläuterungen zu den §§ 2 bis 14 treffen 
für die gegenständlichen Bestimiungen sinnge
mäß zu. 

Zu § 28: . 

Der am Ende jedes K:tlenirjahreS vorzu
legende Schurfbericht hat sich a . den gesamten 
Amtsbe~irk der Berghauptman schaft zu be
ziehen. Schurf.berichte für jedenjeinzelnen Frei
schurf und jedes einzelne Freis~rurfgebiet wer
den nicht verlangt. Der Schurfb richt wir,d je
doch zu untergliedern sein. In i m ist auch das 
Ergebnis der in Betracht ko menden Auf
suchungsarbeiten . darzulegen. Im Hinblick auf 
den § 21 Abs. 1 ist auch eine Leer eldung denk
bar. 

Zu § 29:' \ 

Die gegenständliche Regelung ~etrifft sowohl 
i~ der 1. AUfsuchungsPha.se (Suche nach minerali
schen Rohstoffen) als auch in der 2 Aufsuchungs
phase (Erschließen und Untersu en von Vor
kommen mineralischer Rohstoffe I zum Feststel
len ·der Abbauwürdigkeit) anfall~nde bergfreie 
mineralische Rohstoffe. I 

Auf die Erteilung derVerfüguhgsbewilligung 
besteht bei Erfüllung der im Abt' 2 des § 29 
festgelegten Voraussetzungen ein Rbchtsanspruch. 

Die Bekanntgabe des geschätztn Verkaufs
wertes jener Menge bergfreier mineralischer Roh
stoffe, für welche die Verfügungsb1willigung be
gehrt wird, ist für die Berechnung .fler Höhe der 
nach der Bundes-Verwaltungsa~gabenverord
nung 1968 bei Erteilung der bege rten Bewilli
gung zu entrichtenden Verwaltu gsabgabe er
forderlich. 

Zum 11. Abschnitt. Bergwerksbere i .. 

Bergwerksberechtigungen sind ewinnungs-
berechti~ungen. für b~rgfreie min~rlalische ~oh
stoffe. SIe beZIehen sIch auf bestlIl~mte Raume 
(Grubenmaße, überscharen) und Jind Gegen
stand der' Eintragung in das Ber buch (siehe 
§ 49), ein Sondergrundbuch, das vo bestimmten 
Bezirksgerichten (Bergbuchsgericht n) geführt 

wird. . \. 
Das Rechtsinstitut des Tagmaßes ird als nicht 

begründet aufgelassen. Tagmaße erden nach 
geltendem Bergrecht auf betgfreie ineralien in 
Sandbänken, Flußbetten usw. 'sowie in verlasse-
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nen Halden im freien Feld 'verliehen. Sie gelten 
gleichfalls als Bergwerksberechtigungen, sind je
doch nicht Gegenstand der Eintragung in das 
Bergbuch. In Hinkunft ist in diesen Fällen eine 
Bergwerksberechtigung für ein Grubenmaß zu 
erwerben. Bestehende Tagmaße - diese Bezeich
nung wird nach dem geltenden Berggesetz so
wohl für' die bezügliche Bergwerksberechtigung 
als auch für den Raum gebraucht? auf den sich 
diese bezieht - sollen in Grubenmaße umzu
wandeln sein (siehe § 225). 

Zu § 31: 

Die Bezeichnungen "Grubenmaß" und "über
schar" werden nur noch für den Raum verwen
det, auf den sich die betreffende Bergwerks
berechtigung bezieht. 

Grubenmaße 

Zu §32: 

Der Wortlaut dieses Paragraphen lehnt sich an 
den des § 30 des geltenden Berggesetzes an. Es 
wird jedoch davon abg~sehen, eine bindende 
Aussage 'hinsichtlich des Luftraumes zu, treffen. 

Die aus der historischen Tradition des Eigen
tumsbegriffes erklärliche Erfassung des Luft
raumes über einem 'Grundstück und des Bodens 
unter diesem im Eigentumsrecht ist seinerzeit 
auch in die Begriffswelt des Bergrechtes über
nommen worden., Die, Vorstellungen in dieser 
Hinsicht haben sich jedoch, qesonders in unserem 
Jahrhundert, sehr gewandelt. Was den Luftraum 
betrifft, so gibt es eine'Reihe von Bestimmungen 
in einzelnen verwaltungs rechtlichen Vorschriften 
(z. B. im' Luftfahrtgesetz, in elektrizitätsrecht
lichen Vorschriften u. ,dg!.), aber auch in Staats
verträgen. Der im Völkerrecht ausgeprägte Be
griff der Beherrschbarkeit ist nur eine Aus
formung des allgemein gültigen Grundsatzes der 
Effektivität. Es erscheint wenig sinnvoll, im ge
gebenen Zusammenhang die effektive Beherrsch
barkeit des Luftraumes zu untersuchen und 
darüber eine bindende Aussage in die Regie
rungsvorlage aufzunehmen. 

Zu § 33: 

Die Berücksichtigung bergfreie mineralische 
Rohstoffe enthaltender verlassener Halden ergibt 
sich aus der Auflassung des Rechtsinstitutes des 
Tagmaßes. 

Die Festsetzung eines Mindestabstandes von 
den seitlichen Begrenzungen des Grubenmaßes 
oder Grubenfeldes für den Aufschlagspunkt soll 
ausschließen, daß die Maßen- bzw. Feldesgrenzen 
in unmittelbare Nähe der Stelle gelegt werden, 
an der das Vorkommen bergfreier mineralischer 
Rohstoffe angefahren worden ist. Dadurch wäre 
es nämlich möglich, mittels Streckenvortriebs 
oder in anderer Weise in gariz kurzer Zeit außer-

halb des Grubenmaßes oder Grubenfeldes zu ge
langen und auf Grund der so erfolgten Er
schließung des benachbarten Teiles des Vorkom
mens um Verleihung weiterer Bergwerksberech
tigungen anzusuchen, ohne daß eine eigentliche 
Neuerschließung vorliegt. ' 

Zu § 34: 

Außer der GlaubhaftmadlUng des Verfügens 
über die bis zur Aufnahme eines planmäßigen 
und systematischen Abbaues voraussichtlich er
forderlichen finanziellen Mittel wir-d nunmehr 
auch die Glaubhaftmachung' des Verfügens über 
die voraussichtlich notwendigen technischen 
Mittel verlangt. Hiedurch soll die Gewähr ge
geben sein, daß auch die den Abbau vorbereiten
den Tätigkeiten bergtechnisch einwandfrei vor
genommen werden. 

Die Glaubhaftmachurig soll darin entfallen 
(siehe § 34 Abs. 3), wenn die begehrten Gruben
maße als Reservefelder vorgesehen sind. Da 
solche nur in Betracht' kommen, wenn bereits 
in einem Grubenfeld vom Verleihungswerber 
bergtreie mineralische Rohstoffe gewonnen wer,
den (siehe § 55), sind die technischen Mittel be
reits vorhanden und erscheint außerdem ge
sichert, daß der Verleihungswerber über die er-' 
forderlichen finanziellen Mittel verfügt. 

Die Einschränkung hin~icht1ichder Schurfbe
rechtigungim im § 34 Abs. 1 Z. 3 ist im Hinblick 
auf das VwGH-Erk. vom 8. Feber 1966, 
Zr. 1154/65, vorgesehen. Die Z. 3 berücksichtigt 
außerdem die Gewinnungs- und Speicher tätig
keit anderer. Es könnte nämlich sein, daß im 
Verleihungsgebiet nicht bergfreie mineralische 
Rohstoffe gewonnen oder Kohlenwasserstoffe iri 
geologischen Strukturen gdpeichert werden. 

Der Abs. 2 des § 34 sieht die Bedachtnahme 
auf öffentliche Interessen vor. Unter diesen sind 
auch solche zu verstehen, deren primäre Wahr
nehmung in die Gesetzgebungs- und Voll
ziehungszuständigkeit der Länder fällt. 

Im Abs. 4 -des § 34 wird der Begriff "abbau
würdig" umschrieben. Die Umschreibung folgt 
einem Vorschlag des Institutes für Bergbaukunde 
der Montanistischen Hochschule in Leoben, das 
sich in einem Gutachten ausführlich mit der 
Frage der Abbauwürdigkeit auseinandergesetzt 
hat. ' 

Zu § 35: 

Natürliche Vorkommen von Kohle und 
anderen bergfreien mineralischen Rohstoffen 
werden künftig gleich behandelt werden, da die 
Ansicht, die für die unterschiedliche Regelung 
im geltenden Berggeseti (siehe dessen § 33 
Abs. 1) maßgebend gewesen ist (Kohle käme nur 
in flächigen, söhlig liegenden Flözen vor, Erze 
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seien nur in steilen Gängen oder Stöcken zu 
:finden), auf Grund der heutigen Erkenntnisse 
über die Geometrie von Lagerstätten nicht auf
rechterhaltenwerden kann. Die bei bergfreie 
mineralische Rohstoffe enthaltenden verlassenen 
HaLden vorgesehene Beschränkung ist darin be
gründet, daß verlassene Halden, die in acht 
Grubenrnaßen nicht Platz fänden, kaum vor
kommen. 

Zu § 36: 

Der Abs. 1 des § 36 ist dem Abs. 1 des § 34 
des geltenden Berggesetzes nachgebildet, die 
einzelnen Erfordernisse sind jedoch präziser an
geführt. 

Die im vorgesehenen Arbeitsprogramm (§ 36 
Abs. 1 Z. 4) anzuführenden Angaben über die 
für notwendig erachteten Bergbauanlagen sowie 
die in Aussicht genommenen Sicherheitsrnaßnah
men und Maßnahmen zur Sicherung der Ober
flächennutzung nach Beendigung der Bergbau
tätigkeit sollen u. a. eine bessere Beurteilung von 
Fragen des Naturschutzes, der Raumordnung, des 
Fremdenverkehrs und des Umweltschutzes ermög
lichen. 

Die Lage der Grubenmaße 'muß künftig aus
schließlich koordinativ festgelegt werden. Da
durch sollen Rechtsunsicherheiten vermieden 
werden. Der Wortlaut der bezüglichen Bestim
mung (§ 36 Abs. 1 Z. 7) lehnt sich an einen 
Vorschlag des Institutes für Markscheide- und 
Bergschadenkunde der Montanistischen Hoch
schule in Leoben an. 

Die Angaben über den Grundbuchsstand (§ 36 
Abs. 1 Z. 8) sollen nicht älter als sechs Wochen 
sem. 

Die nach geltendem Bergrecht vorgesehene Er
klärung, ob eine Bergbuchseinlage für die be
gehrte Bergwerksberechtigung eröffnet oder 
diese einer schon bestehenden Bergbuchseinlage 
zugeschrieben werden soll, ist im Hinblick auf 
die vorgesehene Neuor,dnung des Bergbuchs ent
behrlich. 

Die Bekanntgabe des vorgesehenen Arbeits
programms und die Angaben über das Verfügen 
der zur Durchführung des Arbeitsprogramms 
voraussichtlich erforderlichen technischen und 
finanziellen Mittel können im Fall von Reserve
feldern unterbleiben. Die Gründe hiefür sind den 
Erläuterungen zu § 34 zu entnehmen. 

Der Abs. 4 des § 36 führt konkret an, welche 
Beilagen dem Verleihungsgesuch angeschlossen 
sein müssen. 

Gegenüber dem geltenden ~erggesetz (siehe 
dessen § 34 Abs. 2) werden die Fälle, in denen 
em fehlerhaftes oder unvollständiges, Ver
leihungsgesuch von der Berghaupttnannschaft 
a limine zurückzuweisen ist, erheblich einge-

schränkt. Eine Zurückweisung 0 ne Verbesse
rungs- und ErgänZUngsmÖglichkeij ist nur noch 
so weit vorgesehen, als sie zur Hint nhaltung von 
Mißbräuchen (Einbringung des Verleihungs
gesuches bevor noch das Vorkomrqen so weit er
schlossen und untersucht ist, daß Jiessen Abbau
würdigkeit festgestellt werden ka~n, oder bevor 
noch die Lage des begehrten Gr~enmaßes oder 
Grub, enfeldes angegeben werden ann) erforder
lich ist. Ist ein Verleihungsgesu nach Abs. 5 
des § ,36 zurückgewiesen worde , so kann ein 
neues eingebracht werden. 

I 
Zu § 37: . I 

Um ihren Zweck zu erfüllen, muß die Lage-' 
rungskarte bestimmten Anforder ngen genügen. 
Es ist daher erforderlich, diese z präzisieren. 

Der Grenzkataster soll die Aufgaben des 
Grundsteuerkatasters übernehm n (siehe das 
Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 3 6/1968, in der 
Fassung der Kundmachung BGB. Nr. 124/1969). 

Zu § 38: 

Die nach geltendem Bergre t (siehe § 38 
Abs. 1 des geltenden Berggesetz s) obligatorische 
mündliche Verhandlung an rt und Stelle 
("Freifahrung") wird beibeha ten. Für ihre 
Durchführung wird jedoch usdrücklich zur 
Voraussetzung gemacht, daß Jias Verleihungs
gesuch nicht zurückzuweisen is~, d. h. die Berg
hauptmannschaft wird erst ntch Prüfung des 
Verleihungsgesuches und der z~ehÖrigen Unter
lagen und auch nur dann, we n den Erforder
nissen des § 36 Rechnung etragen ist, eine 
Freifahrung anberaumen dürfer-

Stehen der Verleihung Hin ernisse entgegen, 
so ist bei der Freifahrung zu rüfen, ob diesen 
nicht durch eine Umlageru g der begehrten 
Grubenmaße oder die Festsetz ng von Bedingun
gen und Auflagen begegnet w rden kann. 

Da, soweit im § 38 nicht äheres bestimmt 
wird, für die Freifahrung oh ehin die Bestim
mungen des Allgemeinen terwaltungSVerfah
rens gesetzes (A VG 1950) gelte , erscheinen Rege
lungen, wie sie die §§ 39 un 40 des geltenden 

Berggesetzes, vorsehen, entbehrlich, ,zumal sie auf 
das Allgemeine Berggesetz au 1854 (siehe dessen 
§§ 55 und 56) zurückgehen und in dieses auf
genommen worden sind, als es noch kein All
gemeines Verwaltungsverfah ensgesetz gegeben 
h~ . 

Da es kaum zweckmäßig i t, notwendige An
derungen und Ergänzungen des Verleihungsge
suches und der zugehörigen Unterlagen bei der 
Freifahrung vorzunehmen, s 11 hiefür nach § 38 . 
Abs. 2 von der Berghauptm nnschaft eine ange
messene Frist festzusetzen s in. Mit fruchtlosem 

I 

'. 
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Ablauf dieser Frist soll das Ansuchen um Ver
leihung der Bergwerksberechtigungen als zurück-
gezogen gelten. . 

Zu-§ 39: 

Der § 39 führt an, wer Partei im Verleihungs-
verfahren ist. 

Um den Ländern eine verstärkte Mitwirkung 
im Verleihungsverfahren zu ermöglichen, wird 
ihnen in den ihrer Vollziehung zukommenden 
Angelegenheiten des Naturschutzes, der RauIh
ordnung, des Fremdenverkehrs und des Umwelt
schutzes die Stellung einer Formalpartei einge
räumt. In den vorstehend genannten Angelegen
heiten ist eine Berührung von Landesinteressen 
in erster Linie denkbar. Ermöglicht werden soll 
eine Koordinierung widerstreitender öffentlicher 

. Interessen. Die Stellung der Länder als Träger 
von Privatrechten bleibt dadurch unberührt. 

Zu § 40: 

Dieser Paragraph regelt das Verhältnis zu den 
anderen Verwaltungsbehörden im Verleihungs
verfahren. Diese sind zu den berührt erscheinen
den öffentlichen Interessen, soweit sie zu deren 
Wahrnehmung berufen sind, vor Verleihung der 
Bergwerksberechtigung zu hören. 

Die Anhörung der Geologischen Bundesanstalt 
ist einerseits in den dieser aus dem Lagerstätten
gesetz, BGBl. Nr. 246/1947, erwachsenden Auf
gaben begründet, andererseits soll dadurch eine 
gewisse Einheitlichkeit bei der Beurteilung 
geologisch-Iagerstättenkundlicher Kriterien sicher
gestellt werden. 

Zu § 41: 

Da über Ansuchen um Verleihung von Berg
werksberechtigungen bescheidmäßig abzu
sprechen ist, soll über sie in den im § 41 eingangs 
angeführten Fällen in der Reihenfolge des Ein
langens der Verleihungs gesuche bei der Berg
hauptmannschaft zu entscheiden sein. 

Die für am selben Tage einlangende Ver
leihungsgesuche vorgesehene Regelung entspricht 
dem geltenden Bergrecht. 

Überscharen 

Zu § 42; 

Der 2. Satz des § 42 berücksichtigt, daß es 
nach § 141 des geltenden Berggesetzes möglich 
war, auch überscharen zu lagern, die nicht von 
Grubenmaßen eingeschlossen waren. 

Aus den schon in den Erläuterungen zu § 32 
genannten Gründen wird davon abgesehen, eine 
bindende Aussage darüber zu treffen, wie weit 
die überschar in den Luftraum reicht. 

Die Entstehung von überscharen soll mög
lichst vermieden werden. Hierauf ist bereits bei 
der Lagerung der Grubenmaße Bedacht zu neh
men. 

Zu § 43: 

Bergwerksberechtigungen für überscharen 
sollen künftig auf Ansuchen ohne förmliche Auf
forderung zur Einbringung eines Verleihungs
gesuches verliehen werden. Legitimiert zur Ein
bringung eines Verleihungsgesuches sollen die 
Bergwerksberechtigten für die angrenzenden 
Grubenmaße oder überscharen sein. Dies ent
spricht im wesentli~en der gelte?den Rechts
lage. 

'Die Verleihungsvoraussetzungen lehnen sich 
an jene für Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße an . 

Nicht angebracht ist es, die Frage nach der 
Abbauwürdigkeit zu stellen, da die begehrte 
überschar zusammen mit dem angrenzenden 
Grubenmaß oder der angrenzenden überschar 
zu sehen ist. Die Bergwerksberechtigungen hiefür 

-durften nur verliehen werden, wenn das er-
schlossene natürliche Vorkommen bergfreier 
mineralischer Rohstoffe, die \ solche enthaltende 
erschlossene verlassene Halde oder auch nur ein 
Teil davon als abbauwürdig angesehen werden 
konnte. 

Von einer Glaubhaftmachung des Verfügens 
über die voraussichtlich erforderlichen techni
schen und finanziellen Mittel kann gleichfalls ab
gesehen werden, da eine solche bereits im Ver
leihungsverfahren betreffend die Bergwerksbe
rechtigung für das angrenzende Grubenmaß oder 
die angrenzende überschar erfolgte und die be
gehrte überschar zusammen mit dem angrenzen
den Grubenmaß oder der angrenzenden über
schar gesehen werden muß. 

Auch kanri eine Bedachtnahme auf Schurfbe
rechtigungen entfallen, da die darauf sich grün
denden Vorbehaltsfe1der Form und Größe von. 
Grubenmaßen haben, eine überschar jedoch nur 
dann vorliegt, wenn ein Grubenmaß nicht mehr 
Platz findet. 

Zu § 44: 

Der Abs. 1 des § 44 entspricht weitgehend dem 
Abs. 1 des § 36, er nimmt jedoch diejenigen 
Angaben aus, die sich auf Verleihungsvoraus
setzungen beziehen, die nicht hinsichtlich Berg
werksberechtigungen für überscharen vorge
sehen sind (siehe die Erläuterungen zu § 43). 
Die zusätzlich verlangte Flächeninhaltsangabe ist 
erforderlich, da die Begrenzungsvielecke der 
überscharen in der Waagrechten nicht gleich 
groß sind. "-

Die Abs. 2, 3 und 4 des § 44 sind den Abs. 2, 
4 und 5 des § 36 nachgebildet. 
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Zu § 45: 

Die Bezeichnung "Lagertmgskarte" erscheint 
auch hinsichtlich überscharen zutreffend. Sie 
wird schon jetzt hiefür verwendet. 

, 
Die Bestimmungen dieses Paragraphen lehnen 

sich an die Bestimmungen des § 37 an. 

Zu § 46: 

Der § 46 entspricht dem ,§ 39, der anführt, 
wer Partei im Verleihungsverfahren betreffend 
Bergwerksberechtigungen für Grubenmaße is~ 

Zu § 47: 

Die Erläuterungen zu § 40 gelten sinngemäß 
für den gegenständLiChen Paragraphen. 

Zu § 48: 

Werden mehrere, Verleihungsgesuche bei der 
Berghauptmannschaft eingebracht, so soll wie bei 
Bergwerksberechtigungen für Grubenmaße die 
Priorität der Verleihungsgesuche maßgebend sein. 
Nur wenn mehrere' Verleihungsgesuche am 
selben Tage bei der Berghauptmannschaft einge
langt sind, so soll demjenigen die Bergwerks
berechtigung für die überschar verliehen wer
den, dessen Grubenmaße und überscharen diese 
auf eine größere Länge umschließen. 

Durch die vorgesehenen Regelungen sollen in 
Hinkunft gemeinsame und Teil-überscharen 
(siehe § 48 Abs. 2 des geltenden Berggesetzes) 
vermieden werden. 

Eintragung in das Bergbuch 

Zu § 49: 

Es wird nur noch Bergwerksberechtigungen 
geben, die als unbewegliche Sachen gelten und 
Gegenstand der Eintragung in das Bergbuch 
sind. Nach geltendem Bergrecht zählen nämlich 
zu den Bergwerksberechtigungen auch noch die 
Tagmaße, die nicht als unbewegliche Sachen 
gelten und auch nicht Gegenstand der Eintra
gung in das Bergbuch sind. Das Rechtsinstitut 
des Tagmaßes wird jedoch aufgelassen. 

Zu § 51: 

Nach Abs. 2 des § 51 dürfen gemeinsam ver
liehene Bergwerksberechtigungen flir' Gruben
maße nur noch in eine einzige neu zu eröffnende 
Bergbuchseinlage eingetragen werden. N achträg
lich verliehene Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße sollen derjenigen Einlage zuzu
schreiben sein, in der die bereits früher ver
liehenen Bergwerksbe'rechtigungen' eingetragen 
sind. 

Bergwerksberechtigungen für überscharen 
müssen nach Abs. 3 des § 51 derjenigen Einlage 

zugeschrieben werden, in derj' die Bergwerks,
berechtigung für das angrenz~nde Grubenmaß 

oder, die ~n~renz~nde. Übersch~ 'eing~tra,gen i.st. 
DIe Mog},lchkelt, emer Ber uchsemlage Lle~ 

genschaften zuzuschreiben, soll nicht mehr be
,stehen; Maßgebend hiefür ist, daß von dieser 
Möglichkeit kaum noch Gebraljrch gemacht wird 
und sich aus der Zuschreibung )in der gegenwär
tigen Form eine Reihe rechtlifer Probleme er
geben (siehe die diesbezügli en heute noch 
geltenden Ausführungen H berers in den 
"Bergrechtlichen Blättern", IV, Jahrgang, Manz 
1909, S. 1 ~.). I, 

Durch dIe vorstehenden Mtnahmen soll im 
Verein mit, anderen Regelun, ge eine Bereinigung 
des Bergbuchs herbeigeführt w rden. 

, ' 

Betriebspflicht in Grubenmaße 'und überscharen 

Das Rechtsinstitut der 'etriebspflicht in 
Grubenmaßen und überscharen wird den heuti
gen Gegebenheiten angegliche~ Durch die Auf
lassung des .Rechtsinsti.tu, tes d.e Ta~,maß~s b7darf 
es mehr kemer auf "he Betrle spfhcht 10 eInern 
Tagmaß Bezug nehmenden Re e1ung. 

Für Grubenfelder und ni t zu solchen ge
hörende Grubenmaße, die na § 55 als Reserve
felder anerkannt worden sind oder gelten, soll 
keine Betriebspflicht bestehen. 

Zu § 53: 

, Es wird eine klare Aussage ~a:rüber getroffen, 
wann nach rechtskräftiger' ve

1
eihung , der Berg

werks berechtigung für ein Gr enmaß in diesem 
mit dem Gewinnen der bergf ien m~neralischen 
Rohstoffe zu beginnen ist. er Begriff "Ge
winnen" ist im Sinn des § 1 . 2 zu verstehen. 

Da das planmäßige und 1ystematische Ge
winnen von mineraliSchen~ROhstOffen eine 
längere Vorbereitungszeit ,un zumeist erheb
liche Investitionen erfordert, sieht die Regie
rungsvorlage, nicht zuletzt egen der klimati~ 
schen Bes'onderheiten des alpiIJ-en Bergbaus, statt 
der bisweilen in ausländische* Berggesetzen zu 
findenden Halbjahresfrist ein~ Frist von zwei I ' ' 
Jahren vor. I ' 

Die beschränkte Betriebspflicht: bei Gruben .. 
feldern ist in der wirtschaftli&en Einheit der im 
Grubenfeld zusammengefaßte~ Grubenmaße und 
überscharen begründet. Außetdem wird berück
sichtigt, daß nach § 55 Grubenfelder bzw. 
Grubenmaßeunter bestimmteh Voraussetzungen 
als Reservefelder, anerkannt'l werden oder als 
solche gelten. Auch wird auf tllfällige Fristungs
fälle (siehe § 57) Bedacht genrmmen. 

Zu § 54: ! 

Die 'Betriebspflicht in qrubenmaßen und 
überscharen I ist die notwendige Folge' des 
Grundsatzes der Bergfreiheit.j Die Vorkommen 
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der dem Verfügungsrecht des Grundeigen
tümers' entzogenen bergfrei~n mineralischen 
Rohstoffe sollen auch im Interesse der Allgemein
heit abgebaut werden. Derjenige, der das Recht 
erlangt hat, die· bergfreien mineralischen Roh
stoffe ausschließlich zu gewinnen und sich diese 
anzueignen, . soll auch verpflichtet sein, die ihm 
verliehene Bergwerksberechtigung auszuüben. 

Das im Abs. 1 des § 54 festgelegte Ausmaß 
der Betriebspflicht berücksichtigt die klimatischen 
Besonderheiten des alpinen Bergbaus. 

Die Betriebspflicht gilt nicht für nach § 56 
oder § 57 gefristete oder nach § 55 als Reserve
felder anerkannte oder geltende Grubenfelder 
oder Grubenmaße. 

Die im Abs. 6 des § 55 vorgesehene Anzeige 
ist für die Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse 
durch die Berghauptmannschaft erforderlich. 
Die Mitteilung, ob bei Aufnahme der Gewin
nung in einem Reservefelddieses weiterhin . als 
solches gelten soll, ist erforderlich, da es sein 
könnte, daß der Betriebspflicht nach § 54 nicht 
voll entsprochen werden soll, was nur zulässig 
wäre, wenn das Grubenfeld' oder Grubenmaß 
weiterhin als Reservefeld gilt. 

Zu § 56: 

Es wird unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Rechtsanspruch auf Fristung gewährt. 

Die Dauer der Fristung wird auf zwei Jahre 
beschränkt. Dies erscheint erforderlich, da die 

Zu.§ 55: überschaubarkeit . meist nicht über zwei Jahre 
Der § 55 handelt von den Reservefeldern. hinaus gegeben ist. Dem Gewirinungsberechtigten 

D V h"l . A hl d R f Id ist es jedoch unbenommen, vor Ablauf der Frist as er a tms nza er es erve e· er zu 
Anzahl der Grubenfelder bzw. nicht zu solchen ein Ansuchen um Fristung, für weitere zwei 
gehörenden . Grubenmaße, in denen' bergfreie Jahre zu stellen. Sind die Fristungsgründe nach 

wie vor gegeben, so wird dem Ansuchen zu eni-
\ mineralische Rohstoffe gewonnen weiden, ist in sprechen sein. 

Berücksichtigung einer Empfehlung des Institutes 
für Bergbaukunde der Montanistischen Hoch-' Die Fristungsgründe werden taxativ an ge-
schule in Leoben ,mit 2 : 1 festgelegt. führt. 

Auf die Anerkennung von Grubenfeldern 'Da sich die Abbauwürdigkeit eines Vorkom~ 
oder nicht zu solchen gehörenden Grubenmaßen mens mineralischer Rohstoffe jederzeit ändern 
als Reservefelder durch die Berghauptmannschaft kann, ist ein Fristungsgrund auch die mangelnde 
besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Abbauwürdigkeit im Zeitpunkt der begehrten 
Rechtsanspruch. Fristung (siehe § 56 Abs. 1 Z. 2). 

Im Interesse einer vereinfachten Handhabung Die im § 56 Abs. 1 Z. 3 angeführten Fristungs-
der Bestimmungen wird von Festlegungen hin- gründe kommen besonders in .Betracht, wenn 
sichtlich der Größe der Grubenfelder (diese Rechtsvorschriften oder Vollzugsakte die Aus
können sich aus einer größereriOder kleineren übung der Betriebspflicht verhindern. Dies kann 
Anzahl von Grubenmaßen und allfälligen Über- B d 11' . z. . er Ea sem, wenn Teile eines Gruben-
scharen zusammensetzen) Abstand genommen. feldes in ein Naturschutzgebiet oder in ein 

Das Recht der Ausübung der Bergwerksbe- wasserrechtliches Schutzgebiet fallen und für di~ 
rechtigungen steht an sich dem Bergwerksbe- Gewinnnungstätigkeit die zusätzlich erforderliche 
rechtigten zu. Dieser kann aber die Ausübung Bewilligung der Naturschutzbehörde oder Wasser
der Bergwerksberechtigungen einem amieren rechtsbehörde nicht erwirkt werden konnte. Auch 
überlassen. Dann kommt diesem das Recht der könrite etwa die Ausübung einer Bergwerksbe
Ausübung der Bergwerksberechtigungen zu. rechtigung durch einen Rechtsstreit vor eihem 

Das G b f Id . d b f' . l' ch ordentlichen Gericht in Frage gestellt sein. ru en e ,m em erg rele mmera IS e 
Rohstoffe gewonnen werden, und die diesem Im Ansuchen um Fristung sind auch die fur 
zugeordneten Reservefe1der können sich in ver- die Dauer der Fristung vorgesehenen Sicherheits
schiedenen Amtsbezirke~ von Berghauptmann- maßnahmen und die beabsichtigten Maß~ahmen 
schaften befinden. . zur Sicherung der Oberflächennutzung nach 

Der Abs. 4 des § 55 regelt den. Fall, in dem Beendigung der Bergbautätigkeit anzuführen. 
ein Grubenmaß· nicht Teil eines Grubenfeldes Sind die angeführten Maßnahmen nicht aus
ist, etwa weil das erschlossene Vorkommen berg- reichend, so hat die Berghauptmannschaft weitere 
freier mineralischer Rohstoffe von so geringer in Verbindung mit der Frisuing notwendige 
Ausdehnung ist, daß ein einziges Grubenmaß Maßnahmen anzuordnen. Diesfalls wird in' der 
zu eine!' überlagerung ausgereicht hat. Regel eine Erhebung an Ort und Stelle erforder-

lich sein. 
Beim übergang der Betriebspflicht auf ein 

Reservefeld (siehe § 55 Abs. 5) ist zu beachten, 
daß hinsichtlich der Betriebspflicht bestimmte 
Mindesterfordernisse (siehe § 54 Abs. 1) bestehen. 

Die im Abs. 4 des § 56 vorgesehene Anzeige. 
ist für die Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse 
durch die Berghauptmannnschaft erforderlich. 
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Zu § 57: 

Die im § 56 Abs. 1 Z. 1 und 3 angeführten 
Gründe können auch der Aufnahme der Ge
winnung in Grubenmaßen kurz nach Ver
leihung der bezüglichen Bergwerksberechtigungen 
entgegenstehen. Nicht in Betracht kommt aller
dings der Fristungsgrund 'der Z. 2, da die vor
aussichtliche Abbauwürdigkeit des erschlossenen 
natürlichen Vorkommens, der erschlossenen ver
lassenen Halde o'der eines erschlossenen Teiles 
davon Verleihungsvoraussetzung ist und in der 
kurzen Zeit nach der Verleihung kaum eine 
Änderung anzunehmen ist. 

Zu § 58: 

Die Anzeigen sind zur überprüfung der Ein
haltung der Bestimmungen des § 54 Abs. 1 über 
die Betriebspflicht und des § 134 Abs. 1 über 
die Sicherungspflicht des Gewinnungsberech
tigten erforderlich. Die Anzeige der Wiederauf
nahme der Gewinnung soll die Berghauptmann
schaft überdies in die Lage versetzen, ihre Auf
sichtsbefugnisse rechtzeitig wahrzunehmen. 

Die Anzeigepflicht besteht sowohl für geplante 
als auch für unvorhergesehene Unterbrechungen. 
Die pflicht zur unverzüglichen Anzeige eines 
gefährlichen Ereignisses nach § 122 wird hiedurch 
nicht berührt, da diesfalls das Ereignis und nicht 
die allenfalls dadurch hervorgerufene unvor
hergesehene Unterbrechung anzuzeigen ist. 

Zu § 59: 

Der § 59 Abs. 1 soll die Beachtung der 
Betriebspflicht sicherstellen. 

Der § 59 Abs. 2 richtet sich gegen Gewinnungs
berechtigte, die in erster Linie Veräußerungs
objekte in den Bergwerksberechtigungen sehen 
o'der diese nur zur Feldessperre aufrechterhalten. 
Die festgelegte Frist wurde gleich lang wie die 
nach dem allgemeinenen bürgerlichen Gesetz~ 
buch erforderliche Ersitzungszeit für die außer
bücherliche Eigentumsersitzung gewählt. 

Übertragung von Bergwerksberechtigungen und 
Überlassung der Ausübung 

Zu § 60: 

Die gegenständliche Regelung ist erforderlich, 
um die Bergwerksberechtigung für eine über
schar auch ausüben zu können. Eine überschar 
ist nämlich meist zu klein und unregelmäßig, um 
in ihr allein mit wirtschaftlichem Nutzen eme 
Gewinnungstätigkeit betreiben zu können. 

Zu § 61: 

Um möglichst auszuschließen, daß Bergwerks
berechtigungen an Personen übertragen werden, 
die nicht über die für die Gewinnung not
wendigen technischen und finanziellen Mittel ver
fügen; wird die übertragung durch Rechts-

geschäfte unter Lebenden an die Genehmigung 
der Berghauptmannschaft gebunden. Bei Er
füllung der im § 61 Abs.' 2 genannten Voraus
setzun'gen besteht ein Rechtsanspruch auf 
Genehmigung. Keiner Genehmigung der Berg
hauptmannschaft , bedarf die' übertragung der 
Bergwerksberechtigungen durch Rechtsgeschäfte 
von Todes wegen einschließlich des Vermächtnisses 
oder auf Grund einer Zwangsversteigerung. 

Da das Eigentum an Bergwerksberechtigungen 
mit der Eintragung in das' Bergbuch erworben 
wird, von allen Eintragungen in dieses jedoch 
die, Berghauptmannschaft nach § 52 vom Berg
buchsgericht in Kenntnis zu setzen ist, kann 
davon abgesehen werden, den Erwerber einer 
Bergwerksberechtigung gesetzlich zu verpflichten, 
deren Erwerb der Berghauptmannschaft anzu
zeigen, wie dies das geltende Berggesetz (siehe 
dessen § 75) vorsieht. ' 

Zu § 62: 

Die Ausführungen im 1. Absatz der Erläute
rungen zu § 61 treffen für den Abs. 2 des § 62 
sinngemäß zu. 

Auflassung von Bergwerksberechtigungen 

Aus übersichtsgründen erscheint es zweck
mäßig, die Auflassung und die Entziehung von 
Bergwerksberechtigungen gesondert zu regeln. 

Zu § 63: 

Der Auflassungserklärung sind in Hinkunft 
ein Abschlußbetriebsplan, eine Bergbauchronik 
sowie Verzeichnisse des die aufzulassende Berg
werksberechtigung betreffenden, für eine Auf
bewahrung in Betracht kommenden Karten- und 
Unterlagenmaterials beizufügen. Da es für das 
Auflassungsverfahren wichtig ist, zu wissen, auf 
welche Weise eine allenfalls erforderliche Kon
trolle des Bergbaugelände~ nach Löschung der 
Bergwerksberechtigung im Bergbuch ,und der 
Ersatz allenfalls danach noch entstehender Berg
schäden sichergestellt wird, werden auch dies
bezügliche Angaben verlangt. 

Der Abs. 2 des § 63 ist trotz der Pflicht zur 
Verfassung eines Abschlußbetriebsplans, einer 
Bergbauchronik und verschiedener Verzeichnisse 
bei Einstellung der Tätigkeiten eines Bergbau
betriebes oder einer selbständigen Betriebs
abteilung (siehe § 141) erforderlich, da die Berg
werksberechtigungen, auf denen diese Tätig
keiten beruhen, nicht schon zum Zeitpunkt der 
Einstellung aufgelassen werden müssen. Die Auf
lassung der Bergwerksberechtigungen erfolgt zu
meist viel später, sodaß oft wesentlich andere 
Gegebenheiten als bei der Einstellung vorliegen. 
Auch gibt es zahlreiche Fälle, in denen bei Ein
stellung der Tätigkeiten eines Bergbaubetriebes 
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oder einer selbstäl).digen Betriebsabteilung man
gels entsprechender berggesetzlicher Bestimmun
gen kein eigenes Verfahren durchgeführt worden 
ist. 

Zu § 64: 

Die gegenständliche Regelung entspricht sinn
gemäß den Abs. 1 und 2 'des § 117 des geltenden 
Berggesetzes. Auf "zutage liegende Bestandteile 
des Bergwerkseigentums" braucht nicht Bedacht 
genommen Zu werden, da künftig eine Zu
schreibung von Liegenschaften zu einer Berg
buchseinlage nicht mehr möglich sein soll (siehe 
die Erläuterungen zu § 51)., Für Bergbuchsein
lagen schon zugeschriebene Liegenschaften ist eine 
übergangsregelung vorgesehen (siehe § 231). 

Zu § 66: 

Die Abweichungen für das Zwangsversteige
rungsverfahren gelten bereits jetzt (siehe §§ 120 
und 124 Abs. 2 des geltenden Berggesetzes). 

Zu § 67: 

Steht fest, daß der Erwerb der Bergwerks
berechtigung durch einen anderen nicht in Be
tracht kommt, so hat die Berghauptmannschaft 
den vorgelegten Abschlußbetriebsplan zu prüfen 
und bei Erfüllung der festgelegten Erfor:dernisse 
zu genehmigen. Bei der Prüfung des Abschluß
betriebsplans ist auch darauf einzugehen, ob 
später noch eine regelmäßige Kontrolle des Berg
baugeländes erforderlich und mit dem Auftreten 
von Bergschä'den zu rechnen ist. Bejahendenfalls 
ist auch zu prüfen, ob die Kontrolle des Berg
baugeländes und der Ersatz der voraussichtlich 
noch auftretenden Bergschäden als gesichert 
gelten kann. Bestehen hierüber Zweifel, so sind 
der Berghauptmannschaft entsprechende Nach
weise vorzulegen. Erst wenn diese nicht aus
reichend sind, hat die Berghauptmannschaft die 
Leistung einer angemessenen Sicherstellung zu 
verlangen. Hinsichtlich des Ausspruchs über die 
Sicherstellung soll der § 172 Abs. 6 sinngemäß 
gelten. Dadurch soll die Einleitung eines Außer
streitverfahrens bei einem ordentlichen Gericht 
ermöglicht werden. 

Eine weitere Notwendigkeit ist die Bezeich
nung derjenigen Vorrichtungen, die aus Sicher
heitsgründen angebracht worden sind oder noch 
vorgesehen werden und unter Aufrechterhaltung 
ihrer Zweckbestimmung nach Löschung der 
Bergwerksberechtigung im Bergbuch in, das 
Eigentum des Grundeigentümers fallen, wie 
z. B. die Zimmerung und Mauerung im Gruben
gebäude, Versatzkästen, Verdämmungen usw. 
Das Vorhandensein derartiger Vorrichtungen auf 
den Grundstücken ist im Grundbuch ersichtlich 
zu machen (siehe § 71). 

Der Abs. 2 des § 67 stellt klar, wer Partei 
in dem. von der Berghauptmannschaft durch
zuführenden Verfahren ist. 

Die Anhörung der Geologischen Bundes
anstalt vor Genehmigung des Abschlußbetriebs
plans ergibt sich aus den der Geologischen 
Bundesanstalt nach dem Lagerstättengesetz, 
BGBL Nr. 246/1947, zukommenden Aufgaben. 
Sie ist aber auch etwa im Hinblick auf die durch 
die Stillegung eines Bergbaus bedingten und auch 
noch später möglichen Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt geboten. Der Abs. 3 ,des § 67 
regelt weiter das Verhältnis zu den anderen Ver
waltungsbehörden im gegenständlichen berg
behördlichen Verfahren. Diese sind zu den be
rührt erscheinenden öffentlichen Interessen, so
weit sie zu deren Wahrnehmung berufen sind; 
vor Genehmigung des Abschlußbetriebsplans zu 
hören. Vor allem werden den Gemeinden zur 
Vollziehung zukommende Angelegenheiten der 
örtlichen Sicherheitspolizei berührt werden. 

Der Abs. 4 des § 67 trägt dem Umstand 
R.echnung, daß sich Knderungen und Ergänzungen 
des Abschlußbetriebsplans im Zuge der Abschluß
arbeiten als notwendig herausstellen könnten. 

Zu § 68: 

Die Bekanntgabe, ob das die aufzulassende 
Bergwerksberechtigung betreffende Karten- und 
Unterlagenmaterial vom Bergwerksberechtigten 
weiterhin aufbewahrt wird, ist erforderlich, da 
andernfalls von der Berghauptmannschaft be
zügliche Verfügungen getroffen werden müssen. 
Eine Aufbewahrung bloß von Teilen des in den 
vorzulegenden Verzeichnissen angeführten Kar
ten- und Unterlagenmaterials durch den Berg
werksberechtigten ist nicht vorgesehen. Der 
Bergwerksberechtigte hat sohin nur die Wahl, 
entweder das gesamte verzeichnete Karten- und 
Unterlagenmaterial weiterhin aufzubewahren 
oder dieses zur Gänze abzugeben. Der Auf
bewahrungsort muß sich im Inland befinden, 
damit das Karten- und Unterlagenmaterial 
jederzeit greifbar ist. 

Wird das verzeichnete Karten- und Unter
lagenmaterial nicht weiterhin vom Bergwerks
berechtigten aufbewahrt, so hat die Berghaupt
mannschaft diejenigen Teile auszuwählen, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben weiterhin be
nötigt, etwa für die Beurteilung von Raum
ordnungsfragen oder die Wahrnehmung der 
Aufsicht bis zu dem Zeitpunkt, in dem mit dem 
Auftreten von' Bergschäden nicht mehr zu 
rechnen ist. Den von der Geologischen Bundes
anstalt und der Montanistischen Hochschule in 
Leoben herangetragenen Wünschen auf über
lassung von Karten- und Unterlagenmaterial 
zur wissenschaftlichen Verwertung soll durch ein 
Zweitwahlrecht Rechnung getragen werden. Der 
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dann noch verbleibende Teil soll dem Archiv 
desjenigen Landes überlassen werden, in dessen 
Gebiet das Gruoenmaß oder die überschar, für 
welche die aufzulassende Bergwerksberechtigung 
verliehen worden ist, zumindest überwiegend 
gelegen ist. 

Zu § 69: 

, Nach Anzeige der Beendigung der Abschluß
arbeiten (siehe § 68 Abs. 1) hat die Berghaupt
mannschaft zu überprüfen, ob die Abschlußarbei
ten ordnungsgemäß durchgeführt, die getroffe
nen Anordnungen ausgeführt und die auferleg
ten Auflagen und Bedingungen erfüllt worden 
sind. Auch hat sie f,estzustellen, ob eine allen
falls verlangte Sicherstellung (siehe § 67 Albs. 1) 
geleistet und ,das'Karten- und UnterIagenmaterial, 
wenn es der Bergwerksberechtigte nicht weiterhin 
aufbewahrt, ordnungsgemäß übergeben worden 
ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt worden, 
so . hat die Berghauptmannschaft ,die Bergwerks
berechtigung mit Bescheid für erloschen zu er
klären. 

Zu § 71: 

, Die im § 67 A!bs. 1 vorletzter Satz genannten 
Vorrichtungen sind aus Sicherheitsgründen an
gebracht worden. Sie müssen auf den Grund
stücken, auf denen sie sich befinden, unter Auf
rechterhaltung ihrer Zweckbestimmung belassen 
werden. Da erfahrungsgemäß bei einer Veräuße
rung der bezüglichen Grundstücke deren Erwer
ber kaum Kenntnis vom Vorhandensein und 
der Zweckbestimmung solcher Vorrichtungen er
langt, ist es erforderlich, im Grundbuch ersicht
lich zu machen, daß auf einem Grundstück der
artige Vorrichtungen vorhan,densind. 

Zu § 72: 
Es kommen vor allem ,die Bestimmungen des 

Ersten Hauptstück,s des dritten Teiles ("Von der 
Befestigung der Rechte und Verbindlichkeiten"), 
aber auch etwa ,die des Sechsten Hauptstücks des 
zweiten Teiles ("Von dem Pfandrecht") des all~ 
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs in Betracht. 

Da nur die Berghauptmannschaft beurteilen 
kann, ob es sich, um Fälle handelt, für welche die 
Sicherstellung gedacht war, soll sie über deren 
Freigabe oder auch nur über ,die Freigabe' von 
Teilen davon zu enosche~den haben .. 

Zu §73: 

Der§ 73 regelt die Art der Aufbewahrung, 
die Vorgangsweise bei einem Verzicht auf wei
ter,e Aufbewahrung und die Vernichtung des die 
aufgelassene Bergwerksberechtigung betreffenden 
Karten- und Unterlagenmaterials sowie die Ein
sichtnahme in dieses. 

Ein Recht auf Einsicht soll jeder haben, der 
ein berechtigtes Interesse darlegt, Ein solches wird 
etwa bei Prospektionsal1beiten oder bei Ausfüh-

rung von Bauvorhaben. im . früheren' Bergbau~ 
gebiet an.zunehmen sein. Auch könnte eine Ein
sichtnahme in das Karten- und Unterlagenltlate
rial zur Klärung von Bergschadensfragen erfor
derlich sein. 

Entziehung von Bergwerksberechtigungen 

Zu § 74: 

In welchen FäHen eine Entziehung in BetraCht 
kommt, ist in den §§ 59, 214 Abs. 6, 215 Abs. 8, 
225 Abs. 5, 226 Abs. 5, 227 und 228 Abs. 1 an..; 
gegeben. ' 

Im Abs. 2 des § 74 wird die sinngemäße .Gel
tung jener Bestimmungen des Unterabschnitts 
"Auflassung von Bergwerksberechtigungen" fest
gesetzt, die sich auf die Veranlassungen des Berg
buchsgerichtes . und das Zwangsversteigerungsver
fahren beziehen. 

Zu § 75: 

In Hinkunft soll die Zwan~versteigerung einer 
entzogenen Bergwerksberechtigung von der Berg
hauptmannschaft namens des Bundes nur zu be~ 
antragen sein, wenn ein öffentliches Interesse an 
der Aufrechterhaltung der auf der entzogenen 
Bergwerksberechtigung 'beruhenden Gewinnung 
bergfreier mineralischer ~ohstoffe besteht. 

Da die Entziehung einer Bergwerksberechti
gung als Sanktion gedacht ist und daher in der 
Regel nicht erst dann zur Anwendung kommt, 
wenn die Lagerstätte bereits erschöpft ist, wird 
zumeist mit der Ersteigerung der Bergwerksbe
rechtigung gerechnet werden können. Kommt 
es allerdings nicht zum Zuschlag der Bergwerks
berechtigung, so ,muß die Gewinnungstätigkeit 
eingestellt werden. In 'diesem Fall ist ein Abschluß
betriebsplan zu verfassen und der Berghaupt
mannschaft zur Genehmigung vorzulegen. Außer
dem sind der Bergbehörde eine Bergbauchronik 
und Verzeichnisse über das die entzogene Berg
werksberechtigung betreffende Karten- und 
Unterlagenmaterial zu übermitteln und verschie~ 
de~e Angaben zu machen. Für den weiteren 
Vorg,ang gelten die §§ 67 bis 73 über die Auf
lassung von Bergwerksberechtigungen sinngemäß. 

IV. HAUPTSTüCK 

AUFSUCHEN UND GEWINNEN BUNDES
EIGENER MINERALISCHER ROHSTOFFE 

SPEICHERN VON KOHLENW ASSER
STOFFEN·IN KOHLENWASSERSTOFFÜH~ 

RENDEN GEOLOGISCHEN STRUKTUREN 

Zum I. Abschnitt. Allgemeines: 

Zu § 76: 

Der § 76 Abs. 1 bindet das Aufsuchen bundes
eigener mineralisCher Rohstoffe und di,e SuChe 
sowie Erforschung kohlenwasserstoHührender 
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geologischer Strukturen, die zum Speichern von . wasserstoffen in solche führenden geologi5chen 
flüssLgen oder gasförmig,en Kohlenwasserstoffen Strukturen, deren Suche und Erforschung. Aus:
verwendet werden sollen, an. Arbeiisprogiamme, drücklich ist verlangt, daß in den z.u schließenden 
dre der' Genehmigung der Bergha;uptmannschaft bürgerlichrechtlichen Verträgen auch das Auf
bedürfen. Das Gewinnen bundeseigener minerali- suchungsgebiet festzusetzen ist. In diesen Ver
scher Rohstoffe und ·das Speichern flüSlsiger oder trägen werden besonders die Dauer der Aus
gasförmiger Kohlenwasserstoffe in kohlenwasser- übung der einzelnen Rechte, das Ausmaß der 
stofführenden geologi5chen Strukt~ren oder Tei- durchzuführenden Aufsuchungs- und Gewin
len von solchen darf nur innerhalb von Gewin- nungsarbeiten, d~e Maßnahmen bei Auslaufen der 
nungsfeldern erfolgen, die von der Berghaupt- Verträge sowie die Art der Berechnung des Erut
mannschaft anerkannt sein müssen. Der Geneh- gelts festzusetzen sein. 
migung· der Arbeitsprogtainme und der Aner- Der Abs. 2 des § 78 entspricht dem Abs. 2 
kennung der Gewinnungsfelder gehen bergbe- des § 131 ades geltenIden Ber,ggesetzes. 
hördliche Verfahren voraus (siehe § 79 und §§ 82 
bis 85). Hiedurch wird Einwänden verschiedener 
Stellen Rechnung g,etra;gen, die im Fehlen der
artiger Verfa;hren eine sachlich nicht gerecht
fertJigte Bevorzugung des Bundes sehen. 

Aus den -schon in -den Erläuterungen zu § - 4 
genannten Gründen sind auch das Speichern 
flüssiger oder gasförmiger KohlenwasseNitoffe in 
kohlenwasserstofführ·enden geologischen Struk
tu'ren oder Teilen von solchen sowie die Suche 
und Erforschung dieser Strukturen berücksich
tigt. 

Eine Änderung .des Salzmonopols ist nicht vor
gesehen. Es wird daher nur auf die Zoll- und 
Staatsmonopolsordnung verwiesen. Da sich diese 
aber nur auf Kochsalz (Steinsalz) bezieht, er
scheint es notwendig, ihre sinngemäße Anwend
barkeit auf die mit . Steinsalz vorkommenden 
anderen Salze zu statuieren. Da diese bereits nach 
geltendem Bergrecht bundeseigen sind (siehe § 4 
des g-eltenden Bergg~setzes) tritt hiedurch keine 

-Eigentumsverschiebung ein. 

Zu § 77: 

Es wird dem Bund das Recht eingeräumt, die 
Ausübung der Rechte nach § 76 Abs. 1 hinsicht
lich, einzelner Arten von bundese~genen minera
lischen Rohstoffen einschloießlich des Rechtes zu 
deren Aneignung in von ihm zu bestimmenden 
Gebieten unter gewissen Voraussetzungen ande
ren gegen ein angemessenes Entgelt zu überlassen. 
Da die Kohlenwasserstoffe und die sie führenden 
geologischen Strukturen als Einheit angesehen 
werden, ist mit der Ausübung der Rechte des 
Aufsuehens und Gewinnens von Kohlenwasser
stoffen die Ausübung des Rechtes zum Suchen 
und Erforschen kohlenwasserstofführender geo
logischer Strukturen, die zum Speichern flüssiger 
oder gasförmiger K:ohlenwasserst~ffe verwendet 
werden sollen, sowie das Recht zum Speichern 
solcher Kohlenw:liSserstoffe in kohlenwasserstoff
führenden geologischen Strukturen zu überlassen. 

Zu § 78: , 
Der Abs. 1 des .§ 78 lehm sich an den ..(\bs. 1 

des § 131 a des geltenden Berggesetzes an, berück
sichtigt jedoch auch das Speichern von Kohlen-

Der Hinwei5 des Abs. 3 des § 78 rst erforder
lich, da die überlassung der Ausübung der Rechte 
des Aufsu'chens und Gewinnens von Steinsalz an 
andere in der Zoll- und Staatsmonopolsordnung 
geregelt ist. Die Anführung der mit Steinsalz 
vorkommenden arideren Salze er,gihtsich aus 
dem letzten Satz des § 76 Abs. 2. 

Zum 11. Abschnitt. Arbeitsprogramm: 

Zu § 79: 

Di.e Bestimmungen .des § 79 sind den §§ 12 
bis 14 nachgebildet. 

Zu § 80: 

Der am Ende des Kalenderjahres vorzulegende 
Bericht hat sich auf den gesamten AmtJSbezirk 
der Berghauptmannschaft zu beziehen. Er wird 
aJber zu untergliedern sein. In ihm ist auch das 
Ergebnis der Arbeiten ·darzulegen. 

Zum III. Abschnitt. Gewinnungsfeld: 

Zu § 81: 

Der Abs. 1 des § 81 umschreibt das Gewin
nungsfeld. Aus den in den Erläuterungen zu § 32 
genannten Gründen wird jedoch davon abgese
hen, eine bindende Aussag.e hinsichtlich des Luft
raumes zu treffen. 

Die horizonta,le Ausdehnung des Gewinnungs
feldes bei Vorkommen von Kohlenwasserstoffen 
wird durch die Größe der die KohlenwasSierstoffe 
führenden geologischen Struktur bestimmt. Bei 
Vorkommen anderer bundeseigener mineralischer 
Rohstoffe darf der Flächeninhalt der Schnittfigur 
in der waagrechten Ebene des Aufschlagspunktes 
höchstens 1 km2 betragen. Dies entspricht etwa 
dem Flächeninhalt der Schnittfigur der größten 
Grubenfdder. 

Die Festlegung des - Gewinnungsfeldes - von 
einem Aufschlagspunkt ermögIicht eine einfachere 
und sicherer Festlegung des Gewinnungsfeldes als 
bisher, da bei Erschließung eines Vorkommens 
durch Bohrlöcher infolge der sinngemäßen Gel
tung des § 33 der Mittelpunkt der Tagöffnung 
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eines der Bohrlöcher' als Aufschlagspunkt gilt. 
Die Wahl des Bohrloches ist dem BergbaUlberech
tigten überlassen. 

Zu den §§ 82 und 83: 

Die vorangeführten Pangraphen sind den §§ 43 
und 44 nachgebild.et. Nicht übernommen sind 
die Bestimmungen, die durch die Eintragung der 
Bergwerk,sberechtigungen für überscharen in das 
Bergbuch bedingt sind. 

Ist ein Ansuchen nach Albs. 3 des § 83 zurück
gewiesen worden, so kann ein neues gestellt wer
den. 

Zu § 84: 

Die bei Vorkommen von Kohlenwasserstoffen 
vorgesehene Beschränkung des Parteienkreises -
Grundeigentümer sind nur dann Parteien, wenn 
die Vorkommen im oberflächennahen - Bereich 
der Grundstücke gelegen sind - ist ~n ,der dies
falls vorgegebenen Beligbauar,t (Bohrloch:bergbau 
auf flüssige und gasförmige Medien) begründet. 

Zu § 85: 

Der § 85 ist dem § 40 nachgebitdet. 

Zu § 86: 

Die Anzeigen sind zur W:ahrnehmung der Auf
sichtshefugnisse dmch die Berghauptmannschaft 
erforderlich. Im übrigen siehe die Erläuterungen 
zu § 58, die sinn'gemäß auch für den § 86 zu
treffen. 

Zu § 87: 

Bei Einstellung der Gewinnung oder des Spei
cherns in einem Gewinnungsfeld ist u. a. ein 
Abschlußbetriebsplan zu verfassen, der der Ge
nehmigung der Belighauptmannsch,aft bedarf. Die 
§§ 137, 141, 142 und 144 gelten sinngemäß. 

V. HAUPTSTüCK 

SCHÜRFEN NACH GRUNDEIGENEN 
MINERALISCHEN ROHSTOFFEN UND 

DEREN GEWINNUNG 

Zum I. Abschnitt. Schurfbewilligung: 

In der 1. Aufsuchungsphas,e wird nach minera
lischen Rohstoffen gesucht (siehe die Erläuterun
gen zu den §§ 7 bis 11). Hat man ein Vor
kommen mineralischer Rohstoffe gefunden, so 
muß dieses erst zum Feststellen der Abbauwür
digkeit erschlossen, d. h. zugängLich gemacht wer
den, etwa durch Vortreiben eines Stollens oder 
Abteufen eines Schachtes, un,d untersucht werden. 

Für diese 2. Aufsuchungsphase sieht die Regiec 
rungsvorlage bei grundeigenen mineralischen 
Rohstoffen das bergrechtliche Institut der Schurf
bewilligung vor. Die Bezeichnung "Schurfbewilli-

gung" ist darauf zurückzu.führen, daß die Tätig
keiten, zu denen es der gegenständlichen Bewilli
gung bedarf, dem Schürfen im bergtechnischen 
Sinn zuzuordnen sind. Eine Bewilligung liegt des
halb vor, weil der Grundeigentümer an sich zum 
Erschließen und UnteliSuchen der sich auf seinen 
Grundstücken befindenden Vorkommen grund
eigener mineralisch,er Rohstoffe berechtigt ist. Im 
Gegensatz -dazu ist bei bergfreien -mineralischen 
Rohstoffen - diese sind aus dem Grundeigentum 
ausgeschieden - die Verleihung einer Berechti
gung erforderlich. Dies kommt auch in der Be
zeichnung "Schurfherechtigung" für das bei diesen 
mineralischen Rohstoffen für die 2. Aufsuchungs
phase vorgesehene bergrechtliche Institut zum 
Ausdruck. 

Eine Bewilligungspfl~cht für das Erschl,ießen 
und Untersuchen von Vorkommen grund eigener 
mineralischer Rop.stoff,e zum Feststellen der Ab
hauwürdigkeit ist auch nach geltendem Bergrecht: 
gegeben (siehe § 125 des geLtenden Bergges,etzes), 
jedoch sind für das Aufsuchen und Gewinnen 
keine gesonderten Bewilligungen vorgesehen. Dies 
führt natul'gemäß zu Schwierigkeiten, da bei Er
teiIung der BewiUigung oft nicht einmal f,est
steht, ob überhaupt ein grundeigener minerali
scher Rohstoff vorhanden ist. Es ist daher nahe
liegend, aus Gründen der Zweckmäßigkeit für 
das Gewinnen grundeigener mineralischer Roh
stoffe eine eigene Bewilligung, die Gewinnungs
bewilligung, vorzusehen (siehe §§ 94 ff.). 

Zu § 88: 

Der § 88 ist dem § 16 nachgebildet, der von 
der Schurfberechtigung handelt. 

Zu§ 89: 

Auf die El'teilung der Schurfbewilligung be
steht bei Erfüllung der im Abs. 1 des § 89 
festgelegten Voraussetzungen ein Rechtsanspruch. 

Durth die Erteilung der SchurfbewiLligung wer
den die Rechtsverhältnisse zwischen dem Inhaber 
der Schurfbewilligung und den Grundeigen
tümern nicht berührt. Die Schurfbewilligung kann 
nur im Rahmen dieser Rechtsverhältnisse ertei:lt 
werden (siehe § 89 .Abs. 1 zWleiter und dritter 
Satz). -

Die Begrenzungen des Sch:urfgebietes werden 
in der Regel mit ,den Grundstücksgrenzen zu
sammenfaLlen. 

Zu § 90: 

Das Erschließen und Untersuchen der natür
lichen Vorkommen und verlassenen Halden muß 
nach Arbeitsprogrammen erfolgen, die der Geneh
migung der Berghauptmannschaft bedürl.en (siehe 
§ 92). 
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Ist die SchurfbewiUigung nur für eine be
stimmte Zeitdauer erteilt worden und halben die 
Grundcig,entümer in der FoIge ihre Zuscimmung 
zum Erschließen und Untersuchen für einen wei
teren Zeitraum gegeben, so verlängert sich nach 
dem Abs. 2 des § 90 die Geltungsdauer der 
Schurfbewimgung ex lege. Bezieht sich die Schurf
bewilligung nur auf einzelne grundeigene mine
ralische Rohstoffe und geben die Grundeig,en
tümer später ihre Zustimmung auch zum Er
schließen und Untersuchen von Vorkommen' 
anderer grundeigener mineralischer Rohstoffe, so 
wird die Schurfbewilligung ex lege entsprechend 
erweitert. 

Zu § 91: 

Nach Abs. 1 des § 91 g,eht die Schurfbewilli
gung eines, Grundeigentümers bei einem Eigen
tumsÜibergang ex lege auf den neuen Grundeigen
tümer über. Bin übergang ex lege erfolgt nach 
Abs. 2 auch ,dann, wenn einem anderen das 
Erschließen und Untersuchen gesvattet wird, etwa 
wenn ein Grundeigentümer Inhaber der Schurf
bewilligung ist und er einem anderen seine Zu
stimmung zum Erschließen und Untersuchen gibt. 
Ein weiterer ,derartiger Fall wäre, daß der Inha
ber der Schurfbewil1~goUng, der nicht Grundeigen
tümer ist, vom Erschließen und Untersuchen zu
gunSJten eines anderen Abstand nimmt und der 
Grundeigentümer dem zustimmt. Um Miß
bräuche zu unterbiruden, sind nach Abs. 3 des 
§ 91 andere Übergarugsmöglichkeiten ausgeschlos
sen. 'Auch die bloß,e überlassung der Ausübung 
der durch ,die Schurfbewi~ligung erLangten Befug
nis ist nicht zulässig. 

Zu § 92: 

Die Bestimmungen des § 92 sind den §§ 25 
bis 27 nachgebildet. 

Zu § 93: 

Der nach § 93 verlan'gte Bericht entspricht 
dem Schurfbeticht bei bergfreien mineralischen 
Rohstoffen (siehe § 28) und dem Bericht nach 
§ 80 bei bundeseigenen mineralischen Rohstoffen. 

Zum 11. Abschnitt. Gewinnungsbewilligung: 

Auf die NotlWendigkeit, für das Gewinnen 
grundeigener mineralischer Rohstoffe eine eigene 
Bewil1igung, die Gewinnungsbewil1igung, vorzu
sehen, ist bereits in den Erläuterungen zum 
L Abschnitt dieses Ha'uptstücks hingewiesen wor
den. 

Zu § 94: 

Die Begrenzungen des Abhauf.eldes - diesen 
Begriff enthält schon das geltende Berggesetz 
(siehe dessen § 126) - werden in der Regel mit 
den Grundstücksgrenzen zusammenfallen. 

Zu § 95: 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Ge
winnurugsbewiHigung sind den Voraussetzungen 
für die Verleihung einer Bergwerksberechtigung 
für ein Grubenmaß (siehe § 34) angenähert. In 
Hinkunft hat der Bewilligungswerber auch glaub
haft zu maehen, daß er über die bis zur Auf": 
nahme eines planmäßigen und systematischen Ab
baues vOl"13:ussichtlich erfol1derlichen technischen 
und finanziellen Mittel verfügt. Die Glaubhaft
machung soN nur dann entfallen (sä.ehe § 95 
Abs. 3), wenn das begehrte Abbaufeld als 
Reservefeld vorgesehen ist. Hiebei müssen jedoch 
die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 sinngemäß 
gegeben sein. Dem Abbaufeld können beliebig 
viele Reservefelder zugeordnet werden. 

Der Abs. 2 des § 95 sieht ,die Bedachtnahme 
auf öffentliche Interes'sen vor. Unter diesen sind 
auch solche zu verstehen, deren primäre Wahr
nehmung in die Gesetzgebungs- und Vollzie
hUl11gszuständigkeit der Länder fällt. 

Durch die ErteiLung der GewinnungsbewiHi
gung werden die Rechtsverlhältnisse zwischen dem 
Inhaiber der Gewinnungsbewilligung ,und den 
Gr\lllldeigentümern nicht berührt. Die Gewin
nungshewil1igung kann nur im Rahmen dieser 
Rechtsverhältnisse erteilt werden (siehe § 95 
Abs.4). 

Zu § 96: 

Die Erfordernisse des Ansuchens um Erteilung 
einer GewinnungshewiUigung gleichen weitgehend 
den Erfordernissen, denen Verleihungsgesuche be
treffend die Verleihung von Bergwerksberechti
gungen für Gruhenmaße (siehe § 36 Abs. 1) ent
sprechen müssen. Im übrigen siehe die Erläute
rungen zu § 36, die sinngemäß auch für den 
§ 96 weitgehend zutreffen. ' 

Zu § 97: 

Das Verfahr.en ist dem Verleihungsverfahren 
für Bel1gwerksberechvigungen angenähert. Der 
§ 97 ist daher dem § 38 A:bs. 1 nachgebildet. In 
Hinkunft ist die Durchfiührung einer mündlichen 
Verhandlung an Ort und Stelle obligatorisch. 

Zu § 98: 

Der § 98 führt an, wer Partei im Verfahren 
zur Erteilung einer Gewinnungsbe:willigung ist. 

Ähnlich wie im Vedeihungsverfahren betref': 
fend die Verleihung von Bergwerksberechtigun
gen für Grubenmaße (siehe § 39 Abs. 2) wil'd 
den Ländern in den ihrer Vollziehung zukom
menden Angelegenheiten des Naturschutzes, der 
Raumordnung, des Fremdenverkehrs und des 
Umweltschutzes - in diesen Angelegenheiten ist 
eine Berührung von Landesinteressen in erster 
Linie denkbar - die Stellung einer Formalpartei 
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eingeräumt, um ihnen eine verstärkte' Mitwir
kung im gegenständlichen BewiHigungsverfahren 
zu ermöglichen. Hiedurch soll eine Koordinie
rung widerstreitender öffentlicher Interessen er
reicht werden. Die Stellung der Länder als Träger 
von Privatrechten bleibt dadurch unberührt. 

Zu § 99: 

Der § 99 ist dem ~~ 40 nachgebiLdet. Die Erläu
terungen zu diesem ~;elten·sinngemäß. 

Zu § 100: 

Die Anzeigen sind zur Wahrnehmung der Auf
sichtsbefugnisse durch die. Berghauptmannschaft 
erforderlich. Im ührvgen siehe die Erläuterungen 
zu § 58, die sinngemäß auch für den § 100 zu
treffen. 

Zu§ 101: 

Bei Einstellung der G«winnung in einem Ab~ 
baufeld ist u. a. ein Aibschlußbetriebsplan zu 
verfassen, der der Genehmigung der Berghaupt
mannschaft bedarf. Die §§ 137, 141, 142 und 144 
gelten sinngemäß. 

Zu § 102: 

Ist die Gewinnungshewilligung nur für eine 
bestimmte Zeitdauer erteilt worden und haben 
die Grundeigentümf~r in ·der Folge dem Inh~ber 
der Gewinnungsbewilligung das Gewinnen der 
grundeigenen mineralischen Rohstoffe für einen 
weiteren Zeiuium überlassen, so verlängert sich 
nach § 102 die Geltungsdauer der Gewinnungs-

, bewilligung ex lege. Bezieht sich die Gewinnungs
bewilligung nur auf einzelne grunaeigene mine
ralische Rohstoffe und überlassen die. Grund
eigentün:J.er später das Gewinnen weiterer grund
eigener mineralischer Rohs·toffe dem Inh<l!ber der 
Gewinnungsbewilligung, so wird die Gewinnungs
bewiHigung ex lege entsprechend erweitert. 

Gewinnung notwendigen technischen und finan
ziellenM~ttel verfügen, wird bei einem Eigen
tumsübergang und bei einer nberlassung der Ge
winnung durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
der übergang der GewinnungsbewiHigJUng an die 
Genehmigung der Berghauptmannschaft gebun
den. Bei Erfüllung der im § 103 Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf 
Genehmigung. Keiner Genehmigung der Berg
hauptmannschaft bedarf der übergang der Ge
winnungsbewil<ligung durch Rechtsgeschäfte von 
Todes wegen einschließlich des Vermächtnisses 
oder auf Grund einer Zwangsversteigerung. 

Um Mißbräuche zu unterbinden, sind nach 
1\.bs. 4 des § 103 andere als die im 1\.bs. 1 und 2 
dieses Paragraphen angeführte übergangsmög
lichkeiten ausgeschlossen. Auch die bloße über
lassung der Ausübung der durch die Gewinnungs
bewilligung eI11angten' Befugnis ist nicht zulässig. 

Zu § 104: 

Zum Erlöschen des vom Grundeigentümer dem 
Inha'ber der Gewinnungsbewi'lligung im Sinn des 

. § 95 1\.bs. 1 Z. 1 zugestailidenen Rechtes könnte 
es etwa durch vorzeitige Auflösung des zwischen 
dem Grundeigentümer und dem Inhaber der 
Gewinnungsbewihligung geschlossenen bürgerlich
rechtlichen Vertrages kommen. 

Zu § 105: 

Der § 105 trägt dem UipstandRechnung, daß 
der unter die grundeigenen mineralischen Roh
stoffe eingereihte Magnesit die Voraussetzungen 
erfüllen würde, die für eine Bergfreierklärung 
(siehe die Erläuterungen zu § 3) in Betracht kom
men. 

Es soM ausgeschlossen werden, daß die volks
wirtschaftlich außeroI1dentlich bedeutsamen Mag
nesitvorkommen nur deshalb nicht oder nur un- . 
lJulänglich erschlossen und abgebaut werden kön- . 
nen, weil sich einzelne Grundeigentümer, auf 

Zu § 103: deren Grundstücken Teile eines Magnesitvor-

Nach Abs. 1 des § 103 geht die Gewinnungs- ~?mme~s Jeleg~~ s~~h\~~t ber~t find;n"l ü~er 
bewilligung eines Grundeigentümers bei einem. 'lese m!t em lnsl u 1 er an eren Cl e es 
Eigentumsübergang ex lege auf den neuen Grund- M.agnemvborko:~ens .Aufs~~ungFch b~~\-;e
eigentümer über: Ein übergang ex lege erfolgt wmnungs. erec .t:tgten emen urger 1 re tl en 

ch ·Ab 2 ch d . d Vertrag zu schlIeßen. na s. au ann, wenn eInem an eren 
das Gewinnen grundeigener mineralischer Roh- Kommt es zu keinem Vertragsabschluß, so hat 
stoffe überlassen wird, etwa wenn ein Grund- die Berghauptmannschaft vorerst den Beteiligten 
eigentümer Inhaber der GewinnungsbewiUigung aufzutragen, innerhalb einer bestimmten ange
ist und er einem anderen das Gewinnen grund-, messenen Frist einen hürgerlichrechtl.ichen Ver
eigener mineralischer Rohstoffe überläßt. Ein wei- i trag über die gemeinsame Erschließung und 
terer derartiger FaJII wäre, daß der Inhaber der, Untersuchung bzw. über ~den gemeinsamen Ab
Gewinnungsbewilligung, der nicht Grundeigen-' bau des Magnesitvorkommens zu ·schließen .. WiI1d 
tümer ist, das Gewinnen grundeigener minerali- dem Auftrag nicht entsprochen, so soll der hin
scher Rohswffe einem anderen überläßt und der sichtlich der einen Teile des Magnesitvorkommens 
Grundeigentümer dem zustimmt. Um möglichst Aufsuchungs-bzw. Gewinnungsberechtigte bei 
auszuschließen, daß die Gewinnungsbewilligung der Berghauptmannschaft um die· Erteilung der 
an Personen übergeht, die niCht über die Ifür die Schurf- bzw. Gewinnunngsbewilligurtg für dieje-
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nigen Gebiete ansuchen können, in denen die 
anderen Teile des Magnesitvorkommens gelegen 
sind. 

Mit der Erteilung der Schurfbewilligung wir-d 
das ausschließliche Recht erworben, sichderi beim 
Erschließen und Untersuchen der Teile des Vor
kommens oder einer Halde anfallenden Magnesit 
anzueignen. Mit der Erteilung der Gewinnungs
bewiHigung erhält der Inhaber ,das ausschließ
liche Recht zur Aneignung des abgebauten Mag
nesits. Für den angefallenen bzw. abgebauten 

stererfordedich, um feststdlen zu können, ob' 
der Anzeigende überhaupt befugt ist, Vorkom
men sonsüiger mineralischer Rohstoffe zum Fest
stellen der Abbauwürdigkeit zu erschließen und 
zu untersuchen sowie sonstige mIneralische Roh
stoffe zu gewinnen. Die übrigen vorzulegenden. 
Unterlagen sollen der Berghauptmannschaft 
Kenntnis von den Gebieten geben, in denen eine 
Schurf- oder Gewinnungstätigkeit ausgeübt. wer
den soll; sowie von den Eigentumsverhältnissen 
in diesen Gebieten. 

Magnesit: ist ein angemessenes Entgelt zu leisten. Zu§ 107: 
Kommt es darüber zu keiner Einigung, so ent-
scheidet die Berghauptmannschaft. Durch die Die Schurf tätigkeit nach § 106 Albs. 1 muß 
sinngemäße Geltung des § 172 Abs. 6 soU allen- nach Arbeitsprograrnmen erfolgen,' die der Ge
faBs die Einleitung eines Außerstreitverfahrens nehmigung der Berghauptmannschaft bedürfen. 
bei einem ordentlichen Gericht ermöglicht wer- Auf die Genehmigung besteht bei Erfüllung he
den.. stimmter Voraussetzungen ein Rechtsanspruch. 

Der Nachweis, daß die Erschließungs- und Unter-
Durch eine nach Abs. 1 des § 105 erlangte' suchungsarbeiten . auf eigenen Grundstücken 

SchurfbewiHigung oder eine nach Abs. 2 dieses durchgeführt werden oder andernfalls die Grund
Paragraphen erworbene 'Gewinnungsbewilligung eigentÜJmerdiesen Arbeiten zugestimmt haben, 
wird nicht auch' das Recht der Benützung der ist erforderlich, da ein solcher Nachweis nicht 
Oberfläche. und des ob,erflächennahen Bereiches f·· d· Eid G b b eh' . ur le r angung er ewer e ere tlgung, Ln 
der Grundstücke zur Ausübung der im § 2 Abs. 1 deren Ausübung die Schurf tätigkeit erfolgt, be
angeführten TätJigkeiten erworben. Hiefür gel- nötigt wird. 
ten die §§ 170 ff. 

Ähnliche, zurn Teil sogar weitergehende Rege
lungen wie der § 105 enthält schon das geltende 
Berggesetz (siehe dessen §§ 127 und 128). 

VI. HAUPTSTüCK 

SCHÜRFEN NACH SONSTIGEN MINERA
LISCHEN ROHSTOFFEN UND DEREN 

- GEWINNUNG 

Das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten der 
. sonstigen mineralischen Rohstoffe - das sind 

miner-aloische Rohstoffe, ,die Eigentum des Grund
eigentümers sind, aber nicht zu den grundeigenen 
mineralischen Rohstoff·en zählen (siehe § 1 Z. 12) 
- s.ollen nur teilweise (siehe § 2 Abs. 1 und 2) 
durch das Berggesetz 1974 geregelt wel'den. Auch 
das geltende Berggesetz (siehe dessen §§ 5 und 
133) grIt nur teilweise für Tätigkeiten der vor
genannten Art. 

Die Bestimmungen des' gegenständlichen 
Hauptstücks betreffen Anzeigen, die zur Wahr
nehmung der Aufsichtsbefugnisse durch die Berg
hauptmannschaft . erforderlich sind, sowie die 
Schurhätigkeit betreffend sonstige mineralische 
Rohstoffe, soweit diese dem Berggesetz 1974 
unterliegen wlird. . 

Zu § 106: 

Da s,ich das Recht zur gewerbsmäßigen Aus
übung der gegenständlichen Tätigkeiten auf eine 
Gewerbeberech,tigung gründet (siehe § 2 Abs. 2), 
i~t auch die Vorlage eines den letzten Stand 
wied'ergebenden Auszuges aus dem Gewerberegi-

Zu den §§ 108 und 109: 

Die vorangeführten Paragraphen sind. den 
§§ 93 und 100 nachgebildet. 

VII. HAUPTSTüCK 

SPEICHERN VON KOHLENW ASSER
STOFFEN 'IN NICHTKOHLENW ASSER
STOFFÜHRENDEN GEOLOGISCHEN 

STRUKTUREN 

Das unterirdische behälterlose Speichern von 
flü'ssigenund gasförmigen Kohlenwasserstoffen 
(Erdöl und Erdgas) hat V'Or mehreren Jahren 
auch in Osterreich Bedeutung erlangt. Durch die 
BerggesetznoveHe 1969, BGBI. Nr. 67, ist darauf
hin die unterirdische bahälterlose Speicherung 
von El'döl und Erdgas einheitlich gesetzlich ge
regelt w;o1"den. Die bezüglichen Bestimmungen 
sind weitgehend in die Regierungsvorlage über
nommen wor:den, jedoch wird das Speichern von 
Kohlenwasserstoffen in kohlenwasserstofführen
den geologischen Strukturen aus den schon in 
den. Erläuterungen zu § 4 genannten Gründen 
gemeinsam mit dem Aufsuchen und Gewinnen 
von Kohlenwasserstoffen (siehe IV. Haupt
stück) und nur noch das Speichern von Kohlen
was·serstoffen in nichtkohlenwasserstofführenden 
geologischen Strukturen eigens geregelt. Nicht
kohlenwass·erstofführende .geologische Strukturen 
können in Osterreich in fernerer Zukunft für 
die Speicherung -von Kohlenwasserstoffen Bedeu
tung erlangen, da dann unter Umständen nicht 
mehr genügend geeignete kohlenwasserstoffüh-
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rende geologische Strukturen zur Verfügung ste
hen oder solche von Verbraucherzentren zu weit 
entfennt s~nd. 

Zum I. Abschnitt. Suchen und Erforschen nicht
kohlenwasserstofführender geologischer Struktu
ren: 

Zu § 110: 

Im Acbs. 1 des § 110 wird ausdrücklich ausge
sprochen, daß das Suchen und Erforschen nich,t
kohienwasserstoffuhrender geologischer Struktu~ 
ren, die zum Speichern von flüssigen oder gas
förmigen Kohlenwasserstoffen vel"Wendet werden 

. sollen, einer Bewilligung der Berghauptmann-
schaft bedarf. Diese Bewillig'ung wird jeweils für 
den Amtsbezirk einer Berghauptmannschaft er~ 
teilt. Durch siewil'd jedoch keine ausschließl~che 
Befugnis zum Suchen und Erforschen nichtkoh
lenwass,erstofführender geologischer Strukturen 
erworben. Üben in 'einem Gebiet mehrere In
haber derartiger Bewilligungen oder auch andere 
Aufsuchungsberechtigte Aufsuchungstätigkeiten 
aus, so gilt der § 124. 

Das Suchen und Erforschen nichtkohlenwasser
stofführeruder geologischer Strukturen muß nach 
Anbeitspmgrammen erfolgen, die der Genehmi
gung der Berghauptmannschaft hedürf'en. 

Es soll nicht möglich sein (siehe § 110 Abs. 4), 
einem anderen ,die Ausübung der durch die Be
willigung erla.ngten Befugnis zu überlassen, um 
Mißbräuche auszuschließen. 

Zu § 111: 

Die Bestimmungen des § 111 sind den §§ 12 
bis 14 nachgebiJ,det. 

Zu § 112: 

Der am Ende jedes Kialenderjahres vorzule
gende Bericht hat sich auf den gesamten Amts
bezirk der Berghauptmannschaft zu beziehen und 
soll dieser einen überbLick über die bis zum 
Jahresende tatsächlich durchgeführten Arbeiten 
zum Suchen und Erforschen nichtkohlenwasser
stoffführe~der geologischer Strukturen geben. In 
ihm ist auch das Ergebnis des Suchens und Er
forschens derartiger Strukturen anzugeben. 

Zum H. Abschnitt. Speicherbewilligung: 

~u § 113: 

Der Abs. 1 des § 113 bestimmt, daß das Spei
chern von flüssigen oder g,asförlffiigen Kohlen
wasserstoffen in nichtkohlenwasserstofführenden 
geologischen Strukturen einer Bewilligung der 
Berghauptmannschaft bedarf. Diese Bewilligung 
wird als Speicherlbewilligung bezeichnet. Durch 
sie wird eine ausschließliche Befugnis zum Spei
chern flüssiger oder gasförmiger Kohilenwasser-

stoffe in einem bestimmten Raum, dem Speicher
feld, erworben. Dieses ist im Abs. 2 umschrieben. 
Die horizontale Ausdehnung des Speicherfeldes 
wird durch die Größe der für die Speicherung 
vorgesehenen nichtkohlenwasserstofführenden 
geologischen Struktur bestimmt. 

Zu § 114: 

Die im § 114 angeführten Erfordernisse, denen 
entsprochen sein muß, um die Speicherbewilli
gung erteilen zu können, stimmen weitgehend 
mit den im § 133 h Abs. 1 des geltenden Berg
gesetzes genannten Erfordernissen überein. Sonst 
ist der § 1,14 dem § 82 nachgebildet: 

Zu den §§ 115.bis 119: 

Die vor;;mgefühnen Paragraphen lehnen sich 
an die §§ 83 bis 87 an. Die Erläu1terung,en zu die
sen gelten sinngemäß. 

Zu § 120: 

Der- Abs. 1 des § 120 ist dem § 61 nachgebildet. 
Die Erläuterungen zu diesem Paragraf'lhen gelten 
sinng,emäß. 

Zur Vel'meidung von Mißbräuchen soH es 
nicht möglich sein (siehe § 120 Abs. 2), einem 
anderen die Ausübung der durch die Speicher
bewilligung erlangten Befugnis ~u überlassen. 

VIII. HAUPTSTüCK 

AUSÜBUNG DER BERGBAUBERECHTI
GUNGEN 

Währ,enddie Bestimmungen des 11. bis 
VII. Hauptstücks das Bergbauberechtigungswesen 
zum Gegenstand haben, regeln die Bestimmun
gen des VIII. Hauptstücks die eigentliche Aus
übung ,der Bergbauberechtligungen. Die Bestim
mungen ,dieses Hauptstücks gelten grundsätzlich 
für die Ausübung jeglicher Bergbauherechtigung. 

Zum I. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen: 

Zu § 121. Fundanzeige: 

Die Anzeigepflicht besteht nur bei Auffindung 
eines natürlichen Vorkommens, also einer über
durchschnittlichen natürlichen Anhäufung mine
ra:lischer Rohstoffe. Zur Anzeige ist der Finder 
verpflichtet. 

Zu § 122. Anzeigepflicht für Unfälle und gefähr
liche Ereignisse: 

Eine derartige Anzeigepflicht sieht schon das 
geltende Berggesetz (siehe dessen § 110) vor. Zur 
Anzeige soll jedoch nicht bloß der Betriebsleiter, 
sondern auch der Bergbauberechtigte verpflich
tet sein. Die pflicht zur Anzeige trifft aber auch 
die im § 122 näher bezeichneten Verantwortlichen 
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und >bei Tätig~eiten von Fremdunternehmern die zeichen angeordnet werden sollen,' ~m Einver
nach § 159 für d~e 'Leitung verantwortlichen nehmen mit, den _ Grundeig.entümern erfolgen 
Personen. , soll., 

Gefährliche Ereignrsse, ,die anzuzeigen sind, Gegenseitige Beeinträchtigung bei Ausübung von 
werden demonstrativ aufg.ezählt. Bergbauberechtigungen ' 

Zu § 123. Feststellung von Begrenzungen und 
deren Ersichtlichmachung in der Natur: 

Man bestimmt heute die Begrenzungen von 
Grubenmaßen, überscharen, Gewinnungsfeldern 
und Abbaufeldern allgemein nach Koordinaten, 
die sich auf das System der Landesvermessung 
(3 -Grad -Streifen-SYSitemeder Gauß-Krüger-Pro~ 
jektion mit den Bezugsmeridianen 28, 31 und 
34 Grad östlich von Ferro) beziehen. Eine Er
sichtlichmachung der Begrenzungen in ,der Natur 
ist daher nicht unbedingt erfol1derlich. Es kann 
sich: allerdings bei alten Grubenmaßen, über
scharen UJsw., deren Begrenzungen oft unsicher 
sind, oder etwa in Kollision,sfällen als zw!!ckmäßig 
oder auch als notwendig erweisen, die Begren~ 
zungen behördlich festzustellen und unter Um
ständen auch in der Natur ersichtlich zu machen. 
Bei unsicheren Begrenzungen soll die Berghaupt
mannscha~t verpflichtet sein" die Feststellung und 
erforderlichenfalls auch ,die Ersichtlichmachung 
der Begrenzungen in der Natur durch einen 
Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen von 
Amts wegen anzuordnen. Ansonst soll es dem 
Gewinnungsberechtigten 'und dem Speicher
berechtigten anheimgesteUt sein, einen bezüg
lichen Antrag bei ,der Berghauptmannschaft zu 
stellen. Da vor aHem Kollisionsfälle den Anlaß 
zur Feststellung der Begrenzungen und deren 
EnsichtlichmachuIlJg 'in ,der Na;tur bilden, soll ein 
derartiges Antragsrecht auch den benachharten 
Gewinnungsberechtigten und den benachbarten 
Speicherberechttigten zustehen. 

Inder Erdkruste können bergfreie, bundes
eigene, grundeigene 'und sOI'lstige mineralische 
Rohstoffe, nebeneinander vorkommen. überdies 
können zu Speicherzwecken geeignete geologi
sche Strukturen vorhanden sein. Da sich die 
Bergbauberechtligungen immer nur auf bergfreie, 
bestimmte bundeseigene oder grundeigene mine
ralitsche RohstlOffe beziehen und außerdem zwi
schen Aufsuchungs- und GeWinnungsberechtigun
gen zu unterscheiden ist (siehe § 1 Z. 13 u. 14), 
kann es bei Ausübung der Bergbauberechtigungen 
zu Kollisionen kommen. Auch gibt es noch ,die 
Speicherbewilligungen (siehe § 113 Abs. 1). 

Die gegenständliche Regierun~vorlage sieht 
für solche KoHisionlsfälle entsprechende Regelun
gen vor. 

Zu § 124: 

Der § 124 regelt K,ollisionsfäHe, die bei Auf
suchungstätligkeiten entstehen können. Derartige 
Fälle sind et'Wla bei der Suche nach nicht bundes
eigenen mineralischen Rohstoffen denkbar, da 
durch die Suchbewilligung kein ausschließliches 
Recht erworben wird. Auch etwa der Inha.ber 
einer Suchbewilligung und ein Schurfberechtligter 
können sich bei Ausübung ihl'er BergbaUJberech
tigungen gegenseitig beeinträchtigen. Außerdem 
können Aufsuchungsberechtigte,die für jeweils 
eine ande1'!e Gruppe mineraLischer Rohstoffe eine 
Aufsuchungsberechtigung haben; einander in 
ihrer Aufsuchungstätigkeit behindern. In allen 
diesen Fällen haben die Aufsuchungsberechtigten 
vorerst zu versuchen" eine einvernehmliche Lö

Die zwingende Heranziehung eines Ingenieur- 'sung zu finden. Erst wenn 'eine solche nicht zu
konsulenten für Markscheidewesen ist in der Be- stande kommt, entscheidet die Berghauptmann
stimmung des § 6 Abs. 2 lit. ,d des Ziviltechni: schaft über Art und Reihenfolge der Durchfüh
kergesetzes, BGBI. Nr. 146/1957, begründet. rung der Arbeiten. Hiebei ist auf die NotlWendig-

keit und Dringlichkeit der A1'!beiten Bedacht zu 
Die Feststellung der Begrenzungen soU in An- nehmen. 

wesenheit der berührten Gewinnungsberechtigten 
und Speiche1'!berechtigten vorgenommen werde~, 
da nur auf diese Weise eine einwandfreie Fest
stellung gewährLeistet erscheint. Sollen die Be
grenzungen auch in ,der Natur ersichtLich ge
macht werden, so sollen bei der Ersichtlich
machung neben ,den berührten Gewinnungs
berechtigten und Speicherlberechtigten auch die 
Eigentümer derjenigen Grundstücke zugegen 
sein, auf denen die Ersichtlichmachung vorge
nommen werden soll. Die Bei:ziehung der Grund
eigentümer ist deshalb geboten, da diese durch 
da;s Anbringen von Grenzzeichen in der Nutzung, 
ihrer Grundstücke behiIlJdert we1'!den können und 
daher die Auswahl der SteLlen, an denen Grenz-

Zu § 125: 

Der § 125 bezieht sich auf KOllisionsfälte beim 
Gewinnen mineralischer Rohstoffe. Da durch Ge
winnungsberechtigungen ein ausschließliches Ge
winnungsrechterworben wil1d, werden sich Kol
lisionen in der Regel nur dann ergeben, wenn 
Gewinnungsberechtigte, die für jeweils eine 
andere Gruppe minera!lüscher Rohstoffe eine Ge
winnungsberechtigung haben, beim Gewinnen 
aufeinander treffen. 

Durch Aufsuchungsberechtigte hervorgel'uf,ene 
KoHisionsfäUe sind nicht anzunehmen, ,da eIDe 
Aufsuchungstätigkeit ID Bergbaugebieten nur 

6 
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dann ausgeübt werden darf, wenn· die in ,diesen 
Gewinnungs- oder Speicherberechtigten der Auf
suchungstätigkeit zustimmen (siehe § 9, § 11 
Abs. 1, § 76 A.!b5. 1, § 90 AJbs. 1, § 107 im Zusam
menhalt mit § 92 und § 110 Abs. 2). 

Auch hier entscheidet die Berghauptmannschaft 
erst, wenn eine Einigung 1"l;icht zustande kommt. 
Die Entscheidung Ü1ber Art und Reihenfolge der 
Gewinnung ist unuer möglichster Schonung aller 
Gewinnungsrechte zu treffien. 

Zu § 126: 

Beeinträchtigen einander Speichel1berechtigte 
(siehe § 1 Z: 20Y oder treffen Speichetberechtigte 
und GewinilUngsberechtigte oder sonstige zum 
Gewinnen mineraLischer Rühstüffe Berechtigte bei 
Ausübung ihrer Berechtigungen aufeinander, so 
gilt hiefür ,der § 125 sinngemäß. 

Zum H. Abschnitt. Besondere Befugnisse des 
Bergbauberechtigten : 

Aneignung anderer mineralischer Rohstoffe 

Bergbauberechtigungen beziehen sich grund
sätzLiCh auf bestimmte Gruppen mineralischer 
Rühstüffe (z. B. auf bergfreie mineralische Roh
stoffe) üder auf einzelne mineralisch'e Rohstoffe 
(z. B. auf Kühlenwassemtüffe). In der Natur 
stehen jedüchdie mineralischen Rohswffe, auf 
die sich die Bergbauberechtigungen beziehen, oft 
mit anderen mineralischen Rohstoffen in sO' enger 
Verbindung miteinander an, daß sie sich mit die
sen aus bergtechnischen Gründen nur gemeinsam 
lösen oder freisetzen lassen. Die mineralischen 
Rohstoffe kommen dabei mehr oder ~inder ver
mengt miteinahder vor. Es können aber auch 
mineralische Rohstüffe ah Einlagerungen in ande
ren oder als Nebengestein auftreten. Das Gewin
nen mineralischer Itühstoffe kann es überdies 
erfürderlich machen, bei den vürbereitenden, 
begl,eitenden und nachfolgenden Tätigkeiten für 
das Lösen oder Freisetzen, wie etwa bei der Aus
und Vürrichtung, mineralische Rühstüffe, auf di,e 
sich die Berglbauberechtigimgen nicht beziehen, 
zu lösen oder freizusetzen. Es ergibt 5ich sühin 
die Nütwendigkeit, eine Aussage über das Recht 
der Aneignung derjeq.igen mineralischen Rüh
stoffe zu treffen, auf die sich die Bergbauberech
tigung nicht bezieht. Der Begl1iff "AneignungH 

ist in bürg,erlichrechtlichem Sinn zu verstehen. 

Die in der Regierungsvorlage für' die vorge
nannten Fälle vürgesehenen Regelungen lehnen 
sich an die bestehende Rechtslage an (siehe u. a. 
den § 76 des geltenden Berggesetzes). 

Zu § 127: 

Der § 127 handelt von der Aneignung ande
rer mineraLischer Rühstüffe beim Aufsuchen und 
Gewinnen bergfreier mineralischer Rohstüffe. 

Der Abs. 1 des § 127 regelt den Fall, in dem 
bundeseigene, grund eigene oder sünstige minera
lische Rühstüffe, deren seLbständige Gewinnung 
sich nicht lühnt, zusammen mit be~reien mine
ralischen Rühstüffen vürkommen. Der Abs. 2 
betrifft die F~lle, in denen beim Gewinnen im 
Sinn des § 1 Z. 2 in abbauwürdigen Mengen mit 
bergfreien mineralischen Rühstoffen zusammen 
vorkommende grundeigene oder sonstige mine
ralische Rohstoffe zwangsläufig freigesetzt oder 
lüsgelöst werden müssen oder solche, ohne mit 
bergfreien mineralischen Rühstüffen in enger 
Verbindung zu stehen, anfallen. Der Bergbau
berechtigte kann sich, wenn er Gewinnungs
berechtigter ~st,die grund eigenen üder ,sün~tigen 
mineralischen Rohstüffe aneignen, die etwa bei 
der Auffahrung einer Strecke außerhalb eines 
Grubenmaß·es o~der einer überschar oder beim 
Abdecken eines Braunkühlenflözes anfallen. Vor
aussetzung ist in jedem Fall, daß sich die grund
eigenen oder sünstigen mineralischen Rühstoffe 
nicht in einem Abbaufeld befinden und der Berg
bauberechtigte ihrer bei der Ausübung der Berg
werks berechtigung bedarf. Sünst hat er sie dem 
Grundeigentümer, wenn dieser aber das Gewin
nen der auf seinen Grundstücken vorkommenden 
grundeigenen oder sonstigen mineralischen Roh
stoffen einem anderen überlassen hat, diesem 
anzubieten. Der Ber,gbauberechtigte hat sühin 
auch dann die grundeigenen oder sonstigen mine
ralischen Rohstüffe anzubieten, wenn er ihrer 
zwar hedarf, sich qiese aber in einem Abbaufeld 
befinden. 

Zu § 128: 

Der § 128 betrifft ,die Aneignung anderer mine
ralischer Rohstoffe heim Aufsuchen und Gewin
nen bundeseigener mineralischer Rühstüffe. Hie
bei wird berücksichtigt, daß der Bund die Aus
übung der Bergbauberechtigung anderen jeweas 
nur für bestimmte bundeseigene mineralische 
Rohstüffe, z. B. nur für Kohlenwasserstoffe, über
läßt. Die vorgesehene Regelung entJspricht weit
gehend jener, die' für die Aneignung anderer 
mineralischer Rohstüffe beim Aufsuchen und Ge
winnen bergfreier mineralischer Rohstoffe gilt. 

Zu § 129: 

Gleich ,den Bepgbauberechtigten, die zum Auf
suchen oder Gewinnen bergfreier oder bundes
eigener mineralischer Rohstoffe berechtigt sind 
(siehe §§ 127 und 128), wird den zum Aufsuchen 
oder Gewinnen grundeigener üder sünstiger 
mineralischer Rohstüffe Berechtigten in bestimm
ten Fällen ein Aneignungsrecht hinsichtlich ande
rer anfallender mineralischer Rühstüffe einge
räumt. 

Für die Aneignung anderer grundeigener mine
ralischer Rüh9toffe, wenn sich ,die Bergbauberech
tigung nur auf einzelne_ grundeigene mineralische 
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Rohstoffe bezieht, sollen die für die Aneignung 
der beim j\ufsuchen und Gewinnen grundeigener 
oder sonstiger mineraI.ischer Rohstoffe anfallen
den bergfreien oder bundeseigenen mineralischen 
Rohstoffe vorgesehenen Regelungen sinngemäß 
gelten. 

Zu § 130: 

Der § 130 ist durch die im § 76 Abs. 1 ent
haltene Regelung hinsichtlich des Speicherns von 
flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen 
in kohlenwasserstofführenden geolo~ischen Struk
turen oder Teilen von solchen innerhalb von 
Gewinnungsfeldern erforderlich. 

Nutzung von Grubenwässern 

Unter "Grulbenwässern" sind die bei bergbau
lichen Tätigkeiten erschlossenen ("erschrotenen") 
Wässer zu verstehen. Für sie gelten nach § 3 
Albs. 2 des Wasserrechtsgesetzes 1959 die bezüg
lichen besonderen gesetzlichen Bestimmungen, 
nach der geltenden Rechtslage besonders die §§ 77 
und 78 des gel1lenden Berggesetzes. Deren Be
stimmungen werden im allgemeinen übernom
men, jedoch in einzelnen Punkten ergänzt und 
genauer gefaßt. Die Bestimmungen des Wasser
rechtsgesetzes 1959 werden hiedurch nicht be
rührt (siehe hiezu auch § 216 .A!bs. 2). 

Zu § 131: 

Im Abs. 1 des § 131 wil'1d ausgesprochen, was 
ohnehin schon immer der Fall war. Besonders 
deutlich kommt dies im § 128 des Allgemeinen 
Berggesetzes, RGBl. Nr. 146/1854, zum Aus
druck, wonach dem Bergbauunternehmc:;r auf 
Grubenwässer, auch wenn er sie zu Tage aus
fließen, ließ, bis zu deren Vereinigung mit anderen' 
beständigen Tagwässern ,das Vorrecht der Be
nützung zum Behufe ,des Bergwerks- und Hütten
betriebes samt Zugehör vorbehalten war. Hieraus 
ergab sich, daß ,der Bergbauunternehmer, solange 
die Wässer nicht gelöst wonden sind, d. h. die 
Grubenräume nicht verlassen ha.ben, frei über 
sie verfügen, sie beliebig gebrauchen und ver
brauchen konnte. Wenngleich der§ 77 des gel
tenden Berggesetzes eine weniger präzise Fas
sung aufweist, läßt sich daraus aber nicht entneh
men, ·daß ,durch ihn eine Knderung der Rechts
lage bea:bsichtigt war. 

Der Abs. 2 des § 131 knüpft an dessen Abs. 1 
an und legt, wie schon der § 77 des geltenden 
Berggesetzes, fest, daß dem Bergbauberechtigten 
das Recht der Nutzung von zu Tage tretenden 
Grubenwässern vorbehalten ist, jedoch in zwei
facher Hinsicht beschränkt wird. Die eine Be
schränkung ist eine räumliche. Ab der Stelle, an 
der sich die Grubenwässer in ein beständiges Tag
wasser ergießen, hört das Nutzungsrecht . des 
Bergbauberechtigten auf. Die andere Beschrän
kung betrifft den Zweck. Das Nutzungsrecht 

steht dem Bergbauherechtigten nur dann zu, 
wenn er der Grubenwässer zur Ausübung der 
Berghauberechtigungen und in den Fällen des § 2 
Abs. 2 der Gewerberechtigungen bedarf. 

Der Abs. 3 des § 131 regelt den Fall, daß der 
Bergbauberechtigte das ihm zustehende Nut
zungsrecht nicht ausüht. Diesfalls sind die zu 
Tage tretenden Grubenwässer unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zur Vereinigung mit bestän
digen Tagwässern anderen auf deren Ansuchen 
zur Nutzung zu überlassen. über das Ansuchen 
entscheidet die Berghauptmannschaft im Einver
nehmen mit ,dem Landeshauptmann als Wasser
rechtsbehörde. 

Für allfällige auf die Beq~bautätigkeit zurück
zuführende Veränderungen in Menge und Be
schaffenheit der Grubenwässer ist der Bergbau
berechtigte dem diese Nutzenden nicht verant
wortlich, besonders wird er auch nicht dazu ver
halten werden können, eine für ·die Bergbau
tätigkeit nicht mehr erfortderliche Wasserhebun'g 
nur desha'1b fortzusetzen, um weiterhin die Nut
zung der Grubenwä\sser zu ermöglichen. Es han
delt sich hiebei um eine aus der Natur der Sache 
sich ergebende Selbstverständlichkeit, sodaß eine 
bezügliche Bestimmung entbehrlich erscheint. 

Der Abs. 4 des § 131 entspricht dem Abs. 2 
des § 78 des geltenden Berggesetzes, 

Sonstige besondere Befugnisse des Bergbauberech-
, tigten 

Zur Ausübung der Bergbauberechtigung bedarf 
der Bergbauberechtigte verschiedener besonderer 
Befugnisse. Solche sind neben dem Recht der 
Aneignung anderer mineralischer Rohstoffe 
(siehe §§ 127 ff.) und dem Recht der Nutzung 
von Grubenwässern (siehe § 131) die Befugnis, 
nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und 2 mineralische 
Rohstoffe auch aufzubereiten und unter bestimm
ten Voraussetzungen zu pelletieren, brikettieren, 
trocknen, brennen usw., ferner die Befugnis, zur 
Ausübung der Bergbautätigkeit Bergbauanlagen 
usw. herzustellen, zu betre~ben sowie zu verwen
den u. a. m. 

Zu § 132: 

Die im Abs. 1 des § 132 angeführten beson
deren Befugnisse stehen dem Bergbauberechtigten 
bereits nach gelten;dem Bergrecht zu (siehe § 79 
des geltenden Berggesetzes). Da der Begriff "Auf
bereiten" im Sinn des § 1 Z. 3 nicht auch die 
Tätigkeiten miterfaßt; die nach dem geltenden 
Berggesetz unter den veralteten, in der Regie
rungsvorlage nicht mehr gebrauchten Begriff 
"Zugutebringung" fallen, ist es erfol'1derlich, die 
Befugnis, mineralische Rohstoffe in räumlichem 
und betrieblichem Zusammenhang mit dem Auf
bereiten ,zu pelletieren, brikettieren, trocknen, 
brennen, schwelen, verkoken und, wenn sie'dann 
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noch nicht verkaufsfähig sind, bis zu einem ver:' 
kaufsfähigen Rohprodukt weiter zu verarbeiten, 
gesondert anzuführen. 

Schon immer wurden auf die zur Herstellung 
von Betriebseinrichtungen usw. erforderlichen 
Arbeiten gewerblicher Natur, zu deren Ausfüh
rung der Bergbauberechtigte befugt ist, die für 
bergbauliche Tätigkeiten geltenden berggesetz
lichen Bestimmungen sinngemäß angewendet. Der 
Abs. 2 des § 132 hält dies nun ausdrücklich fest. 
Außerdem wird klargestellt,' ,daß auch für das 
Pelletieren, Brikettieren, Trockn'en, Brennen, 
Schwelen, Verkoken und Weiterv,erarbeiten nach 
Abs. 1 des § 132 die für bergbauliche Tätigkeiten 
in. Betracht kommenden berggesetzfichen Bestim
mungen sinngemäß gelten. 

In Streitfällen, die den Umfang und die Aus
übung der gegenständlichen Befugnisse betreffen, 
soH im Hinblick auf die Bedeutung der Entschei
dung und zur Gewährleistung einer einheitlichen 
Gesetzesauslegung 'der Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
zuständig sein. Die Mitwirkung des letztgenann
ten Bundesministers ist in ~der Möglichkeit von 
Zuständigkeitsverschiebungen in bezug auf die 
Wahrnehmung der Belange des Arbeitnehmer
schutzes begründet. 

Zum 111. Abschnitt. Besondere PHichten des Berg
bauberechtigten: 

Zu § 133. Anzeige über die Errichtung und 
Auflösung eines Bergbaubetriebes: 

Als Ber~baubetrieb ist jede selbständige orga
nisatorische Einheit anzusehen, innerhalb der ein 
Bergbauberechtigter mit Arbeitnehmern unter 
Zuhilfenahme von technischen und immateriellen 
Mitteln bergbauliche Aufgaben fortgesetzt ver
folgt. Sohin kann sich ein Bergbaubetrieb auch 
über den Amtsbezirk einer Berghauptmannschaft 
hinaus erstrecken. 

:Zu § 134. SicherungspHicht des Bergbauberech
tigten: 

Die Sicherungspflicht des Be~gbauberechtigten 
besteht schon nach geltendem Bergrecht (siehe 
~ 83 Abs. 2 lit. a und § 84 des geltenden Berg
.gesetzes). Naturgemäß steht hiebei die Abwen
,dung von Gefahren für Arbeitnehmer und andere 
Personen im Vordergrund. Die Regierungsvor
lage hebt überdies der heutigen Bedeutung gemäß 
·die Pflicht, die Umwelt zu schützen, hervor. Dem 
Umweltschutz im gewissen Sinn zurechenbar ist 
:auch der Schutz der Oberfläche. Durch den Abbau 
von Lagerstätten mineralischer 'Rohstoff.e werden 
nämlich verschiedentlich Gebirgsbewegungen ver
ursacht, ,die obertags als Bodenbewegungen auf 
an der Tagesoberfläche befindliche Gegenstände 
,einwirken. Auch die Sicherung der Oberflächen-

nutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit ist 
in gewissem Sinn als eine Umweltschutzmaß
nehme anzusehen. 

Die Pflicht, für den Schutz von L~gerstätten 
zu sorgen, gebietet einen möglichst vollkomme
nen, sparsamen und bergtechnisch einwandfreien 
Abbau der Lagerst,ätten mineralischer Rohstoffe. 
Es soll besonders einem Raubbau vorgebeugt 
werden. Bestimmungen, die sich auf den Schutz 
von Lagerstätten beziehen, enthält auch das gel
tende Berggesetz (siehe etwa dessen § 89 Abs. 3). 
Die Verordnung zur Verhütung einer Vergeu
dung der Energie von Erdöl- und Erdg3lslager
stätten, Verordnungs- und Amtsblatt für den 
Reichsgau Wien Nr. 48/1944, handelt fast aus
schließlich vom Lagerstättenschutz. 

Ausdrücklich bestimmt der Abs. 1 des § 134, 
daß die Sicherungspflicht auch für den Fall der 
Unterbrechung der im § 2 Abs. 1 angeführten 
Tätigkeiten besteht. 

Der Abs. 2 des § 134 ist dem § 2 Abs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/1972, 
nachgebildet. 

Zu § 135. Bergbaukartenwerk: 

Das Bergbaukartenwerk ist eines ,der wesent
lichsten Hilfsmittel jeder Bergbautätigkeit und 
ein wichtiger Behelf der Bergbehörden' bei der 
Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse. Es 
umfaßt die Gesamtheit der Risse, Karten und' 
Pläne eines Bergbaubetriebes einschließlich der 
Aufnahmebücher, Berechnungshefte und zugehö
rigen Unterlagen. 

Die B~eichnung "Bergbaukartenwerk" an 
Stelle der irreführenden Bezeichnung "Gruben
karten" (siehe § 93 des geltenden Berggesetzes) 
geht auf einen Vorschlag des Institutes für Mark
scheide- und Bergschadenkunde der Montanisti
schen Hochschule in Leoben zurück. 

Die die Sicherheit betreffenden Aufgaben sowie 
die technischen und bergwirtschaftlichen Aufga
ben, die das Bergbaukartenwerk für den Berg
baubetrieb und die Bergbehörden, besonders im 
Hinblick auf den Schutiz der Oberfläche und die 
Si~erungder Oberflächennutzung nach Beendi
gung der Berghautätigkeit, zu erfüllen hat, lassen 
es geboten erscheinen, daß es unter Aufsicht 
eines,v:erantwordichen Markscheiders (siehe § 160 
und die Erläuterungen zu den §§ 160 ff.) ange
fertigt und nachgetragen wird. Damit wird auch 
einer in den meisten bergbautreibenden Staaten 
längst verwirklichten, von den einschlägigen Ver
tretern der Montanwissenschaften wiederholt 
vorgebrachten Forderung (siehe etwa H. Spicker
nagel "Betrachtungen zur, Entwicklung des Mark
scheidewesens im österreichischen Bergbau", Berg
und Hüttenrnähnische Monatlshefte, Heft 2/1966, 
S. 85 f.) entsprochen. 
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Mit Bewilligung der Berghauptmannschaft soll 
es zulässig 'sein, für mehrere räumlich zusammen
hängende Bergbaubetriebe im Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft unter bestimmten Voraus
setzungen ein· gemeinsames Bergbaukartenwerk 
zu führen .. Dadurch wird iden praktischen Be
dürfnissen entsprochen und bereits bestehenden 
Gegebenheiten Rechnung getragen. 

der hiezu Berechtigte als auch ,der Bergbauberech
tigte verlangen, daß daran ein Organ ,der Berg
hauptmannschaft teilnimmt. Da:durch soll die 
Möglichkeit gegeben sein, Meinungsverschieden
heiten über das Ausmaß der Einsichtnahme in ,das 
'Bergbaukartenwerk und der zu gebenden Aus
künfte V9n vornherein hintanzuhaloten. 

Das Bergbaukal"tenwerk kann nur dann An
spruch auf geometrisch ri~tige Darstellung der 
Bergbauanlagen,der in Bergbaugebieten gelege
nen Teile der Tagesoberfläche usw. erheben, wenn 
die geodätischen Grundlagen den fachlichen An
forderungen voll entsprechen und die Messungs
und Berechnungsergebni:sse eine einwandfreie Zu
lage (zeichnerische Auftragung) dn den Rissen 
finden. Die Darstellung muß außerdem auf' berg
technischem und geologisch-Iagerstättenkund
Hchem Gebiet sowie in Bergbauberechtigungs
angelegenheiten sachlich richtig und vollständig 
sein. Der Inhalt der Risse, Karten und Pläne 
soll leicht verständlich, die Darstellung einfach 
und klar sein. 

Das Bergbaukartenwerk ist heute . allgemein 
vervielfältigungsfähig. Sohin konnte von einer 
Bestimmung Abstand genommen werden, nach 
der eine zweite Ausfertigung des Bergbaukarten
werkes für ,die Berghauptmannschaft zu führen 
ist. Es sollen aber auch nicht Kopien des gesam
ten Bergbaukartenwerkes für dil,! Berghaupt
mannschaft angefertigt werden. Nur wenn diese 
es verlangt, sollen ihr Kopien zum Amtsgebrauch 
zu überlassen sein und auch nur von den von ihr 
näher bezeichneten Teilen des Berghaukartenwer
kes. Da es unter Umständen billiger ist, von 
Teilen des nachgetragenen Bergbaukartenwerkes 
Kopien anzufertigen als die der Bergha:uptmann
schaft überlassenen Kopien nachzutragen, sind 
beide Möglichkeiten vorgeseh.en. 

Der Abs. 4 des § 135 regelt die Einsichtnahme 
in die bei der Berghauptma:nnschaft befindlichen 
Kopien des Bergbaukartenwerkes und, soweit sol
che nicht aufliegen, in das Bergbaukartenwerk 

. selbst. Ein Recht aJUf Einsichtnahme steht dem-
jenigen zu, der ein berechtigtes Interesse daran 
der Berghauptmannschaft gegenüber glaubhaft' 
macht. Ein solches Intere~se ist etwa bei ,einer 
beabsichtigten Geltendmachung eines Anspruchs 
auf Ersatz eines Bergschadens oder bei der ge
planten Errichtung eines Gebäudes in einem Berg
baugebiet anzunehmen. Die Einsichtnahme hat 
sich jedoch auf den TeH der Kopien bzw. des 
Bergbaukartenwerkes zu beschränken, auf den 
sich das Interesse bezieht. In jedem Fall hat 
jedoch die Berghauptmannschaft vor Gewährung 
der Einsichtnahme den Bergbauberechtigten zu 
hören. Dieser kann der Einsichtnahme in die 
Kopien beiwohnen. Ist die Einsichtnahme in das 
Bergbaukartenwerk erforder:lich, so kann sowohl 

Das Bergbaukartenwerk wird in seinem Auf
bau, seinem Inhalt und seiner Ausgestaltung 
durch ,die Aufgaben beeinflußt, die es für den 
Bergbaulbetrieb und die Bergbehörden zu erfül
len hat. In gleicher Weise gilt dies für die Nach" 
tragsfristen und die einzuhaoltende Genauigkeit 
der erforderlichen markscheiderischen Messungen. 
Um der Vielfältigkeit dieser Aufgaben, den be
stehenden Unterschieden heiden einzelnen Berg
bauzweigen und Bergbaual"ten sowie der stän
digen Weiterentwicklung von Geräten und Me
thoden Rechnung zu tragen, 1st im Abs. 5 des 
§ 135 eine entsprechende Verordnungsermäch
tigung vorgesehen. 

Zu § 136. Hilfeleistung bei UnglücksfäJIen: 

Die Regelung des § 136 entspricht weitgehend 
derjenigen des § 101 des geltenden Berggesetzes. 
Es werden jedoch auch die Grundsätze angeführt, 
nach denen die Entschädigung bei einer Hilfelei
stung zu bemessen ist. Sollte keine Einigung über 
die . Entschädigung zustande kommen und ein 
Beteiligter mit der . daraufhin von der Berg
hauptmannschaf,t zu treffen:den Entscheidung 
nicht einverstanden sein, so ist durch die vorge':' 
sehene sinngemäße Anwendung des§ 172 Abs. 6 
die Möglichkeit der Einleitung eines Außer
streitverfahrens bei einem ordentlichen Gericht 
gegeben. 

Die Heranziehung von Arbeitnehmern zur 
Hilfeleistung bei Unglücksfällen im Sinn des § 136 
ist nur möglich, wenn sich ,die A1'\bei.tnehmer 
freiwillig dazu bereit erklären. 

Zum IV. Abschnitt. Betriebspläne, . BergbilUanla
gen, Betriebsfahrzeuge u. dgl.: 

Betriebspläne 

Eine g.eordnete Betriebsführung ist ohne vor
herige Planung kaum möglich, ·dies umso mehr, 
wenn es sich um Betriebe handelt, deren Aufgabe 
das Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten' mine
ralischer Rohstoffe ist, also von Tätigkeiten, die 
eine laufende Angleichung an ,die Lagerstättenver
hältnisse erfoI'dern und daher dauernd Änderun
gen unterliegen. Zur Abhängigkeit der Arbeits
weise von den Lagerstättenverhältnissen kommt 
besonders noch die jeder Bergbautätigkeit eigen
tümliche Gefährlichkeit für Personen und Sachen. 
Daneben spieIenauch noch bergwirtschiftJIiche 
Fragen eine bedeutende Rolle. 
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Schon 1m Allgemeinen Berggesetz aus 1854 
(siehe dessen § 221 lit. b inder ursprünglichen 
Fassung) ist von einem Betriebsplan ,die Rede, 
jedoch erst durch die Neufassung des § 221 des 
AHgemeinen Berggesetzes im Jahre 1925 (siehe 
Art. 50 Punkt XII VEG) sind die Bergbehörden 
ausdrücklich ermächtigt worden, im Einzelf.all 
die Führung eines Ber,gbaubetriebes nach von ihr 
genehmigten Betriebsplänen zu verlangen. Diese 
Bestimmung ist in das geltende Berggesetz (siehe 
dessen § 85 Abs.3) übernommen worden. Wenn
gleich keine generelle Pflicht besteht, einen Berg
baubetrieb nach einem von der zuständigen Berg-' 
behöl'de genehmigten Betriebsplan zu führen, so 
gibt es heute infolge' Verfügungen der Bel'g
hauptmannschaften doch nur noch wenige Berg
bauhetriebe, die nicht nach bergbehördlich ge
nehmigten Betri~bsplänen geführt werden. 

Die angestrebte Neuregelung des Bergrechtes, 
die erhöhten Anfol'derungen an die Betriebs~ 
und Al'beitssiCherheit und nicht zuletzt die guten 
Erfahrungen, die in der Bundesrepublik Deutsch
land mit dem bergrechtlichen In&titut des' Be
triebsplans gemacht worden sind, legen eine 
nähere gesetzliche Regelung dieses Institutes 
unter Berücksichtigung moderner technischer 
und wirtschaftlicher Erfordernisse nahe. 

Zu § 137: 

Der Abs. 1 des § 137 führt an, was in Betriebs

Zu § 138: 

Nach dem Abs. 1 des § 138 hat der Bergbau
berechtigte für jeden Bergbaubetrieb (siehe die 
Erläuterungen zu § 133) und, wenn sich dieser in 
selbständige Betriebsabtelliungen gliedert, für jede 
dieser Abteilungen, einen Hauptbetriebsplan auf
zustellen, wenn mineralische Rohstoffe abgebaut 
oder flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe 
in geologischen Strukturen gespeichert werden. 
Diese. Tätigkeiten sind nach dem Hauptbetriebs
plan auszuführen. Bei anderen Berglbautätigkeiten 
ist kein Hauptbetriebsplan aufzustellen. 

Der Abs. 2 des § 138 trägt einem praktischen 
Bedürfnis Rechnung. 

Der Abs. 3 des § 138 bringt ~um Ausdruck, 
daß Hauptbetriebspläne nur hinsichtlich der vor
gesehenen Arbeiten und beabsichtigten Maßnah
men und nicht auch hinsichclich desInformations
teiles der Genehmigung der zuständigen Berg
hauptmannschaft bedürfen. 

Zu § 139: 

Sonderbetriebspläne (siehe § 137 Abs. 2 Z. 2) 
sind nur für solche Arbeiten aufzustellen, die der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu~ 
strie durch Verordnung bezeichnet. Auch.,Sonder
betriebspläne . bedürfen nur hinsichtlich der vor
gesehenen Arbeiten und beabsichtigten Maßnah
men der bergbehördlichen Genehmigung. 

plänen grundsätzlich anzugeben ist. Diese können Zu § HO: 
darüber hinaus aber auch noch andere Angaben 
enthalten. Sogenann1:e Rahmen;betriebspläne (siehe § 137 

Abs. 2 Z. 3) sind nur in ganz bestimmten Fällen 
Im Abs. 2 ,des § 137 wel'den die einzelnen aufzustellen. Diese sind im § 140 umschrieben. 

Betriebsplanarten al).geführt und ~urz charakte- Sie haben .nur den Rahmen abzustecken. über das 
risien. Die Bezeichnungen der Betriebspläne ent- . vorgesehene Al'beitsprogramm, über dessen vor
sprechen weitgehend den in der Bundesrepublik aussichtlich zeitlichen Ablauf, die für notwendig 
Deutschland üblichen Bezeichnungen, die auch in erachteten Bergbauanlagen usw. brauchen daher. 
den österreichischen Bergbau Einga,ng gefunden nur allgemein gehaLtene Angaben gemacht wer
haben. Der sogenannte Hauptbetriebsplan ent- den. Zweck der ltahmenbetriebspläne ist, der 
spricht dem üblichen Jahresbetriebsplan. Wäh- ß.erghauptmannschaJt eine rechtzeitige Informa
rend dieser jedoch für den Zeitraum eines Kalen- don über die in na,her Zukunft in einem bisher 
derjahres aufgestellt wird, 5011 es dem zur Vor- beq~baulich nich,t genützten Gebiet vorgesehene 
lage eines Hauptbetriebsplans Verpflichteten Bergbautätigkeit bzw. über beabsichtigte erheb
überlassen sein, den Hauptbetriebsplan für den liehe Betriebserwe~terungen oder -einschränkun
Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember gen zu geben. 
oder ab einem beliebigen Tag des Kalenderjahres 
für die Dauer eines Jahres ,aufzustellen. 

Der Abs, 3 des § 137 enthält eine Verordnungs
ermächtigung, die es dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie ermöglichen soll, 
nähere Vorschriften über die Gliederung, den 
Inhalt und die Ausgestaltung der einzelnen Be
triebspläne zu erlassen. Dadurch kann den prak
tischen Bedürfnissen ,der einzelnen Bergbauzweige 
besser Rechnung getragen werden, etwa durch 
sachlich begründete ul1ter~chiedliche Festlegungen 
für die einzelnen Bergbauzweige und Bergbau
arten. 

Zu § 141: 

Mit der Einstellung der Tätigkeiten eines Berg
baubetriebes oder einer selbständigen Betriebs~ 
abteilung sind erfahrungsgemäß ,die ,"on diesen 
Tätigkeiten ausgehenden Einwirkungen, beson
ders auf die Tagesoberfläche, noch nicht beendet. 
Ohne vorkehrende Maßnahmen und ohne Kon
trolle des Bergbaugeländes würden nach Einstel~ 
lung der Bergbautätigkeit weitere GefahrenqueI~ 
len auftreten. Ein g.eeignetes Mittel dagegen ist 
die Verfassung eines hinsichtlich der vorgesehenen 
Arbeiten und beabsichtigten Maßnahmen der 
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bergbehördIichen Genehmigung unterliegenden Zu § 143:, 
Abschlußbetriebsplans. Nach diesem sind die 
Arbeiten und Maßnahmen 'durchzuführen. 

Auf die Unterbrechung einer Bergbautätigkeit 
(siehe auch die §§ 58, 86, 100,109, 118 und 134 
A:bs. 1) findet ,der § 141 keine Anwendung, jedoch 
gilt dieser auch für eine vorübergehende Einstel
lung. Eine solche wird anzunehmen sein, wenn 
Tätigkeiten eines Bergbaubetriebes oder einer 
selbständigen Betriebsabteilung länger als' acht 
Monate eingestellt werden (siehe hiezu § 54 
Abs. 1). Eine Eins·tel1ung auf kürzere Dauer 
wird als Unterbrechung anzusehen sein. Die Ver
fassung eines Abschlußbetriebsplans für vor
übergehende Ein~te1:lungen ist vor allem deshalb 
geböten, da v,erschiedentlich vorqbergehende Ein
stellungen zu endgülügen werden und dan'n vor
kehrende Maßnahmen oft überhaupt nicht mehr 
oder nur noch unter großen Schwierigkeiten 
durchgeführt werden können. 

Der Abschlußbetriebsplan hat, seinem Zweck 
entsprechend, besonders auch den Oberflächen
schutz und die Sicherung ,der Oberflächennutzung 
nach Beendigung der Bergbautätigkeit zu erfas
sen. Da die Einstellung zumeist auch die Beseiti
gung von Ber;gbauanlagen und Betriebseinrich
tungen bedingt, ist gleichfalls im A!bschluß
betriebsplan darauf einzugehen; Die Gliederung, 
den näheren Inhalt und die Ausgestaltung der 
Abschlußbetriebspläne bestimmt der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie durch 
Verordnung (siehe § 137 Abs. 3). ' 

Dem Abschlußbetriebsplan ist auch eine Berg
bauchronik beizufügen. Deren nähere Umschrei
bung enthält der § 141 Abs. 2. 

Zu § 142: 

Der Abs. 1 des § 142 legt feSlt, in wievielfacher 
Ausfertigung und bis zu welchem Zeitpunkt 
Haupt-, Sonder-, Rahmen- und Abschlußbetriebs
pläne den Berghauptmannschaften vorzulegen 
sind. 

Der Abs. 2 des § 142 sdll sicherstellen, daß 
den Berghauptmannschaften vollständig,e und 
außerdem nicht mangelhafte Betriebspläne vorge
legt ,werden. Sind unvollständige oder mangel
hafte Betriebspläne zurückgewiesen worden, so 
können neue Betriebspläne vorgefegt werden. 

Der t\bs. 3 des § 142 verpflichtet Zour Be
kanntgabe wesentLicher .i\nderungen und Ergän
zungen der Betriebspläne. Soweit diese .i\nderun
gen und Ergänzungen Haupt-, Sonder- und Ab~ 
schlußbetriebspläne betreffen, bedürfen sie der 
Genehmigung der Berghauptmannschaft (siehe 
§ 143 A:bs. 5 und § 67 Abs. 4 im Zusammenhalt 
mit § 1~4 Abs. 1). 

Der § 143 betrifft das Genehmigungsverfahren 
für Haupt- und Sonderbetl"liebspläne. 

Im Abs. 1. des § 143 sind die Erfol"ldernisse 
für die Genehmigung von Haupt- und Sonder
betriebsplänen angeführt. Die geforderte Glaub
haftmachung des Verfügens über die für die Aus
führung des Betriebsplans erforderlichen techni
schen und finanziellen Mittel soll weitgehen,d 
ausschließen, daß die beabsichtigten Arbeiten mit 
unzulänglichen technischen und finanziellen Mit
teln begonnen werden. Bestehen hinsichtlich des 
Verfügens über die erforderlichen technischen 
und finanziellen Mittel Zweifel, so kann die Berg
hauptIiiannschaft nach § 143 .A:bs. 4 die Vorlage 
entsprechender Nachweise verlangen. 

Der Abs. 2 des § 143 gibt an, wer Partei im 
Genehmigungsverfahren ist. ' 

Der Abs. 3 des § 143 regelt das Verhältnis zu 
den anderen Verwaltungsbehörden. 

Der Abs. 5 des § 143 hestimmt, daß die Abs. 1 
bis 4 dieses Paragraphen' für' wesentIlche .i\nde
rungen und Ergänzungen der Haupt- und Son
derbetriebspläne sinngemäß gelten. 

Zu § 144: 

Der Abs. 1. des § 144 setzt fest, daß für die 
Genehmigung der 'Abschlußbetriebspläne, das 
Karten- und UnterLagenmaterial sowie für Sicher
stellungendie §§ 67, 68 und 70 bis 73 sinngemäß 
gelten. Diese Paragraphen betreffen die Auflas
sung von Bergwerksberech.tigungen, also von Ge
winnungsberechtigungen rur bergfreie minerali':' 
sehe Rohstoffe. Im Zuge derartiger Auflassurigs
verf3!hren, ist gleichfalls ein A!bschlußbetriebsplan 
vorzulegen, j,edoch kommt es Zoumeist bei Einstel-
1ung der Tätigkeiten eines Bergbaubetriebes oder 
einer sdbständigen Betriebsabteilung nicht auch 
schon 2mr Auflassung der Bergwerksberechtigun
gen, Sddaß der § 144 zum Tragen kommt. 

Bergbauanlagen 

Zu § 145: 

Es erscheint angezeigt, den Begriff "Bergbau
anlage" zu definieren. Das Wesen einer Hergbau
anlage liegt besonders darin, daß diese ein, selb
ständiges Ganzes bildet und örtlich gebunden ist. 
Sohin fallen fahrbare oder 'sonst bewegLiche An
lagen nicht darunter. Dies schließt jedoch,nicht 
aus, daß eine Bergbauanlage auch nicht ortsgebun
dene Betriebseinrichtungen umfassen kann. 

Zu § 146: 

Der Abs. 1 des § 146 bestimmt, welche Berg
bauarrlagen einer Herstellungs~ und einer Be
triebS'bewilligung der Berghauptmannschaft be
dürfen. Bewilligungspflichtig sind alle obertägi
gen Bergbau3!nlagen, ferner Zweckendes Berg-

/ 
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baus dienende Sto~len, Schächte und Bohrungen 
ab 100 m Tiefe sowie Sonden, also Bergbauanla
gen, die in der Regel bis an die Tagesoberfläche 
reichen, sowie diejenigen untertägigen Bergbau
anlagen, die wegen ihrer Ausstattung mit Maschi
nen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise oder 
sonst geeignet sind, da'S Leben oder die Gesund
heit von Arbeitnehmern zu gefährden. Bewilli
gungen der BerghauptJmannschah sind auch bei 
wesentlichen Knderungen an diesen Bergbauanla
gen einzuholen. D,ies ist auch schon nach der gel
tenden RechtsLage erforderlich (siehe § 81 Albs. 1 
des geltenden Berggesetzes in ,der FaSsung der 
Berggesetznovelle 1969, BGBl. Nr. 67). ' 

Als Bohrung gilt die Gesamtheit der sich auf 
dem Bohrplatz befindenden Einrichtungen für die 
Herstellung des Bohrloches samt den zum Bohr
platz führenden Verkehrswegen, der zu diesem 
hin- und vün ihm wegführenden LeItungen usw. 
Als Sünde ist die Gesamtheilt der sich auf dem 
Sünden platz befindenden Einrichtungen für die 
weitere bergbauliche Verwendung des Bohrlüches 
samt den zum Sündenplatz führenden Verkehrs
wegen, den vün ,diesem weg- und zu ihm hin
führenden Leitungen usw. anzusehen. . 

Der ..Abs. 2 des § 146 gibt ähnlich wie det 
Abs. 2 des § 81 des geltenden Bel"ggesetzes in der 
Fassung der Bergg.esetznovelle 1969 an, unter 
welchen Vüraus'setzungen die gegenständlichen 
BewiJ.ligungen zu erteilen sind. Ausdrücklich wird 
verlangt, - daß keine über "das zumutJbare Maß 
hinausgehende Belästigung der Umwelt zu erwar
ten ist. Wann ·dies der Fall ist, ergibt sich aus 
dem Abs. 4. Es ist besonders die örtliche Lage der 
Ber:gbauanlagen in Betracht zu ziehen. Das Aus
maß der Zumutbarkeit wird in einem Industrie
gebiet anders zu beurteilen sein, als etwa in einem 
Wöhngebiet. Hiebeisoll nicht nur die tatsächliche 
Nutzung des yün der Belästigung berührten, Ge
bietes zu berücksichtigen sein, sündern auch die 
mögliche Nutzung im Rahmen' bestehender Flä
chenwidmung.s-, Bebauungs- und sonstiger Raum
ürdnungspläne. 

Analog dem gewel1blichen Betriebsanlagenrecht 
(siehe§ 75 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973) 
süll nachdem Abs. 3 des § 146 der Schutz gegen 
eine Wertminderung einer Sache nicht inbegriffen 
sem. 

Der Abs. 5 des § 146 gibt an, wer Partei in 
den Bewilligungsverfahren ist. Die bezüglichen 
Bestimmungen entsprechen weitgehend denen ·des 
Abs. 3 des § 81 ,des g,eltenden Berggesetzes in der 
Fassung der Berg,gesetznovelle 1969. 

Der Abs. 6 des § 146 regelt das Verhältnis 
zu den apderen Verwaltungsbehörden. Diese sind 
zu. den berührt ,erscheinenden öffentlichen Inter
e~sen, soweit sie zu deren Wahrnehmung berufen 
sind, vür Erteilung der Bewilligung zu hören. 
Dies gilt besünders für die Gemeinden hinsicht-

lichder diesen zur Vollziehung zukommenden 
Angelegenheiten der örtlichen' Gesundheitspoli
zei, vor aLlem aus dem Gesichtspunkt .des 
UmweltJschutzes, u1ld der örtlichen Raumpla
nung, wenn obertägige Bel1~l;>auanlagen Gegen
stand der Bewilligungsver.fah~en sind. Dadurch 
süll eine Küürdinierung widerstreitender öffent
li~er Interessen ermöglicht werden. Die SteUung 
der Gemeinden als Träger von Privatrechten 
wird dadurch keinesf~lls berührt. 

Der Aoo. 7 des § 146 soll künftig in Zweifels
fällen die Durchführung eines Festste}.lungsver
fahrens durch den Bundesminister für' Handel, 
Gewerbe und Industrie ermöglichen. Durch die 
Einführung eines derartigen Feststellungsverfah
l"ens soll vor allem bewirkrt werden, daß Grenz
fälle nicht mehr ·im Verwaltungsstrafverfahren 
"geklärt" werden müssen. Im Hinblick auf die 
Bedeutung der EntScheidung und zur Vermei
dung vün unterschiedlichen Gesetzesauslegungen 
in gleich'artigen Fällen. süll nicht die Berghaupt
mannschaft, sondern der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie zuständig sein. 
Ein Verfahren nach Ahs. 7 soll sorwühl auf An
trag einer möglichen Partei im Sinn des Abs. 5 
des § 146 als auch über Anregung der Berghaupt
mannschaft oder einer im Sinn des Abs. 6 des 
§ 146 berührt erscheinenden Verwaltungsbehörde 
einzul~iten sein. Aber auch V'ün Amts wegen soll 
die Einleitung eines derartigen Verfahrens mög
lich sein. 

Zu § 147: 

Der § 147 regelt' das Verhältnis des Bergrechtes 
zum Eisenbahnr.echt bei Eisenbahnen.' Er ent
spricht im wesentlichen den Bestimmungen des 
§ 82 Abs. 2 des geltenden Berggesetzes. 

Zulassung von bestimmten Betriebsfahrzeugen, 
Tagbaugeräten, Betriebseinrichtungen u. dgl. für 

die Verwendung im Bergbau 

Schon das geltende Berggesetz bestimmt im 
§ 85 Abs .. 1, daß die Vürschriften über die Zu
lassung von Ma,schinen, Geräten und Materialien 
für die Verwendung im Bertgbau durch Verord
nung erlassen wenden. Dementspr.echend ist in 
den§§ 2 und 3 der Staubschädenbekämpfungs~ 
verOordnung, BGBl. Nr. 185/1954, festgelegt, daß 
die zur Staubbekämpfung dienenden Vorrichtun
gen an Bohr-, Abbau- und Schrämmaschinen 
süwie Staubmasken und deren Prüfeinrichtung·en 
ebensü 'wie die für Meß- und KontroLlzwecke 
verwendeten Geräte typenmäßig zugela~sen sein 
müssen. Der § 63 der' Allgemeinen Bergpolizei
verÜl'dn'llng, BGBl. Nr. 114/1959, bestimmt, daß 
unter Tag nur solche mit Verbrennungsmotüren 
angetriebene Fahrzeuge verwendet wer·den dür
fen, deren Bauart zugelassen worden ist. Nach 
§ 124 bzw. § 130 der Allgemeinen Bergpolizei
verordnung ist ·die Verwendung von tragbaren 
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elektcischen Grubenlampen, und von Benzin
Sicherheitslampen unter Tag von einer Bauart
zulassung abhängig. Der § 185 Abs. 4 verlangt 
eine solche für die Verwendung von Bergbau
feue1'lösehern unter Tag und' der § 203 Abs. 2 
schreibt vor, daß die Bauart der Prüfgeräte zur 
Untersuchung böser oder matter Wetter in Gru
benbauen für diese V,erwendung zugelassen sein 
muß. In schlagwettergefährdeten Gruben dürfen 
naCh § 252 Abs. 1 der AUgemeinen Bergpolizei
verordnung' nur elektrisChe Grubenlampen ver
wendet werden, für ,deren Bauart eine Zulassung 
vorliegt. Der § 253 Abs. 1 sieht eine solche für 
die Verwendung elektrisCher Betriebsmittel in 
sChlagwettergefährdeten Grubenbauen vor. Die 
Bestimmungen der §§ 252 und 253 gelten nach 
§ 268 überdies für die Verwendu~g von elek
trischen Grubenlampen und Betriebsmitteln in 
kohlenstaubgefährdeten Gruben. Der § 255 sieht 
eine Bauartzulassung für besondere Schlagwetter
anzeiger und der § 290 der Allgemeinen Berg
polizeiverordnung in der Fassung der Verord
nung BGEL Nr. 2211972 für Atemschutzgeräte 
vor. Die Sprengmittelzulassungsverordnung für 
den Bergbau, BGBL Nr. 215/1963, in der Fas
sung der Verordnung BGBL Nr. 153/1973 ent
hält Regelungen über die Zulassung von Spreng
mitteln (Sprengstoffen, Zündmitteln sowie Gerä
ten und Hilfsmitteln) für die Schießar:beit im 
Bergb:l;u. 

Die Zulassung von Betriebsfahrzeugen, Tag
baugeräten, Betriebseinrichtungen u. dgt für die 
Verwendung im Bergbau wird in den §§ 148 
und 149 der Regierungsvorlage näher geregelt. 

Zu § 148: 

lieh sein, wenn es sich um Zulassungen von Be
triebsfahrzeugen, Tagbaugeräten usw. für die 
Verwendung im Bergbau handelt. 

Zu § 149: 

Die Zulassung kann für eine Type oder für 
eine Einzela,usführung beantragt werden. Eine 
Typenzulassung wird jedoCh nur für ein serien
mäßig hergestelltes Eetriebsfahrzeug, 'Tagbau
gerät usw. möglich sein. Die Zulassung einer 
Einzelausführung wird besonders auch dann in 
Betracht kommen, wenn das Betriebsfahrzeug, 
Tagbaugerät usw. zwar einer zugelassenen Type 
angehört, jedoch wesentliche technische Merk~ 
male der Type verändert worden sind. 

Der Antrag auf Zulassung kann sowohl vom 
HersteHer, bei einem ausländisChen Hersteller 
von dessen inländischem Bevollmächtigten, als 
auch vom Bergbauberechtigten bzw. Fremdunter
m:hmer gestellt werden. 

Auf eine Zulassung soLl nach § 149 Abs. 2 ein 
ReChtsanspruCh bestehen, wenn das BetrieDsfahr
zeug, das Tagbaugerät, die' Betriebseinriehtung 
oder dgl. den für Idie Zulassung maßgebenden 
Vorschriften entspriCht. Die Zulassun'g - diese 
wird durCh Bescheild auszuspreChen sein - soll 
ohne Rücksicht darauf gelten, wer der Hersteller, 
der BevollmäChtigte oder der Besitzer des Be
triebsfaihrzeuges, des Tagbaugerätes usw. ist. Zu
gelassene Typen sollen aus Publizitätsgründen 
im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" bekanntzu
g,eben sein. 

Der Abs. 3 des § 149 sieht bei Änderungen 
an zugelassenen Betriebsfahrzeugen, Tagbaugerä
ten usw. über Antrag eine Kenntnisnahme durch 
die Zulassungsbehörde vor. Die Kenntnisnahme 
darf jedoCh nur bei Erfüllul1g der hiefür vorge-

Eine Zulassung für die Verwendung im Berg- schenen Voraussetzungen erfolgen. 
bau soll nur für dieje~igen Art~n V~)fl :Betriebs- Der Abs. 4 des § 149 soll ähnliCh dem Abs. 4 
fa!hrzeugen, Tagbaugeraten, Betnebsemnchtungen d § 26 d A b't h ch tz tzes bel' Vor-

d I f d I··ch . d' d B ,..1 ., es es r el ne mers u gese 
u.: g. er or, en1 sem, le er .unuesmm1ster' liegen bestimmter Voraussetzungen die Aufhe-
fur Handel, GeweI1be und Industne durCh Ver- b ' . t 'lt Z I s ung rmo" I'Chen ' b . " d ung emer er el en u ase g 1 . 
ordnun~ eze1chn.et. Voraussetzung fur" eren Er- Typen, deren Zulassung aufgehoben worden ist, 
,lassung 1st, 'daß eme Zulassung aus Grunden der . d' A t blatt zur Wiener Zeitung" be-
S'Ch h' f" P d S ch b . sm 1m" m s 

I er e1t ur ersonen un a en ge oten ISt. kanntzugeben. 

In den Verordnungen sind auch die Anforde
rungen, denen die Betrieibsfahrzeuge usw. aus 
SiCherheitsgründen entsprechen müssen, sowie die 
Art ,der Kennzeichnung zugela~sener Erzeugnisse 

Die Weiterverwendung der bei -Inkrafttreten 
des Berggesetzes 1974 zugelassenen Betriebsfahr
zeuge, Tagbaugeräte usw. regelt der § 246. 

festzulegen. Außerdem soll angegebell werden, in Zum V. Abschnitt. Verantwortliche Personen: 
welchem' Ausmaß im Ausland erteilte Zulassun
gen, die sich auf die Verwendung von ß.etriebs
fahrzeugen, Tagbaugeräten usw. im Bergbau be

Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und 
Betriebsaufsehet 

ziehen, und im Inland für die Verw.endung zu, Es besteht kein Zweifel, daß die Gefahren, die 
anderen als Bergbauzwecken erteilte Zulassungen mit jeder Bergbautätigkeit verbunden sind, nur 
anerkannt werden, wie z. B. ZUilassungen 'nach durch eine saChkundige Leitung der Bergbaube
§ 26 Abs. 2 des AI'beitnehmerschutzges,enes, triebe nach den Regeln der Bergtechnik, bei 
BGBL Nr. 234/1972. Die Anerkennung auslän- Kohlenwasserstoffen nach den Regeln der Tief
discher Zulassungen soll grundsätzlich nur mög- bohr- und Erdölgewinnungstechnik, bei genauer 
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Befolgung der bergrechtlichen Vorschriften und 
bergbehördlichen Verfügungen sowie durch' eine 
geeignete sachkundige Beaufsichtigung jeder Berg
bautätigkeit herabgesetzt werden können. Schon 
vor 80 Jahren ist durch Gesetz bestimmt WOr
den, daß mit der Leitung von Bergbaubetrieben 
und mit der Beaufsichtigung der Bergbautätig
keit nur geeignete sachkundige Personen betraut 
werden dürfen. Auch die Regierungsvorlage sieht 
dies vor. Die bezüglichen Bestimmungen sind 
jedoch den heutigen Gegebenheiten angeglichen. 

Zu § 150: 

Der Abs. 1 des § 150 verpflichtet den Bergbau
berechtigten, für jeden Bergbaubetrieb "(siehe die 
Erläuterungen zu § 133) einen Betriebsleiter, einen 
Betriebsleiter-Stellvertreter und für die technische 

. Aufsicht Betriebsaufseher zu bestellen. Liegt ein 
in mehrere selbständige Betriebsabteilungen ge
gliederter Betrieb vor, so besteht diese Pflicht 
hinsichtlich jeder selbständigen Betriebsabteilung. 
Die Bestellung bedarf jeweils der Anerkennung 
durch die hiefür zuständige Bergbehörde. Diese 
ergibt sich aus § 153. Die Erfordernisse für die 
Anerkennung sind dem § 154 zu entnehmen. 

Der § 150 Abs. 1 bezieht sich nicht auf die 
Leiter eines in mehrere selbständige Betriebsab
teilungen gegliederten Bergbaubetriebes und 
deren Vertreter. . 

Die Leitung des Bergbaubetriebes (der selb
ständigen Betriebsabteilung) durch den Betriebs
leiter-Stellvertreter während der Abwesenheit des 
Betriebsleiters erfordert beste Vertrautheit mit 
den Betriebsverhältnissen. Der Betriebsleiter
Stellvertreter muß ~ich weiter der Leitung des 
Bergbaubetriebes (der selbs~ändigen Betriebsab
teilung) ausreichend widmen können. Er darf 
daher während. der Vertretung keinen anderen 
Betrieb und auch keine selbständige Betriebsab
teilung (keine andere selbständige Betriebsabtei
lung und auch keinen Betrieb) leiten. Er muß 
weiter von seinen sonstigen Funktionen so weit 
entbunden sein, daß er imstande ist, den Bergbau
betrieb (die selbständige Betriebsabteilung) ord
nungsgemäß zu leiten. Als Betriebsleiter-Stellver
treter am besten geeignet wird ein zur Betriebs
leitung befähigter Betriebsaufseher sein, der dem 
zu vertretenden Betriebsleiter untersteht. 

Um ihren Aufgaben als Betriebsleiter oder Be
triebsaufseher gerecht zu werden, dürfen, die als 
solche bestellten Personen nicht auch als Betriebs
leiter oder Betriebsaufseher für einen anderen 
Bergbaubetrieb oder eine selbständige Betriebs
abteilung, bei einem in mehrere selbständige Be
triebsabteilung~ngegliederten Bergbaubetrieb für 
eine andere selbständige Betriebsabteilung oder 
einen. Bergbaubetrieb, bestellt sein. 

Der Abs. 3 des§ 150 soll es einem Bergbau
berechtigten, der über mehrere Bergbaubetriebe 

verJügt, ermöglichen, z. B., die Elektro~ od~r 
Maschinenabteilungen der verschiedenen Bergbau
betriebe einem eigenen Elektro- bzw. Maschinen
betriebsleiter zu unterstellen. In diesem Fall sind' 
auch ein Betriebsleiter-Stellvertreter und filr die 
technisChe Aufsicht Betriebsaufseher zu bestellen. 

Der Abs. 4 des § 150 bestimmt, bei welchen 
Gegebenheiten dem Bergbauberechtigten die 
Unterteilung des Bergbaubetriebes in selbstän
dige Betriebsabteilungen, die Schaffung zusätz
licher selbständiger Betriebsabteilungen, die 
Unterstellung der gleichartige Tätigkeiten aus
übenden Abteilungen verschiedener Bergbaube
triebe unter einen eigenen Betriebsleiter und die 
Vermehrung der Anzahl der Betriebsaufseher 'von 
der zuständigen Bergbehörde aufzutragen ist. 
Diese Aufträge haben in Bescheidform Zu er
gehen. 

Zu § 151: ',. 

Eine ordnungsgemäße Betriebsführung erfor
dert auch eine gen aue Festlegung des Aufgaben
bereiches und der Befugnisse der Betriebsleiter, 
Betriebsleiter-Stellvertreter und Betriebsaufseher. 
Diese Festlegung hat der Bergbauberechtigte be
reits bei der Bestellung zu treffen. 

Zu § 152: 

Der § 152 schreibt vor, daß der zuständigen 
Bergbehörde die Bestellung von Betriebsleitern, 
Betriebsleiter-Stellvertretern und Betriebsaufse
hern sowie deren Aufgabenbereiche und Befug
nisse umgehend bekanntzugeben sind. Da die 
Bestellung der Anerkennung der zuständigen 
Bergbehörde bedarf (siehe § 150 Abs. 1), sind 
zugleich die hiefür benötigten Angaben zu 
machen. Diese sind außerdem zu belegen. 

Zu § 153: 

Erstreckt sich der Bereich des Bergbaubetriebes, 
der selbständigen Betriebsabteilung oder im Fall 
des § 150 Abs. 3 über den Amtsbezirk einer 
Berghauptmannschaft hinaus, so ist für die An
erkennung der Bestellung (siehe § 154) der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
zuständig. Dieser soll außerdem, ähnlich wie schon 
nach der geltenden Rechtslage (siehe den § 97 
Abs. 1 des geltenden Berggesetzes), für die An
erkennung der Bestellung von' Betriebsleitern und 
Betriebsleiter-Stellvertretern für Bergbaubetriebe 
und selbständige Betriebsabteilungen, deren Be
reich nicht über den Amtsbezirk einer Berghaupt~ 
mannschaft hinausreicht, zuständig sein, wenn 
den bestellten Personen die entsprechende Vor
bildung fehlt. Dies gilt ebenso im Fall des § 150 
Abs. 3. Sonst soll die Berghauptmannschaft für 
die Anerkennung der Bestellung zuständig sein. 
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Zu § 154: 

Die Anerkennung der Bestellung von Betriebs
leitern, Betriebsleiter-Stellvertretern und Betriebs
aufsehern erfolgt in Bescheidform. Auf die An
erkennung der Bestellung besteht nach dem 
Abs. 1 des § 154 bei Erfüllung bestimmter Er
fordernisse ein Rechtsanspruch. Diese sind eine 
entsprechende Vorbildung oder bei Fehlen einer 
solchen be~timmte theoretische Kenntnisse, ferner 
eine hinreichend lange einschlägige praktische 
Verwendung und eine hinreichende Kenntnis der 
wichtigsten einschlägigen Rechtsvorschriften. Die 
genannten Erfordernisse sind in den Abs. 2 bis 5 
des § 154 umschrieben .. Die näher!!n Vorschriften 
hierüber erläßt jedoch der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie durch Verord-
nung (siehe § 158). . 

Zu § 156: 

Die im § 156.vorgesehenen Anzeigen sind für 
die Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse durch 
die Bergbehörden erforderlich, da diese wissen 
müssen, wer die jeweils verantwortlichen Perso
nen für einen Bergbaubetrieb oder eine selb
ständige Betriebsabteilung sind. 

Zu § 157: 

Der § 157 entspricht weitgehend dem Abs. 4 
des § 95 und dem Abs. 4 des § 96 des geltenden 
Berggesetzes. Ein Betriebsleiter, Betriebsleiter
Stellvertreter oder Betriebsaufseher kann sowohl 
aus fachlichen als auch aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zur einwandfreien Ausübung seiner 
Funktion. geeignet sein. Auch könnte er durch 
eine Kumulierung von Funktionen an der ord
nungsgemäßen Leitung oder Aufsicht gehindert 
sein. Die Aufforderung zur Abberufung hat von 
der für die Anerkennung der Bestellung 'zu
ständigen Bergbehörde auszugehen. Diese hat die 
Anerkennung der Bestellung durch Bescheid zu 
widerrufen, wenn die Aufforderung zur Abbe
rufung erfolglos geblieben ist. 

Zu § 158: 

Der § 158 ergänzt den § 154. Die vorgesehene 
Verordnungsermächtigung ermöglicht jederzeit 
eine Angleichung an sich ändernde Verhältnisse 
und eine Berücksichtigung sachlich begründeter 
Unterschiede bei einzelnen Bergbauzweigen und 
Bergbauarten. 

Leitung und technische Aufsicht bei Tätigkeiten 
von Fremdunternehmern 

Zu § 159: 

Es ist davon auszugehen, daß auch Tätigkeiten, 
die vom Bergbauberechtigten Fremdunterneh
mern (siehe § 1 Z. 22) übertragen werden, unter 
der Leitung und technischen Aufsicht verantwort
licherPersonen stehen müssen. 

Die für die Leitung und technisme Aufsicht 
verantwortlichen Personen hat der Fremdunter
nehmer vor Arbeitsaufnahme der zuständigen 
Bergbehörde unter Angabe der Aufgabenbereiche 
und Befugnisse bekanntzugeben. Er hat auch 
nachzuweisen, daß die bekanntgegebenen Perso-' 
nen über eine hinreichende Kenntnis der ein
schlägigen Rechtsvorschriften verfügen; Dies hat 
deshalb vor Arbeitsaufnahme zu geschehen, um 
der Bergbehörde Gelegenheit zu geben, wenn es 
aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist, zeit
gerecht die Betrauung von Personen zu verlan
gen, die den für Betriebsleiter, Betriebsleiter
Stellvertreter und Betriebsaufseher eines Berg
baubetriebes aufgestellten Erfordernissen entspre
chen. Diese Betrauung bedarf der Anerkennung 
der Bergbehörde. 

Verantwortliche Markscheider 

Markscheider ist eine bereits im frühen Mittel
al~er gebräuchliche Berufsbezeichnung. Im Wort 
"Markscheider" spiegelt sich die ursprüngliche 
Aufgabe des Berufes wider, die in der geodäti
schen Trennung = Scheidung der Gemarkung der 
Bergwerke, d. h. der Grubenfelder, bestanden 
hat. Mit dem überg;J.ng zum untertags betrie
benen Bergbau haben sich als Hauptaufgaben des 
Markscheides die Vermessung und zeichnerische 
Darstellung der Lagerstätte und der Grubenbaue 
ergeben. Mit dem Aufkommen des Bohrloch
bergbaus 'sind weitere Vermessungsaufgaben hin
zugekommen. So ist das weitgespannte Aufgaben
gebiet des "bergmännischen Vermessungswesens" , 
entstanden, das im bergmännischen Spramge
brauch in Anlehnung an die Tradition als "Mark
scheidekunde"· bezeichnet wird. 

Hat der Markscheider bereits mit der zeich
nerischen Darstellung der Lagerstätte und der 
Grubenbaue auch praktische Aufgaben der ange
wandten Geologie und der Lagerstättenkunde 
wahrzunehmen gehabt, so hat das noch relativ 
neue Gebiet der "Bergschadenkunde" ein weiteres .. 
Tätigkeitsfeld eröffnet, das im wesentlichen in 
der' Erfassung und Vorausberechnung der durch 
den fortschreitenden Abbau einer Lagerstätte 
verursachten Gebirgsbewegungen (Bewegungen 
tief . gelegener Gesteinssdlichten) und der sich 
daraus ergebenden Bodenbewegungen an der 
Tagesoberfläche sowie der Bearbeitung der in 
diesem Zusammenhang gestellten Ansprüche auf 
Ersatz von Bergschäden und der Festlegung von 
Sicherungsmaßnahmen zur weitgehenden Abwen
dung von Bergschäden besteht. 

Die berufliche Tätigkeit des Markscheiders kann 
'in österreich auf eine sehr alte Tradition zu
rückblicken. Von österreidl, besonders von der 
Montanistischen Hochschule in Leoben, sind 
wertvolle Impulse zur Entwicklung sowohl der 
Markscheide- und Bergschadenkunde als auch der 
markscheiderischen Instrumente und Geräte aus-
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gegangen. Dennoch hat die berufliche Tätigkeit 
des Markscheiders in Österreich bei weitem nicht 
jenen hohen Stand erreichen können, wie er in 
vielen bergbautreibenden Staaten seit langem 
selbstverständlich ist, nicht zuletzt mangels be
züglicher bergrechtlicher Vorschriften (siehe 
H. Spickernagel "Betrachtungen zur Entwicklung 
des Markscheidewesens im österreichischen Berg
bau", Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 
Heft 2/1966, S. 84 ff.). Durch die Einführung 
des Rechtsinstitutes des verantwortlichen Mark
scheiders sucht die Regierungsvorlage in dieser 
Hinsicht eine Besserung herbeizuführen. Durch 
eine entsprechende übergangsregelung (siehe 
§ 294) wird ein nahtloser übergang gewährleistet. 

Zu § 160: 

Der Bergbauberechtigte soll verpflichtet sein, 
für jeden Bergbaubetrieb einen verantwortlichen 
Markscheider zu bestellen. Wie aus dem beige
fügten Wort "verantwQrtlich" zu entnehmen ist, 
soll dieser für die Richtigkeit, Genauigkeit und 
Vollständigkeit des Bergbaukartenwerkes (siehe 
§ 135 Abs. 1) und für die ordnungsgemäße Aus
führung der Vermessungs- und bergschadens
kundlichen Aufgaben den Bergbehörden gegen
über verantwortlich sein. Eine derartige Verant
wortlichkeit besteht nach der geltenden Rechts
lage nicht, da einerseits keine Pflicht zur Heran
ziehung eines Markscheiders besteht und anderer
seits der Markscheider nicht zu den den Bergbe-

,hörden gegenüber verantwortlichen Personen 
zählt. 

Gliedert sich ein Bergbaubetrieb in mehrere 
selbständige Betriebsabteilungen (siehe § 150 
Abs. 1), so ist nur für den Gesamtbetrieb und 
nicht für jede selbständige Betriebsabteilung ein 
verantwortlicher Markscheider zu bestellen. Dies 
hindert jedoch nicht, daß für jede selbständige 
Betriebsabteilung ein Markscheider bestellt wird. 
Die Aufsicht hierüber wird allerdings dem ver
antwortlichen Markscheider zukommen, da dieser 
den Bergbehörden' gegenüber hinsichtlich des 
Bergbaukartenwerkes und der Vermessungs- so
wie bergschadenskundlichen Aufgaben des Ge
samtbetriebes verantwortlich ist. Ahnlich verhält 
es sich bei mehreren Markscheidern eines nicht 
untergliederten Bergbaubetriebes. Der Bergbau
berechtigte kann aber auch unter der im § 160 
Abs. 2 angegebenen Voraussetzung einen einzigen 
verantwortlichen Markscheider für mehrere Berg
baubetriebe bestellen. 

Bei längerer Abwesenheit des verantwortlichen 
Markscheiders hat der Bergbauberechtigte in be
stimmten Fällen für eine Vertretung zu sorgen. 
Der Vertreter muß den Anforderungen entspre
chen, die an einen verantwortlichen Markscheider 
gestellt werden (siehe § 163). 

Zu § 161: 

Der § 161 ist erforderlich; da die' Bestellung 
zum verantwortlichen Markscheider der Aner
kennung der zuständigen Bergbehörde bedarf 
,(siehe§ 160 Abs. 1). 

Zu § 162: 

Die Regelung des § 162 entspricht derjenigen 
des § 153, die von der Anerkennung der Bestel
lung von Betriebsleitern, Betriebsleiter-Stellver-
tretern und Betriebsaufsehern handelt. . 

Zu § 163: 

Die Anerkennung der Bestellung von verant
wortlichen Markscheidern erfolgt in BescheiQ
form. Auf die Anerkennung der Bestellung be
~teht nach dem Abs.1 des § 163 bei Erfüllung 
bestimmter 'Erfordernisse ein Rechtsanspruch. 
Diese sind in den Abs. 2 bis 5 des § 163 um
schrieben. Die näheren Vorschriften hierüber er~ 
läßt jedoch der Bundesminister für Handel, Ge
:werbe und Industrie durch Verordnung (siehe 
!'§ 165). 

.Zu § 164: 

Der Abs. 1 des § 164 entspricht dem § 155. 

. Die sinngemäße Anwendbarkeit der §§ 156 
und 157 wird durch die weitgehende Angleichung 
der Bestimmungen über die verantwortlichen 
Markscheider an die Bestimmungen über die Be- ' 
triebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertreter und Be
triebsaufseher ermöglicht. 

Zu § 165: 

Der § 165 ergänzt den § 163. 

Zum VI. Abschnitt. Bergbaubevollmächtigte: 

Nach geltendem Bergrecht (siehe § 98 des gel
tenden Berggesetzes) hat der Bergbauberechtigte 
einen Bevollmächtigten zu bestellen, wenn er sei
nen Wohnsitz im Ausland hat. Ein Bevollmäch
tigter ist den zuständigen Bergbehörden ferner 
von mehreren Teilhabern und von juristischen 
Personen anzuzeigen. Die geltenden berggesetz
lichen Bestimmungen (siehe § 98 Abs. 1) verlan
genhiebei, daß der Bevollmächtigte die Verwal
tung des Bergbaus zu besorgen hat. Dies wird 
,:erschiedentlich als den heutigen Verhältnissen 
nicht mehr entsprechend und auch nicht mit dem 
Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht in 'Ein
klang stehend angesehen. Die Regierungsvorlage 
sieht daher eine Neuregelung der Bevollmächti
gung vor. 

Zu § 166: 

Nach dem Abs., 1 des§ 166 ist bei mehreren 
Teilhabern, ferner wenn der Bergbauberechtigte 
seinen ordentlichen Wohnsitz im Ausland hat 
oder eine juristische Person ist, ein Bergbaube-
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vollmächtigter zu bestellen, der zur rechtswirk
samen Entgegennahme der Aufträge der Berg
behörden und zum rechtswirksamen Empfang 
von Schriftstücken der Bergbehörden ermächtigt 
ist. 

Der Bergbau'bevollmächtigte muß nach Abs. 1 
des § 166 eigenberechtigt und im Inland 
wohnhaft sein. Im Hinblick auf das Erfordernis 
der Eigenberechtigung kommen nur physische 
Einzelpersonen als Bergbaubevollmächtigte in Be
tracht. Es kann jeweils nur ein Bergbaubevoll
mächtigter bestellt werden. Ist dieser längere 
Zeit abwesend, so ist für die Zeit der Abwesen
heit ein anderer Bergbaubevollmächtigter zu be
stellen. 

Aus den Aufgaben des Bergbaubevollmächtig
ten ergibt sich, daß dieser sowohl den zuständi
gen Berghauptmannschaften als auch dem Bun
desminister für Handel, Gewerbe· und Industrie 
namhaft zu machen ist (siehe § 166 Abs. 2). 

Eine .vom Gericht oder von einer Verwaltungs
behörde mit der Verwaltung des Bergbauunter
nehmens oder der Bergbauberechtigungen, in den 
Fällen des § 2 Abs. 2 der Gewerbeberechtigungen, 
betraute Person soll in Hinkunft ex lege als 
Bergbaubevollmächtigter gelten (siehe § 166 
Abs. 3). 

Zum VII. Abschnitt. Wechsel in der Person des 
Bergbauberechtigten : 

Zu § 167: 

Durch den § 167 wird den in diesem Para
graphen angeführten individuellen Verwaltungs
akten "dingliche Wirkung" zuerkannt. Dies hat 
zur Folge, daß ein Wechsel in der Person des 
Bergbauberechtigten keine neuen Bewilligungen, 
Genehmigungen usw. bedingt. Die durch den 
bezüglichen Bescheid begründeten Rechte und 
Pflichten werden nicht berührt, sondern gehen 
auf den Rechtsnachfolger über. 

Individuelle Verwaltungsakte mit "d.inglicher 
Wirkung" sind auch aus anderen Bereichen des 
Verwaltungsrechtes bekannt, so etwa aus dem 
Gewerberecht (siehe § 80 Abs. 4 der Gewerbeord
nung 1973). 

Zum VIII. Abschnitt. Haftung für Geldleistun
gen: 

Zu § 168: 

Die Regelung des § 168 entspricht sinngemäß 
dem Abs. 4 des § 100 des geltenden Berggesetzes. 

Zum IX. Abschnitt. Ausschließung einer abgeson
derten Exekution auf Bergbauzubehör: 

Zu§ 169: 

tion ausgeschlossen. Der Grund htefür ist darin 
zu sehen, daß durch die Wegnahme oder Sper~ 
rung eines notwendigen Teiles des Bergwerks
eigentums der Betrieb des Bergwerkes zum N ach
teil des· Exekutionsführers, des Bergwerkseigen
tümers und der Allgemeinheit gelähmt oder 
gänzlich unterbrochen worden wäre und der 
Exekutionsführer durch die Versteigerung des 
gesamten Bergwerkes oder eines ideellen Teiles 
davon noch sicher hätte befriedigt werden kön
nen, ohne daß dadurch der Betrieb hätte unter
brochen werden müssen. Diese Erwägungen haben 
auch in der Exekutionsordnung (siehe § 252 
Abs. 2 EO) und in der Abgabenexekutionsord
nung (siehe § 30 Abs. 2 AbgEO) ihren Nieder
schlag gefunden. 

Die Bestimmungen des Abs. 2 des § 121 des 
Allgemeinen Berggesetzes sind nahezu unverän
dertin den § 74 des geltenden Berggesetzes über
nommen worden. Von einer übernahme auch 
der Bestimmung des Abs. 1 des § 121 des All
gemeinen Berggesetzes hat man Abstand genom
men, wohl deshalb, weil die bezügliche Bestim
mung in die Exekutionsordnung und in die 
Abgabenexekutionsordnung aufgenommen wor
den ist. 

Zur Vermeidung von Unklarheiten wird ini 
§ 169 ausgesprochen, daß das "Bergbauzubehör" 
einer abgesonderten Exekution entzogen ist. 
Außerdem wird der Begriff "Bergbauzubehör" 
definiert. 

IX. HAUPTSTüCK 

BERGBAU UND GRUNDEIGENTUM 

Zum I. Abschnitt. Grundüberlassung: 

Der Bergbau ist an den Raum gebunden, in 
dem die mineralischen Rohstoffe vorkommen. 
Auf diesen Rau~ kann fü-r die Ausübung der 
im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten nicht ver
zichtet werden. Die Benützung von Grundstücken 
oder Teilen von solchen ist nicht bloß für den 
Abbau des Vorkommens erforderlich, sondern 
auch für die Schaffung des Zuganges zum Vor
kommen, dessen Aufsuchung, die benötigten 
Bergbauanlagen u. dgl. mehr. Wegen dieser Stand
ortgebundenheit wird dem Bergbauberechtigten 
vom Gesetzgeber unter bestimmten Vorausset
zungen ein Vorrang gegenüber dem Grundeigen
tümer eingeräumt. Die bezüglichen Regelungen 
der Regierungsvorlage entsprechen weitgehend 
dem geltenden Bergrecht (siehe §§ 58 ff. des gel
tenden Berggesetzes in der Fassung der Berg
gesetznovelle 1969, BGBl. Nr. 67). 

Zu § 170: 

Schon nach dem Allgemeinen Berggesetz aus Es wird zum Ausdruck gebracht, daß der Berg-
1854 (siehe dessen § 121) sind Teile des Berg- bauberechtigte vor Benützung der Oberfläche 
werkseigentums von einer abgesonderten Exeku- und des oberflächennahen Bereiches von fremden 
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Grundstücken oder Teilen von solchen zur Aus
übung von Bergbautätigkeiten die Zustimmung 
des Grundeigentümers einzuholen hat. Dies haben 
die Bergbauberechtigten in der Regel auch schon 
jetzt getan. Durch die Aufnahme einer bezüg
lichen Bestimmung in die Regierungsvorlage sol
len vor allem Unklarheiten beseitigt werden, die 
zuweilen dadurch aufgetreten sind, daß Bergbau
berechtigte aus der gesetzlichen Regelung über 
die Grundüberlassung abgeleitet haben, daß sie 
nicht verpflichtet sind, mit dem Grundeigentümer 
die Herstellung eines Einvernehmens zu ver
suchen. Auch besteht bei vielen Grundeigen
tümern nicht genügend Klarheit über die wahre 
Rechtslage. 

Zu § 171: 

Der § 171 Abs. 1 geht auf eine Anregung des 
Bundesministeriums für Justiz zurück. Er be
zieht sich auf den häufig vorkommenden Fall, 
in dem der Grundeigentümer der Benützung 
seines Grundstückes oder eines Teiles von diesem 
"gegen eine angemessene Entschädigung" zu
stimmt, jedoch Uneinigkeit zwischen dem Grund
eigentümer und dem Bergbauberechtigten dar
über besteht, welcher Entschädigungsbetrag an
gemessen ist. Diesfalls sieht der Abs. 1 des § 171 
ein Verfahren zur Festsetzung der Entschädigung 
vor. 

Der A:bs. 2 des § 171 sieht eine dem Abs. 1 
dieses Paragraphen ähnliche Regelung bei einem 
Verzicht auf die Geltendmachung dinglicher 
Rechte an einem dem Bergbauberechtigten ge
hörenden Grundstück oder an einem Teil eines 
solchen für den Fall vor, daß der dinglich Be
rechtigte und der Bergbauberechtigte über den 
Entschädigungsbetrag uneins sind. 

Zu § 172: 

Wird dem Bergbauberechtigten die Benützung 
der für den Bergbau notwendigen Grundstücke 
oder Grundstücksteile nicht einmal gegen eine an
gemessene Entschädigung auf die Dauer des Be
darfes gestattet, so kann er bei der Berghaupt
mannschaft um zwangsweise Grundüberlassung 
ansuchen. Die Einleitung eines derartigen Ver
fahrens ist nach der. Regierungsvorlage auch 
gegen einen an einem Grundstück des Bergbau
berechtigten dinglich Berechtigten möglich. Kann 
ein Grundeigentümer infolge Bestehens eines 
dinglichen oder obligatorischen Rechtes eines 
Dritten mangels dessen Einwilligung nicht über 
sein Eigentum so weit frei verfügen, daß er dem 
Bergbauberechtigten die für den Bergbau not
wendigen Grundstücke oder Grundstücksteile zur 
Benützung auf die Dauer des Bedarfes überlas
sen kann, so wird der Bergbauberechtigte gleich
falls bei der Berghauptmannschaft um zwangs
weise Grundüberlassung anzusumen haben. 

Die angemessene Entschädigung hat sich nach 
§ 4 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 -
diese Gesetzesstelle ist nach Abs. 6 des § 172 
sinngemäß anzuwenden - auf alle durch die 
Inanspruchnahme verursachten vermögensrecht
lichen Nachteile zu erstrecken. 

Erzwungen werden kann nicht die Abtretung 
des Eigentumsrechtes an den für den Bergbau 
notwendigen Grundstücken, sondern nur das 
Recht zur Benützung dieser oder von Teilen 
davon. 

Um zwangsweise Grundüberlassung ansuchen 
kann nur ein Bergbauberechtigter im Sinn des 
§ 1 Z. 21. Verpflichtet zur benützungsweisen 
Grundüberlassung ist der Grundeigentümer, im 
Fall des § 172 Abs. 1 zweiter 'Satz der dinglich 
Berechti~te. 

Wann ein fremdes Grundstück oder ein Teil 
eines solchen für den Bergbau notwendig ist, 
ergibt sich aus dem Abs. 2 des § 172. Die Fas
sung dieses Absatzes lehnt sich an einen Vor
schlag des Institutes für Staats- und Verwal
tungsrecht der Universität Wien an, der von 
der Auffassung ausgeht, die Grass und Kreisel 
in der bei Manz 1960 erschienenen kommentier
ten Ausgabe des Berggesetzes vertreten (siehe 
Anmerkung 4 auf S. 25). 

Die Berghauptmannschaft hat bei ihrer Ent
scheidung über das Ansuchen um zwangsweise 
Grundüberlassung das Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann als Träger der mittelbaren 
Bundesverwaltung herzustellen. Dies entspricht 
auch der geltenden Rechtslage (siehe § 59 Abs. 3 
erster Satz des geltenden Berggesetzes). Vor der 
Entscheidung sind, soweit hiedurch öffentliche 
Interessen berührt werden, die zu deren Wahr
nehmung berufenen Verwaltungsbehörden zu 
hören. Die Fälle werden demonstrativ aufge-
zählt. ' 

Der Abs. 5 des § 172 räumt dem Grundeigen
tümer die Möglichkeit ein, bei einer für mehr 
als drei Jahre begehrten und in der Folge ver
fügten zwangsweisen Grundüberlassung die über
nahme der für Bergbauzwecke ganz oder größten
teils benötigten Grundstücke ins Eigentum zu 
begehren. 

Der Abs. 6 stellt klar, daß der die zwangs
weise Grundüberlassung und im Fall des Abs. 5 
des § 172 außerdem die übernahme der Grund
stücke ins Eigentum verfügende Bescheid auch 
die Entschädigung vorläufig zu bestimmen hat .. 
Es wird jedoch hinsichtlich des Ausspruchs über 
die Entschädigung die Beschreitung des admini
strativen Instanzenzuges ausgeschlossen. Weiter 
wird bestimmt, daß bei Anrufung des Gerichtes 
der Bescheid hinsichtlich des Ausspruchs über die 
Entschädigung außer Kraft tritt, daß jedoch da
durch die Vollziehung des aufrecht gebliebenen 
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Teiles des Bescheides nicht gehindert wird, sobald 
die vorläufig bestimmte Entschädigung geleistet 
oder g,erichtlich erlegt ist. Vorbild für diese Rege
lung ist der § 20, Abs. 4 des Bundesstraßenge
setzes 1971. Die Bestimmungen des Abs. 6 des 
§ 172 tragen dem im Art. 94 B-VG festgelegten 
Prinzip der Trennung der Justiz von der Ver
waltung Rechnung. 

Der Abs. 7 des § 172 zählt die Fälle auf, in 
denen dem Bergbauberechtigten auf dessen An
trag die Ausführung des die zwangsweise Grund
überlassung erfordernden Vorhabens noch vor 
Rechtskraft des Ausspruchs über die Pflicht zur 
Grundüberlassung zu gestatten ist. über den 
Antrag ist bescheidmäßig abzusprechen. Gegen 
einen derartigen Bescheid kann, zwar berufen 
werden, der Berufung kommt jedoch keine auf
schiebende Wirkung zu. 

Zu § 173: 

Der § 173 ist dem § 60 Abs. 1 des geltenden 
Berggesetzes nachgebildet.' Eine zwangsweise 
überlassung der taxativ angeführten Grund
stücksteile kommt auch dann in Betracht, wenn 
deren überlassung aus Sicherheitsgründen unbe
dingt erforderlich ist. überdies wird klargestellt, 
daß die Entscheidung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie Voraussetzung 
für dif: Weiterführung des nach § 172 eingelei
teten Verfahrens ist. 

Zu § 1:7'4: 

Der § 174 entspricht dem § 61 Abs. 3 des 
geltenden Berggesetzes. 

Die Anmerkung im Grundbuch (siehe § 172 
Abs. 3) wird auch gegenstandslos geworden sein, 
wenn das Ansuchen um zwangsweise Grundüber
lassung zurückgezogen oder abgewiesen worden 
ist. 

Zum 11. Abschnitt. Oberlassungder Nutzung 
privater Tagwässer: 

Das gegenständliche bergrechtliche Institut be
steht seit alters her. Für den Bergbau sind schon 
immer größere oder auch nur geringe Wasser
mengen benötigt worden, sei es für das Aufbe
reiten der mineralischen Rohstoffe, die Nutzung 
der Wasserkraft zur Erzeugung von Energie 
oder sei es für andere Zwecke. 

Zu § 175: 

Die Regelung des § 175 entspricht weitgehend 
der Regelung des § 63 des geltenden Berggesetzes. 
Die Bestimmungen des § 175 sind jedoch klarer 
gefaßt. 

Wann die Nutzung privater Tagwässer für den 
Bergbau notwendig ist, bestimmt sich nach dem 
sinngemäß geltenden § 172 Abs. 2. Auch sonst 

richtet sich das Verfahren weitgehend nach den 
Bestimmungen für das Verfahren über die 
zwangsweise Grundüberlassung (sinngemäße Gel
tung des § 172 Abs. 6). 

Zum III., Abschnitt. Bergbaugeblete: 

Der Bergbau ist standortgebunden .. Ein Vor
kommen mineralischer Rohstoffe kann nur dort ' 
abgebaut werden, wo es sich befindet. Auch kön
nen flüssige und gasförmige Kohlenwasserstoffe 
nur dort gespeichert werden, wo es zum Speichern 
geeignete Gesteinsschichten gibt. Vorkommen 
mineralischer Rohstoffe sind zudem nur begrenzt 
vorhanden und nicht repioduzierbar. Sohin 
kommt Gebieten, in denen sich Vorkommen 
mineralischer Rohstoffe oder zum Speichern flüs
siger oder gasförmiger Kohlenwasserstoffe geeig
nete Gesteinsschichten befinden, eine erhebliche 
volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Durch den 
Bergbau wird aber auch erfahrungsgemäß viel
fach die Tagesoberfläche durch Verform:ungsvor
gänge, die auf Boden- und Gebirgsbewegungen 
zurückzuführen sind, in Mitleidenschaft gezogen 
oder durch Eingriffe (z. B. bei Tagbau durch 
das Abräumen des Deckgebirges und die Ver
kippung des Abraumes) verändert. Auch ist etwa 
eine Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes 
möglich. Solche Einwirkungen können letzten 
Endes zum Auftreten von Bergschäden führen 
(siehe § 183). In einer gutachtlichen Kußerung 
des Institutes für Markscheide- und Bergschaden
kunde der Montanistischen Hochschule in Leoben 
über das mögliche Auftreten von Bergschäden 
bei den verschiedenen Bergbauarten wird dies
bezüglich zusammenfassend ausgeführt, daß bei 
keiner Bergbauart die Möglichkeit einer Berg
schadensgefahr für die Tagesoberfläche als un
mittelbare oder mittelbare Folge der Gewinnung 
mineralischer Rohstoffe grundsätzlich ausgeschlos
sen werden kann. Die graduellen Unterschiede 
der möglichen Schadensauswirkungen und damit 
auch die des Bergschadensrisikos seien allerdings 
je nach Bergbauart sehr verschieden. 

Aus volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten 
kann weder auf den Abbau bzw. die Ausbeutung 
von Vorkommen mineralischer Rohstoffe, noch 
auf die Nutzung der Tagesoberfläche zu anderen 
als Bergbauzwecken verzichtet werden. Es muß 
daher ein Ausgleich angestrebt werden, der in 
einer gegenseitigen Angleichung und Rücksicht
nahme besteht. Oberster Grundsatz muß hiebei 
die Sicherstellung einer möglichst ungehinderten 
Gewinnungs- 'und Speichertätigkeit sowie eine 
weitgehende Verhütung des Auftretens von 
Bergschäden sein. Dem nach geltendem Bergrecht 
und auch in den §§ 183 ff. der Regierungsvorlage 
vorgesehenen Anspruch auf Ersatz eines Berg
schadens soll nur die Funktion einer ultima ratio 
zukommen. Dies bedingt, daß der Bergbaube
rechtigte bei der Ausübung seiner Bergbautätig-
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keit besonders für den Schutz des Lebens und' kommen festerbergfreier, bundeseigene'r oder 
der Gesundheit von Personen und der ihm nicht grund eigener mineralischer Rohstoffe der Fall 
Zur Benützung überIassenen Sachen zu sorgen sein kann, Bergbaueinwirkungen UnterIiegen. 
hat (siehe § 134 Abs, 1). Dieser allgemeinen Siche- Auch Grundstücke und Grundstücksteile, auf 
rungspflicht sind jedoch dann Grenzen gesetzt, denen sonstige mineralische Rohstoffe abgebaut 
wenn in einem Bergbaugebiet Bauten und andere werden, kommen bei Bodenverformungen, so
Anlagen .errichtet werden und hiebei auf die weit das Gewinnen dieser' mineralischen Roh
Gewinnungs- oder Speicher tätigkeit des Berg- stoffe dem Berggesetz 1974 unterliegen wird, als 
bauberechtigten und das mögliche Auftreten von Bergbaugebiete in Betracht; in solchen Fällen 
Bergschäden keinerIei Rücksicht genommen wird. müssen jedoch die bezüglichen Grundstücke und 
Dem soll durch die Bezeichnung der Bergbau- Grundstücksteile im einzelnen festgesetzt werden 
gebiete Rechnung getragen werden. Es bedarf (siehe § 177 Abs. 2). 
wohl' keiner weiteren Erläuterung, welche Be
deutung die Kenntnis der Bergbaugebiete auch 
für die Festsetzung von Maßnahmen im Rahmen 
der regionalen und überregionalen Raumordnung 
und Raumplanung hat. 

Die vorgenann:ten Erwägungen haben zwar 
schon im geltenden Berggesetz (siehe dessen § 65) 
ihren Niederschlag gefunden. Da jedoch danach 
die Bezeichnung eines sogenannten Bruchgebietes 
(dieser Begriff ist irreführend; in der Regierungs
vorlage wird daher von Bergbaugebieten gespro
chen) von der Stellung eines Antrages des Ge
winnungsberechtigten abhängig ist und eine An
tragstellung oft überhaupt nicht oder nicht im 
erforderlichen Ausmaß erfolgt, gibt es auch eine 
Reihe von nicht bezt:ichneten "Bruchgebieten", 
in denen Bauten und andere Anlagen ohne Be
dachtnahme auf die Gewinnungs- oder Speicher
tätigkeit des Bergbauberechtigten und mögliche 
Einwirkungen des Bergbaus errichtet worden 
sind. Diesen Umstand berücksichtigt die Regie
rungsvorlage. Auch werden die bezüglichen Be
stimmungen den Erfordernissen der Raumord
nung und Raumplanung besser angeglichen, die 
seit Bestehen des bergrechtlichen Institutes des 
Bruchgebietes gemachten Erfahrungen verwertet 
und die erforderlichen Regelungen, soweit dies 
geboten erscheint, näher ausgeführt. 

Zu § 176: 

Da das Gewinnen von 'mineralischen Roh
stoffen ein Vorkommen voraussetzt und der 
Bergbauberechtigte, soweit es sich um bergfreie, 
bundeseigene oder grundeigene mineralische Roh
stoffe handelt, zum. Abbau des Vorkommens 
eine Gewinnungsberechtigung für den Raum be
nötigt, in dem sich dieses befindet, kommt in 
erster Linie dieser Raum (Grubenmaß oder über
schar bei bergfreien mineralischen Rohstoffen, 
Gewinnungsfeld bei bundeseigenen mineralischen 
Rohstoffen, Abbaufeld bei grundeigenen 
mineralischen Rohstoffen) als Bergbaugebiet in 
Betracht. Als solches gilt auch ein Speicherfeld 
(siehe § 113 Abs. 2). Auch sind Grundstücke und 
Grundstücksteile außerhalb der Begrenzungen 
eines Grubenmaßes, einer überschar usw. als 
Bergbaugebiete anzusehen, wenn sie, was etwa 
besonders beim untertägigen Abbau von Vor-

Um von vornherein auf die Bergbautätigkeit 
Bedacht nehmen zu können,. bedürfen in Berg
baugebieten nach Maßgabe des § 179 Bauten und 
andere Anlagen, . die keine Bergbauanlagen sind, 
zu ihrer Errichtung neben sonst erforderlichen 
behördlichen Bewilligungen einer besonderen Be
willigung der Berghauptmannschaft; dies gilt auch 
bei wesentlichen Erweiterungen und Veränderun
gen der Anlagen. Bergbauanlagen sind jedoch 
ausgenommen, da der Bergbauberechtigte über 
sie verfügen kann und zu ihrer Herstellung (Er
richtung) und bei wesentlichen Änderungen an 
ihnen Bewilligungen der Berghauptmannschaft 
erforderlich sind (siehe § 146 Abs. 1). 

Eine Bewilligungspflicht ähnlicher Art sieht 
auch schon das geltende Berggesetz vor (siehe 
dessen § 65). 

Zu § 177: 

Der § 177 regelt diejenigen Fälle, in denen 
Grundstücke und Grundstücksteile außerhalb der 
Begrenzungen von Grubenmaßen, überscharen, 
Gewinnungs-, Speicher- und Abbaufeldern als 
Bergbaugebiete in Betracht kommen. Vor allem 
beim untertägigen Abbau von Kohlenlagerstätten 
sind gewöhnlich auch Grundstücke und Grund
stücksteile außerhalb der Begrenzungen der 
Grubenmaße und" Überscharen Bergbaueinwir
kungen ausgesetzt und daher nach § 177 Abs. 2 
zu bezeichnende Bergbaugebiete. 

Da für die Abgrenzung der Einwirkungszonen 
von den Abbauflächen auszugehen ist und sich 
langfristige Abbauplanungen in der Regel auf 
10 Jahre erstrecken, ist dieser Zeitraum zugrunde 
gelegt worden. Bei der Feststellung der Bergbau
gebiete wird sohin vom voraussichtlichen Stand 
der Abbaugrenzen in 10 Jahren auszugehen sein, 
wobei allerdings berücksichtigt werden muß, daß 
die Abbaugrenzen nicht über die Begrenzungen 
der Grubenrriaße, überscharen usw. hinausgehen 
dürfen. 

Die angeführten Unterlagen entsprechen i. w. 
denjenigen Unterlagen, die nach der vom Fach
ausschuß für Markscheidewesen und Bergschäden 
des Bergmännischen Verbandes österreichs 
herausgegebenen Empfehlung für die Ausarbei-
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tung eines Antrages auf Bruchgebietserklärung 
(siehe "Berg- und Hüttenmännische Monats
hefte", Heft 6/1967, S. 196, und "Montan-Rund
schau", Heft 7/1967, S. 158) angefertigt werden 
sollen. Gliederung, Inhalt und Ausgestaltung der 
Unterlagen werden vom Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie durch Verord
nung näher festgelegt. 

Sind die Voraussetzungen des Abs. 1 des § 177 
erfüllt, so hat die Berghauptmannschaft durch 
Bescheid die Grundstücke und Grundstücksteile 
zu bezeichnen, die außerhalb der Begrenzungen 
der Grubenmaße, überscharen usw. als Bergbau
gebiete in Betracht kommen. Im gegenständlichen 
Verfahren sind der Bergbauberechtigte und die 
betroffenen Grundeigentümer Partei. 

Zu § 178: 

Der § 178 regelt die Ersichtlichmachung der 
Bergbaugebiete im Grundbuch. Dies ist aus Grün
den der Sicherheit und Publizität geboten. Eine 
derartige Ersichtlichmachung sieht bereits das gel
tende Berggesetz hinsichtlich der Bruchgebiete 
vor (siehe § 65 Abs. 1 letzter Satz des genannten 
Gesetzes). 

Die als Bergbaugebiete geltenden Grundstücke 
und Grundstücksteile innerhalb der Begrenzun
gen von Grubenmaßen, überscharen usw. sind 
nach rechtswirksam gewordener Verleihung der 
Bergwerksberechtigungen, Erteilung der Gewin
nungs- oder Speicherbewilligungenbzw. An
erkennung der Gewinnungsfelder von der Berg
hauptmannschaft dem Grundbuchsgericht be
kanntzugeben. Handelt es sich hingegen um 
Grundstücke und Grundstücksteile, die nach § 177 
Abs. 2 durch Bescheid als Bergbaugebiete bezeich
net worden sind, so hat die Mitteilung an das 
Grundbuchsgericht nach Rechtskraft des Beschei
des zu ergehen. 

Die Er~ichtlichmachung, daß die von der Berg
hauptmannschaft bekanntgegebenen Grundstücke 
und Grundstücksteile als Bergbaugebiete gelten, 
hat das Grundbuchsgericht nach § 178 Abs. 2 
von Amts wegen durchzuführen. 

In der Mitteilung an das Grun'dbuchsgericht 
sind vor allem die Nummern der Grundstücke, 
die Katastral- und Ortsgemeinde, die Einlage
zahlen des Grundbuches und bei als Bergbau
gebiete geltenden Grundstücksteilen, auch deren 
Lage und Begrenzungen anzugeben. 

Zu § 179: 

Der Abs. 1 des § 179 legt fest, unter welchen 
Voraussetzungen die nach § 176 Abs. 2 zur 
Errichtung von Bauten und anderen Anlagen in 
Bergbaugebieten erforderliche Bewilligung von 
der Berghauptmannschaft zu erteilen ist. \ . 

Bodenverformungen klingen in der Regel nach 
einer Weile ab und kommen schließlich zum 
Stillstand. Schon beim Abklingen der Boden
verformungen sind wesentliche Veränderungen 
an Bauten und anderen Anlagen nicht mehr 
zu erwarten. Sie lassen sich auch vielfach schon 
durch die· richtige Wahl des Bauplatzes und 
geeignete Anordnung der Bauten und Anlagen, 
durch eine geeignete Gründung und Bauart sowie 
Verwendung entsprechender Baustoffe hintanhal
ten. Als Sicherheitsvorkehrungen kommen etwa 
Maßnahmen zum Ausgleich der Bewegungen des 
Baugrundes sowie bestimmte bauliche Ausbil
dungen in Betracht. 

Grundsätzlich sind folgende Fälle zu unter
scheid~n:Es kann ohne Sicherung gebaut werden, 
es kann unter bestimmten Sicherheitsvorkeh
rungen gebaut werden, es kann nur mit einem 
wirtschaftlich nicht zu vertretenden Aufwand für 
Sicherheitsvorkehrungen gebaut werden und es 
kann nicht gebaut werden. Die beiden letzt
genannten Fälle kommen nur ausnahmsweise v~r. 

Der Abs. 2 des § 179 regelt die Entschädigungs
frage in Anlehnung an die geltende Rechtslage 
(siehe § 65 Abs. 3 des geltenden Berggesetzes 
sowie das VwGH-Erk. v. 17. November 1964, 
Slg. NF 6492 A). Hiebei wird auch der Fall 
berücksichtigt, daß die Berechtigungen nicht mehr 
bestehen. 

Nach § 179 Abs. 4 kann der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie durch Ver
ordnung für einzelne Bergbaugebiete festsetzen, 
daß für die Errichtung bestimmter Arten von 
Bauten und anderen Anlagen keine Bewilligungen 
nach § 176 Abs. 2 erforderlich sind. Dies wird 
vor allem dann in Betracht kommen, wenn vor
aussichtlich durch die Errichtung bestimmter 
Arten von Bauten und anderen Anlagen die 
Gewinnungs- und Speichertätigkeit nicht ver
hindert oder erheblich erschwert wird und die 
betreffenden Bauten und anderen Anlagen ohne 
Sicherung errichtet werden können. Solche Fälle 
w~rden vor allem beim Bohrlochbergbau gegeben 
sem. 

Zu § 180: 

Der § 180 ist im Zusammenhalt mit dem 
§ 177 zu sehen. Da diesem in übereinstimmung 
mit den langfristigen Abbauplanungen ein Zeit
raum von 10 Jahren zugrunde liegt und nach 
einer gewissen Zeit die Abbauplanung wieder 
auf volle 10 Jahre nachgeführt wird, ist der am 
Ende des Planungszeitraumes anzunehmende 
Stand der Abbaugrenzen ein anderer als vorher. 
Da hiebei Abbauflächen hinzukommen, ver
schieben sich auch die Einwirkungszonen, sodaß 

7 
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weitere Grundstücke und Grundstücksteile zu Zu § 182: 
Bergbaugebieten werden. Diesem Umstand trägt 
der § 180 Rechnung. 

-Zu § 181: 

Bergbaugebiete oder Teile davon sind dann 
aufzulassen, wenn mit dem Auftreten von Berg
schäden nicht mehr zu rechnen ist. Dies ist aus 
Sicherheitsgründen erforderlich. 

Die Auflassung erfolgt von Amts wegen. Es 
ist jedoch dem Bergbauberechtigten oder den 
Grundeigentümern unbenommen, diesbezüglich 
an die Berghauptmannschaft heranzutreten. Die 
Verfahrensk.osten hat der Bergbauberechtigte 
und, wenn die Berechtigungen nicht mehr auf
recht sind, der frühere Bergbauberechtigte zu 
tragen. Dies erscheint recht und billig, da Berg
baugebiete Ausfluß der Bergbautätigkeit des 
Bergbauberechtigten sind. 

Der Abs. 1 des § 182 verpflichtet den Bergbau
berechtigten, für Bergbauzwecke benützte fremde 
Grundstücke und Grundstücksteile wieder in den 
früheren, d. h. vor Aufnahme der Bergbau
tätigkeit bestandenen, Zustand zu versetzen. Ist 
jedoch dessen Wiederherstellung nicht zu er
reichen, etwa wenn Geländeteile abgetragen 
worden sind, oder wirtschaftlich nicht zu ver
treten oder widerspricht die Wiederherstellung 
bestehenden Raumordnungsplänen (Entwick
lungsplänen, Flächenwidmungsplänen, l3ebau
ungsplänen), so sind die Grundstücke unter Be
achtung dieser Pläne anderweitig wieder nutzbar 
zu machen, z. B. eine seinerzeit landwirtschaftlich 
genutzte Fläche für forstwirtschaftliche Zwecke 
verwendbar zu gestalten, wenn dies in dem in 
Betracht kommenden Raumordnungsplan vor
gesehen ist. Der Abs. 1 des § 182 nennt außerdem 
eine Reihe von Maßnahmen, die unabhängig 
von der Art der späteren Nutzung zu treffen 
sind. 

Der Abs. 2 des § 181 betrifft die Löschung 
der nach § 178 Abs. 2 erfolgten Ersichtlich
machung im Grundbuch. 

Die im Eigentum des Bergbauberechtigten be
findlichen, für Bergbauzwecke benützten Grund

Zum IV. Abschnitt. Sicherung der Oberflächen- stücke und Grundstücksteile sind nach dem Abs. 2 
nutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit: des § 182 unter Beachtung bestehender Raum-

Der Sicherung der Oberflächennutzung nach ordnungspläne wieder nutzbar zu machen, die 
Beendigung der Bergbautätigkeit kommt im Hin- Wiederherstellung ihres früheren Zustandes wird 
blick auf die Erfordernisse eines modernen Um- jedoch nicht verlangt. 
weltschutzes erhebliche Bedeutung zu. Es ist 
darunter nicht unbedingt die Wiederherstellung Der Abs. 3 des § 182 regelt die Entschädigungs
des vor Aufnahme der Bergbautätigkeit be- frage, wenn der frühere Zustand fremder Grund
stehenden Zustandes der Oberfläche zu verstehen. stücke und Grundstücksteile nicht wiederherge
Vor allem sind es die Vorkehrungen und Maß- stellt wird und trotz anderer Maßnahmen nach 
nahmen, die eine Nutzung der Oberfläche auch § 182 Abs. 1 ein Vermögensnachteil bestehen 
nach Beendigung der Bergbautätigkeit gewähr- bleibt. Außerdem ist für den durch die Belassung 
leisten sollen, etwa zu landwirtschaftlichen, forst- der im § 67 Abs. 1 genannten Vorrichtungen auf 
wirtschaftlichen oder auch zu Erholungszwecken. den Grundstücken und Grundstücksteilen, wie 

etwa für den durch die Belassung von Schacht-
Auf . die· Sicherung der Oberflächennutzung abdeckungen, sich ergebenden Vermögensnach

nach Beendigung der Bergbautätigkeit wird be- teil und für den Aufwand der Erhaltung dieser 
reits bei Aufnahme und während der Bergbau- Vorrichtungen eine angemessene Entschädigung 
tätigkeit Bedacht zu nehmen sein, etwa bei der zu leisten. 
Auswahl der Haldenplätze, der Verkippung des 
Abraumes, durch zeit gerechte Begrünung oder 
Aufforstung von Halden, durch Verhüllen von 
Einschnitten im Gelände, etwa durch Anlegen 
eines Wald gürtels, u. a. m. Daher sind die dies
bezüglich vorgesehenen. Maßnahmen bereits in 
den Arbeitsprogrammen (siehe §§ 12, 25 Abs. 1, 
36 Abs. 1 Z. 4, 79 Abs. 1, 92 Abs. 1, 96 Abs. 1 
Z. 3, 107, 111 Abs. 1 und 115 Abs. 1 Z. 3) und 
Betriebsplänen (siehe § 137 Abs. 1 im Zusammen
halt mit § 198 Abs. 1 Z. 7) anzugeben. Zur 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi
gung der Bergbautätigkeit ist der Bergbauberech
tigte verpflichtet (siehe § 134 Abs. 1). Art und 
Umfang der zu treffenden Maßnahmen kann der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In
dustrie durch Verordnung näher konkretisieren 
(siehe § 205 Abs. 1). 

Der Abs. 4 des § 182 ermöglicht es dem Grund
eigentümer, etwa bei Abschluß eines Benützungs
übereinkommens, eine angemessene Sicherstellung 
für die Einhaltung der Pflicht zur Wiederher
stellung des früheren Zustandes oder für den 
nach § 182 Abs. 3 vorgesehenen Ersatzanspruch 
zu verlangen. Hinsichtlich der für die Sicher
stellung geltenden Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes siehe die Erläuterungen zu §72: 

Kommt es in den Fällen der Abs. 3 und 4 
des § 182 zu keiner Einigung zwischen dem 
Bergbauberechtigten und dem Grundeigentümer, 
so entscheidet die Berghauptmannschaft. Durch 
den sinngemäß anzuwendenden Abs. 6 des § 172 
wird die Einleitung eines Außerstreitverfahrens 
bei einem ordentlichen Gericht ermöglicht. 

1303 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)98 von 116

www.parlament.gv.at



1303 der Beilagen 99 

Zum V. Abschnitt. Bergschäden: 

Das Bergschadensrecht ist erst durch das gel
tende Berggesetz (siehe dessen § 64) näher ge
regelt worden. Hiebei hat im wesentlichen das 
seinen Niederschlag gefunden, was bis dahin 
Rechtsübung gewesen ist (siehe Erläuternde Be
merkungen zu § 64 der Regierungsvorlage be
treffend das Berggesetz, 65 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates 
VII. GP). Die bezüglichen Bestimmungen der 
Regierungsvorlage entsprechen weitgehend der 
geltenden Rechtslage, nach der für Bergschäden 
eine Gefährdungshaftung besteht. Sie sind jedoch 
präziser gefaßt als im geltenden Berggesetz. Auch 
war es notwendig, zusätzliche Bestimmungen auf
zunehmen. Aus Gründen der übersichtlichkeit 
werden die das Bergschadensrecht betreffenden 
Bestimmungen in mehrere Paragraphe'n unter
gliedert. 

Zu § ~83: 

Was unter einem Bergschaden zu verstehen 
ist, ergibt sich aus dem Abs. 1 des § 183. Dessen 
Fassung lehnt sich an die entsprechenden Begriffs
umschreibungen in den geltenden Sonderhaft
pflichtgesetzen an (siehe etwa § 1 des Eisenbahn
und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes oder § 3 
Abs. 1 des Atomhaftpflichtgesetzes). Zu beachten 
ist, daß zu den Bergschäden alle Schäden zählen, 
die durch eine Bergbautätigkeit entstehen, und 
nicht nur Schäden, die durch Verformung der 
Tagesoberfläche als Folge von Gebirgs- und 
Bodenbewegungen eintreten, die durch den Ab
bau von Vorkommen mineralischer Rohstoffe 
ausgelöst werden. 

Der Abs. 2 des § 183 stellt klar, daß ein Per
sonenschaden eines Arbeitnehmers infolge eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit nicht 
als Bergschaden gilt. Für einen derartigen Schaden 
sind die sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif
ten maßgebend. 

Nicht als Bergschäden gelten überdies Schäden 
an einem Grundstück, die" durch dessen Benüt
zung nach dem Berggesetz 1974 oder einer bür
gerlichrechtlichen Vereinbarung entstehen. Hie
durch wird geklärt, daß bei überlassung eines 
Grundstückes zur Benützung für Bergbauzwecke 
die mit dieser naturnotwendig verbundenen 
Schäden am Grundstück nicht I als Bergschäden 
anzusehen sind. 

Bewilligung zwar vorliegt, die damit 'verbundene 
Pflicht zu Sicherheitsvorkehrungen aber nicht 
eingehalten worden ist. 

Zu § 184: 

In erster Linie hat der Bergbauberechtigte 
(siehe § 1 Z. 21) zu haften. Die Mithaftung des 
Inhabers der Bergbauberechtigung, in den Fällen 
des § 2 Abs. 2 des Inhabers der Gewerbe
berechtigung, wenn die Ausübung der Berechti
gung einem anderen überlassen worden ist, be
deutet eine erhöhte Sicherung des Schadenersatz
anspruchs. Dadurch wird sich außerdem 'der 
Inhaber der Berechtigung veranlaßt sehen, bei 
überlassung der Ausübung die nötige Vorsicht 
walten zu lassen. Die Mithaftung des Inhabers 
einer Bergbauberechtigung sieht auch schon das 
geltende Berggesetz vor (siehe dessen § 64 Abs. 2). 

Während der Abs. 1 des § 184 die Haftung bei 
aufrechten Berechtigungen betrifft, regelt der 
Abs. 2 die Haftung bei Eintritt eines Berg
schadens zu einem Zeitpunkt, in dem die Be
rechtigungen nicht mehr bestehen. 

Der Abs. 3 des § 184 bezieht sich auf die 
Haftung im Fall eines unbefugten Bergbaus. Eine 
derartige Regelung fehlt im geltenden Berg
gesetz. 

Zu § 185: 

Der § 185 regelt die Haftung bei Auftreten 
von Bergschäden in einem Gebiet, in dem meh
rere Bergbauberechtigte eine Bergbautätigkeit 
ausüben (etwa ein Bergbauberechtigter ein Vor
kommen grundeigener mineralischer Rohstoffe 
abbaut, ein anderer ein Vorkommen bergfreier 
mineralischer Rohstoffe) oder eine Bergbautätig
keit von einem einzigen Bergbauberechtigten aus
geübt wird, jedoch schon früher andere auf 
Grund nicht mehr bestehender Berechtigungen 
einen Bergbau betrieben haben. Die 'Rückgriffs
und Ausgleichsansprüche in diesen Fällen werden 
ähnlich wie in 'den geltenden Sonderhaftpflicht
gesetzen (siehe etwa § 11 Abs. 1 des Eisenbahn
und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes oder § 10 
Abs. 1 des Atomhaftpflichtgesetzes) geregelt. Der 
Abs. 3 des § 185 enthält überdies eine Regelung 
über die gegenseitige Ersatzpflicht für den Fall, 
daß ein Bergbauberechtigter einen Bergschaden 
erleidet, der von einem anderen Bergbauberech
tigten verursacht oder mitverursacht worden ist. 

Ferner sollen nach Abs. 2 des § 183 Schäden Zu § 186: 
an einer in einem Bergbaugebiet gelegenen An- Der Gegenstand des Ersatzes für die Tötung 
lage (als solche ist nach § 176 Abs. 2 auch ein Bau oder die Verletzung des Körpers oder der Ge
anzusehen) nicht als Bergschäden, gelten, wenn sundheit eines Menschen soll sich aus Gründen 
die Anlage nach Ersichtlichmachung des Berg- der Vereinheitlichung des Sonderhaftpflicht
baugebietes im Grundbuch ohne die nach § 176 rechtes nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeug
Abs. 2 erforderliche Bewilligung der Berghaupt- haftpflichtgesetz (siehe dessen §§ 12 bis 14) rich
mannschaft errichtet worden ist oder eine solche ten. 

8 
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Zu § 187: Zu § 192: 

Der Abs. 1 des § 187 führt an, wann eine Die Pflicht zur Anzeige des schädigenden Vor-
Haftungsbefrdung gegeben ist. Im Abs. 2 des ganges soll dem Haftpflichtigen die Sicherung 
§ 187 werden die Voraussetzungen hiefür näher von Entlastungsbeweisen ermöglichen. Dies' ist 
umschrieben. Im übrigen lehnt sich der § 187 vor allem bei der Haftung für Bergschäden von 
an den § 9 des Eisenbahn- und Kraftfahrzeug- Bedeutung, weil der Haftpflichtige nicht immer 
haftpflichtgesetzes an. erkennen kann, ob durch eine Bergbautätigkeit 

Zu § 188: 

Der § 188 regelt die Fälle, in denen die Ur
sache des Bergschadens sowohl in einem die 
Haftpflicht begründenden Umstand als auch im 
schuldhaften Verhalten ~s Geschädigten liegt. 
Dieses Mitverschulden lastet dem' Geschädigten 
in sinngemäßer Anwendung des § 1304 des all
;gemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs einen Teil 
des eigenen Schadens auf. Der Abs. 2 des § 188 
stellt sicher, daß der Haftpflichtige gegenüber 
den Ansprüchen der Hinterbliebenen des Ge
töteten dessen Mitverschulden einwenden kann. 
Auch die Bestimmung, daß im Fall der Beschädi
gung einer Sache 'das Verschulden desjenigen, 
der die tatsächliche Gewalt über die Sache aus
geübt hat, dem Verschulden des Geschädigten 
gleichzuhalten ist, dient der Klarstellung. 

Zu § 189: 

Der § 189 betrifft das Verhältnis der Haft
pflicht des Bergbauberechtigten auf Grund des 
Berggesetzes 1974 zu anderen haftungsbegrün
denden Vorschriften. In Betracht kommen vor 
allem der § 364 a des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die nachbarrechtliche Schadens
haftung und die schadensersatzrechtlichen Be
stimmungen der §§ 1293 ff. des allgemeinen bür
gerlichen. Gesetzbuchs über die Verschuldenshaf
tung. 

Zu§190:. 

Aus dem§ 190 ergibt siCh, daß die Ersatzpflicht 
nach § 184 für die Beschädigung einer Sache und 
in bestimmten Fällen (z. B. bei Besichtigung eines 
Bergwerks zu Vergnügungs- oder Studien
zwecken) auch für Personenschäden durch vorher
gehende Vereinbarung mit dem allenfalls später 
Geschädigten beschränkt oder ausgeschlossen 
werden kann. Dies entspricht . der geltenden 
Rechtslage (siehe § 64 Abs. 4 des geltenden Berg
gesetzes) .. 

Zu § 191: 

Der § 191 ist den Bestimmungen über die Ver
jährung von Schadenersatzansprüchen im Eisen
bahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz (siehe 
dessen § 17) und im Atomhaftpflichtgesetz (siehe 
dessen § 34) nachgebildet: 

Schäden verursacht werden oder verursacht wor
den sind. Erst eine Anzeige des Geschädigten 
wird den Haftgflichtigen in die Lage versetzen, 
sich um Entlastungsbeweise zu bemühen und 
Maßnahmen zur Hintanhaltung weiterer Berg
schäden zu treffen. 

i\hnliche Bestimmungen wie der § 192 der 
Regierungsvorlage enthält der § 18 des Eisen
bahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes. 

X. HAUPTSTüCK 

BERGBEHÖRDEN 

Zum I. Abschnitt. Organisation und Zuständig
keit der Bergbehörden: 

Die Bergbehörden sind Sonderverwaltungs
behörden. Für ihre Organisation ist noch immer 
das Gesetz über die Einrichtung und den Wir
kungskreis der Bergbehörden, RGBL Nr. 77/1871 

es ist durch die Kundmachung BGBL 
Nr. 85/1946 in der am 13. März 1938 wirksamen 
Fassung wieder in Kraft gesetzt worden -, be
stimmend, wenngleich .den meisten Bestimmun
gen dieses Gesetzes derogiert worden ist. Durch 
die. Aufnahme bezüglicher Regelungen in die 
Regierungsvorlage soll dessen Aufhebung er
möglicht werden. 

Zu § 193: 

Bergbehörden sind, wie schon nach der gel
tenden Rechtslage, die Berghauptmannschaften 
und der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie. . 

Die Verordnungsermächtigung im Abs. 2 des 
§ 193 soll die im § 8 des Gesetzes über die 
Einrichtung und den Wirkungskreis der Berg
behörden, RGBL Nr. 77/1871, enthaltene Er
mächtigung zur Erlassung von Verordnungen 
über die Standorte und Amtsbezirke der Berg
hauptmannschaften ersetzen. 

Die im Abs. 3 des § 193 enthaltene Verord
nungsermächtigung soll es dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie ermöglichen, 
einzelne Bergbauzweige von der Aufsicht durch 
die allgemeinen Berghau ptmannschaften a uszuneh
!hen und hiefür besondere Berghauptmannschaf
ten zu errichten, wenn eine besondere fachtech
nische Aufsicht aus Gründen der Sicherheit und 
des Lagerstättenschutzes zweckmäßig ist. In die~ 
sem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß 
10 den letzten Jahrzehnten einzelne Bergbau-
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zweige, besonders in fachtechnischer als auch in 
wissenschaftlicher Hinsicht, eine mehr oder min
der eigenständige Entwicklung genommen haben. 
Dies trifft vor allem für den Bergbau auf Kohlen
wasserstoffezu, was etwa auch in der Einrichtung 
einer eigenen Studienrichtung für das Erdöl
wesen an der Montanistischen Hochschule in 
Leoben seinen Ausdruck findet. Zu beachten ist, 
daß die Errichtung einer besonderen Berghaupt
mannsChaft auch mit dem Grundsatz der Spar
samkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung 
im Einklang stehen muß. Eine dem Abs. 3 
des § 193 ähnliche Regelung enthält hinsichtlich 
der Arbeitsinspektorate der § 11 des Arbeits
inspektionsgesetzes 1974. 

Zu § 194: 

Die Instanzengliederung der Bergbehörden ent
spricht der geltenden Red1tSlage (siehe § 7 des, 
geltenden Berggesetzes). I 

Da Teile von Vorkommen mineralischer Roh
stoffe im Amtsbezirk einer anderen Berghaupt
mannschaft gelegen sein können, kann es sein, 
daß Bergbauberechtigungen über die Amts
bezirksgrenzen hinausreichen. Diesfalls soll die
jenige Berghauptmannschaft zuständig sein, auf 
deren Amtsbezirk sich die Bergbauberechtigung 
Zum überwiegenden Teil erstreckt oder erstrecken 
würde. In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist die 
Zuständigkeit derjenigen Berghauptmannschaft 
gegeben, in deren Amtsbezirk das Vorkommen 
sonstiger mineralischer Rohstoffe zum überwie
genden Teil gelegen ist. 

Zu § 195: 

Der § 195 klärt eine mit der Knderung von 
Amtsbezirken der Berghauptmannschaften zu
sammenhängende Frage, die bei der geltenden 
Rechtslage verschiedentlich zu unterschiedlichen 
Auffassungen geführt hat. 

Zu § 196: 

Der § 196 soll die vollkommene Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit der Organe der Bergbehör
den gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
wird auch auf den Art. 15 des übereinkommens 
(Nr. 81), BGBL Nr. 225/1949, über die Arbeits
aufsicht in Gewerbe und Handel verwiesen. Eine 
ähnliche Regelung enthält der § 14 Abs. 3 des 
Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, der auch in Ver
bindung mit dem § 12 des genannten Gesetzes 
zu sehen ist. 

Zum H. Abschnitt. Aufgaben der Bergbehörden: 

Zu § 197: 

Es wird allgemein festgelegt, daß der Bergbau, 
soweit hiefür nicht die Gerichte zuständig sind', 
der Aufsicht der Bergbehörden. unterliegt. Hiebei 
macht es keinen Unterschied, 01:> eine Bergbau-

tätigkeit vom ijergbauberechtigten selbst oder 
in dessen Auftrag durch einen Fremdunternehmer 
ausgeübt wird. Soweit jedoCh Tätigkeiten ge
werblicher Natur von.Fremdunternehmern ober:.. 
tags durchgeführt werden, soll die Wahrnehmung 
der Belange des Arbeitnehmerschutzes den sonst 
hiefür zuständigen Behörden obliegen. Nicht er
faßt werden davon Tätigkeiten bergbaulicher 
Natur, wie etwa Abraumarbeiten. 

Der letzte Satz des § 197 setzt fest, zu welchem 
Zeitpunkt die Aufsicht. der Bergbehörden endet. 
Der gewählte, Zeitpunkt entspricht der ,Natur 
der Sache. 

Zu § 198: 

Allgemeine Aufgabe der Bergbehörden ist die 
überwachung der Einhaltung der bergrechtlichen 
und sonstigen von den Bergbehörden anzuwen
denden RechtsvorsChriften sowie der darauf be
ruhenden Verfügungen. Zu den sonstigen von 
den Bergbehörden anzuwendenden Rechtsvor
schriften zählen etwa das Arbeitszeitgesetz, das 
Bundesgesetz über, die Nichtarbeit _ der Frauen, 
das Bundesgesetz' über die- Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen, das Mutterschutz
gesetz u. a. m. 

. Besonders wichtige Aufgabenbereiche' der 
Bergbehörden sind im Abs. 1 des § 198 beispiels
weise aufgezählt. Wegen seiner hervorragenden 
Bedeutung wird auch· der Umweltschutz aus
drücklich genannt. Diesem in gewissem Sinn zu
rechenbar sind der Oberflächenschutz und die 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendi
gung der Bergbautätigkeit (siehe hiezu die Erläu
terungen zu § 134 und zum IV. Abschnitt des 
IX. Hauptstücks). Von erheblicher berg- und 
volkswirtschaftlicher Bedeutung' ist auch der 
Lagerstättenschutz (siehe hiezu die Erläuterungen 
zu § 134). Die bergbauliche Ausbildung ist vor 
allem im Hinblick auf die Gefahren, die dem 
Bergmann bei seiner Arbeit drohen, schon früh
zeitig durch bergpolizeiliche Vorschriften und 
Verfügungen geregelt worden (z. B. die Häuer-, 
Knappen- und Tiefbohrerausbildung) und stellt 
auch heute einen sehr wichtigen Aufgabenbereich 
der Bergbehörden dar. Sie erstreckt sich im 
wesentlichen vom Beginn eines Ausbildungsver
hältnisses über die praktische und theoretische 
Ausbildung beim Bergbau bis zur Durchführung 
der jeweiligen Abschlußprüfungen. 

Die im Abs. 1 des § 198 angeführten Auf
gabenbereiche der Bergbehörden ergeben sich 
auch schon aus den derzeit für den Bergbau maß
gebenden Rechtsvorschriften (siehe etwa die §§ 7. 
und 106 Abs; 1 des geltenden Berggesetzes). Sie 
werden bloß in der R~gierungsvorlage ihrer Be
deutung gemäß hervorgehoben. 

Der Abs. 2 des § 198 entspricht im wesent
lichen dem § 108 des geltenden Berggesetzes. 
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Zu § 199: 

Der § 199 Abs. 1 stimmt weitgehend mit dem 
§ 106 Abs. 2 des geltenden Berggesetzes überein. 
Zur Vermeidung von Unklarheiten wird ange
führt, daß bis zu dem Zeitpunkt, in dem mit: dem 
Auftreten von Bergschäden nicht mehr zu rech
nen ist, das Bergbaugelände regelmäßig zu be
sichtigen ist. Hinsichtlich der Beiziehung des 
Betriebsrates bzw. von Befahrungsmännern wird 
auf den § 89 Z. 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes 
und den § 57 der Betriebsrats-Geschäftsordnung 
1974 verwiesen. Bereits nach dem geltenden 
Berggesetz (siehe dessen § 106 Abs. 2) sind den 
Besichtigungen Befahrungsmänner beizuziehen. 

Der Abs. 2 des § 199 entspricht dem § 106 
Abs. 3 des geltenden Berggesetzes. 

Der Abs. 3 des § 199 stellt ausdrücklich fest, 
daß auch die mit Bergbauangelegenheiten be
faßten Organe des Bundesministerlums für Han
del, Gewerbe und Industrie zur überwachung 
der Tätigkeit der Berghauptmannschaften Be
sichtigungen durchführen können. Diese Fest
stellung ist erforderlich, da die u. a. davon han
delnde Verordnung RGBl. Nr. 55/1910 nicht 
aufrechterhalten wird. Eine d'erartige Befugnis 
ist auch in anderen Bereichen des Verwaltungs
rechtes der Oberbehörde eingeräumt, z. B.im 
Rahmen der Arbeitsinspektion den Organen des 
Zentral-Arbeitsinspektorates (siehe § 12 des 
Arbeitsinspektionsgesetzes 1974). Im übrigen 
wird auf den' § 204 der Regierungsvorlage ver
Wlesen. 

Zum IH. Abschnitt. Zusammenarbeit der Berg
behörde mit anderen Stellen: 
Zu §200: 

Der Abs. 1 des § 200 entspricht dem § 109 des 
geltenden Berggesetzes. Er verpflichtet die Träger 
der Sozialversicherung und die gesetzlichen Inter
essenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer im Rahmen ihres Wirkungsbereiches zur 
Zusammenarbeit mit den Bergbehörden. Diese 
werden nunmehr im Abs. 2 des § 200 gleichfalls 
ausdrücklich zur Zusammenarbeit verpflichtet. 

Zum IV. Abschnitt. Aufsichtsbefugnisse, Aus
kunfts- und Duldungspflichten: 

Zu § 201: 

. Im Abs. 1 des § 201 werden die allgemeinen 
Aufsichtsbefugnisse der Bergbehörden sowie die 
allgemeinen Auskunfts- und Duldungspflichten 
des Bergbauberechtigten, des Fremdunterneh
mers, allfälliger Bevollmächtigter, verantwort
licher Personen u. dgl. umrissen. An sich wäre 
dies nicht notwendig, da es sich um Voraus
setzungen der Anwendung der hergrechtlichen 
und . sonstigen für den Bergbau maßgebenden 
rechtlichen Vorschriften handelt. Um jedoch 
Unklarheiten vorzubeugen, werden ähnlich wie 

auf anderen Rechtsgebieten (siehe etwa die §§ 3 
bis 5 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974 sowie 
den § 338 der Gewerbeordnung 1973) die allge
meinen Aufsichtsbefugnisse, Auskunfts- und 
Duldungspflichten ausdrücklich angeführt. An
sätze hiefür sind bereits im geltenden Berggesetz 
enthalten (siehe etwa dessen § 106 Abs. 2). 

Unter den Unterlagen im Sinn des Abs. 1 des 
§ 201 sind auch Kollektivverträge, Betriebsver
einbarungen (Dienstordnungen), Einzelverträge, 
Lehrverträge, Lohn-, Gehalts~ und Urlaubslisten 
sowie vom Bergbauberechtigten usw. zu führende 
Verzeichnisse und Vormerkungen zu verstehen. 

Der Abs. 2 des § 201 stellt es den genannten 
Personen frei, die bergbehördlichen Organe und 
zugezogenen Sachverständigen bei Besichtigungen 
und anderen Amtshandlungen zu begleiten. Wird 
dies jedoch verla~gt, so sind sie hiezu verpflichtet. 

Zum V. Abschnitt. Allgemeine Anordnungsbe
fugnis der Bergbehörden: 

Die allgemeine Anordnungsbefugnis der Berg
behörden ist nach den bereits im geltenden Berg
gesetz enthaltenen Grundsätzen gestaltet. Zwecks 
Vermeidung von Unklarheiten und zur Erhö
hung der Rechtssicherheit wird jedoch manches 
präziser geregelt. 

Zu § 202: 

Der § 202 entspricht im wesentlichen dem 
Abs. 1 des § 107 des geltenden Berggesetzes. Die 
Befugnis, bis zur Herstellung des ordnungsge
mäßen Zustandes die Einstellung der betreffen
den Arbeiten verfügen und die Verwendung der 
betreffenden Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeuge, 
Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen u. dgl. 
untersagen zu können, läßt sich, ohne daß dies 
ausdrücklich angeführt ist, auch aus dem gelten
den Berggesetz ableiten (siehe dessen §§ 85 Abs. 3 
und 107). Da jedoch eine derartige Verfügung 
einen schwerwiegenden Eingriff in das Betriebs
geschehen darstellt, ist es angebracht, die Voraus
setzungen, unter denen dieser Eingriff zulässig 
sein soll, zu konkretisieren. 

Zu § 203: 
Die Abs. 1 und 2 des § 203 lehnen sich an die 

Abs. 3 und 4 des § 107 des geltenden Berg
gesetzes an. Es. wird jedoch auch der Fall be
rücksichtigt, der nach Ansicht von Grass und 
Kreisel (siehe "Das Berggesetz", Manz 1960, S. 55, 
Anm. 2) dem Abs. 3 des § 85 des geltenden 
Berggesetzes zugrunde liegt, nämlich eine noch 
nicht eingetretene, aber in einem späteren Zeit
punkt zu befürchtende Gefährdung. 

Der Abs. 3 des § 203 trägt dem Umstand 
Rechnung, daß die Aufsicht der Bergbehörden 
erst zu dem Zeitpunkt endet, in dem mit dem 
Auftreten von Bergschäden nicht mehr zu rech
nen ist (siehe § 197). 
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Zu § 204: 

Der § 204 ist in Verbindung mit der Regelung 
des § 199 Abs. 3 zu sehen. Er soll die bezüg
lichen Bestimmungen der Verordnung RGBl. 
Nr. 55/1910 ersetzen, die außer Kraft tritt. 

Von Organen des Bundesministeriums bei Be
sichtigungen der im § 199 Abs. 1 genannten Art 
festgestellte vorschriftswidrige Zustände oder 
wahrgenommene gefährliche Ereignisse oder Ge
gebenheiten sind jeweils der zuständigen Berg
hauptmannschaft bekanntzugeben. Die weiteren 
Veranlassungen sind von dieser im Rahmen ihres 
Wirkungskreises zu treffen. Nur bei Gefahr im 
Verzug (siehe § 204 Abs. 2) hat das Organ des 
Bundesministeriums im Sinn der §§ 202 und 203 
einzuschreiten, jedoch namens der Berghaupt
mannschaft und nicht für den Bundesminister. 
Dadurch soll dem Bergbauberechtigten und son
stigen Parteien die Berufungsmöglichkeit gewahrt 
bleiben. 

Zum VI. Abschnitt. Erlassung von Vorschriften 
über beim Bergbau durchzuführende Schutzmaß
nahmen: 

soll es vor allem möglich sein, auch besonderen 
Anforderungen an einzelne Bergbautätigkeiten 
und der eigenständigen Entwicklung einzelner 
Bergbauzweige gerecht zu werden. Weiter sollen 
allgemein anerkannte Regeln der Technik, etwa 
öNORMEN, durch Verordnung verbindlich er
klärt werden können. 

Es kann' verschiedentlich, besonders bei Ver
wendung neuartiget: Betriebseinrichtungen, Be
triebsmittel, Arbeitsstoffe u. dgl., der Fall ein
treten, daß au,f Grund besonderer Gegebenheiten, 
ohne den angestrebten Schutz zu beeinträchtigen, 
andere als in den Verordnungen vorgesehene 
Maßnahmen getroffen oder Abweichungen zuge
lassen werden können. Hiefür sucht der Abs. 3 
des § 205 Vorsorge zu treffen. 

Zum VII. Abschnitt. Anwendung des Arbeit
nehmerschutzgesetzes: 

Zu § 206: 

Der § 206 sieht die sinngemäße Anwendung 
taxativ aufgezählter Bestimmungen des Arbeit
nehmerschutzgesetzes für den Fall vor, daß das 
Berggesetz 1974, die sich darauf stützenden und 

Zu § 205: die nach § 217 Abs. 1 weitergeltenden Verord-
Nach dem Abs. 1 des § 205 soll der Bundes- nun gen in Angelegenheiten des Lebens und der 

minister für Handel, Gewerbe und Industrie Gesundheit von Arbeitnehmern nicht Besonderes 
ermächtigt sein, nähere Regelungen über die bestimmen. Bei den sinngemäß zur Anwendung 
beim Bergbau durchzuführenden Schutzmaß- kommenden Bestimmungen handelt es sich um 
nahmen durch Verordnung zu treffen. Eine ähn- solche allgemeingültiger Art, die auch für den 
liche Ermächtigung enthält auch der Abs. 1 des Bergbau in Betracht kommen. Es sind Bestim
§ 85 des geltenden Berggesetzes. Die nach der mungen über Arbeitsräume, sonstige Betriebs
Regierungsvorlage zum Schutz des Lebens und räume und Arbeitsstellen (§ 3), Ausgänge und 
der Gesundheit von Personen, ferner zum Schutz Verkehrswege (§ 4), Betriebseinrichtungen, son
von Sachen, der Umwelt, von Lagerstätten und stige mechanische 'Einrichtungen und Betriebs
der Oberfläche sowie zur Sicherung der Ober- mittel (§ 5), Arbeitsvorgänge und Arbeitsver
flächennutzung nach Beendigung der Bergbau- fahren, Arbeitsplätze, Lagerungen (§ 6), Verkehr 
tätigkeit durchzuführenden Maßnahmen bedür- in den Betrieben (§ 7), gesundheitliche Eignung 
fen verschiedentlich der Konkretisierung und der Arbeitnehmel"- (§ 8), Unterweisung der Ar
Regelung im einzelnen. Es soll eine möglichst beitnehmer (§ 9), Verwendung jugendlicher, weib
elastische Angleichung an sich ändernde Verhält- licher und besonders schutzbedürftiger Arbeit
nisse und Erfordernisse gewährleistet sein. Der nehmer (§ 10), Schutzausrüstung und Arbeits
Bundesminister soll außerdem ermächtigt sein, kleidung (§ 11), Brandschutzmaßnahmen (§ 12), 
durch Verordnung die Durchführung bestimmter über Vorsorge für erste Hilfeleistung und über 
gefährlicher oder besondere Fachkenntnisse er- sanitäre Vorkehrungen (§§ 13 bis 16) sowie über 
fordernder Arbeiten von einer besonderen Aus- Instandhaltung, Prüfung und Reinigung (§ 17). 
bildung und von der Ablegung von Prüfungen 
abhängig zu machen sowie Ausbildungs- und Prü- Schon der § 352 Abs. 1 der Allgemeinen Berg
fungsvorschriften zu erlassen (siehe auch die Er- polizeiverordnung, BGBl. Nr. 114/1959, rezipiert 
läuterungen zu § 198). Arbeitnehmerschutzvorschriften. Da deren ge-

setzliche Grundlage durch das Arbeitnehmer-
Im Abs. 2 des § 205 wird festgelegt, daß durch schutz gesetz neu geregelt worden ist und nun

die Verordnungen nach § 205 Abs. 1 sowohl all- mehr in diesem die grundsätzlichen Anforderun
gemeine Regelungen als auch Regelungen für ein- gen sowie Maßnahmen zum Schutz der Arbeit
zelne Bergbauzweige (z. B. für den Bergbau auf nehmer festgelegt sind, ergibt sich die Not
Kohlenwasserstoffe), einzelne Bergbauarten (z. B. wendigkeit, durch das Berggesetz 1974 die für 
für den Tagbau), einzelne Bergbautätigkeiten den Bergbau in Betracht kommenden Bestim
(z. B. für die Suche nach mineralischen Roh- mungeil des Arbeitnehmerschutzgesetzes zu rezi
stoffen) usw. getroffen werden können. Dadurch pieren. 
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Zum VIII. Abschnitt. Verhältnis zu anderen 
Rechtsvorschriften bei Durchführung von Tätig;.. 
keiten durch Fremdunternehmer: 

Zu § 207: 

Es kommt verschiedentlich vor, daß Bergbau
berechtigte Fremdunternehmer -' dies können 
andere Bergbauberechtigte oder Gewerbeberech
tigte sein - mit der Durchführung einzelner 
Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 geriannten Art, 
etwa mit dem Abteufen eines Scha-chtes, der Vor
n,ahme geophysikalischer UntersuchungeJ;l, der 
Installation einer Fördereinrichtung, der Aus
führung von Bauarbeiten in der Grube usw. 
betrauen. Der § 207 regelt diesfalls das Verhältnis 
der Bergrechtsvorschriften zu den sonst in Be-, 
tracht kommenden Rechtsvorschriften. 

Zum IX. Abschnitt. Vormerkungen und über
sichtskarten: 

Zu § 208: 

Die Berghauptmannschaften kommen heute 
schon kaum ohne genaue Erfassung der bestehen
den Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigun
gen sowie der diese betreffenden Knderungen aus. 
Eine gesetzliche Pflicht hiezu besteht jedoch nur 
hinsichtlich der Schurfberechtigungen (siehe § 27 
des geltenden Berggesetzes). Andere Vormerkun
gen erfolgen nach de.r Vollzugsvorschrift zu dem 
nicht mehr in Geltung stehenden Allgemeinen 
Berggesetz (siehe § 35 der Vollzugsvorschrift, 
abgedruckt in der Manz'schen Taschenausgabe des 
Allgemeinen Berggesetzes, Wien 1911)" nach Er
lässen des Bundesministeriums für Handel, Ge
werbe und Industrie (Oberste Bergbehörde) und 
auf Grund interner Instniktionen der einzelnen 
Berghauptmannschaften. Die dadurch bedingte 
Unübersichtlichkeit und Lückenhaftigkeit sowie 
die oft auch uneinheitliche Vornahme der Vor
merkungen ergeben die Notwendigkeit, eine ge
setzliche Pflicht zur Führung einheitlicher Vor
merkungen bei allen Berghauptmannschaften vor
zusehen. Die Vormerkungen sollen sich auf sämt-

. liche den Amtsbezirk betreffenden Bergbaube
rechtigungen (siehe § 1 Z. 15) beziehen. 

I 

Notwendig ist auch die Führung von einheit
lich gestalteten übersichtskarten, aus denen die 
Bergbaugebiete im Sinn des § 176 Abs. 1 und 
diejenigen Gebiete zu ersehen sind, auf die sich 
die Bergbauberechtigungen beziehen. Der § 93 
Abs. 3 des geltenden Berggesetzes sieht zwar aus
drücklich die Herstellung von übersichtskarten 
vor, doch ist von dieser' Möglichkeit kaum Ge
brauch gemacht worden. Solche übersichtskarten 
stellen aber ein unerläßliches Hilfsmittel für die 
Beurteilung von Raumordnungs- und Raum
planungsfragen, Bauangelegenhei'ten, Ber'gbauein
wirkungen, Bergbauinteressen u. a. m. dar. 

Im Abs. 2 des § 208 wird klargestellt, daß die 
von Amts wegen vorzunehmenden Vormerkun
gen und Eintragungen in die, übersichtskarten 
keine konstitutive Wirkung haben. Die jeweilS 
rechtsbegründenden, rechtsändernden oder sonst 
rechtsgestaltenden Akte bleiben sohin unberührt. 

So wie jetzt in die. Vormerkbücher und Kar, 
teien über Schurfberechtigungen (siehe § 27 Abs. 4 
des geltenden Berggesetzes) und in die über
sichtskarten (siehe § 93 Abs. 3' des geltenden 
Berggesetzes) soll in die, nach § 208 Abs. 1 zu 
fül;1renden Vormerkungen und übersichtskarten 
jeder Einsicht nehmen können. Es soll überdies 
möglich sein, Auszüge aus den Vormerkungen zu 
erhalten. 

Zu § 209: 

XI. HAUPTSTüCK 

KOSTEN 

Dieser Paragraph entspricht weitgehend dem 
§ 111 des geltenden Berggesetzes. Die Erläutern~ 
den Bemerkungen zur bezüglichen Stelle in der 
Regierungsvorlage betreffend das geltende Berg
gesetz, 65 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates VII. GP, treffen 
nach wie vor zu. Iri ihnen wird ausgeführt, daß 
zufolge der besonderen Verhältnisse beim Berg
bau sich ein Verschulden des Bergbauunterneh
mers oft nur schwer nachweisen läßt. Hiezu sei 
häufig die Einholung kostspieliger Gutachten von 
Sachverständigen auf Spezialgebieten erforderlich. 
Es habe daher abweichend von den Bestimmun
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge
setzes (A VG 1950) subsidiär der Bergbauunter
nehmer, dessen Betrieb den Anlaß für die Amts
handlung bilde, zur Tragung der mit dieser ver
bundenen Barauslagen und Kommissionsgebühren 
verpflichtet werden müssen. 

Der Abs. 2 des § 209 ist im Zusammenhalt mit 
dem § 74 AVG 1950 zu sehen. Nach Abs. 1 dieser 
Gesetzesstelle hat jeder Beteiligte die ihm im 
Verwaltungsverfahren erwachsenden Kosten, also 
jene Kosten, die ihm durch die Teilnahme am 
Verfahren entstehen, wie etwa die Kosten der 
Teilnahme an der Verhandlung, selbst zu be
streiten. Inwiefern einem Beteiligten ein bezüg
licher Kostenersatzanspruch gegen einen anderen 
Beteiligten zusteht, bestimmen nach Abs. 2 des 
§ 74 A VG 1950 die Verwaltungsvorschriften, 
nach der geltenden Rechtslage also der Abs. 2 des 
§ 111 des geltenden Berggesetzes und in Hinkunft 
der dieser Gesetzesstelle nachgebildete Abs. 2 
des § 209 (vgl. hiezu auch Mannlicher "Das Ver
waltungsverfahren", 7. Auflage, S. 326, Anmer-
kung 3). . 
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XII. HAUPTSTüCK 

HAUPTSTELLEN FÜR DAS' GRUBEN
RETTUNGS- UND DAS GASSCHUTZWESEN, 

HÜTTENWERKE MIT BERGBUCHSEIN
LAGEN ZUGESCHRIEBENEN ANLAGEN, 

FREMDENBEFAHRUNGEN 

Hauptstellen für das Grubenrettungs- und das 
Gassmutzwesen 

Zu § 210: 

Dem Rettungswesen beim 'Bergbau kommt er
hebliche Bedeutung zu. Dies gilt vor allem für 
Bergbautätigkeiten, die unter Tag ausgeübt wer~ 
den, jedoch auch für solche, die zwar ober Tag, 
aber in brandgefährdeten, explosionsgefährdeten 
oder in Bereichen vorgenommen werden, in 
denen unatembare oder giftige Gase oder Dämpfe 
auftreten können. Das auf die erstgenannten 
Tätigkeiten abgestellte Rettungswesen wird als 
,Grubenrettungswesen bezeichnet, soweit es vor
nehmlich die letztgenannten Tätigkeiten betrifft, 
als Gasschutzwesen. Sowohl das Grubenrettungs
wesen als auch das Gasschutzwesen waren früh
zeitig . Gegenstand bergrechtlicher Regelungen. 
Gegenwärtig sind für das Rettungswesen im 
Bergbau vor allem die Bergpolizeiverord
nung über das Grubenrettungswesen, BGBL 
Nr.21/1972, und der Unterabschnitt 1 des Ab
schnittes XIV der Allgemeinen Bergpolizeiver
ordnung, BGBL Nr. 114/1959, in der Fassung 
des Art. I der Verordnung BGBL Nr. 22/1972 
maßgebend. 

Es sind grundsätzlich zwei Bereiche zu unter
scheiden, nämlich das innerbetriebliche Gruben
rettungs- bzw. Gasschutzwesen und die über
betriebliche Kooperation. Die Hauptstellen für 
das Grubenrettungs- und das Gasschutzwesen 
sind dem letztgenannten Bereich zuzuordnen. Ver
schiedene darauf Bezug habende Bestimmungen 
sind zwar inden vorgenannten Verordnungen 
enthalten, . da es sich jedoch um eine grundsätz
liche Frage mit über den Amtsbezirk einer Berg
hauptmannschaft hinausreichenden Auswirkun
gen handelt, die nicht nur einen Bergbauzweig 
betreffen, ist es nicht zuletzt auch aus verfas
sungsrechtlichen Gründen geboten, die Pflicht 

. Zur überbetrieblichen Kooperation im Berg
gesetz 1974 zu statuieren. 

Der Abs. 1 des § 210 schreibt in Berücksichti
gung der derzeit gegebenen tatsächlichen Ver
hältnisse vor, daß Bergbauberechtigte, die Berg
bautätigkeiten unter Tag ausüben, zur Wahr
nehmung gemeinsamer Aufgaben auf dem Gebiet 
des Grubenrettungswesenseine Hauptstelle hie
für zu errichten und zu unterhalten haben. In 
gleicher Weise werden durch den ·Abs. 2 des 
§ 210 Bergbauberechtigte, die auf Kohlenwasser
stoffe sich beziehende Bergbautätigkeiten aus
üben, verpflichtet, eine Hauptstelle für das Gas-

schutzwesenzu errichten und .zu erhalten: Dies 
gilt auch für Bergba1,lberechtigte, die nicht auf 
Kohlenwasserstoffe sich beziehende Bergbautätig
keiten ober Tag in brandgefährdeten, explosions
gefährdeten oder in Bereichen durchführen, in· 
denen unatembare oder giftige Gase oder 
Dämpfe auftretenkörinen, sofern ihre Bergbau
betriebe nicht der Hauptstelle für das Gruben
rettungswesen angeschlossen sind. Der Abs. 3 des 
§ 210 läßt auch die Bildung einer gemeinsamen 
Hauptstelle für das Grubenrettungs- und das Gas~ 
schutzwesen zu. überdies soll der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie ausGründen 
der Sicherheit und Zweckmäßigkeit die Schaffung 
mehrerer Hauptstellen durch Verordnung anord-· 
nen können. 

Im Abs. 4 des § 210 werden die von den 
Hauptstellen wahrzunehmenden Aufgaben de
monstrativ aufgezählt. Diese sind im wesent
lichen beratender und koordinierender Natur. 

Der Abs. 5 des § 210 soll es dem Bundes
minister Hir Handel, Gewerbe und Industrie 
ermöglichen, nähere Vorschriften über die 
Hauptstellen durch Verordnung zu erlassen. ' 

Hüttenwerke mit Bergbuchseinlagen zugeschrie
benen Anlagen 

Zu § 211: 

Einigen Bergbuchseinlagen sind Hüttenwerks
anlagen zugeschrieben. Dies ist auf den Art. V 
des l).undmachungspatentes zum Allgemeinen 
Berggesetz, RGBL Nr. 146/1854, und den darauf 
gestützten Erlaß des Ackerbauministeriums vom 
12. September 1871, Z. 4556 (abgedruckt in der 
Manz'schen Taschenausgabe der österreichischen 
Gesetze, 7. Band "Das Allgemeine Berggesetz", 
Wien 1904, Abschnitt XIII) zurückzuführen. 
Nach Art. V des Kundmachungspatentes zum 
Allgemeinen Berggesetz sollten jene "Hütten
werke und andere Unternehmungen", zu deren 
Errichtung die Konzessionen' vor Inkrafttreten 
des Allgemeinen Berggesetzes von den Berg-' 
behörden zu erteilen waren, nicht mehr Gegen
stand der Eintragung in das Bergbuch sein.Be
stehende "Hüttenwerke und andere Unterneh
mungen" waren nach dem vorgenannten Erlaß 
aus dem Bergbuch auszuscheiden, sofern nicht 
der Bergbauunternehmer das Grundstück samt 
den Hüttenwerks- und sonstigen Anlagen oder, 
wenn er nur letztere besaß, diese Anlagen allein 
im Sinn des §. 118 des Allgemeinen Berggesetzes 
einem Bergbauunternehmen widmete. 

Bei den einigen Bergbuchseinlagen zugeschrie
·benen Hütenwerksanlagen handelt es sich um 
Anlagen, die se~nerzeit nach dem § 118 des All
gemeinen Berggesetzes einem Bergbauunterneh
men gewidmet worden sind und seit ihrer Er
richtung unter bergbehördlicher Aufsicht stehen. 
Auf Hüttenwerke mit derartigen Anlagen wur-
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den die jeweils geltenden Bergrechtsvorschriften baubeirat zur Mitwirkung an seinen Arbeiten 
sinngemäß angewendet. Der .§ 211 hält dies nun oder zur Behandlung von Sonderfragen Sach
ausdrücklich fest. verständige' heranziehen und gegebenenfalls hie

Der Regelung des § 211 unterliegen nur bei 
Inkrafttreten des Allgemeinen Berggesetzes be
reits bestandene Hüttenwerke mit Bergbuchs
einlagen zugeschriebenen Anlagen, und zwar so 
lange, als diese den Bergbuchseinlagen zugeschrie
ben bleiben und die betreffenden Bergwerks
berechtigungen aufrecht sind. 

Fremdenbefahrungen 

Zu § 212: 

Mehrere Unglücksfälle bei Fremdenbefahrun
gen lassen es· geboten sein: solche Befahrungen 
von einer Bewilligung der Berghauptmannschaft 
abhängig zu machen. Diese Bewilligung soll nur 
erteilt werden dürfen, wenn den Sicherheits
erfordernissen entsprochen ist und die Bergbau
tätigkeiten durch Fremdenbefahrungen nicht be
hindert werden. Die Bewilligung soll zu wider
rufen sein, wenn Tatsachen bekannt werden, die 
eine ordnungsgemäße Durchführung der Frem
denbefahrungen als nicht mehr gewährleistet er
scheinen lassen .. 

Zu § 213: 

XIII. HAUPTSTOCK 

BERGBAUBEIRAT 

Schon das Bundesgesetz vom 1. Juni 1926, 
BGBl. Nr. 143, hat die Einsetzung eines Berg
baubeirates vorgesehen. Dieses Bundesgesetz ist 
jedoch durch § 4 Abs. 3 der Zweiten Verordnung 
über die Bergverwaltung in den Reichsgauen der 
Ostmark vom 18. Oktober 1941, deutsches 
RGBl. I S. 643, außer Kraft, gesetzt worden. 
Einem mehrfach geäußerten Wunsch beteiligter 
Kreise Rechnung tragend, soll wieder ein Berg
baubeirat gebildet werden. 

Der Abs. 1 des § 213 enthält den Auftrag zur 
Bildung des Bergbaubeirates. Dieser hat den 
Bundesminister für- Handel, Gewerbe und Indu
strie in Bergbauangelegenheiten zu beraten. 

Im Abs. 2 des §·213 wird der Aufgabenbereich 
des Bergbaubeirates umschrieben. 

Der Abs. 3 des § 213 betrifft die Zusammen
setzung des Bergbaubeirates. Hiebei wird darauf 
Bedacht genommen, daß möglichst alle durch 
Bergbauinteressen berührten Gruppen und die 
hauptsächlich in Betracht kommenden Wissen
schaftszweige vertreten sind. Die Vertreter müs
sen fachkundig sein. Als fachkundig werden sie 
vor allem dann anzusehen sein, wenn sie über
wiegend mit Bergbauangelegenheiten befaßt sind. 

Der Abs. 4 des § 213 regelt die Ernennung und 
Abberufung der Mitglieder des Bergbaubeirates. 
Der Abs. 5 legt ausdrücklich fest, daß der. Berg-

für Unterausschüsse einsetzen kann. Der Abs. 6 
betrifft die Vertretung des Bundesministers im 
Verhinderungsfall und die Geschäftsführung. 

Der ·Abs. 7 des § 213 bringt zum Ausdruck, 
daß die Tätigkeit der Mitglieder d~s Bergbau
beirates und der von diesem herangezogenen 
Sachverständigen eine ehrenamtliche ist, jedoch 
ein Anspruch auf Vergütung der notwendigen 
Fahrt- und Nächtigungskosten besteht. 

Der Abs. 8 des § 213 ermächtigt den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie zur 
Erlassung näherer Vorschriften durch Verord
nung. Die Gegenstände der Verordnung sind 
demonstrativ angeführt. . 

XIV. HAUPTSTOCK 

FREISCHURF- UND MASSENGEBüHREN . 

Zu § 214: 

Bei den Freischurf-. und Maßengebühren handelt 
es sich um Abgaben, die nur beim Bergbau auf 
bergfreie mineralische Rohstoffe in Betracht 
kommen. Sie werden derzeit durch das noch in 
Kraft stehende elfte Hauptstück des Allgemeinen 
Berggesetzes vom 23. Mai 1854, RGBl. Nr. 146, 
das Maßen- und Freischurfgebührengesetz, BGBl. 
Nr. 212/1922, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 28/1947, das Bundesgesetz vom 
11. Dezember 1946, BGBl. Nr. 28/1947, zur 
Knderungund Ergänzung der Vorschriften über 
die Entrichtung von Maßen- und Freischurf
gebühren in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 90/1948 sowie durch die Durchfüh
rungsverordnung zum Maßen- und Freischurf
gebührengesetz, BGBl. Nr. 67/1923, geregelt. 
Diese Rechtsvorschriften werden mit Ausnahme 
des Art. lAbs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 28/1947 und des § 1 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 90/1948 außer Kraft gesetzt (siehe 
§ 216 Abs. 1) und die Freischurf- und Maßen
gebühren durch den § 214 neu geregelt. Dieser 
Paragraph sieht eine weitgehende Vereinfachung 
des Verfahrens bei der Einhebung der Freischurf
und Maßengebühren vor und nimmt auf die 
Verwendung der zentralen elektronischen Daten
verarbeitungsanlage des Bundes und den vor
gesehenen automatischen Einhebungsdienst Be
dacht. Von einer Erhöhung der seit 1. Juli 1948 
unverändert gebliebenen Freischurf- und Maßen
gebühren wird abgesehen, da eine solche Er
höhung den Stabilisierungsbemühungen der Bun
desregierung zuwiderlaufen würde. 

Der Abs. 1 des § 214 bestimmt, daß für jedes 
Kalenderjahr für Schurfberechtigungen Frei
schurfgebühren und für Bergwerksberechtigungen 
Maßengebühren zu entrichten sind. Zur Ent
richtung der Freischurfgebühren ist der Schurf-
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berechtigte verpflichtet, zur Entrichtung der 
Maßen gebühren der Bergwerksberechtigte. 

Im Abs.2 des § 214 wird festgelegt, daß sich 
die Höhe der zu entrichtenden Freischurf- und 
Maßengebühren nach Art. lAbs. 2 des Bundes
gesetzes BGBL Nr. 28/1947 in der Fassung des 
§ 1 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 90/1948 be
stimmt. Da zur Umwandlung der Tagmaße in 

. Grubenmaße eine Dreijahresfrist vorgesehe~ ist 
(siehe § 225 Abs. 1), gibt es nach Inkrafttreten 
des Berggesetzes 1974, wenn auch nur für kurze 
Zeit, noch Tagtnaße. Für ein Tagmaß soll die 
Maßengebühr für eine BergwerKsberechtigung für 
ein Grubenmaß zu entrichten sein. Außerdem 
wird für Bergwerksberechtigungen für über~ 
scharen eine einheitliche Maßengebühr vorge
sehen. Für eine solche Bergwerksberechtigung 
soll die Hälfte der Maßengebühr für eine Berg
werksberechtigung für ein Grubenmaß zu ent
richten sein. Die Feststellung, daß die Schurf
und Bergwerksberechtigten die zu entrichtenden 
Freischurf- und Maßengebühren selbst zu be
rechnen haben, ist erforderlich, da die Bundes
abgabenordnung, die nach dem Abs. 5 des § 214 
subsidiär gelten soll, sowohl die Festsetzung der 
Abgaben durch Abgabenbescheide (siehe § 198 
BAO) als auch die Selbstberechnung einer Ab
gabe (siehe § 210 BAO) vorsieht. 

Der Abs. 3 des § 214 legt den Beginn und das 
Ende der Freischurf- und Maßengebührenpflicht 
fest. Weiter gibt er die Fälligkeitstermine an. 

Durch den Abs. 4 des § 214 werden Freischurf
und . Maßengebühren zu ausschließlichen Bundes-
abgaben erklärt. . 

Der Abs. 5 des § 214 stellt fest, daß zur Voll
ziehung aller der Durchführung der Abgaben
vorschriften dienenden abgabenbehördlichen 
Maßnahmen der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie als Abgabenbehörde zu
ständig ist. Dieser kann auch im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen nähere 
Vorschriften über die Art der Entrichtung der 
Freischurf- und Maßengebühren sowie über die 
Stelle, an die sie zu entrichten sind, durch Ver
ordnung erlassen. Durch eine derartige Verord
nung könnten etwa nur einzelne der im § 211 
Abs. 1 der Bundesabgabenordnung angeführten 
Entrichtungsarten zugelassen werden. Im Abs. 5 
des § 214 wird außerdem die subsidiäre Geltung 
der Bundesabgabenordnung und der Abgaben
exekutionsordnung festgelegt. 

Der Abs. 6 des § 214 stellt fest, daß die 
Schurfberechtigung erlischt, wenn die Freischurf
gebühr, trotz Setzung einer Nachfrist nicht oder 

. nur teilweise entrichtet wird. Die Regelung für 
die Entziehung der Bergwerksberechtigung bei 
Nichtentrichtung oder nur teilweiser Entrichtung 
der Maßengebühr lehnt sich an den § 116 lit. b 
des geltenden Berggesetzes an. 

Zu § 215: 

xv. HAUPTSTOCK 

STRAFBESTIMMUNGEN 

Modernen Tendenzen folgend wird der Arrest 
nur noch als Ersatzfreiheitsstrafefür den Fall 
der Uneinbringlichkeit von Geldstrafen vorge
sehen . 

Der Straf tatbestand des Abs. 1 des § 215 
bezieht sich auf die unbefugte Ausübung von 
Bergbautätigkeiten. Da es sich hiebei um Ver
waltungsübertretungen mit dem schwerwiegend
sten Unrechts gehalt handelt, sollen diese mit der 
Höchststrafe von 30.000 S, im Fall der Unein
bringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen; 
bedroht sein. 

Im Abs. 2 des § 215 sind die strafbaren Tat
bestände angeführt, die für Bergbauberechtigte, 
Fremdunternehmer und durch Gericht oder Ver
waltungsbehörde bestellte Verwalter (siehe § 166 
Abs. 3) in Betracht kommen. 

Der Abs. 3 des.§ 215 zählt die Verwaltungs
übertretungen auf, die von Bevollmächtigten der 
im Abs. 2 dieses Paragraphen genannten Per
sonen, VOn besonders bezeichneten Verantwort
lichen, Betriebsleitern, Betriebsleiter-Stellver
tretern, Betriebsaufsehern, verantwortlichen 
Markscheidern, deren Vertretern und von den 
vom Fremdunternehmer nach § 159 Abs. 1 den 
Bergbehörden bekanntzugebenden verantwort
lichen Personen verwaltungsstrafrechtlich zu ver
antworten sind. 

Der in den Fällen des § 215 Abs. 4 vorgesehene 
Strafrahmen entspricht dem im § 39 Abs. 4 des 
Strahlenschutzgesetzes, BGBL N r. 227/1969, und 
im § 31 Abs. 4 des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
angegebenen Strafrahmen. Voraussetzung der 
Verhängung der Geldstrafe ist, daß die Zuwider
handlungen trotz Aufklärung und Abmahnung 
durch Organe der Bergbehörden begangen 
worden sind. 

Nach dem Abs. 5 des § 215 sind unter bestimm
ten Voraussetzungen bei Zuwiderhandlungen der 
in den Abs. 3 und 4 dieses Paragraphen genann
ten Personen auch deren Vorgesetzte zu be
strafen. 

Der Abs. 6 des §, 215 richtet sich in erster 
Linie gegen fremde Personen. 

Die Verhängung einer Arreststrafe neben einer 
Geldstrafe ist nach Abs. 7 des § 215 nur bei 
Vorliegen besonders erschwerender Umstände 
und auch nur dann möglich, wenn die Ver
hängung beider Strafen im Interesse der Spezial
prävention geboten ist. 

Der Abs. 8 des § 215 lehnt sich an den Abs. 2 
des § 107 des geltenden Berggesetzes an. 
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XVI. HAUPTSTüCK 

AUFHEBUNGS-, ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMUNMGEN 

Zu § 216. Aufhebung von Rechtsvorschriften: 

Mit dem Inkrafttreten des Berggesetzes 1974 
treten die im Abs. 1. des § 216 angeführten Ge
setze außer Kraft. Mit ihrer Aufhebung werden 
auch die zugehörigen Durchführungsverordnun
gen aufgehoben, sofern sie nicht ausdrücklich auf
rechterhalten werden (siehe § 217). 

Die Weitergeltung des' Art. I Abs. 2 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 28/1947 und des § 1 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 90/1948 (siehe § 216 
Abs. 1. Z. 6 und 7) ist im Hinblick auf die 
Regelung des § 214 Abs. 2 erforderlich. 

Von dem im § 216 Abs. 1 Z. 1 genannten 
Gesetz bleiben weiterhin der größte Teil des 
mehrfach geänderten IX. Hauptstücks ("Von dem 
Verhältnisse der Bergwerksbesitzer zu ihren Be
amten und Arbeitern") und der mehrmals ge
änderte § 248 aufrecht. Diese Rechtsvorschriften 
betreffen arbeitsrechtliche Belange. Durch ihre 
Aufrechterhaltung soll die Beibehaltung des 
gegenwärtigen Rechtszustandes ohne Vorgriff auf 
eine künftige Neuregelung gewährleistet werden. 
Da die vorbezeichneten Rechtsvorschriften nicht 
durch das geltende Berggesetz (siehe dessen § 151 
Abs. 1 Z. 2) aufgehoben worden sind, bedarf 
es keiner besonderen Bestimmung für ihre Wei
tergeltung. 

Zu §!218. Änderung der Gewerbeordnung 1973: 

Die .Änderung des Abs.' 8 des § 2 der Gewerbe
ordnhng 1973 ist durch die Neuregelung des 
Bergtechtes erforderlich. 

Zu +n Übergangsbestimmungen: 

- . Bestehende Bergbauberechtigungen 

ZU.§!219: 

D~e bei Inkrafttreten des Berggesetzes 1974 
best~henden Schurfbewilligungen (siehe §§ 10 ff. 
des geltenden Berggesetzes) werden ex lege unter 
Verlängerung ihrer Geltungsdauer in SuchbewilIi
gun gen (siehe, § 7) übergeführt. Derartige Such
bew~lligungen sollen ihren Inhaber während 
dreidr Jahre nach Inkfafttreten des Bergge
setz~s 1974 auch noch zur Suche nach uran-'und 
thoriumhaitigen mineralischen Rohstoffen be
rechtigen. Dies ausdrücklich festzulegen, ist er
ford~rlich, da die uran- und thoriumhaltigen 
mineralischen Rohstoffe in Hinkunft zu den 
bundeseigenen mineralischen Rohstoffen zählen 
(sie~e § 4 Abs. 1 Z. 3) und die Suchbewilligung 
nichlt auch zur Suche nach diesen berechtigt 
(sieHe § 7). Aus Gründen der Verwaltungsverein
fachhng sollen bis zum Ablauf des dritten Jahres 
nacH Inkrafttreten des Berggesetzes 1974 auch 
SucI1bewilligungen, die während dieses Zeitraumes 
erteilt worden sind, zur Suche nach uran __ und 
thotiumhaltigen mineralischen Rohstoffen be-
re~tigen. ' 

Zu § 220: 

die bei Inkrafttreten des Berggesetzes 1974, 
auftechten Freisd1ürfe (siehe §§ 16 ff: des gel
tendlen Berggesetzes) werden ex lege m Schurf
ber~chtigungen im Sinn des § 16 übergeführt. 
De~en Geltungsdauer ist derjenigen der Such~ 
bewilligungen angeglichen. Dies ist darin begrün
det, daß der Bestand eines Freischurfes nach gel
tendem Bergrecht vom Aufrechtsein der Schurf
bewilligung abhängt (siehe § 17 Abs. 1 und § 114 
lit. a des geltenden Berggesetzes). 

Da bei der Zusammenstellung der im Abs. 1 
des § 216 genannten Gesetze ,ein Zeitraum von 
mehr als 100 Jahren zu beachten war und ein
zelne Rechtsvorschriften überhaupt nicht oder 
nicht gehörig kundgemacht worden sind, kann 
eine restlose Erfassung aller aufzuhebenden 
Rechtsvorschriften nicht gewährleistet werden, 
sodaß im Abs. 2 eine Generalklausel vorgesehen 
werden muß. Die Feststellung, daß das All
gemeine Sozialversicherungsgesetz und das Was
serrechtsgesetz 1959 hiedurch nicht berührt wer
den, ist geboten, da sich verschiedene Bestimmun
gen der vorgenannten Bundesgesetze ausdrück
lich auf den Bergbau beziehen. 

Die Notwendigkeit einer Sonderregelung hin
sichtlich uran- und thoriumhaltiger mineralischer 
Rohstoffe ergibt sich aus deren Einordnung unter 

Zu § 217. Weitergeltung von Rechtsvorschriften: die bundeseigenen mineralischen Rohstoffe (siehe 
Durch den Abs. 1 des § 217 soll sichergestellt § 4 Abs. 1 Z. 3). Die Festsetzung einer fünf

werden, daß die angeführten Verordnungen, die jährigen Frist, während det aufgefundene Vor
sich vor allem auf das geltende Berggesetz (siehe kommen uran- und thoriumhaltiger mineralischer 
dessen § 85' Abs. 1) und das Allgemeine Berg- Rohstoffe zum Feststellen der Abbauwürdigkeit 
gesetz (siehe dessen § 221 Abs. 3) stützen und, noch erschlossen und untersucht werden können 
soweit letzteres der Fall ist, auf Grund des und während der auf Grund erschlossener der
§ 152 Abs. 1 des geltenden Berggesetzes noch artiger' Vorkommen oder Teile davon um Ver
aufrecht sind, bis zur Neuregelung des betref- I leihung von Bergwerksberechtigungen (siehe 
fenden Gebietes durch eine auf Grund von Be- §§ 30 ff. und § 224) angesucht werden kann, 
stimmungen des Berggesetzes 1974 erlassene Ver- ist erforderlich, da .die Suche nur die 1. Auf
ordnung' im bisherigen Umfang als Bundesgesetze suchungsphase umfaßt und daher mit einer kür
in Geltung bleiben. Der Abs. 2 des § 217 dient zeren Frist (siehe § 219) nicht das Auslangen 
der KlarsteIlung. hätte gefunden werden können. Da es überdies 
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sein kÖnnte, daß bei Inkrafttreten des Berg
gesetzes 1974 ein gesuchtes Vorkommen uran
u1).d thoriumhaitiger mineralischer Rohstoffe 
noch nicht aufgefunden ist .und daher mangels 
Lokalisierbarkeit d~s Vorkommens keine dieses 
deckenden Freischürfe angemeldet werden konn
ten, ist vorgesehen, daß während der ersten fünf 
Jahre nach Inkrafttreten, d~s Berggesetzes 1974 
verliehene Schurfberechtigungen während dieses 
Zeitraumes auch zum Erschließen und 
Untersuchen von Vorkommen uran- und 
thoriumhaitiger mineralischer Rohstoffe zum 
Feststellen der Abba~würdigkeit und auf Grund 
eines erschlossenen derartigen Vorkommens oder 
eines Teiles davon zur Einbringung eines Ver
leihungsgesuches betreffend die Verleihung von 
Bergwerksberechtigungen bei der Berghaupt
mannschaft berechtigen. 

Zu § 221: 

Der § 221 ist durch die Einreihung von Talk, 
Kaolin und Leukophyllit unter die bergfreien 
mineralischen Rohstoffe (siehe §3 Abs. 1 Z. 2) 
erforderlich. Ohne ihn 'könnten Grundeigen
tümer oder Personen, denen Grundeigentümer 
die Ausübung der ihnen hinsichtlich Talk, Kaolin 
oder Leukophyllit zustehenden Rechte überlassen 
haben, während der Übergangszeit (siehe 
§§ 242 ff.) von Inhabern von Schurfberechtigun
gen am Erschließen und Untersuchen von Vor-, 
kommen von Talk, Kaolin oder Leukophyllit 
zum Feststellen der Abbauwürdigkeit und am 
Erwerb von Bergwerksberechtigungen auf Grund 
erschlossener derartiger Vorkommen oder von 
Teilen davon durch Geltendmachung von Vor
behaltsfeldern (siehe § 17 Abs. 2) gehindert 
werden. Die dreijährige Ausschlußfrist entspricht 
der in den §§ 242 ff. festgelegten Übergangszeit. 

Es wird außerdem festgestellt, daß Schurf
berechtigungen auch nicht die Umwandlung von 
Tagmaßen in Grubenmaße (siehe § 225) und die 
Umwandlung der im § 226 Abs. 1 näher bezeich
neten Überscharen in Grubenmaße und Über~ 
scharen im Sinn des § 42 hindern, 

Zu § 222: 

Die Lage der aus verschiedenen Zeitepochen 
stammenden und oft sehr unterschiedlich ange
meldeten Freischürfe läßt sich kaum mit hin
reichender Genauigkeit bestimmen, sofern die 
Lage der Freischurfmittelpunkte nid1t in 
Koordinaten, die sich auf das System der Landes
vermessung (3-Grad-Streifen-Systeme der Gauß
Krüger-Projektion mit den Bezugsmeridianen 28, 
31 und 34 Grad östlich von Ferro) beziehen, 
angegeben worden ist. Die Ungenauigkeit der 
Lagebestimmungen hat jeweils das Entstehen wei
terer unsicherer Lagebestimmungeri zur Folge, 
was naturgemäß zu einer Rechtsunsicherheit 
führt, die, besonders bei Maßnahmen der Raum-

ordnung und Flurbereinigung sowie bei der Ver-
1eihung von Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße in Erscheinung tritt. Eine Neu
ordnung' des Schurfberechtigungswesens wäre 
daher - wie das Institut für Markscheide- und 
Bergschadenkunde der Montanistischen Hoch
schule in Leoben zutreffend bemerkt - völlig' 
zweck- und auch sinnlos, wenn bei den be
stehenden Bergbauberechtigungen der derzeitige 
Zustand belassen würde. 

Der § 222 folgt einem auch vom Bundesamt 
für Eich-· und Vermessungswesenbegrüßten Vor
schlag des vorerwähnten Hochschulinstitutes, der 
.zur Festlegung der Läge der Räume, für die 
Bergbauberechtigungen verliehen worden sind 
oder noch verliehen werden, die Angabe in 
Koordinaten, die sich auf das System der Landes
vermessung beziehen, vorsieht. 

Die, verlangten Genauigkeitsangaben gehen auf 
Vorschläge des Institutes für Markscheide- und 
Bergschadenkunde der Montanistischen Hoch
schule in Leoben zurück. Es wird von der Er~ 
wägung ausgegangen, den notwendigen mark
scheiderischen Vermessungsaufwand so gering wie 
möglich zu halten, ohne dadurch die Regeln der 
geodätischen Praxis außer acht zu lassen. Da die 
Koordinatennachnennungen für viele Freischürfe 
als Folge der unsicheren Lagebeschreibungen in 
den seinerzeitigen Anmeldungen vielfach nach 
Überlegungen werden erfolgen müssen, die allein 
auf ungenügende, textliche Beschreibungen oder 
Skizzen gestützt sind, sind die Genauigkeits
anforderungen so weit herabgesetzt, wie dies im 
Interesse der Rechtssicherheit gerade noch ver
tretbar erscheint. Als Kriterien für die Abstufung 
der Genauigkeitsanforderungen werden der Zeit
punkt des Inkrafttretens des Verwaltungsent
lastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, das eine 
wesentliche Anderung des Freischurfrechtes ge
bracht hat, und der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des, geltenden Berggesetzes,BGBl. Nr. 73/1954, 
gewählt. 

Die Annahme der Nachnennungen der 
Koordinaten wird schriftlich mitgeteilt. Die Ver,
weigerung der Annahme und die Entziehung der 
Schurfberechtigung erfolgen in Bescheidform. 

Zu § 223: 

Die im § 223 vorgesehene Regelung ergibt sich 
aus der Regelung des § '222. . 

Zu § 224: 

Der Abs. 1 des § 224 stellt den Berechtigungs
umfang der Bergwerksberechtigungen im Hin
blick auf die Überführung der uran- und 
thoriumhaitigen mineralischen Rohstoffe in das 
Eigentum des Bundes (siehe § 4 Abs. 1 Z. 3) und 
die durch das Bitumengesetz, GBIO Nr. 375/1938, 
erfolgt'e Überführung von Bitumen (Kohlen-
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wasserstoffen) in das Eigentum des Staates klar. 
Eine derartige Klarstellung enthält hinsichtlich 
Bitumen schon das geltende Berggesetz (siehe 
§ 136 Abs. 1 zweiter Satz dieses Gesetzes in der 
Fassung der Berggesetznovelle 1967, BGBL 
Nr. 162). Berücksichtigt wird außerdem das Spei
chern von flüssigen oder gasförmigen Kohlen
wasserstoffen in geologischen Strukturen oder 
Teilen von solchen innerhalb der Grubenmaße 
und überscharen. 

Der Abs. 2 des§ 224 betl1ifft die Tagmaße -
das bezügliche Rechtsinstitut wird aufgelassen 
(siehe die einhegleitenden Erläuterungen zum 
11. Abschnitt des 111. Hauptstücks) -, die Berg
werksberechtigungen für Grubenmaße, die durch 
Umwandlung von Tagmaßen entstanden sind 
(siehe § 225) und ferner die Bergwerksberechti
gungen für GrUlbenmaße und überscharen, die 
aus der Umwandlung ,der im § 226 Abs. 1 näher 
bezeichneten überscharen hervorgegangen sind. 

Der Abs. 3 des § 224 ist im Hinblick auf die 
bei bestimmten Bergwerksberechtigungen gege
bene Möglichkeit des Speicherns von flüssigen 
oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen in geolo
gischen Stl1ukturen oder Teilen von solchen 
innerhalb der Grubenmaße und überscharen 
erforderlich. 

Zu § 225: 

( 

Der Albs. 3 des § 225 ist dem Abs. 4 des § 36 
nachgebildet. 

Die Lagerungskarte muß im wesentlichen den 
Anforderungen entsprechen, die an Lagerungs
karten für die Verleihung von Bel1gwerksberech
tigungen für Grubenmaße gestellt werden. Daher 
soll der hiefür in Betracht kommende § 37 sinn
gemäß für die bei der Umwandlung von Tag
maßen vorzulegenden Laglerungskarten gelten. 

Da Tagmaße in Grubenmaße ,umzuwandeln 
sind und Bel1gwerksberechtigungen für diese 
Gegenstand der Eintragung in das Bel1gbuch sind 
(siehe § 49), wird die sinngemäße Geltung der 
§§ 50 bis 52 vorgesehen. Da die Grundstücke 
und Gl1Un.dstücksteile innerha1b der Begrenzun
gen der durch die UmwandLung der Tagmaße 
entstandenen GrtI!benmaße <fIs Ber~baugebiete 
gelten (siehe § 176 Abs. 1) gilt außerdem der 
§ 178 sinngemäß. 

Die Regelung des Abs. 7 des § 225 ist· erfor
derIich, da das Rechtsinstitut des Tagmaßes nicht 
mehr aufrechterhaLten wird und daher ohne die 
gegenständliche Regelung eine RechtSlücke ent
stehen würde. Außerdem muß gewährleistet sein, 
daß untet den Tagmaßen keine Grubenmaße und 
überscharen gelagert we1'1den, da dann eine Um
wandlung der Tagmaße in Gru'benmaße weit
gehend aus.geschlossen wäre. 

Der. § 225 betrifft die durch die Auflassung Zu § 226: 
des Rechtsinstioutes des Tagmaßes notWendige Der § 226 ist dem § 225 nachgebildet. Er ist' 
Umwandlung von Tagmaßen in Grubenmaße. erforderlich, da eine Berghauptmannschaft in 

Die Umwandlung ist nach Abs. 1 des § 225 unrichtiger Anwendung des § 141 des geltenden 
von den jeweiligen Eigentümern der Tagmaße BerggesetZ!es überscharen verliehen hat, in denen 
binnen drei Jahren nach Inkrafttretendes Berg- ein oder meh1'1ere Grubenmaße platz gefunden 
gesetzes 1974 bei ,der Berghauptlffiannschaft zu hätten. 
beantragen. Die Grubenmaße sollen unter he- Der Abs. 7 des § 226 bestimmt ausdrücklich, 
stimmten Voraussetzungen über den vom Tag- daß in Fällen, in denen der Inhaber der Berg
maß eingenommenen Raum hinausreichen dürfen, werksberechtigung für die umlZuwandelnde über
um die Bildung unechter überscharen (siehe § 141 I schar die Ausübung dieser Berechtigung einem 
Albs. 7 des geltenden Berggesetzes und die [ anderen überlassen hat, dieses Recht auf das 
Erläuternden Bemerkungen zu § 141 Abs. 7 der Grubenmaß oder GrUibenfeld übergeht, das durch 
bezüglichen Re~ierungJsvorlage, 65 der Beilagen die Umwandlung der Übe1'1schar entstanden ist. 
zu den stenographischen Protokollen des Natio- DadurCh erübl1igt sich eine Änderung der beste-
nalrates VII. GP) zu vermeiden. henden bürgerlichrechtlichen Verträge. 

Der Antrag muß jene Angaben enthalten, die I Z 227' 
für die Eintragung in das Bergbuch erforderlich i u § . 
sind. Im übrigen lehnt sich der § 225 Abs. 2/ So wie sich die Lage y,ieler Freischürfe aus 
an den § 36 Abs. 1 an, in dem die Erfol1dernisse den Angaben in den Anmeldungen nicht mit hin
für Verleihungsgesuche betreffend die Verlei- reichender Genauigkeit bestimmen läßt (siehe die 
hung von Bergwerksberechtigungen für Gruben- Erläuterungen zu § 222), ist auch die Lagebe
maße angeführt sind. Da es bei einem Tagmaß stimmung vieler Grubenmaße und überscharen, 
keinen Aufschlagspunkt (siehe § 33) gibt, ist ein vor allem wenn diese vor geraumer Zeit verliehen 
Eckpunkt des Grubenfeldes an der Erdoberfläche wQrden sind und daher ihre Aufschlagspunkte 
als Bezugspunkt zu wählen. Die verlangte (siehe § 33) mitunter noch auf Ecken längst nicht 
Genauigkeit der Kool1dinanenangabe geht auf mehr bestehender Objekte bezogen sind, nur 
einen Vorschlag des Institutes für Markscheide- unter Hinnahme mehr oder minder groß'er 
und Bergschadenkunde der Montanistischen Ungenauigkeiten möglich. Bei den Grubenmaßen 
Hochschule in Leoben zurück. und über:scharen kommt noch hinzu, daß die 

i • 
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BergwerksbeI'echtigUngen hiefür Wlie Grundstücke 
als unbewegliche Sachen gelten und wie diese 
Gegenstand der Eintragung in ein Grundbuch 
(Bergbuch) sind (siehe § 49). Es wäre demnach 
nicht unbillig, zu verlangen, daß die Lage von 
Grubenmaßen und überscharen wenigstens an
nähernd so genau wie die Lage von Grundstücken 
bestimmbar sein muß. 

In Entsprech'\l!Ilg eines' vom Bun1desamt für 
Eich- und Vermessungswesen befürworteten Vor
schlages des Institutes, für Markscheide- und 
Bergschadenkundeder Montanistischen Hoch
schule in Leoben solrl daher für bereits verliehene 
Gmbenmaße und überscharen die Lage der 
Aufschlagspunkte und der Eckpunkte der Recht
ecke der Grnbenmaße sowie der VieIecke der 
überscharen in der waagrechten Ebene des Auf
schlagspunktes in Koordinaten, die sich auf das 
System der Landesvermessung beziehen, in 
Metern ohne Dezimalstellen nachzumelden sein, 
soweit die Lage der Aufschl3Jgs- und Eckpunkte 
nicht ohnehin schon in der vorbezeichneten 
Weise angegeben worden ist. Als Nachmeldefrist 
erscheint ein Zeitraum von fünf Jahren ab 
Inkrafttreten des Berggesetzes 1974 angemessen. 

Zu § 228: 

Die Regelung des § 228 Abs. 1 ist erforderlich, 
um auch währenid der fünf jährigen Nachmelde
fr:ist in Verleihungsv:erfahren betreffend die Ver
leihung von Bergwerksberechtigungen für 
Grubenmaße und überscharen auf bestehende 
Schurf- und Bergwerksberechti:gungen entspre
chend B'edacht nehmen zu können. Die Auffor
derung zur Nachnennung el1geht schriftlich und 
formlos. Die Entziehung ,erfolgt in Bescheidform. 

Der Abs. 2 des § 228 bezieht sich auf Fälle, 
in denen Berg;bauberechtigte nach § 24 bei ,der 
Berghauptmannschaft beantragt halben, Schurf
berechtigungen für erloschen zu erklären. 

Zu § 229: 

Vom Bundesministerium für Ha:ndel, Gewerbe 
und Industrie (Oberste Bergbehörde) bei den 
Berghaupuffiannschaften und bei den Bergbuchs
gerichten durchgeführte Erhebungen haben erge
ben, daß es noch zahlreiche nach der Tiefe 
beschränkte GruJbenmaße und überscharen gibt, 
da seinerzeit die Umlagerungsmöglichkeiten des 
§ 283 des Allgemeinen Berggesetzes, RGBl. 
Nr. 146/1854, nicht immer genützt worden sind 
(siehe mezu auch Haberer-Zechner "Handbuch 
des österreichischen Bel'grechtes", Manz 1905, 
S. 173) und eine bezügliche Bestimmung im gel
teTI!den Berggesetz fehlt. Dieser unbefriedigende 
Zusband soH nun beseitigt wel'den. 

Da nach dem geltenden Berggesetz (siehe dessen 
§ 55 Abs. 1) im Bereich von Tagmaß'en Gruben
maße und überscharen verliehen werden können 
uIlld dies auch nach der früheren Rechtslage 
(siehe § 84 des Allgemeinen Berggesetzes) möglich 

gewesen ist, gibt es auch Grubenmaße und über
scharen, die nicht in die "ewige Höhe" (siehe 
§§ 30 und 47 des geltenden Berggesetzes) reichen. 
Die sich dar:über befundenen Ta:~maße sind 
längst nicht mehr au recht. Derartige Gruben
maße und überscharen sollen nach oben über 
das anstehende feste/Gestein I'eichen. 

Zu § 230: 

Infolge von Vermessungsfehlern und un~e
nauen Lagebestimmungen reichen mitunter jün
gere in ältere Grubenmaße und überscharen 
hinein. Daiher sieht schon das geltende Berggesetz 
(siehe dessen § 46 und die Erläuternden Bemer .. 
kungen zm § 46 der bezüglichen RegieI'ungsvor
lage, 65 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates VII. GP) für 
solche Fälle eine Regelung vor. Die im § 227 
vorgesehene Nachnennung der Koordinaten der 
Aufschlagspunkte und der Eckpunkte der Recht
ecke der Grubenmaße sowie der Vi.decke der 
überscharen in der wa'agrechten Ebene der Auf
schlags punkte wird weitere derartige Fälle auf
decken. 

Da mit der Verleihung der Bergwerksberech
tigungdie Berechtigung zum ausschließlichen 
Gewinnen und zur Aneignung der innerhalb des 
Grubenmaß·es oder der über,schar vorkommen
den bergfreien minera!Lischen Rohstoffe erworben 
wird, soll derjenige die bergfreien mineralischen 
Rohstoffe im sich überdeckenden Teil gewinnen 
und sich aneignen können, der die Berechtigung 
hiezu früher erlangt hat. 

Zu § 231: 

Die gegenständliche Regelung ist für die 
Bereinigung und Neuordnung des Bergbuchs 
unerläßlich (siehe mezu auch die Erläuterungen 
zu § 51 und § 211). 

Die im § 231 Abs. 2 genannten Liegenschaften 
sind bei der Grundbuchsanlegung nicht ein ge
büchert worden, da man sie als der betreffenden 
BergbuchseinIage zmgeschrieben !betrachtet hat. 
Sie scheinen jedoch in den Bergbuchseinlagen 
nicht auf, da die in diese eingetragenen Berg
werksberechtigungen zu einem Zeitpunkt ver
liehen worden srnd, als es noch kein Grundbuch 
gegeben hat. Es sind daher in den Bergbuchs
einlagen auch nur die Anlag,en angegeben. Durch 
das Verfahren nach § 65 des Allgemeinen Grund
buchsanlegungsgesetzes sollen nun derarcige Lie
genschaften eing,ebüchert weIiden. 

Zu § 232: 

Die gegenständlichen Regelungen sind im 
Zusammenhang mit der vorgesehenen Bereini
gung ,und Neuordnung des Bergbuchs zu sehen. 
In der jetzigen Form ist di{)ses unübersichtlich 
und zum Teil auch irreführend. So sind beispiels-
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weise einzelne Bergbuchseinlagen mit Bergbau
bezeichnungen versehen, die weder mit den Berg
werksbezeichnungen übereinstimmen noch rich
tige Schlüsse auf die der ßergbuchseinlage zuge
schriebenen Grubenfelder zulassen, müssen diese 
doch räumlich nicht zusammenhängen und 
können die Bergwerksberechtigungen hiefür auf 
Grund erschlossener natürlicher Vorkommen 
nicht gleichartiger bergfreier mineralischer Roh
stJoffe verliehen worden sein. 

Angestrebt werden Bergbuchsein1agen, in 
denen jeweils nur die Bergwerksberechtigungen 
für Grubenmaße und überscharen eines Gruben~ 
feldes oder mehrerer räumlich zusammenhängen-

. der Gnubenfelder eingetragen sind, wobei die 
Verleihung der Bergv.;erksberechtigungen auf 
Grund erschlossener Vorkommen gleichartiger 
bergfreier mineralischer Rohstoffe oder von 
Teilen solcher Vorkommen erfolgt sein soll. 

Da den Bergbuchseinlagen verschiedentlich noch 
Hilfsbaukonzessionen, Revierstollenkonzessionen 
oder Anlagen zugeschrieben sind, muß 'dies 
berücksichtigt wel1den. Die Verleihung solcher 
Konzessionen ist nach Bestimmungen des Allge
meinen Berggesetzes, RGBL Nr. 146/1854, inög
lich gewesen (siehe dessen §§41, 85 bis 89 und 
90 bis 97). Das geltende Be~ggesetz hat diese 
Möglichkeit nicht mehr vorgesehen (siehe die 
Erläuternden Bemerkungen zu§ 136' Abs. 2 der 
bezüglichen Regiel1Ungsvorlage, 65 der Beilagen 
zu dim stenographischen Protokollen des Natio
nalrates VII. GP). Hinsichtlich der Bergbuchs
einlagen zugeschriebenen Anlagen wird auf die 
Erläuterungen zu § 211 verwiesen. 

Zu § 233: 

Da' noch Hilfsbau- und Revierstollenkonzes
sionen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des 
geltenden Berggesetzes aufrecht sind (siehe auch 
die Erläuterungen zu § 232), sind auch deren Auf
lassung und Entziehung zu regeln. Hieb ei ist 
außerdem darauf Bedacht zu nehmen, daß der
artige Bergwerkskonzessionen nicht nur. Berg
buchseinJageri für Bergwerksberechtigungen zuge
schrieben sind, sondern auch Gegenstand eigener 
Bergbuchseinlagen sein können. 

Zu § 234: 

Der § 234 stellt klar, daß bei Inkrafttreten 
des Bergges.~tzes 1974 bestehende AufsudlUngs
und Gewinnungsverträge betreffend Bitumen 
(Kohlenwassers~offe) weitergelten. Sie sind jedoch 
binnen einem Jahr der neuen Rechtslage anzu
gleich-en. Um einen nahtlosen übergang zu 
ermöglichen, wird dem Vertragspartner des 
Bundes ex lege das Recht eingeräumt, im Auf
suchungsgebiet unter bestimmten Vorraussetzun
gen kohlenwasserstofführendegeologische Struk
turen, die zum Speichern von flüssigen . oder 

gasförmigen Kohlenwasserstoffetl,verw~ndet wer
den sollen, zu suchen und zu erforschen. Außer
dem wird ihm das Recht _ zugestanden, flüssige 
oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in kohlen
wasserstofführenden _ geologischen Strukturen 
oder Teilen von solchen innerhalb al1erkannter 
Gewinnungsfelder ausschließlich zu speichern. 
Hiefür sollen die bezüglichen Bestimmungen des 
IV. Hauptstücks sinngemäß gelten., . 

Bestimmungen über die Nachnenriungder Auf
suchungsgebiete und Gewinriungsfelder sind nicht 
er'forderlich, da Lage und Begrenzungen der Auf
suchungsgebiete und Gewirinungsfelder schon 
jetzt so angegeben werden, wie dies die Regie
rungsvorlage vorsieht (siehe Ibesonders die §§ 79, 
81 und 83). 

Zu § 235: 

Der § 235 verlangt die nachträgliche Festlegung 
von Gewinnungsfddern. betreffend Steinsalz und 
die mit diesem vorkommenden anderen Salze. 
Derartige Gewinnungsfelder müssen nämlich 
nachdem geltenden Berggesetz nicht festgelegt 
werden. " 

Als Frist für die Bekanntgabe der Lage der 
Gewinnungsfelde~ werden zwei' Jahre als ange
messen erachtet. Für die bezüg1iche Eingabe gel~ 
ten sinngemäß die Abs. 1 und 2 des § 83. Die 
ver}:angte Genauigkeit der Koordin:atenarig3Jbe 
geht auf einen Vorschlag des Institutes für 
Markscheide- und Bergschadenkunde der Mon
tanistischen Hochschule in Leoben zurück. 

Die sich aus dem § 235 ergebende Pflicht trifft 
nur die Österreichischen Salinen. 

Zu § 236: 

Die Regelung des § 236 ist erforderlich, um 
auch während der fünf jährigen Nachmeldefrist 
(siehe § 227) in Verf\lhren wegen Anerkennung' 
von Gewinnungsfe1dern auf entgegenstehende 
Bergwerksberechtigungen entsprechend Bedacht 
nehmen 'zu können. Die Aufforderung zur Nach
nennung ergeht schriftlich und formlos. Die Ent
ziehung erfolgt in Bescheidform. 

Zu den §§ 237, 238 und 239: 

bie§§ 237, i23~ und 239 sind erforderlich, 
um 'einen vielfach unbefriedigenden Zustand zu 
beseiitigen, der vor allem dadurch bedingt ist, 
daß das geltende Berggesetz (siehe dessen § 125) 
kein~ Untergliederung in., eine Schurfbewill]gung 
im Sinn des § 88 der Regierungsvorlage und 
in eibe Gewinnungshewilligung im Sinn des § 94 
Abs.1 1 der Regierungsvorlage kennt, . vielf.ach 
Disk~epanzen zwischen den vom Bergbauberech
tigter mit den Grundeigentümern geschlossenen 
bürg~rlichr~chtlichen Verträgen und dem Inhalt 
der ~ewilligung nach § 125 des geltenden Berg
gesetzes bestehen und die übergangsbestimmung 
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des§ 140 des geLtenden Berggesetzes verschie
dentlich keine hinreichende Deckung für die 
Berghautätigkeit bietet. 

, Nach den Regelungeri der §§ 237 und 238 
gelten' unter bestimmten Vorraussetzu:ngen die 
Schurfbewilligung und die 'GeWli!1JD.ungsbewiIli
gungbei Inkrafttreten des Berggesetzes 1974 ex 
lege erteilt. Gleichzeitig erlöschen die Bewilligun
gen nach § 125 des geltenden Berggesetzes und 
nach §, 2 der Verol'dnung über die Aufsuchung 
und Gewinnung mineralischer Bodenschätze, 
deuts<:hes RGBl. 1943 I S. 17 (siehe § 239). 

Bei der Auslegung der maßg,ebenden bürger
lichrechtlichen Verträge ist der Zeitpunkt zu 
berucksichtigen, in dem diese geschlossen worden 
sind. Bei alten Verträgen' 'w:ird, wenn sich aus 
diesen nicht anderes :ergibt,anzU!1lehmen sein, 
daß mit der Oberlassung des Ahbaurechtes auch 
die Zustimmung zum Aufsuchen der betreffenden 
mineralischen Rohstoffe erteilt worden ist . . 
Zu § 240: 

Der § 240 ist zur vollständigen Erfassung der 
Bergbauberechtigten und der Gebiete, in denen 
diese Bergb\lu treiben, erforderlich. 

Zu § 241: 

Bei Inkrafttreten des Berggeseuzes 1974 beste-
, hende BewiUigungen zur AufsUchung und Erfor
schung geologischer Stl'ukturen, die zur unter
irdischen behälterlosen Speicherung von Bitumen 
(Kohlenwasserstoffen) in flüssigem' oder, gasför
migem Zustand verwendet werden sollen (siehe 
§ 133 a des geltenden Bel'&gesetzes in der Fassung 
der Berggesetznovelle 1969), werden ex lege in 
Bewilligungen im Sinn des § 110 übergeführt. So
weit sich die vorgenannten Tätigkeiten auf 
kohlenwasserstofführende geologische Strukturen 
beziehen, sind sie ab Inkrafntreten des Berg
gesetzes 1974 durch den § 234 gedeckt, da die 
Inhaber der Bewilligungen auch Vertmgspartner 
des Bundes in bezug auf Aufsuroungs- und 
Gewinnverträge betreffend Bitumen sind. 

Der § 234 gesteht außerdem das Recht zu, 
flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in 
kohlenwassersnoHührenden geologischen Struktu
rEm oder Teilen von solchen irinerhalb anerkann
ter Gewinnungsfelder ausschLießlich zu speichern. 
Da die Inhaber von Bewilligung,en zur unter
irdischen behä!lterlosen Speicherung von Bitumen 
in flüssigem oder gasförmigem Zustand (siehe 
§ 133 b des geltenden Berggesetzes in der Fas
sung der Berggesetznovelle 1969) gleichzeitig Ver
tragspartner des Bundes in bezug a~f Aufsu
chungs- und Gewinnungsverträge betreffend 
Bitlumen sind und das Speichern innerhalb von 
anerkannten Gewinnungsfeldern erfolgt" bietet 
hiefür künftig der § 234 die entsprechende 
gesetzliche Deckung. Die el'teilten Bewilligungen 
werden sohin gegenstandslos. 

Schürfen nach Talk, Kaolin wid Leukophyllit 
sowie deren Gewiimung 

Zu§ 242: 

Nach § 16 ist zum Erschließen und Unter
suchen natürlicher Vorkommen bergfreier mine
ralischer Rohstoffe und solche enthaltender ver
lassener Halden zum FeststeLlen der Abbau
wÜl'digkeit eine SchurEberechtigung erforderlich. 
Da künftig Talk, Kaolm und Leukophyllit zu 
den bergfreien mineralischen Rohstoffen zählen 
(~iehe § 3 Abs. 1 Z. 2), bedarf es zum Erschließen 
und Unter,suchen von Talk-, Kaolin~ und Leuko
phyHitvorkommen einer Schurfberecht:igung. Der 
§ 242 soll nun sichersteUen, daß d~r Grund
eigentümer oder, wenn das Erschließen und 
Untersuchen einem anderen überlassen worden 
ist, so ,dieser -die genannten Tätigkeiten ausüben 
oder fortsetzen kann, um des Vorrechtes nach 
§ 243 teilhaftig zu werden. Gleichzeitig wird 
Vorsor:ge getroffen, daß bei überlassung des 
Erschließens und Untersuchens an einen anderen 
der Grundeigentümer Talk-, Kaolin- und Leuko
phyllitvorkommen ZJum Feststellen der Abbau
\yürdigkeit selbst e~schließen und untersuchen 
kann, wenn der zum Erschließen und Unter
suchen Berechtigte die in Rede stehenden Tätig
keiten trotz Aufforderung nicht durchgeführt. 

Eine Behinderung durch den Inhaber von 
Schurfberechiigungen schließt der § 221 aus. 

Zu § 243: 

Der Ahs. 1 des § 243 räumt dem Grund
eigentümer unter mehreren Verleihungswel'oern 
ein Vorrecht auf Verleihung von Bergwerksbe
rechtigungen für Grubenmaße oder überscharen 
auf Grund erschlossener natürlicher Vorkommen 
von Talk, Kaolin oder Leukophyllit, einen der
artigen mineraLischen Rohstoff 'enthaltender 
erschlossener verlassener Halden oder erschlos
sener Teile davon ein. Vorraussetzung ist, daß 
der Grundeigentümer bi11lIlen drei Jahren nach 
Inkrafttreten des Berggesetzes 1974' bei qer Berg
hauptmannschaft um die Verleihung der Berg
werksberechtigungen ansucht. Er kann 'jedoch -
(siehe den Albs. 2 des § 243) liuf sein Vorrecht 
verziChten. Besteht diesfalls ein Abbaurecht, so 
kommt das Vorrecht auf Verleihung .der Berg
werksberechtigungen dem Abbauberechtigten zu. 

Erwirbt' der Grundeigentümer die Bergwerks
berechtigungen 'und besteht ein Abbaurecht, so 
sieht die Ausübung der Bergwerksberechtigungen 
für die Dauer des Ahbaurechtes dem Abbaube
rechtigten zu (siehe den Abs. 2 des § 243). 

Der Abs. 3 des § 243 läßt hinsichtlich der 
Verleihung von Bergwerksberechtligungen für 
überscharen gewisse Abweichungen zu. Der 
Grund hiefür ist darin gelegen, daß sich das Vor
recht in den Fällen des Abs.: 1 und 2 des§ 243 
jeweils nur auf die dein Grundeigentümer gehö-
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ren den Grundstücke beziehen kann, diese jedoch 
oft ganz unregelmäßige Begrenzungen haben und 
vielfach sehr klein sind, sodaß es meist kaum 
möglich sein wird, Grubenmaße so anzuordnen, 
daß diese die jeweiligen Grundflächen restlos 
decken. Zur .Alb deckung der Restflächen werden 
daher überscharen gelagert werden müssen, die 
dem § 42 verschiedentlich nicht zur Gänze ent
sprechen. 

Der Abs. 4 des § 243 trägt dem Umstand 
Rechnung, daß auch hinsichnlich Vorkommen, die 
bereits ahgebaut werden, Bergwerk!>berechtigun
gen zu erwerben sind. 

Der Acbs. 5 des § 243 !>ichert dem Abhau
berechtigten ParteisteIlung im Verleihungsver
fahren zu, wenn der Grundeigentümer um die 
Verleihung von Bergwerksberechtigungen an
sucht. 

Die Verleihung der Bergwerksberechcigungen 
kann nicht durch die Geltendmachung von Vor
behaltsfeldern gehindert werden (siehe§ 221). 

Zu § 244: 

Der § 244 gibt die g'esetzltiche Deckung für 
den Abbau von 'ta'lk-, Kaolin- und Leukophyllit
vorkommen für die Zeit vom Inkrafttreten des 
Berggesetzes 1974 bis zur Verlerhung der Berg
werksbereChtigUingen nach dem § 243. 

Bestehende Sonden 

Zu § 245: 

Nach § 146 .Albs. 1 gelten Sonden (siehe hiezu 
auch die Erläuterungen zu § 146) als bewilli
gungspflichtige BergbalUanlagen. Da Sonden im 
geltenden Ber,g.gesetz (siehe dessen § 79 lit. a) 
nicht wie etwa ,die gleichf.alls dem Bohrloch
bergbau eigentÜlIIllichen Bohrungen ausdrücklich 
als Werksanlagen' angeführt sind und Slich für 
die Subsumtion von Sonden unter die Werks
anlagen auch keine Anhaltspunkte aus der Erdöl
Ber:gpolizeiverordnung entnehmen las,sen, ist die 
Herstellung und der Betrueb von Sonden all
gemein als nicht bewilligungspflichtig angesehen 
worden. Dem trägt der § 245 Rechnung. 

Bestehende Zulassungen von Maschinen, Geräten 
und Materialien für die Verwendung im Bergbau 

Zu § 246: 

Der Abs. 1 des § 246 betrifft diejenigen 
Maschinen, Geräte und Materialien, die auf 
Grund von auf § 85 Albs. 1 des geltenden Berg
gesetzes gestützten Verordnungen für die Ver
wendung im Bergbau zugeLassen worden sind 
(siehe hiezu die eillibegleitenden Erläuterungen zu 
den §§ 148 und 149). 

Der Abs .. 2 des § 246 hat diejenigen Betriebs
fahrzeuge, Tagbarugeräte usw. zum Gegenstand, 
die von -einzelnen Berghauptmannschaften als 

Werksanlagen und daher bewilhlgungspflichcig 
angesehen wOJ.'lden sind. Die diesfalls erteilten 
Bewilligungen sollen als Zulassungen von Einzel
ausführungen gelten, w.enn sie bei Inkrafttreten 
des Berggesetzes 1974 rechtskräfciggewesen sind 
und eine Zulassungspflicht für. die bezüglichen 
Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte usw. besteht. 

Bestellte Betriebsleiter, Betriebsleiter-Stellvertre
ter und Betriebsaufseher 

Zu§ 247: 

. Der § 247 bestimmt, unter welchen Voraus
setzungen die vor Inkrafttreten des Berg
gesetzes 1974 erfolgten Bestellungen vonPer~ 
sonen zu Betriebsleitern, Betriebsleiter-Stellver
tretern und Betriebsaufsehern als anerkannt 
gelten. Der Bergbauberechtigte hat jedoch den 
Aufgabenbereich und die Befugnisse dieser Per
sonen binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten 
des Berggesetzes 1974 der nach § 153 zuständigen 
Bergbehörde bekanntzugeben (siehe auch § 152). 
Von der erfolgten bergbehördlichen Vormerkung 
i~t der Bergbauberechtigte in Kenntnis zu setzen. 

Tätigkeiten von Fremdunternehmern 

Zu § 248: 

Der § 248 ist erfolgreich, dadas geltende Berg
gesetz keine dem § 159 entsprechenden Bestim
mungen enthält. 

Mit den Aufgaben eines verantwortlichen 
Markscheiders betraute Personen 

Zu § 249: 

Das Rechtsinstitut des verantwortlichen Mark
scheiders (sieh,e hiew die einbegleitenden Erläute
rungen zu den §§ 160 bis 165) ist dem geltenden 
Berggesetz fremd. Der § 249 soll einen nahtlosen 
Üibergang sicherstellen. 

Namhaftmachung der Bergbaubevollmächtigten 

Zu § 250: 

Der § 250 ist durch die Neuregelung der 
Bevollmächtigung bedingt (siehe den § 166 und 
die Erläuterungen hiezu). 

Bestehende Bruchgebiete 

Zu § 251: 

Wie schon in den einbegleitenden Erläuterun
gen zum IH. Abschnitt des IX. Hauptstücks der 
Regierungsvorlage da1"1gelegt wird, sind Bruchge
biete im Sinn des § 65 des geltenden Berggesetzes 
als Bergbauge:biete im Sinn des § 176 Abs. 1 
der ReSlierungsvorlage anzusehen. Da jedoch die 
Bezeichnung eines sogenannten Bruchgebietes 
nach der derzeitigen Rechtslage von der Stellung 
eines Antrages des Gewinnungsberechtigten ab
hängig ist und eine AntragsteIlung oft überhaupt 
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nicht oder nicht im erforderlichen Ausmaß er
folgt, gibt· es auch nicht bezeichnete "Bruch
gebiete". Diese sollen nunmehr erfaßt werden. 

Bestehendes Bergbaugelände 

\ Zu § 252: 

Während künftig schon im Verfahren betref
fend die Genehmigung des Abschlußbetriebs
plans auf das Auft~eten allfälliger Bergschäden 

sonstige Bergbautätigkeit vorbeugend untersagt 
6der im vorhinein Einschränkungen hiefür fest
gelegt werden sollten, ist nicht gedacht worden. 
Es ist dies wohl auch darauf zurückzuführen, 
daß früher der Begriff des öffentlichen Inter
esses sehr eng gefaßt gewesen ist und' sich mehr 
oder weniger auf ·die öffentliche Sicherheit bezo
gen hat (siehe § 222 des Allgemeinen Berggeset
zes). 

Bedacht zu nehmen ist (siehe § 144 im Zusam- über die Rechtsnatur der auf die §§ 18 und 222 
menhalt mit § 67 Abs. 1) und ein Berghaugelände des Al1gemeinen Berggesetzes gestützten Entschei
auch noch nach Einstellung der Bergbautätig- dungen (sie sind weingehend in .dem von F. Bus
keiten bis zu dem Zeitpunkt, in dem mit dem son im Verlag für Fachliteratur in Wien I, Dobl
Auft~eten von Be.rgschäden nicht mehr zu rech- hoff.gasse 5, 1942 herausgegebenen "Kommentar 
n~~ . 1st, .. durch d1e Berghauptman~schaft regel- zum allgemeinen B.erggesetz der Ostmark'" auf 
maß1g uberwacht werden muß (slehe §§ 199 den Seiten 36 ff. angeführt) besteht Unklarheit. 
Abs. 1 und 203 Abs. 3), geschieht dies derzeit' Auch sind die Entscheidungen verschiedentlich 
mangels entsprechender Regelungen entweder nur unzureichend bekanntgemacht worden, 
überhaupt nicht od,er nur in unzureichender sodaß sich heute die seinerzeit bestrmmten Schutz
Weise. . gebiete nur unter erhebLimen Schwierigkeiten 

Um auch für ein Bergbaugelände, in dem vor feststellel;l lassen. überdies entsprechen die für 
Inkraftt!'eten des Berggesetzes 1974 die Berg- die Schutzgebiete getroffenen Einschränkungen 
bau tätigkeiten eingestellt worden sind und noch kaum noch den heuti~en Gegebenheiten. Durch 
mit dem Auftreten von Bergschäden zu rechnen den § 254 soll dieser uO/befriedigende Zustand 
ist, Vorsorgen treffen zu können, bedarf es des beendet werden. 
§ 252. 

Löschung grundbürgerlicherEintragungen 

Zu § 253: 

In manchen Grundbüchern finden sich' infolge 
irriger Bezeichnungen oder aus Unwissenheit 
noch Eintragungen, deren Gegenstand das Auf
suchen und Gewinnen bergfreier mineralischer 
Rohstoff-e ist. Die Regelung des § 253 soll die 
Löschung derartiger gegenstandslos gewordener 
Eintragungen in die Wege leiten. Eintragungen 
im Bergbuch werden davon nicht berührt. 

Schutzgebiete nach dem Allgemeinen Berggesetz 

Zu § 254: 

'Auf Grund der §§ 18 und 222 des Allge
meinen Bergg-esetzes, RGBl. Nr. 146/1854, haben 
die Bergbehörden, meist im Einvernehmen mit 
den politischen Behörden, Schutzgebiete vor
nehmlich für Heilquellen und Wasserversorgungs
anlagen f,estgesetzt. 

Der § 18 des Allgemeinen Berggesetzes hat, 
wie aus seinem Wortlaut, aus dem § 16 der 
Vollzugsvorschrift zum Allgemeinen Bermesetz 
und aus den von Scheucheq.stuel bei W. Brau
müller in Wien 1855 herausgegebenen Motiven 
zu diesem Gesetz hervorgeht, ursprünglich eine 
andere Bedeutung gehabt. Man hat an Einsprüche 
und Bedenken gedacht, die gegen Schurfbaue 
erhoben würden. Diese Einsprüche und Bedenken 
sollten dadurch möglichst eingeschränkt werden, 
daß man sie nur beachten sollte, wenn öffent
liche Interessen dafür gesprochen hätten. Daran, 
daß in bestimmten Gebieten die Schurf- und 

Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften 

Zu § 255: 

Durch den § 255 soll sichergestellt werden, 
daß die nur für Arbeitnehmer in Betrieben für 
das Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten 
bergfreier mineralischer Rohstoffe (vorbehalte
ner Mineralien) erlassenen arbeitsremtlichen Vor
schriften auf Gesetzesstufe, wie etwa das 
IX. Hauptstück des All.gemeinen Berggesetzes, 
RGBl. Nr. 146/1854, in der geltenden Fassung, 
auch für Arheitnehmer gelten, die Bergbautätig
keiten ausüben, die sich nicht auf bergfreie, son
dern etwa auf bundeseigene oder grundeigene 
mineralisme Rohstoffe beziehen. 

Befreiung von Gebühren und Bundesverwal
tungsabgaben 

Zu § i56: 

Da die durch die übergangsbestimmungen ver
anlaßten Eingaben und deren Beilagen sowie die 
durch die übergangsbestimmungen veranlaßten 
Amtshandlungen in erster Linie der lückenlosen 
Erfassung der bestehenden Bergbauberechtigun
gen, der Vereinheitlichung -der verschiedentlich 
aus dem vorigen Jahrhundert und aus noch frü
herer Zeit stammenden Bergbauberechtigungen 
und einer einheitlichen koordinativen Fesdegung 
der Räume dienen, auf die sich die Bergbau
berechtigungen beziehen, und dadurch überhaupt 
erst eine ,im überwiegenden öffentlichen Inter-
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esse gelegene Neuordnung ·des Bergbauherechti
gungsw.esens und des Berglbuchs ermöglicht wird, 
erscheint die vorgesehene Befreiung von Gebüh
ren und BUll!desverwaltungsabgaben gerechtfer
tigt. 

Anhängige Verfahren 

Zu § 257: 

Der § 257 trägt dem Grundsatz des Verbotes 
der Rückwirkung von Straflbestimmungen (siehe 
hiezu § 1 Abs. 2 VStG 1950 und Art. 7 Abs. 1 
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958) Rech
nung. 

-Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Berg
gesetzes 1974 anhängige Verf,a;hren (Verwaltungs
verfahren, Verwaltungsstrafverfahren usw.) sol
lendie bis dahin anzuwenden gewesenen Vor
schriften gelten. 

Bestehende individuelle Verwaltungsakte 

Zu § 258: 

Die Frage, ob bei Aufhebung von Rechtsvor
schriften die auf Grund dieser Vorschriften er
lassenen individuellen Verwaltungsakte weiterhin 
aufrecht bleiben, läßt sich nach der Rechtspre
chung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes 
nicht generell beantworten. Eine ausdrückliche 
KlarsteIlung erscheint daher aus Gründen der 
Recht~sicherheit geboten. 

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes 

Zu § 259: 

Die im § 259 vorgesehene Angleichung von 
Verweisungen an die neue Rechtslage gilt für, 
sämtliche Rechtsvorschriften des Bundes. 

Zu den Schlußbestimmungen: 
Anhörungsrechte von Organen der Gemeinden 

Zu § 260: 

Durch den § 260 wird dem Auftrag des 
Art. 118 Albs. 2 zweiter Satz B-VG entJsprochen. 

Das den Organen der Gemeinden ausdrücklich 
(siehe §§ 67 und 146) oder erschließbar (in den 
§§ 40, 47, 85, 99, 117, 132, 143, 172 und 203, in 
denen von Arrhörungsrechten der Verwaltungs
behörden gesprochen Wlird) eingeräumte Recht, 
gehört zu werden, ist zweifellos im eigenen Wir
kungsbereich der Gemeinden wahrzunehmen, da 
die Organe der Gemeinden !;Ierade' zu Angelegen
heiten gehört werden sollen, die örtliche Inter
essenberühren, und die Ausübung der Anhö
rungsrechte auch von Organen der Gemeinden 
innerhalb der örtlichen Grenzen der Gemeinden 

. besorgt werden kann. 

Inkrafttreten 

Zu § 261: 

Die- für das Inkrafttreten des Berggesetzes 1974 
vorgesehene Legisvakanz ist erforderlich, um 
einen reibungslosen übergang zu ermöglichen 
und in der Zwischenzeit die wichtigsten Durch
führungsverordnungen erlassen zu 'können. 

Vollziehung 

Zu § 262: 

Die Vollzugsklausel ist unter Bedachtnahme 
auf das Bundesministeriengesetz 1973 gestaltet~ 

Der Abs. 9 des § 262 berücksichtigt, daß es 
sich bei der überlassung der Ausübung der dem 
Bund hinsichtlich der bundeseigenen minerali~ 
schen Rohstoff-e zustehenden Rechte an natür
liche oder juristische Personen nach § 77 und bei 
der Schließung eines bürgerlichrechtlichen Ver
trages hierüber nach § 78 Abs. 1 um privatwirt
schaftliche Tätigkeiten des Bundes und nicht um 
Angelegenheiten der Hoheitsverwaltung handelt. 
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